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Vorwort

Die Globalisierung steckt in der Krise. Die poli-
tischen und wirtschaftlichen Kräfte, die in den 
letzten Dekaden die Liberalisierungs-Privatisie-
rungs-Deregulierungskarten gespielt und trans-
nationale Investitionen vorangetrieben haben, 
brachten gleichzeitig auch die nationalen so-
zialen Sicherheitssysteme und die Arbeitsbezie-
hungen zur Erosion, ohne dass im transnatio-
nalen oder globalen Kontext Ausgleichmecha-
nismen für die rückläufi gen nationalen Siche-
rungssysteme aufgebaut worden wären. Eine 
rapide anwachsende Zahl von Personen, die 
bisher soziale Sicherheit in traditionellen Arbeits-
beziehungen fanden, wird nun in unsichere 
Lebenslagen geworfen, weit weg von den Früch-
ten des ökonomischen Wachstums, die anderen, 
die höher auf der sozialen Leiter stehen, zugute 
kommen.

Es gibt eine immer dringender werdende Not-
wendigkeit, im internationalen System Antwor-
ten auf Armut, zunehmende Disparitäten und 
ungleiche  Beteiligungschancen  zu  fi nden;  es 
gibt aber auch erneut den Zwang, Arbeitsbezie-
hungen und Sozialpolitik an die Spitze einer 
nationalen Entwicklungspolitik zu hieven.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) engagiert sich 
in beiden Arenen. Auf der Suche nach angemes-
senen Antworten auf die sozialen und arbeits-
bezogenen Probleme im nationalen und inter-
nationalen Umfeld suchen wir die Kooperation 

mit Gewerkschaften aus allen Regionen unserer 
Welt. Da wir in historischer Hinsicht ein Kind 
der deutschen Arbeiterbewegung sind, spielt 
unsere Stiftung auch seit ihrer Gründung 1925 
eine Rolle im Rahmen der deutschen Sozial-
demokratie. Wichtig in diesem Zusammenhang 
ist auch die Erwähnung, dass wir das Mandat 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 
ausüben und an dessen Stelle innerhalb der in-
ternationalen Gewerkschaftszusammenarbeit 
agieren.

Das hier vorgelegte Buch richtet sich an eine 
nationale und internationale Leserschaft, die 
einen Einblick in das System der Arbeitsbezie-
hungen in Deutschland erlangen möchte. Es ist 
eine vollständig überarbeitete Ausgabe der Erst-
veröffentlichung von 2002, die auch die vielen 
Änderungen, die im Kontext der Reformagenda 
2010 umgesetzt wurden, berücksichtigt. Die 
Neuausgabe erlaubt auch einen viel detaillierte-
ren Einblick in die Arbeitsweise des deutschen 
Systems der sozialen Sicherung.

Das Konzept der sozialen Partnerschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland ist in seinen ver-
schiedenen Facetten beschrieben und in den 
historischen, sozialen, rechtlichen und wirt-
schaftlichen Kontext gesetzt. Gewerkschafter 
und andere interessierte Lesergruppen können 
sich einen kurzen Überblick über die Arbeits-
beziehungen verschaffen. Die einzelnen Kapitel 
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sind als kompakte Module aufgebaut, die ge-
trennt gelesen werden können. Die zusätzlichen 
Grafi ken  und  Schaubilder  sind  auch  als  visu-
el les Lernmaterial verwendbar. Zur leichte ren 
Nutzung ist dieser Veröffentlichung eine CD 
beigelegt, die Grafi ken und Schaubilder als pdf-
Dateien und in einer Power-Point-Präsen tation 
enthält.

Das deutsche Modell der Arbeitsbeziehungen ist 
nicht einzigartig; in Europa fi nden sich viele 
Modelle mit Ähnlichkeiten und auch manche 
anders gestrickten Systeme. Aber in mehr als 
einem halben Jahrhundert waren die Freiheit 
und Unabhängigkeit der beiden Sozialpartner 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände einer-
seits und das umfassende Netzwerk von Kon-
fl iktlösungsmechanismen andererseits, wichtige 
Faktoren zur Sicherung der sozialen Stabilität. 

Dieses Modell beruht auf den Beziehungen zwi-
schen der politischen Demokratie, der Wirt -
schaft, den Teilhaberechten und der Freiheit, 
soziale Interessen zu vertreten. Falls dieses Buch 
dazu ermutigt, für die Sicherung der Demokra tie 
durch soziale Gerechtigkeit einzutreten, hat es 
seinen Zweck erfüllt.

Wie anderswo sind auch in Deutschland die 
Arbeitsbeziehungen starken Änderungszwängen 
unterworfen. Dies um so mehr, als wir kein 

kompaktes Rechtsbuch über Arbeitsbeziehungen 
haben,  sondern  eher  einen  ‚Flickenteppich’, 
der durch Richterrecht laufend erweitert wird. 
Einige der Informationen in diesem Buch, wie 
z.B. die Beiträge der Arbeiter und Angestellten 
zur Sozialversicherung können nach einer ge-
wissen Zeit veraltet sein. Aber dies schwächt die 
Substanz dieses Buches nicht im geringsten, 
solange sich der Strukturcharakter des Systems 
nicht ändert.

Der Verfasser dieses Buchs, Horst Küsters, ist ein 
erfahrener deutscher Gewerkschafter, der lange 
Zeit für die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, 
Transport und Verkehr (ÖTV), die später die 
Gewerkschaft Ver.di mitgründete, gearbeitet hat. 
Heute wirkt er als internationaler Berater für 
Gewerkschaften und Organisationen der Ent-
wicklungszusammenarbeit.

Im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung bedanke 
ich mich bei Horst Küsters für diese Arbeit.

Bonn, Dezember 2007

Rudolf Traub-Merz
Koordinator, 
Internationale  Gewerkschaftskooperation
Abteilung Internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
Friedrich-Ebert-Stiftung
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Rückblick

Die deutschen Gewerkschaften vertreten die 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Inte-
ressen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in der Bundesrepublik Deutschland. Ein 
kurzer Rückblick in die Geschichte der Bundes-
republik Deutschland trägt dazu bei, die verfas-
sungs-, sozial- und tarifrechtlichen Rahmenbe-
dingungen zu verstehen, unter denen die Ge-
werkschaften in Deutschland ihrem Auftrag zu 
einer umfassenden Interessenvertretung von 
abhängig Beschäftigten nachkommen.

Die Befreiung von der Nazi-Diktatur

Mit der bedingungslosen Kapitulation der deut-
schen Truppen am 8./9. Mai 1945 und der Zer-
schlagung der Diktatur des Naziregimes war der 

Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende gegangen. 
Europa und insbesondere Deutschland lag in 
Trümmern, das deutsche Reichsgebiet wurde erst 
in drei, später – nach der Aufnahme Frankreichs 
in  den  Kontrollrat  –  in  vier  Besatzungszonen 
und in eine viergeteilte Hauptstadt aufgeteilt. 
Die staatliche Macht wurde durch den gemein-
samen Kontrollrat der alliierten Oberbefehls haber 
ausgeübt.

Die Teilung Deutschlands

Die bald nach Kriegsende eintretende Trübung 
des Verhältnisses zwischen den Westalliierten 
und der Sowjetunion, das schon bald in die 
Phase des „Kalten Krieges“ münden sollte, führte 
in der Folgezeit im Westen zu einer Zusammen-
fassung der drei Westzonen zu einer zonen über-
greifenden Wirtschaftsverwaltung und spä ter zu 
einer  einheitlichen  politischen  und  wirt-
schaftlichen Organisation, der Bundesrepublik 
Deutschland, deren Grundgesetz am 23. Mai 
1949 in Kraft trat. Als provisorische Hauptstadt 
wurde Bonn gewählt. In Ostdeutschland wurde 
am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische 
Republik ins Leben gerufen, deren Hauptstadt 
der sowjetische Sektor Berlins war.

Damit war die Teilung Deutschlands in zwei 
unterschiedliche politische Gebilde vollzogen: 
Im Westen (in der späteren Bundesrepublik 
Deutschland) hatte sich nach der Währungsre-
form zunehmend das Modell der sozialen Markt-
wirtschaft durchgesetzt, während im Osten 
Deutschlands, in der späteren Deutschen De-
mokratischen Republik (DDR) durch die Sozia-
lisierung von Industrie, Handel und Landwirt-

Kapi te l  1

Die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Gewerkschaften 
in Deutschland1

1 Wenn in den folgenden Ausführungen der Begriff „Arbeitnehmer“ verwendet wird, sind damit sowohl weibliche als auch männliche 
Arbeitnehmer gemeint.

1945: Deutschland lag in Trümmern
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schaft eine planwirtschaftlich-zentralistische 
Wirtschaftsordnung realsozialistischer Prägung 
geschaffen wurde.

Die Bundesrepublik Deutschland

Das Grundgesetz

Mit dem Inkrafttreten der Verfassung, des Grund-
gesetzes (dieser Begriff wurde damals geprägt, 
um den provisorischen Charakter dieser Verfas-
sung auszudrücken, die erst nach der Wieder-
herstellung der Einheit Deutschlands geschrieben 
werden sollte), wurde am 23. Mai 1949 die Bun-
desrepublik Deutschland gegründet, im Oktober 
1949 wurde die DDR als Volksrepublik nach 
sowjetischem Muster proklamiert. 

Kernstücke des Grundgesetzes sind die Men-
schen- und Bürgerrechte sowie das Rechtsstaats-
prinzip, dessen wesentliches Element die Gewal-
tenteilung ist, durch die die Staatsgewalt durch 
gegenseitige Kontrolle und Begrenzung der von-
einander unabhängigen Organe der Gesetzge-
bung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung gemäßigt wird.

Ein weiteres Grundelement ist das Prinzip des 
Sozialstaates, durch das der Staat zum Schutz des 
sozial Schwächeren und zum ständigen Bemühen 
um soziale Gerechtigkeit verpfl ichtet ist. Ausfl uss 
des Sozialstaatsprinzips ist die soziale Markt-
wirtschaft, die auf der einen Seite einen ungebän-
digten Kapitalismus und auf der anderen Seite 
planwirtschaftlichen Zentralismus als Hemm-
schuh für Initiative und Kreativität verhin dert. 

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ – dieser 
Satz ist als demokratisches Grundprinzip im 
Grundgesetz  festgeschrieben.  Daher  entschei-
den  freie,  geheime  und  unabhängige  Wahlen 
auf allen Ebenen des politischen Lebens und der 
Gesetzgebung: In den Gemeinden und Land-
kreisen, auf der Landes- und der Bundesebene 
und schließlich in der Europäischen Union. 

Die Wiedervereinigung

Im Zuge der allgemeinen Entspannung zwischen 
der UdSSR und den USA  und nach dem Zusam-
menbruch des SED-Regimes wurde die Wieder-
vereinigung von den Regierungen der DDR und 
der Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 
1990 durch den Beitritt der DDR zur Bundes-
republik  Deutschland  vollzogen.  Mit  dem  Bei-
tritt der DDR zur Bundesrepublik trat das Grund-
gesetz auch für das Beitrittsgebiet in Kraft. 
Hauptstadt und Regierungssitz ist Berlin.

Volksaufstand 

am 17. Juni 1953
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Der staatliche Aufbau 

Die Verfassungsorgane sind der Bundespräsident 
(er wird alle 5 Jahre von der Bundesversamm -
lung gewählt), der Bundestag als die Volksver-
tretung (Wahl alle 4 Jahre), der Bundesrat als die 
Vertretung der Bundesländer, die Bundesre gie-
rung mit dem Bundeskanzler an der Spitze und 
das Bundesverfassungsgericht, das über die Ein-
haltung des Grundgesetzes wacht.

Die Bundesrepublik Deutschland  besteht aus 16 
Bundesländern. Das Bundesstaatsprinzip gehört 
zu den unantastbaren Verfassungsgrundsätzen. 
Der Föderalismus beinhaltet eine Aufteilung der 
staatlichen Gewalt auf die Bundesländer und auf 
den Bund, d.h. den Bundesländern und dem 
Bund werden durch das Grundgesetz unterschied-
liche gesetzgeberische Aufgaben zugewiesen. So 
sind z.B. die Regelung der auswärtigen Ange-
legenheiten, die Verteidigung, das Geldwesen 
und ein Teil des Steuerrechts dem Bund zuge-
wiesen, während überwiegende Teile des Bil-
dungswesens (Schulen und Hochschulen), die 
Kulturpolitik,  das  Polizeiwesen  und  das  Ge-
meinderecht der Gesetzgebung der Länder un-
terliegt. Darüber hinaus garantiert das Grund-

gesetz die kommunale Selbstverwaltung in den 
Städten, Gemeinden und Kreisen, die alle ört-
lichen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze 
in eigener Verantwortung regeln.

Die Soziale Marktwirtschaft

In der Sozialen Marktwirtschaft greift der Staat 
lenkend in das wirtschaftliche Geschehen ein, 
um soziale Ziele, z.B. soziale Sicherheit, zu er-
reichen. Das Eigentum ist prinzipiell geschützt, 
es unterliegt jedoch einer sozialen Verpfl ichtung 
und somit einer generellen Sozialbindung. Auch 
der wirtschaftliche Wettbewerb ist sich nicht 
selbst überlassen, der Staat fördert und schützt 
ihn durch Gesetze. In gleicher Weise greift er in 
die Gewerbefreiheit ein, um Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiken vorzubeugen. Ferner ist die 
Vertragsfreiheit eingeschränkt, um die Rechte 
wirtschaftlich Schwächerer zu schützen. 

Der Unterschied zur kapitalistischen Markt-
wirtschaft besteht also darin, dass die Soziale 
Marktwirtschaft eine Wirtschaftsordnung dar-
stellt, in der auf der Basis des kapitalistischen 
Wettbewerbs dem Staat die Aufgabe zugewiesen 
ist, sozial-politische Korrekturen vorzunehmen 

Bundesminister

Bundesregierung

Bundeskanzler

Staatlicher Aufbau in der Bundesrepublik Deutschland

Bundespräsident

Bundesversammlung

Das Volk

Bundes-
verfassungsgericht

Mecklenburg-
Vorpommern

Nordrhein-
Westfalen

BayernBaden-
Württemberg Schleswig-Holstein Saarland

Bremen Sachsen-Anhalt Hessen Brandenburg Thüringen

Berlin Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt Sachsen

Bremen

Kiel
Rostock

Lübeck
Hamburg

BERLIN
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Hannover
Magdeburg

Leipzig
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Kassel
Düsseldorf
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Köln
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Wiesbaden
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Stuttgart
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und auf sozialen Ausgleich hinzuwirken. Der 
Aufbau des Sozialstaats ist aus Sicht der Sozia-
len Marktwirtschaft erforderlich, weil die so- 
zialen Verwerfungen des ungehemmten Kapi-
talismus wesentlich mit zu den politischen Er-
schütterungen und den beiden Weltkriegen in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beige-
tragen haben2.

Der demokratische Rechts- und Sozialstaat 

Grundvoraussetzung für das Funktionieren der 
Sozialen Marktwirtschaft ist der demokratische 
Rechtsstaat, der die Grundrechte und die per-
sönlichen und wirtschaftlichen Freiheiten ga-
rantiert und in dem das Handeln der staatlichen 
Organe der Verfassung (dem Grundgesetz) un-
tergeordnet ist, sowie der Sozialstaat, der ge-
setzgeberische, fi nanzielle und materielle Maß-
nahmen ergreift, um soziale Unterschiede und 
Span nungen bis zu einem gewissen Maße aus-
zugleichen.

2 Das Politiklexikon. Schubert/Klein. Bonn, Verlag J.H.W. Dietz 
Nachf., 1997, S. 263
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Republik Demokratie Bundesstaat Sozialstaat Rechtsstaat

STAATSAUFBAU

Der Sozialstaat

Ein wesentliches Merkmal des Sozialstaats, wie 
ihn die Bundesrepublik Deutschland darstellt, 
ist die individuelle und die kollektive Koali-
tionsfreiheit. Koalitionsfreiheit bedeutet, dass 
jedermann das Recht hat, zur Wahrung und 
Förderung der Arbeitsbedingungen sich mit 
anderen zu vereinigen, und dass diese Vereini-
gung in ihrem Bestand und in ihrer Betätigung 
durch das Grundgesetz geschützt ist. Diesen 
Schutz genießen die Vereinigungen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer – die Gewerk-
schaften – wie auch die der Arbeitgeber, die Ar-
beitgeberverbände, die als Tarifvertragsparteien 
berechtigt sind, eigenverantwortlich und ohne 
Beeinfl ussung durch Dritte die Arbeitsbedin-
gungen in ihrem Zuständigkeitsbereich durch 
Tarifverträge zu regeln, zu deren Einhaltung die 
Vertragspartner verpfl ichtet sind. Hält z.B. ein 
Arbeitgeber die tarifvertraglichen Regelungen 
nicht ein, können diese vor dem zuständigen 
Arbeitsgericht eingeklagt werden.
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U
Sitzverteilung 
Deutscher Bundestag
2005
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Der Rechtsstaat 

Im Rechtsstaat sind die staatlichen Organe dem 
in der Verfassung gesetzten Recht untergeord -
net. Das Grundgesetz garantiert dem Einzelnen 
bestimmte,  unverrückbare  Grundrechte  und 
schreibt den Vorrang von Recht und Gesetz in 
der Ausübung staatlichen Handelns vor. 

Wesentliche Kennzeichen des demokratischen 
Rechtsstaates sind die Vorrangstellung der Ver-
fassung und die Gewaltenteilung. Die Gewal  ten-
teilung soll die Konzentration und den Miss-
brauch von politischer Gewalt verhindern. Wir 
unterscheiden zwischen der gesetzgebenden 
Gewalt (Legislative), der ausführenden Gewalt 
(Exekutive) und der rechtsprechenden Gewalt 
(Judikative). Das Grundgesetz weist diese Ge-
walten unabhängigen Organen des Staates zu: 
Die Legislative den Parlamenten, die Exekutive 
den Regierungen und die Judikative den Ge-
richten. 

Die Gerichtsbarkeit besteht aus fünf Zweigen: 
Die „ordentliche“ Gerichtsbarkeit ist zuständig 
für Straf- und Zivilsachen und die freiwillige 
Gerichtsbarkeit für Grundbuch-, Nachlass- und 
Vormundschaftssachen.

Die  ordentliche  Gerichtsbarkeit  baut  sich  auf 
vier Ebenen auf: Amtsgericht, Landesgericht, 
Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof. Die 
Verwaltungsgerichte bauen sich ebenfalls auf 
vier Ebenen auf und sind zuständig für alle 
Rechtsstreitigkeiten im Verwaltungsrecht, wenn 
es also um die Überprüfung staatlichen Han-
delns auf der Verwaltungsebene geht. Die Fi-
nanz gerichte (zwei Ebenen) befassen sich mit 
Steuer- und Abgabenangelegenheiten.

Die für unser Thema wichtigsten Gerichte sind 
die Arbeitsgerichte und die Sozialgerichte, die 
im Folgenden dargestellt werden.

   
Die Arbeitsgerichtsbarkeit

Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist mit drei Instan -
zen (Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht und 
Bundesarbeitsgericht) zuständig für Rechtsstrei-
tigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, für Strei-
tigkeiten aus der Betriebsverfassung nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz sowie für Streitsa  chen 
der Tarifparteien3. 

In der ersten Instanz (Arbeitsgerichte) entschei-
den ein Berufsrichter und zwei ehrenamtliche 
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fassungsgericht

Oberlandes-
gericht 

der Länder

Bundes-
gerichtshof

Oberlandes-
gerichte

Ordentliche
Gerichtsbarkeit

Sozial-
gerichtsbarkeit

Landes-
sozialgerichte

Landgerichte

Amtsgerichte Sozialgerichte

Arbeits-
gerichtsbarkeit

Landes-
arbeitsgerichte

Bundes-
arbeitsgericht

Bundes-
sozialgerichte

Oberste Gerichtshöfe des Bundes

Gerichte der Länder

Organe der Rechtsprechung

3  Diese Begriffe werden in den Kapiteln 4 und 5 erläutert.

Arbeits-
gerichte
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Bundesebene

Richter aus den Kreisen der Arbeitnehmer und 
der Arbeitgeber, die von den Gewerkschaften bzw. 
von den Arbeitgeberverbänden benannt wer den. 
Arbeitnehmer können sich vor den Arbeitsgerich-
ten durch einen Vertreter ihrer Gewerk schaft, 
Arbeitgeber durch einen Vertreter ih rer Arbeit-
geberverbandes vertreten lassen. Vor dem Arbeits-
gericht herrscht kein Vertretungszwang, d.h. 
beide Parteien können in eigener Sache auftreten, 
aber auch Rechtsanwälte einschalten. Arbeitsge-
richte gibt es fast in jeder größeren Stadt, ein-
schließlich der ausgelagerten Kammern sind es 
147 im gesamten Bundesgebiet.

In der zweiten Instanz sind die Landesarbeits-
gerichte zuständig, deren Kammern ebenfalls in 
der Besetzung von einem Berufsrichter und je 
zwei ehrenamtlichen Richtern aus Kreisen der 
Gewerkschaften und der Arbeitgeber entschei-
den. In einem Urteilsverfahren müssen sich die 
streitenden Parteien vertreten lassen (durch Ge-
werkschafts- bzw. Verbandsvertreter oder durch 
einen Rechtsanwalt). In einem Verfahren, in dem 
kein Urteil gesprochen, sondern lediglich ein 
Beschluss gefasst wird, kann man sich auch selbst 
vertreten. Es gibt, einschließlich der ausge la ger-
ten Kammern, 21 Landesarbeitsgerichte.

Die dritte Instanz ist das Bundesarbeitsgericht 
mit Sitz in Erfurt. Zurzeit bestehen neun Senate, 
die sich aus drei Berufsrichtern und zwei ehren-
amtlichen Richtern aus Kreisen der Gewerk-
schaften und der Arbeitgeber zusammensetzen. 
Im Urteilsverfahren muss man sich durch einen 
Rechtsanwalt vertreten lassen, in anderen Ver-
fahren muss die Beschwerdeschrift oder die 
 Beschwerdebegründung durch einen Rechts-
anwalt unterschrieben werden. Im Verfahren 
selbst kann jeder Beteiligte auftreten.

Die Arbeitsgerichte und die Landesarbeitsgerich-
te sind unabhängige Gerichte, sie gehören im 
 Hinblick auf die ressortmäßige Anbindung zu 
den Arbeitsministerien der Länder (in einigen 
Bundesländern zu den Justizministerien), wäh-
rend für das Bundesarbeitsgericht das Bundes-
minis terium für Arbeit und Sozialordnung zu-
ständig ist.

Die Kosten im Arbeitsgerichtsverfahren ent-
sprechen denen der anderen Gerichtszweige, 
allerdings werden die Kosten durch die Bestim-
mung niedriger, da im ersten Rechtszug dieje-
  nige Partei, die gewinnt, keinen Anspruch auf 
Entschädigung für die Hinzuziehung eines Pro-
zessbevollmächtigten hat. Damit soll vermieden 

ehrenamtlicher Richter
(durch Gewerkschaften 

benannt)

hauptamtlicher Richter ehrenamtlicher Richter
(durch Arbeitgeberverband 

benannt)

Lokale (örtliche Ebene)

Landesebene

Das System der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit
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werden, dass Arbeitnehmer die hohen Rechts-
anwaltskosten der Gegenseite tragen müssen, 
wenn sie im Rechtsstreit unterliegen. Auch in 
der Arbeitsgerichtsbarkeit gibt es ebenso wie in 
den anderen Zweigen der Gerichtsbarkeit die 
Möglichkeit der staatlichen Prozesskostenhilfe. 

Die Sozialgerichtsbarkeit

Die Sozialgerichtsbarkeit ist ein Zweig der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit, der aus dem Grundge-
danken des Sozialstaatsprinzips erwachsen ist. 
Die Sozialgerichte sind zuständig für Streitig-
keiten über Ansprüche auf gesetzliche Sozial-
leistungen, wie z. B. auf Rente aus der gesetz li -
chen Rentenversicherung oder aus der Unfall-
versicherung, auf Arbeitslosengeld, auf Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenkassen oder der 
Pfl egeversicherung4.

Die  Sozialgerichtsbarkeit  ist  dreistufi g  aufge-
baut. In der ersten Instanz entscheiden die So-
zialgerichte über alle sozialversicherungsrecht-
lichen Streitigkeiten. Bei jedem Sozialgericht 
bestehen mindestens vier Kammern, die für die 
unterschiedlichen  Zweige  der  Sozialversiche -
rung zuständig sind. Jede Kammer eines So zi al-
gerichts wird mit einem/einer Berufsrichter/in 
und zwei ehrenamtlichen Richtern als Bei sitzern 
tätig. Die ehrenamtlichen Richter haben ebenso 
wie  in  der  Arbeitsgerichtsbarkeit  dieselben 
 Rechte und Pfl ichten wie die Berufsrichter, d.h. 
sie haben auch dasselbe Stimmrecht. Die ehren-
amtlichen Richter werden von den Gewerk-
schaften oder anderen Verbänden mit so zial- und 
berufspolitischer Zwecksetzung bzw. den Ar beit-
gebervereinigungen der Kranken kassen usw. 
vorgeschlagen.

In jedem Bundesland gibt es ein Landessozial-
gericht. Es ist zweite und letzte Instanz für 
Rechtsstreitigkeiten aus dem Sozialrecht. Seine 
Senate sind so gegliedert wie die Kammern der 
ersten Instanz, jeder Senat entscheidet mit einem 

Vorsitzenden, zwei Berufsrichtern und zwei 
 ehrenamtlichen Richtern. 

Das Bundessozialgericht entscheidet über die 
Revision gegen Urteile der Landessozialgerichte 
oder über Beschwerden gegen die Nichtzulassung 
einer Revision bei einem Landessozialgericht. 
Die  Zusammensetzung  der  Senate  entspricht 
der der zweiten Instanz. 

Die Verfahren vor den Sozialgerichten sind 
grundsätzlich kostenfrei, so dass für die klagen-
den Bürgerinnen und Bürger keine Gerichts-
kosten anfallen. Nur die Körperschaften und 
Anstalten des öffentlichen Rechts, wie z.B. die 
Sozialversicherungsträger oder die Versorgungs-
ämter, müssen für jedes Verfahren, an dem sie 
beteiligt sind, eine Gebühr entrichten. In der 
Regel  ist  aufgrund  der  komplizierten  Materie 
eine Prozessvertretung erforderlich. Diese wird 
z.B. durch die Gewerkschaften für ihre Mitglie -
der gestellt. Darüber hinaus gibt es auch in der 
Sozialgerichtsbarkeit das Instrument der Pro-
zesskostenhilfe. In Deutschland gibt es 69 So-
zialgerichte sowie die Landessozialgerichte in 
jedem Bundesland. 

Die Satzungen der Mitgliedsgewerkschaften des 
DGB sehen eine kostenlose Rechtsberatung und 
Prozessvertretung vor den Arbeits- und Sozial-
gerichten durch die jeweilige Gewerkschaft vor, 
die diese Aufgabe an die DGB-Rechtsschutz 
GmbH5 delegieren kann. 

1. Die sozialen Sicherungssysteme

Ein kurzer geschichtlicher Rückblick6 

In  der  zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  wurde 
die Industrialisierung Deutschlands in einem 
 rasanten Tempo vorangetrieben. Innerhalb we-
niger Jahre veränderte sich das Bild der Städte 
und   Landschaften   in   den   Industriegebieten

4 Siehe Kapitel 2.
5 Hierbei handelt es sich um die am 1.4.1998 aus dem DGB ausgegliederte ehemalige Rechtsschutzabteilung des DGB. Siehe dazu Ka-

pitel 3.
6 In den folgenden Ausführungen wird der Begriff „Arbeitnehmer“ verwendet. Damit sind sowohl weibliche als auch männliche 

 Arbeitnehmer gemeint. Das gilt für das gesamte Kapitel 2.
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Sachsens und Preußens. Nach den Rückschlä-
gen, die im Ergebnis der „verlorenen“ Revolu tion 
von 1848 durch die reaktionäre Politik in den 
deutschen Staaten von den organisierten Arbei-
tern hingenommen werden mussten, gründeten 
sich in den 60er und 70er Jahren in vielen Be-
rufssparten in Handwerk und Industrie Gewerk-
schaften. In den handwerklichen Berufen ent-
standen Gewerkschaftsbünde, die an die Tra-
ditionen der Arbeiterorganisationen und Gesel-
lenbünde aus der Zeit vor 1848 anknüpften.

In den Zentren der Schwerindustrie waren in 
den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts die ersten 
Versuche unternommen worden, neben den 
Handwerkern auch ungelernte Arbeiter und 
Frauen zu organisieren. Dabei bestanden zwei 
Formen der Arbeiterbewegung nebeneinander: 
Einerseits gab es zeitlich begrenzte Streikkoali-
tionen, die für eine bestimmte Konfl iktsituation 
ins Leben gerufen wurden, auf der anderen Sei-
te gab es auf Dauer angelegte gewerkschaftliche 
Berufsvereine, die auf dem Prinzip der repräsen-
tativen Demokratie basierten. Da letztere auch 
nach einem Arbeitskampf die Belange der Arbei-

ter durchsetzen konnten und auch Rücklagen 
für den mit Sicherheit zu erwartenden folgenden 
Arbeitskampf  bildeten,  setzte  sich  in  relativ 
 kurzer Zeit der Gedanke der Zentralverbände 
durch.

Der erste Zentralverband – der Zentralverband 
der Zigarrenarbeiter – wurde 1865 gegründet 
und stand dem 1863 in Leipzig von Ferdinand 
Lassalle gegründeten Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein (ADAV) nahe. Dieser Verein war 
als parteipolitische Arbeiterbewegung der Sozi-
aldemokratie ins Leben gerufen worden. Neben 
dem ADAV entstanden die liberal orientierten 
Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine sowie die 
Christlichen Gewerkschaften, die mit der libera-
len Fortschrittspartei bzw. mit der katholischen 
Zentrumspartei verbunden waren.

Um die Arbeiterschaft von der Sozialdemokratie 
zu trennen, wurde durch den damaligen Reichs-
kanzler Otto v. Bismarck die Sozialpolitik aus-
gebaut. Auf der einen Seite zeigte der Bismarck-
Staat seine Zähne durch die Ausgrenzung, Un-
terdrückung und Entrechtung der sozialdemo-

In den Fabriken 

werden die Arbeiter 

einer strengen 

Arbeits- und 

Zeitdisziplin 

unterworfen. 

Arbeitsschutz gibt 

es noch nicht
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Das Leipziger 

„Colosseum“, 

wo der ADAV 

gegründet wurde.

Rechts: 

Ferdinand Lassalle 

(1825–1864)

kratischen Arbeiterschaft, auf der anderen Seite 
führte gerade dieser reaktionäre Staat eine staat-
liche Sozialpolitik ein, die für die damalige Zeit 
ihresgleichen in Europa suchte. So wurden per 
Gesetz 1883 die Krankenversicherung, 1884 die 
Unfallversicherung und 1889 die Invaliditäts- 
und Altersversicherung eingeführt.

Die Ordnungsprinzipien der sozialen Sicherungs-
systeme, die 1927 um die gesetzliche Arbeits-
losenversicherung erweitert wurden, haben so-
wohl  das  Kaiserreich,  die  Weimarer  Republik 
auch die Nazidiktatur überdauert:

Die Grundprinzipien der sozialen 
Sicherungssysteme

Auch heute gelten noch:

• das Prinzip der Versicherung, demzufolge die 
Versicherten Beiträge zahlen und damit An-
spruch auf Leistungen erwerben. In der Ren-
ten- und in der Arbeitslosenversicherung 
werden die Leistungen nach dem Grundsatz 
der Leistungsgerechtigkeit erbracht, d.h. die 
Höhe (in der Rentenversicherung) und die 
Dauer (in der Arbeitslosenversicherung) hän-
gen von der Höhe und der Dauer der Beitrags-
leistung ab. In der Krankenversicherung und 
in der 1994 eingeführten Pfl egeversicherung 

erfolgen die Leistungen auf der Grundlage der 
solidarischen Absicherung des Notwendigen.

• das Prinzip der Verknüpfung von staatlicher 
Rahmengesetzgebung und sozialer Selbstver-
waltung, bei dem der Staat den Gesetzesrah-
men vorgibt, innerhalb dessen die Versicher-
ten  und  die  Arbeitgeber  die  Sozialversiche -
rung über gewählte Kontroll- und Leitungs-
gremien selbst verwalten.

• das  Prinzip  der  Versicherungsvielfalt,  das  
 keine Einheitsversicherung kennt, sondern 
eine Vielfalt von nebeneinander bestehenden 
und einander ergänzenden Versicherungs-
arten und Versicherungsträgern aufweist.

Darüber hinaus besteht auf alle Sozialleistun -
gen ein grundsätzlicher Rechtsanspruch, der 
vor  den  dafür  zuständigen  Gerichten  einge-
klagt werden kann.

In der Regierungserklärung des ersten sozial-
demokratischen Bundeskanzlers der Bundes-
republik, Willy Brandt, wurde im Oktober 1969 
die bereits seit langem geplante Zusammenfüh-
rung der Sozialgesetzgebung in einem Sozial-
gesetzbuch angekündigt. Diese Zusammenfüh-
rung diente der Vereinfachung und der Trans-
parenz  der  Sozialgesetzgebung.  Im  Interesse 
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eines vereinfachten Überblicks wird hier nur 
auf die für die Themenstellung wichtigsten 
Bereiche des Sozialgesetzbuchs eingegangen.

Das Gesellschaftsmodell der Sozialen Markt-
wirtschaft setzt neben dem Prinzip der Rechts-
staatlichkeit auch das der sozialen Sicherheit 
voraus. Soziale Sicherheit wird in Deutschland 
durch  leistungsfähige  soziale  Sicherungssyste-
me  geschaffen.  Diese  Sicherungssysteme wur-
den in langen Jahren von den Gewerkschaften, 
von Arbeitgebern und von Politikern aller Par-
teien über viele Jahrzehnte ausgebaut. Soziale 
Absicherung aus Gewerkschaftssicht orientiert 
sich an den Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, ihrer Familien sowie an den 
Bedürfnissen  sozial  benachteiligter  Bevölke-
rungsgruppen. 

Darunter verstehen die Gewerkschaften

• die Selbstentfaltung und Selbstbestimmung 
sowie die Teilhabe an gesellschaftlichen Ge-
staltungsaufgaben und Entscheidungen,

• die Förderung und Wahrung der Gesundheit,
• sichere und menschengerechte Arbeitsplätze,
• berufl iche Qualifi kation und eine ihr ent-

sprechende Tätigkeit,
• ausreichende und gesicherte Einkommen,
• die bedarfsgerechte Versorgung mit sozialen 

und gesundheitlichen Gütern und Dienst-
leistungen.

Die Gewerkschaften setzen sich ihren Satzungen 
zufolge für den Ausbau des sozialen Rechtsstaates 
und für die weitere Demokratisierung von Wirt-
schaft und Verwaltung ein. Sie vertreten die 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und be-
rufl ichen Interessen ihrer Mitglieder. Daher 
nehmen sie aktiv an der Gestaltung der sozialen 
Absicherung teil. Diese erfolgt u.a. über die so-
zialen Sicherungssysteme. 

Das Sozialstaatsprinzip im heutigen Deutschland 
ist im Grundgesetz festgeschrieben und kann 
selbst bei einer Änderung des Grundgesetzes, die 
bekanntlich mit einer Zweidrittelmehrheit des 
Bundestages herbeigeführt werden könnte, nicht 

1878

Sozialistengesetz
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Wichtige Meilensteine 
auf dem Weg zur 

sozialen Marktwirtschaft
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Arbeitslosigkeit



18

Krankheitsverhütung, 
Krankheits-
behandlung 
(einschl. stationäre), 
Rehabilitation

FRIEDRICH-EBERT-ST IFTUNG  |   KAPITEL  1  

aufgehoben  werden7.  Damit  verpfl ichtet  sich 
der Sozialstaat auf Dauer, für seine Bürger die 
Voraussetzungen für die Sicherung der existen-
ziellen Lebensbedingungen zu leisten. Anderer-
seits hat der Einzelne jedoch die Verantwortung 
für seine soziale Sicherung aktiv zu übernehmen. 
Der Sozialstaat fußt auf den Prinzipien von Leis-
tung und Gegenleistung. 

Die Sozialpolitik hat darauf zu achten, dass die 
Kosten für die Leistungen des Sozialstaates, die 
in der Sozialversicherung von der Versicherten-
gemeinschaft und im Hinblick auf die staatliche 
Sozialhilfe von der Allgemeinheit der Steuer -
zahler getragen werden, in einem vertretbaren 
Rahmen und damit bezahlbar bleiben. Die de-
mographische Entwicklung und der gesellschaft-
liche Wandel haben Auswirkungen auf die 
Finan zierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme. 
Daher muss die Sozialpolitik ständig prüfen, 
welche Schritte unternommen werden müssen, 
um die sozialen Sicherungssysteme auch für die 
künftigen Generationen zu erhalten. 

Die Sozialgesetzgebung ist im Wesentlichen im 
Sozialgesetzbuch (SGB) in zwölf Büchern zusam-
mengefasst und diejenigen Gesetze, die noch 
nicht kodifi ziert sind, gelten bis zu ihrer Einord-
nung als Bestandteile des SGB. Damit ist das 
Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland 
wesentlich übersichtlicher geworden als es in der 
Vergangenheit der Fall war.

2. Das System der Selbstverwaltung

Darunter versteht man die Übertragung von 
Verwaltungsaufgaben an rechtlich selbständige 
Organisationen, die von den Betroffenen eigen-
ständig gesteuert und verwaltet werden. Alle 
Selbstverwaltungsinstitutionen stehen zwar 
unter der Rechtsaufsicht des Staates und sind 
an die staatliche Rahmengesetzgebung gebun-
den, sie stehen jedoch nicht unter der Fachauf-
sicht des Staates, d.h. sie haben einen klar defi -
nierten Handlungsspielraum.

Die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland

Lebensversicherungen, Unfallversiche run-
gen, Krankenversicherungen, Pfl egever-
sicherungen und Rentenversicherungen 
(u.U. staatlich/steuerlich gefördert). 
 

Staatlich geförderte Zusatzversicherungen 
zur  gesetzlichen Rente.

Private Versicherungen
Finanzierung durch 

Versicherungsnehmer

Die gesetzliche Sozialversicherung
Paritätische Beitragsfi nanzierung durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber

(außer GUV)

Die GUV wird alleine 
durch die Arbeitgeber 
fi nanziert.
Unfallverhütung  
(über- und inner-
betrieblicher 
Arbeitsschutz)
(Kontrolle durch die 
staatliche Gewer-
beaufsicht und die 
gesetzlichen Berufs-
genossenschaften),
Rehabilitation 
sowie Renten- und 
Pfl egeleistungen

Gesetzliche
Rentenversicherung
(SGB VI)

Renten wegen Alters, 
Erwerbsminderung 
und  wegen Todes. 
Rehabilitation zur 
Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit.

Arbeitslosenver-
sicherung/AlG SGB II
(SGB III)

Arbeitsförderung, 
Arbeitsvermittlung, 
Berufs- und Arbeits-
marktberatung 
(für Arbeitgeber), 
Leistungen zur 
Förderung der 
berufl ichen Aus- und 
Weiterbildung, 
Zahlung von Arbeits-
losengeld,
Grundsicherung
HARTZ IV

Pfl egeversicherung
(SGB XI)

7 Die Änderung des Grundgesetzes ist in Artikel 79 geregelt; nach Art. 79 Absatz 3 dürfen die Grundsätze aus Artikel 1 und Artikel 20 
sowie Elemente der Bundesstaatlichkeit nicht abgeschafft werden.

Gesetzliche
Unfallversicherung
(SGB VII)

Paritätische 
Finanzierung durch 
Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber, 
Eigenbeitrag für 
Rentner.
Leistungen zur 
häuslichen und zur 
stationären Pfl ege, 
Kurzzeit- und 
Tagespfl ege.

Gesetzliche
Krankenversicherung
(SGB V)
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Wir unterscheiden vier Gruppen: 

• die kommunale Selbstverwaltung der Ge-
meinden und Landkreise, die zwar Teil der 
staatlichen Exekutive sind, innerhalb der 
Gemeindeordnung jedoch eigenständige 
Aufgaben erfüllen,

• die berufsständische Selbstverwaltung, die 
Kammern, die neben den ihnen zugewiesenen 
staatlichen Aufgaben als Körperschaften öf-
fentlichen Rechts die Interessen ihrer Mit-
glieder vertreten (Anwaltskammern, Ärzte-
kammern usw.),

• die kulturelle Selbstverwaltung (Hochschulen, 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten)

• die soziale Selbstverwaltung in der Sozialver-
sicherung (Krankenkassen, Pfl egekassen, die 
Deutsche Rentenversicherung und die Un-
fallversicherungsträger). 

Die Arbeitslosenversicherung wird von der 
 Bundesagentur für Arbeit gesteuert und verwal-
tet, die zwar eine Anstalt öffentlichen Rechts ist, 
jedoch nicht zu den Sozialversicherungsträgern 
gezählt wird, da hier keine Wahlen für die Ver-
waltungsorgane stattfi nden.

Hier soll kurz auf die Selbstverwaltung der So-
zialversicherungsträger und bei der Bundesagen-
tur für Arbeit eingegangen werden:

Die Sozialversicherungsträger sind Körper-
schaften öffentlichen Rechts, ihre Aufgaben sind 
in den Gesetzen des Sozialgesetzbuches be-
schrieben, sie stehen unter der Rechtsaufsicht 
des Staates, die dieser über das Bundesversiche-
rungsamt bzw. über die Landesversicherungs-
ämter ausübt.

Die Träger der Sozialversicherung erfüllen eigen-
verantwortlich öffentliche Aufgaben, die ihnen 
vom Gesetzgeber übertragen worden sind. Durch 
die Selbstverwaltung nehmen die unmittelbar 
Betroffenen – also die versicherten Arbeitneh mer 
und ihre Arbeitgeber – über von den Mitgliedern 
der Versichertengemeinschaft gewählten Vertre-

terinnen und Vertretern die in den jeweiligen  
Büchern  des  Sozialgesetzbuches  fest gelegten 
Aufgaben wahr.

Bei den Trägern der Sozialversicherung gibt es 
in der Regel drei Organe: die Vertreterversamm-
lung, die von den Mitgliedern gewählt ist, den 
aus mehreren Personen bestehenden Vorstand, 
der den jeweiligen Sozialversicherungsträger nach 
außen hin vertritt, und den hauptamtlichen 
Geschäftsführer, der an der Spitze der Verwal -
tung steht.

Die Vertreterversammlung ist das höchste Organ 
des jeweiligen Versicherungsträgers, sie hat in 
erster Linie legislative Aufgaben. Die Anzahl der 
Mitglieder der Vertreterversammlung ist in der 
Satzung des jeweiligen Versicherungsträgers fest-
gelegt, sie ist jedoch auf 60 Mitglieder beschränkt. 
Aus ihrer Mitte werden ein Vorsitzender bzw. 
eine Vorsitzende und ein Stellvertreter bzw. eine 
Stellvertreterin gewählt, die unterschiedlichen 
Gruppen (Versicherte bzw. Arbeitgeber) angehö-
ren müssen. Bei den meisten Versicherungsträ-
gern ist in der Satzung ein turnusmäßiger Wech-
sel des Vorsitzes vorgesehen.

Der Vorstand wird von der Vertreterversamm-
lung gewählt, er ist für die Verwaltung des Ver-
sicherungsträgers zuständig, hat die Beschlüsse 
der  Vertreterversammlung  umzusetzen  und 
muss Rechenschaft über seine Arbeit ablegen. 
Die Versicherungsträger der Renten- und der 
Unfallversicherung verfügen über eine haupt-
amtliche Geschäftsführung, die mit beratender 
Stimme dem Vorstand angehört. 

In der gesetzlichen Krankenversicherung ist der 
ehrenamtliche Verwaltungsrat das höchste 
Selbstverwaltungsorgan. Er wählt und kontrol-
liert den hauptamtlichen Vorstand, der seine 
Aufgaben eigenverantwortlich wahrnimmt und 
dem Verwaltungsrat gegenüber rechenschafts-
pfl ichtig ist.

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane 
werden alle sechs Jahre in geheimer Wahl ge-
wählt. Gewerkschaften und sonstige Arbeit-
nehmervereinigungen sowie die Arbeitgeber-
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verbände wählen jeweils ihre Vertreterinnen und 
Vertreter gesondert. Dort, wo nur so viele Kan-
didatinnen und Kandidaten aufgestellt werden 
wie Mandate zu vergeben sind, kann aus Kos-
tengründen auf die Wahlhandlung verzichtet 
werden. Solche Wahlen werden als Friedens-
wahlen bezeichnet; wird nicht darauf verzichtet, 
fi ndet Briefwahl statt. Letztere fi nden nur bei 
wenigen Sozialversicherungsträgern statt, in der 
Regel nur bei den größten und bedeutendsten. 

Die Bundesagentur für Arbeit zählt nicht zu den 
Sozialversicherungsträgern, da ihre obersten 
Verwaltungsorgane, die Verwaltungsräte auf 
Zentral- und Ortsebene, nicht von den Versi-
cherten gewählt werden, sondern vom Bundes-
mi nisterium für Arbeit und Soziales bzw. von 
den entsprechenden Landesministerien ernannt 
werden. Die Verwaltungsräte setzen sich zu je 
einem Drittel aus Vertreterinnen und Vertretern 
der öffentlichen Hand, der Arbeitgeber und der 
Gewerkschaften zusammen. Auch hier fi ndet die 
Kontrolle des hauptamtlichen Vorstandes bzw. 
auf Ortsebene des Geschäftsführers durch den 
Verwaltungsrat statt. 

In den Selbstverwaltungsorganen sind die eh-
renamtlich tätigen Repräsentanten der Gewerk-
schaften und der Arbeitgeber an der Lösung der 
anstehenden Probleme beteiligt. Durch diese 
Praxisnähe kann die Sozialversicherung die Be-
dürfnisse der Versicherten besser aufgreifen als 
eine staatliche Bürokratie es könnte, und die 
gewonnenen Erkenntnisse durch eigenes Han-
deln oder durch Einwirkung auf den Gesetz geber 
umsetzen. Die Hauptaufgaben der Selbstverwal-
tung sind in allen Zweigen der Sozialversiche-
rungsträger ähnlich: Sie stellen den Haushalt 
fest, nehmen die Jahresrechung entgegen, bil li-
gen den Geschäftsbericht und wählen und kon-
trollieren  den  Vorstand.  Darüber  hinaus  sind 
die Mitglieder der ehrenamtlichen Selbstver-
waltung in Ausschüssen mit bestimmten Auf-
gabenbereichen tätig, unter anderem auch in 
Widerspruchsausschüssen. In diesen prüfen und 
entscheiden sie Widersprüche der Versicherten 
gegen Leistungsbescheide der Sozialversiche-
rungsträger. 

Bei den Rentenversicherungsträgern und auch 
bei Krankenkassen wirken ehrenamtliche Ver-
sichertenälteste oder Versichertenberater, an die 
sich die Versicherten in jeder Angelegenheit aus 
ihrem Versicherungsverhältnis wenden können, 
ohne dass Kosten anfallen. Somit ist eine orts-
nahe und kollegiale Beratung in allen Versicher-
tenfragen gewährleistet. Alle Mitglieder der 
Selbstverwaltung haben Anspruch auf intensive 
Schulung und Weiterbildung, für die sie von 
ihren Arbeitgebern von der Arbeit freigestellt 
werden müssen. Sie erhalten kein Gehalt, son-
dern in der Regel einen Pauschalbetrag für ihre 
Tätigkeit. Sofern Verdienstausfälle eintreten, 
werden diese ersetzt.

Die deutschen Gewerkschaften messen der 
Selbstverwaltung der sozialen Sicherungssyste -
me eine große Bedeutung zu: Der regelmäßige 
Austausch zwischen den Mitgliedern der Selbst-
verwaltungsorgane  und  den  Gewerkschaften, 
die sie zur Wahl vorgeschlagen haben, stellt si-
cher, dass die praktischen Auswirkungen von 
Gesetzen von den Gewerkschaften aufgegriffen 
und von ihnen in die politische Diskussion ein-
gebracht werden  können.  Darüber  hinaus  üben  
die  Selbstverwaltungsorgane über ihre Mit-
bestimmung in personellen Angelegenheiten 
und im Satzungs- und Haushaltsrecht einen ent-
schei denden Einfl uss auf die Politik der Sozial-
versicherungsträger aus.

3.  Probleme der 
 sozialen Sicherungssysteme

Die Strukturen der sozialen 
Sicherungssysteme

Bevor auf die Probleme eingegangen wird, die 
unsere sozialen Sicherungssysteme beeinfl ussen, 
sollen ihre Strukturen erläutert werden. Alle 
diese Systeme basieren auf dem Umlageverfah-
ren, d.h. die derzeit Erwerbstätigen zahlen von 
ihrem monatlichen Bruttoeinkommen einen 
bestimmten Prozentsatz als Beitrag in die fünf 
existierenden gesetzlichen Sozialversicherungen 
(Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pfl e-
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geversicherung, Arbeitslosenversicherung) ein, 
in denen sie gemäß gesetzlicher Vorschriften 
versichert sind. Der jeweilige Arbeitgeber zahlt 
einen ebenso hohen Betrag ein. Erwerbstätige, 
die eine bestimmte Einkommensgrenze – die 
sogenannte Beitragsbemessungsgrenze – über-
schreiten oder selbständig sind, können sich 
privat versichern.

Eine Ausnahme bildet die gesetzliche Unfallver-
sicherung, das sind die sog. Berufsgenossen-
schaften, bei der nur der Arbeitgeber einen 
Beitrag zahlt. Die Höhe der Sozialversicherungs-
beiträge ist in den einzelnen Versicherungssys-
temen unterschiedlich, darauf wird noch ein-
gegangen werden.

Beim Umlageverfahren werden die Beitrags-
leistungen nicht für die jeweils einzahlenden 
Erwerbstätigen individuell angespart; sie werden 
vielmehr von den Versicherungen gesammelt 
und für ihre monatlichen Ausgaben verwendet, 
die sie auf der Grundlage der gesetzlichen Be-
stimmungen für die Versichertengemeinschaft 
erbringen müssen.

Der Generationenvertrag: Rentenversicherung

Die derzeit arbeitende Generation 

zahlt Beiträge ein
Die Höhe der Beiträge ist so berechnet, dass die jeweils zu 
zahlende Rentenbeträge gezahlt werden können. Die derzeitige Rentnergeneration 

erhält ihre zugesicherten Renten

Am deutlichsten ist das Prinzip des Umlagever-
fahrens am Beispiel der gesetzlichen Renten-
versicherung zu erklären:

Die eingehenden Beiträge, die jeweils zur Hälfte 
von den Versicherten und den Arbeitgebern 
gezahlt werden, werden nahezu ausschließlich 
für die monatlich zu zahlenden Renten der zu 
diesem Zeitpunkt existierenden Rentnerinnen 
und Rentner verwendet. Diese haben durch die 
Beiträge, die von ihnen und für sie in der Zeit 
ihrer Erwerbstätigkeit zur Finanzierung der zu 
diesem Zeitpunkt existierenden Rentnergene-
ration in die Rentenversicherung eingezahlt wur-
den, Ansprüche, so genannte Anwartschaften, 
auf eine Rentenleistung erworben hat. Ein Teil 
der Beiträge fl ießt in sonstige Leistungen wie 
Re habilitationsmaßnahmen (Kuraufenthalte zur 
Wiederherstellung der Arbeitskraft usw.). Das 
bedeutet,  dass  die  Rentenleistungen  letztend-
lich davon abhängen, 

• wie viele Erwerbstätige wie lange in die Ren-
tenkassen einzahlen, 

• wie hoch diese Beitragsleistungen sind und
• welche Ansprüche die derzeitige Rentnerge-

neration durch ihre Beitragsleistungen im 
Erwerbsleben erworben hat. 
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Dieses Prinzip wird auch als Generationenver-
trag8 bezeichnet. Die nachstehend skizzierten 
Faktoren wirken sich als Folge des Generatio-
nenvertrags  auf  alle  sozialen  Sicherungssyste-
me9 aus.

Demographische Entwicklungen, Globalisierung 
und die Umstrukturierung von Industrie und 
Wirtschaft beeinfl ussen die Gesellschaft in allen 
Staaten. Die Auswirkungen dieser Faktoren auf 
die sozialen Sicherungssysteme Deutschlands 
sollen hier kurz angesprochen werden.

Die demographische Entwicklung

Die Bevölkerung ist das Grundelement der So-
zialstruktur, auf deren Größe drei Faktoren einen 

Einfl uss haben, und zwar die Geburten, die Ster-
befälle sowie die Wanderungsbewegungen.

Die Geburtenrate ist in Deutschland seit Jahr-
zehnten rückgängig, dennoch ist es bisher nicht 
zu einem gravierenden Bevölkerungsrückgang 
gekommen, weil die Lebenserwartung der Men-
schen in Deutschland gestiegen ist und weil 
mehr Menschen nach Deutschland einwandern 
als auswandern. Für die Zukunft ist allerdings 
eine deutliche Abnahme der Bevölkerung zu 
erwarten, da jährlich mehr Menschen sterben 
als geboren werden. Diese Verluste werden auch 
nicht durch die Einwanderung nach Deutsch -
land kompensiert. Die neuen Bundesländer sind 
besonders betroffen, weil dort die Geburtenrate 
besonders niedrig ist, die Einwanderung aus 

Deutsche Lebensbäume: Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland

8 Der Begriff ist mehrdeutig: In der Regel wird damit der Vertrag zwischen der erwerbstätigen Generation, die die sozialen Sicherungs-
systeme durch ihre Beiträge fi nanziert, und der Generation der Rentnerinnen und Rentner gemeint, die ihrerseits mit ihren Beiträgen 
die vorherige Rentnergeneration fi nanziert hat und nun darauf vertraut, dass auch sie von den derzeit Erwerbstätigen fi nanziert 
werden. Also ein Zwei-Generationen-Vertrag. Völlig außer Acht gelassen wird dabei, dass die jeweils erwerbstätige Generation auch 
Kinder und Jugendliche fi nanziert, was nur unzureichend durch die staatliche Familien-, Kinder- und Jugendpolitik honoriert wird. 
Die Anerkennung eines Drei-Generationen-Vertrags würde bedeuten, dass weitaus mehr Steuermittel aufgewendet werden müssten, 
um die erwerbstätige Generation, die Kinder erzieht, zu entlasten.

9 Für die Gesetzliche Unfallversicherung trifft dies nur bedingt zu, siehe dazu Abschnitt 8
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Vorausberechnung unter folgenden Annahmen: Geburtenkontingent konstant; 
Lebenserwartung neugeborener Jungen 83,5 Jahre,  Mädchen 86,0 Jahre; 
jährliche Zuwanderung von 100.000 Menschen. Quelle: Statistisches Bundesamt. 
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dem Ausland dorthin denkbar gering ist und 
darüber hinaus die Binnenwanderung von Ost 
nach West, insbesondere von jungen Menschen 
im erwerbsfähigen Alter, hoch ist10.

Damit geht eine bedeutsame Verschiebung der 
Altersstruktur in Gesamtdeutschland einher, d.h. 
der Anteil alter Menschen wächst kontinuier -
lich, während immer weniger junge Menschen 
nachrücken. So werden seit 1973 in Deutschland 
jedes Jahr weniger Kinder geboren als Menschen 
sterben. 

Der demographische Strukturwandel

Mit der Veränderung der Relation zwischen dem 
Altersaufbau der Bevölkerung und der Anzahl 
der Geburten und Sterbefälle verändert sich 
auch die Relation zwischen den Bevölkerungs-
grup pen im Kindes- und Jugendalter, im erwerbs-
fähigen Alter und im Rentenalter. Damit verän-
dern sich auch die Quoten zwischen dem Teil 

der  Bevölkerung,  der  aktiv  im  Erwerbsleben 
steht, und dem Teil, der von diesen Erwerbstä-
tigen unterhalten werden muss. 

Darüber hinaus steigt die Lebenserwartung der 
Menschen stetig an. Das wirkt sich auf die Ren-
tenbezugsdauer aus. Betrug diese in den alten 
Bundesländern im Jahre

• 1960 insgesamt 9,9 Jahre (bei Männern 9,6 
und bei Frauen 10,6 Jahre), lag sie in Gesamt-
deutschland im Jahre

• 1995 bei insgesamt 15,8 Jahren (bei Männern 
13,6 und bei Frauen 18,2 Jahre) und 

• 2005 bei insgesamt 17,2 Jahren (bei Männern 
14,7 und bei Frauen 19,8 Jahren).

Das bedeutet: Die Erwerbstätigen werden im 
Durchschnitt immer älter, der Anteil der Bevöl-
kerung im erwerbstätigen Alter ist rückläufi g; 

Ostdeutsche Landschaften leeren sich

Zieht man die Zuzüge in den neuen Bundesländern von den Fortzügen ab, 
haben seit der Wiedervereinigung so viele Menschen dem Osten den Rücken gekehrt
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10 2004 betrug der Bevölkerungsverlust der neuen Bundesländer und Ost-Berlins unter Berücksichtigung der Zuwanderungen dorthin 
rund 1 Millionen Menschen. Quelle: Datenreport 2006, statistisches Bundesamt 2006.
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11 Quelle: Statistisches Bundesamt 2007.

und da die Anzahl junger Menschen insgesamt 
zurückgeht, die in die Erwerbstätigkeit eintre-
ten, wird auch der Anteil der Beitragszahler 
weniger werden, während gleichzeitig der Anteil 
derjenigen, die von diesen Transferleistungen 
unterhalten werden, ansteigt. 

Schreckensszenarien sind jedoch nicht ange-
bracht, aber… Es ist politisch wie ökonomisch 
unsinnig, die demografi sche Entwicklung als 
Hintergrund für eine Angstdebatte zu benutzen. 
Zwar ist es richtig, dass in Deutschland bis 2030 
die Anzahl der Rentnerinnen und Rentner an-
steigen wird, es wird jedoch auch die Anzahl der 
Kinder und Jugendlichen sinken. Da die sozial-
versicherungspfl ichtigen Erwerbstätigen jedoch 
nicht allein für die Rentnerinnen und Rentner, 
sondern auch für diejenigen aufkommen müssen, 
die noch nicht erwerbstätig sind, wird sich an 
der Relation „Aktive zu Passiven“ im Hinblick 
auf die derzeitige Situation wenig ändern, denn 
bereits  heute  müssen  1,5  Erwerbstätige11  für 
einen „Passiven“ (Rentner oder Kind/Jugendli-
cher) aufkommen. 

Problematisch wird die Situation erst dann, 
wenn sich das Verhältnis zwischen Beitragszah-
lern und Leistungsempfängern deutlich ändert, 
wenn also immer weniger Beitragszahler für 
immer mehr Leistungsempfänger aufkommen 
müssen, bzw. immer mehr Geringverdiener 
 geringe Beiträge in die sozialen Sicherungssys-
teme einzahlen. Das bedeutet, dass anstelle von 
Horror szenarien zu entwerfen es an der Zeit ist, 
an einen sinnvollen Umbau der Finanzierungs-
grundlagen unserer sozialen Sicherungssysteme 
heranzugehen.

Bisher wurden von der Mitte der 80er Jahre an 
eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, mit denen 
in den bestehenden Systemen Veränderungen 
vorgenommen wurden; diese haben nicht den 
Beifall aller Beteiligten und Betroffenen gefun-
den, da sie lediglich – wenn auch in der Substanz 
enorme – Leistungseinschränkungen in allen 
Sozialsystemen zur Folge hatten. Alle diese Ver-
suche sind trotz einiger geringer struktureller 
Verbesserungen erfolglos geblieben, da die Fi-

nanzierungsgrundlagen der sozialen Sicherungs-
systeme nicht grundlegend geändert wurden. 
Unterm Strich zahlen die Beitragszahler immer 
höhere Beträge ein und erhalten immer weniger 
Leistungen.

Es ist jedoch erforderlich, rechtzeitig umfassen-
de Maßnahmen zu ergreifen, mit denen der 
demographischen Entwicklung, der Globalisie-
rung und als deren Folge der Umstrukturierung 
von Industrie und Wirtschaft Rechnung getra-
gen wird. Die bisherigen Reformbemühungen 
der derzeitigen Großen Koalition lassen jedoch 
nicht erkennen, in welche Richtung diese füh-
ren, zumal ein grundlegender Umbau der sozia-
len  Sicherungssysteme  nicht  in  Sicht  ist  und 
– wie bisher – nur Korrekturen zu Lasten der 
Versi cherten an den Systemen vorgenommen 
werden. Eine grundlegende Umgestaltung wird 
allem Anschein nach erst dann in Angriff ge-
nommen werden, wenn die politischen Mehr-
heitsver hältnisse eindeutig sind.

Umstrukturierung von Industrie und 
Wirtschaft infolge der Globalisierung

Die wachsende wirtschaftliche Verfl echtung der 
Nationalstaaten durch den Handel mit Waren 
und Dienstleistungen und die Wanderung von 
Kapital, Technologie und Arbeit haben in den 
Industrieländern zu einer Umstrukturierung von 
Industrie und Wirtschaft geführt. Bislang ge-
schlossene nationale Märkte haben sich ab den 
70er Jahren geöffnet und sind dem interna-
tionalen Wettbewerb ausgesetzt. Herausragende 
Beispiele dafür sind die früher staatlich ge-
schützten Monopolunternehmen in der Nach-
richtenübermittlung, im Verkehr und in der 
Energiewirtschaft. Auch Banken, Versicherungen 
und private wie auch öffentliche Dienstleis tun-
gen sind davon erfasst und werden sich künftig 
stärker dem internationalen Wettbewerb stellen 
müssen.

Abbau von Vollzeitarbeitsplätzen

Diese Umstrukturierung hat für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer der betroffenen 
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Länder bedeutende Folgen: Die Nachfrage nach 
niedrig qualifi zierten industriellen Arbeitsplät-
zen sinkt aufgrund der zunehmenden weltwei-
ten Arbeitsteilung ständig. Dafür entstehen neue 
Arbeitsplätze in anderen Arbeitsmarktsegmen-
ten, für die in der Regel höhere Qualifi kationen 
erforderlich sind. Auf der anderen Seite werden 
viele Vollzeitarbeitsplätze durch Teilzeit und 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse ersetzt, 
um Kosten und Abgaben zu sparen. In Deutsch-
land wurden diese Probleme noch durch Maß-
nahmen der Arbeitsmarktpolitik verstärkt. Durch 
die steuerliche Befreiung z. B. von Einkommen 
aus Midijobs12, die in einer Gleitzone ein Ein-
kommen von 401 bis 800 Euro im Monat nicht 
übersteigen, sind viele Arbeitgeber dazu überge-
gangen, bisherige Vollzeitarbeitsverhältnisse in 
mehrere Minijobs aufzuteilen, da ein Vollzeit-
arbeitsplatz durch die steuerliche Belastung um 
rund 54% teuerer ist als eine Aufteilung dersel-
ben Tätigkeit auf drei Minijobs.13 

So nimmt die Anzahl der sozialversi cherungs-
pfl ichtigen Vollzeitarbeitsplätze kon tinuierlich 
ab: Seit Mitte der neunziger Jahre haben die 
deutschen Unternehmen rund 2,2 Millionen 
Vollarbeitsplätze abgebaut, was bedeutet, dass 
seitdem jeden Werktag rund 1.000 sozialver-
sicherungspfl ichtige Erwerbstätige in der volks-
wirtschaftlichen Bilanz von der Aktiv- auf die 
Passivseite wechseln. Darüber hinaus kommt es 
aufgrund der Abwanderung von ganzen Unter-
nehmen nach Osteuropa und Asien zu einem 
erheblichen Verlust von Vollarbeitsplätzen, der 
ebenfalls mit einigen Hundert pro Tag veran-
schlagt werden kann.

Von Seiten der Politik war erwartet worden, dass 
ein Großteil dieser Arbeitsplätze durch neue Jobs 
im Dienstleistungssektor ersetzt werden kann. 
Das darf bezweifelt werden, denn auch dort 
haben große deutsche Unternehmen bereits 
Arbeitplätze nach Osteuropa und Asien verlagert. 
Die  Liberalisierung  des  europäischen  Marktes 
für Dienstleistungen und die EU-Erweiterung 
haben dazu geführt, dass nicht nur Zulieferer-

produktionen nach Osteuropa verlegt wurden, 
sondern später ganze Fertigungsstraßen und Fa-
briken. Und im Anschluss daran haben deutsche  
Unternehmen auch produktionsnahe Dienst-
leistungen wie Entwicklung, Design oder Mar-
keting dorthin verlagert. 

Aufgrund des Konjunkturaufschwungs in den 
Jahren 2006 und 2007 sind die Wachstumsraten 
gestiegen. Die Arbeitslosigkeit geht langsam 
zurück. Allerdings sind die Vorhaben der Gro- 
ßen Koalition, den Sozialstaat umfassend zu 
re formieren, bisher nur in Ansätzen angegangen 
worden. Anstelle von grundlegenden Reformen 
des Arbeitsmarkts, des Gesundheitswesens, der 
gesetzlichen Rentenversicherung und der Steu-
erpolitik sind lediglich eine Reihe von Nach-
besserungen in einigen Sektoren (z.B. Arbeits-
marktpolitik) vorgenommen worden, die neben 
dem wirtschaftlichen Aufschwung sicherlich 
auch in einem gewissen Rahmen zur Senkung 
der Arbeitslosenquote um fast 1,5 Prozent bei-
getragen haben. Alle diese Maßnahmen reichen 
jedoch nicht aus, die sozialen Sicherungssyste-
 me auf Dauer fi nanzierbar zu gestalten, da sich 
an den Finanzierungsgrundlagen nichts geändert 
hat.

Die Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme

Die Sozialsysteme werden von den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern fi nanziert: Nach 
dem heutigen System müssen die Kosten für die 
sozialen Sicherungssysteme fast allein von den 
versicherungspfl ichtig beschäftigten Erwerbs-
tätigen bezahlt werden. Zahlten im Jahre 1970 
noch  22  Millionen  Erwerbstätige14  für  rund  
8 Millionen Rentner ungefähr 11,4 Milliarden 
Euro, so müssen die heute 26,5 Millionen so-
zialversicherungspfl ichtigen Erwerbstätigen für 
ungefähr 20 Millionen Rentnerinnen und Rent-
ner ca. 140 Milliarden Euro aufbringen.

Darüber hinaus stehen den Erwerbstätigen noch 
ca. vier Millionen Arbeitslose und 2 Millionen 

12 Siehe dazu auch Kapitel 2, Abschnitt 4.
13 Peter Bofi nger. Wir sind besser als wir glauben. S. 89. Rowohlt Verlag 2005
14 Hierbei handelt es sich um Bezieher von sozialversicherungspfl ichtigen Beschäftigungsverhältnissen. 
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Bezieherinnen und Bezieher von Sozialhilfe und 
Arbeitslosengeld  II15  gegenüber,  die  ausschließ -
 lich davon leben, was die derzeit Erwerbstätigen 
erwirtschaften (die hälftigen Beiträge der Arbeit-
geberseite sind als vorenthaltene Lohnbestand-
teile  zu  betrachten  und  sind  daher  in  Wirk -
lich keit Arbeitnehmerbeiträge16).

Das bedeutet, dass die Arbeitnehmereinkom men 
einen überproportionalen und ständig stei-
genden Anteil an den sozialen Sicherungssys-
temen leisten müssen, während Unternehmen 
und Kapitaleinkommen bei steigenden Anteilen 
der Gewinn- und Kapitaleinkommen am Brut-
tosozialprodukt entlastet werden. So sank die 
Belastung von Gewinn- und Kapitaleinkommen 
von ca. 34% im Jahre 1977 auf rund 17% im 
Jahre 2003, während die abhängig Beschäftigten 
in Deutschland zu rund 90% die Sozialsyste me 
durch ihre Sozialbeiträge, durch die Lohnsteuer 

und die Mehrwert- und Ökosteuer fast ausschließ-
lich alleine fi nanzieren. 

Die Sozialsysteme sind bereits heute nicht mehr 
in der Lage, mittelfristig die Ansprüche, die ihre 
Mitglieder aufgrund ihrer Beitragszahlungen 
erworben haben, aus eigener Kraft zu decken, da 
die Anzahl der Einzahler kontinuierlich ab-
nimmt, und dies sind, wie oben ausgeführt, die 
vollbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Dabei tragen die Be zieher hoher 
Einkommen lediglich über höhere Steuern zur 
Finanzierung der allgemeinen staatlichen Aufga-
ben und nicht zur Finanzierung der sozialen Si-
cherungssysteme bei, da bei den Sozialabgaben 
eine Grenze gezogen ist, die so genannte Bei-
tragsbemessungsgrenze, bis zu der Sozialabgaben 
zu zahlen sind. Das trifft sinngemäß auch auf 
Beamtinnen und Beamte17 zu, die zwar Steuern, 
jedoch keine Sozialabgaben be zahlen.

und die Mehrwert- und Ökosteuer fast ausschließ-
lich alleine fi nanzieren.

Die Sozialsysteme sind bereits heute nicht mehr 

Entwicklung der Beitragssätze in der gesetzlichen Sozialversicherung: in % des Bruttoentgelts

1) ab Juli 2005 zuzüglich 0,9% Arbeitnehmersonderbeitrag
2) bis 30.6.2005 14,2%
3) ab Januar 2005 zuzüglich 0,25% für kinderlose Arbeitnehmer
4) Stand 30.09.2006
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Quelle: BMAS, IW

15 Der Begriff wird im Kapitel 2. Abschnitt 4. näher erläutert.
16 Im Jahre seiner Einführung eine echte Leistung der Arbeitgeber, die vom Gewinn abging. In den Folgejahren unterblieben bzw. 

verlangsamten sich jedoch die aufgrund steigender Produktivität fälligen Erhöhungen der Nominallöhne bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die „Vorleistung“ des Arbeitgeberbeitrags zu den Sozialversicherungen aufgeholt war. 

17 Die Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes hingegen, die den weitaus größten Anteil an den Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes ausmachen, müssen wie alle anderen abhängig Beschäftigten neben ihren Steuern auch Sozialabgaben zahlen. 
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Darüber hinaus zahlen die abhängig beschäf-
tigten Angestellten und Arbeiter, deren Ein-
kommen deutlich unter dieser Beitragsbemes-
sungsgrenze liegen, wesentlich mehr Sozial ab-
gaben als Spitzenverdiener. Wer z.B. eine Mil lion 
Euro im Jahr verdient, zahlt den Spitzensteuer-
satz von 42%, jedoch nur rund 2,4% Sozialab-
gaben, während Geringverdiener zwar kaum 
Steuern, dafür jedoch fast 40% ihres Einkom-
mens als Sozialabgaben zahlen. 

Hinzu kommt, dass Politik und Gesellschaft es 
in den vergangenen zwanzig Jahren versäumt 
haben, rechtzeitig und umfassend auf die er-
kennbaren Veränderungen zu reagieren, wohl in 
der Hoffnung, dass künftige Konjunkturauf -
schwünge es ebenso wie in der Vergangenheit 
gestatten würden, den Arbeitsmarkt und die 
sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren

Dabei hat man diese Probleme und die mit der 
deutschen Einheit verbundenen Kosten, die 
immer noch in besonderem Maße die Haus halte 
der sozialen Sicherungssysteme belasten, sträf-
lich unterschätzt. Auch heute noch betragen die 
Transfers von West nach Ost rund 4 Prozent des 
westdeutschen Bruttosozialprodukts. Und diese 
Transfers erfolgen in der Hauptsache nicht über 
Steuern, sondern über die Haushalte der sozia len 
Sicherungssysteme. Diese werden über versiche-
rungsfremde Leistungen (z.B. in der Rentenver-
sicherung die Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten) und in der Krankenversicherung 
(über den so genannten Risikostrukturausgleich) 
erheblich belastet, da diese Aufgaben mit erheb-
lichen Beträgen von den Versicherten bezahlt 
werden, während es sich dabei um staatliche 
Aufgaben handelt, die über Steuern von allen 
Steuerzahlern, also auch von Selbständigen und 
Beamten fi nanziert werden müssen. 

Dabei erweist sich jedoch insbesondere die vom 
Steuerzahler fi nanzierte Beamtenversorgung als 
ein Fass ohne Boden. Beamtinnen und Beamte 

genießen nicht nur eine aus Steuermitteln fi -
nanzierte Gesundheitsversorgung und eine Al-
tersversorgung, für die sie keine Eigenbeiträge 
aufbringen müssen18. Allein die Versorgungs-
ausgaben für Bund, Länder und Gemeinden 
werden von 25,6 Milliarden Euro (im Jahre 2004) 
auf 36,3 Milliarden Euro im Jahre 2030 steigen, 
auch wenn die Beamtenbezüge bis dahin nicht 
erhöht würden!19 Die Zuschüsse, die der Bund 
für diese Leistungen zahlt, lagen in den letzten 
Jahren jeweils um 18–20 Milliarden Euro unter 
den tatsächlichen Aufwendungen, das bedeutet, 
dass die Masse der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer die Versorgung der Beamtinnen und 
Beamten, die eine weitaus bessere Altersver-
sorgung als sie haben, durch ihre Steuern fi nan-
ziert.

Die Reform der sozialen Sicherungssysteme

Bei allen politischen Parteien, die in der Regie-
rungsverantwortung stehen, herrscht Einigkeit 
darüber, dass die sozialen Sicherungssysteme 
umfassend und tiefgreifend reformiert werden 
müssen, damit sie in den nächsten zwanzig 
Jahren noch ihre Aufgaben erfüllen können; 
Maßnahmen  zu  ihrer  Stabilisierung  wurden 
und  werden  immer  noch hauptsächlich  in 
Form von Leistungseinschränkungen vorge-
nommen. 

Bisher ist bei keiner politischen Kraft ein ord-
nungsgpolitisches Gesamtkonzept erkennbar, 
nach dem ein in sich geschlossenes Reform-
programm zur Modernisierung der sozialen Si-
cherungssysteme und der Steuerpolitik ver-
wirklicht werden könnte. Alle bisherigen Re-
formen, so weitreichend sie im Falle der Arbeits-
losenversicherung auch sein mögen, stellen 
Reparaturen an einzelnen Zweigen der sozialen 
Sicherungssysteme dar, ein Gesamtkonzept für 
eine den Erfordernissen einer sich wandelnden 
Industriegesellschaft entsprechende umfassende 
Neugestaltung ist nicht erkennbar. 

18 Rund 4,1 Millionen Beamten, Pensionären und ihren Angehörigen erstattet  der Staat 50 bis 80 Prozent der Gesundheitskosten direkt 
als sog. Beihilfe, der Rest wird über privat abzuschließende Privatversicherungen abgedeckt. Die Beamtenpension erreicht im Höchst-
fall 75 Prozent des zuletzt bezogenen Einkommens, sie wird vollständig vom Staat fi nanziert.

19 Dritter Versorgungsbericht der Bundesregierung, 2005, S. 64 ff.
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Auch die zum 1.4.2007 in Kraft getretene Ge-
sundheitsreform 2007, auf die im Folgenden 
noch eingegangen wird, hat sich als der kleinste 
gemeinsame Nenner zwischen Bürgerversiche-
rung20, die von der SPD und auch vom Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) favorisiert wird, und 
der Gesundheitsprämie, auf die sich die CDU auf 
ihrem letzten Parteitag festgelegt hat, erwiesen, 
auf den sich die Koalitionsparteien einigen 
konnten; es ist jetzt schon erkennbar, dass das 
geplante Ziel, die Finanzierungsproble me des 
Gesundheitswesens nachhaltig zu lö sen, nicht 
erreicht werden wird. In der Steuerpolitik, deren 
Modernisierung in ein Gesamtkonzept zur Sta-
bilisierung der sozialen Sicherungssysteme ge-
hört, gab es bisher einige Nachbesserungen, die 
jedoch aus Sicht der Verbraucher durch die 
 Erhöhung  der  Mehrwertsteuer  um  3  Prozent 
zum 1. Januar 2007 kompensiert werden.

Es sind noch intensive Diskussionen in Gesell-
schaft und Politik zu erwarten, bis es zu der er-
for derlichen Neuordnung der sozialen Si che- 
rungssysteme  und  des  Steuersystems kommt.

4. Die Arbeitslosenversicherung

Eine Kernaufgabe staatlichen Handelns besteht 
darin, im Rahmen der Sozial-, Wirtschafts- und 
Finanzpolitik über die Arbeitsmarktpolitik einen 
möglichst hohen Grad an Beschäftigung sicher-
zustellen, die Integration von Arbeitssuchenden 
zu fördern und damit sowohl im volkswirt-
schaftlichen Interesse als auch im Interesse des 
Einzelnen die negativen Folgen von Arbeits-
losigkeit so gering wie möglich zu halten. 

Ein Skandal um gefälschte Vermittlungsstatistiken 
der damaligen Bundesanstalt für Arbeit war der 
Auslöser für eine grundlegende Neugestaltung 
der Arbeitsförderung und führte zu einigen So-
fortmaßnahmen. Diese Maßnahmen reichten 
von zusätzlichen Quali fi zierungen bis hin zur 
Zahlung von Lohn nebenkostenzuschüssen. Auf-

grund dieses Gesetzes erhielten Jugendliche, äl-
tere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so-
wie gering qualifi zierte Arbeitssuchende eine 
besondere Un terstützung, da bei diesem Per-
sonenkreis die Vermittlung besonders schwierig 
ist. Darüber hinaus wurden besondere Qualifi -
zierungsmaßnahmen für Frauen mit dem Ziel 
einer besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf geschaffen.

Um über diese vorläufi gen Maßnahmen hinaus 
eine völlige Neuordnung der Arbeitslosenver-
sicherung zu erreichen, setzte die damalige rot-
grüne Bundesregierung im August 2002 die 
„Kommission für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“ ein, die nach ihrem Vorsitzenden, 
dem damaligen Vorstandstandsmitglied des 
Volkswagenwerkes, Peter Hartz, kurz als Hartz-
Kommission bezeichnet  wurde.  Der  Kommis-
sion  gehörten 15 Mitglieder an, die aus den 
unterschiedlichs ten Bereichen von Wirtschaft 
und Gesellschaft kamen, darunter waren auch 
zwei Mitglieder von Gewerkschaften, und zwar 
von der IG Metall und von Ver.di21. 

Die „Hartz-Gesetze“

Die Kommission hatte den Auftrag, Strategien 
für neue Beschäftigungs- und Vermittlungsmög-
lichkeiten, also Konzepte zum Abbau der Ar-
beitslosigkeit, und Vorschläge zur Neuorganisa-
tion der Bundesanstalt für Arbeit zu entwickeln. 
Ein Teil des Berichts der Kommission wurde in 
den folgenden Jahren mit den Gesetzen für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, den so 
genannten Hartz I-, II-, III- und IV-Gesetzen 
umgesetzt, die in das Sozialgesetzbuch (SGB) als 
Bücher SGB II und SGB III eingefl ossen sind. In 
der Zwischenzeit wurden eine Reihe von Weiter-
entwicklungen und Änderungen insbesondere 
bei der Umgestaltung der ehemaligen Bundes-
anstalt für Arbeit vorgenommen, darüber hinaus 
wurden Regelungen, die sich als nicht wirksam 
erwiesen haben, modifi ziert. 

20 Die beiden Modelle „Bürgerversicherung“ und „Gesundheitsprämie“ werden in Kapitel 2, Abschnitt 5 kurz vorgestellt.
21 Siehe Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB).
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Die Bundesanstalt für Arbeit hat aufgrund des 
Hartz III-Gesetzes vom 1. Januar 2004 einen tief 
greifenden Umbau erfahren. Die Umstrukturie-
rung von einer Bundesbehörde in einen mo-
dernen Dienstleistungsbetrieb, die heutige 
Bundesagentur für Arbeit, erfolgte innerhalb 
von zwei Jahren, was angesichts der Aufgabe und 
der Größe der Organisation ein kurz bemessener 
Zeitraum ist. Die ersten Schritte zu einem leis-
tungsfähigen, kompetenten und kundenorien-
tierten Dienstleistungsunternehmen sind getan 
und erste Erfolge haben sich eingestellt, wie aus 
dem Geschäftsbericht der Bundesagentur 2005 
hervorgeht.

Die Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit hat drei wichtige 
Aufgaben: 
• die Arbeitsförderung, 
• die Fürsorgeleistung für Arbeitslose und – 
 als Familienkasse des Bundes –
• die Zahlung des Kindergeldes. 
• Weitere Aufgaben bestehen in der Arbeits-

markt- und Berufsforschung und in der Be-
obachtung des Arbeitsmarkts.

Die Bundesagentur für Arbeit besteht aus 
• der Zentrale,
• zehn Regionaldirektionen,
• 178 Agenturen für Arbeit und 
• rund 660 Geschäftsstellen auf örtlicher Ebe-

ne. 

Die Arbeitsförderung

Die wichtigste Aufgabe der Bundesagentur für 
Arbeit ist die Arbeitsförderung. Die Elemente der 
Arbeitsförderung sind im Dritten Buch (SGB IIII) 
des Sozialgesetzbuches benannt. Dazu gehö-
ren:
• Berufsberatung,
• Vermittlung in Ausbildungs- und Arbeitsstel-

len,
• Beratung von Arbeitgebern,
• Förderung der Berufsausbildung,
• Förderung der berufl ichen Weiterbildung,
• Förderung der berufl ichen Eingliederung von 

Behinderten,

• Leistungen zur Schaffung und zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen,

• Entgeltersatzleistungen (Arbeitslosengeld, In-
solvenzgeld).

Die gesetzlich verankerte Förderung der Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern auf dem 
Arbeitsmarkt wird von der Bundesagentur als 
Leitlinie ihrer Geschäftspolitik angesehen. Seit 
1998 ist in jeder Agentur für Arbeit sowie auf 
den Ebenen der Länder und des Bundes eine 
Beauftragte für Chancengleichheit bestellt. Sie 
informiert und berät Fach- und Führungskräfte 
der Agentur sowie Institutionen und Stellen in 
ihrem Zuständigkeitsbereich in Fragen der Chan-
  cengleichheit, der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sowie in Fragen der Frauenförderung.

Durch die Umorganisation der Arbeitsagenturen 
zu Kundenzentren werden die Fachbereiche der 
Arbeitsagenturen entlastet, die damit in der Lage 
sind, Zeit und Kapazitäten auf ihre Hauptauf - 
gabe, die Arbeitnehmerbetreuung, zu konzen-
trieren. Mit den Arbeit suchenden Kunden 
werden feste Termine für die Gespräche zur Ar-
beitsvermittlung und zu den Fragen der Leis-
tungen der Arbeitsagentur (Arbeitslosengeld, 
Fort- und Weiterbildung, Umschulungsmaß-
nahmen usw.) vereinbart. Dies ermöglicht es 
beiden Seiten, den Fachkräften der Arbeitsagen-
tur wie auch den Arbeitslosen, sich intensiv auf 
diese Gespräche vorzubereiten. Zur effi zienten 
Betreuung wird ein Verhältnis von Beratern bzw. 
Fallmanagern zu Arbeitsuchenden je nach Be-
rufsgruppen von 1: 75 bis 150 anstelle von bisher 
1: 350 bis 800 angestrebt. 

Die Beratungsangebote der Kundenzentren er-
strecken sich auf die Berufsberatung, die Berufs-
orientierung und die Arbeitsmarktberatung. 
Erstere richten sich an Arbeit suchende Jugend-
liche und Erwachsene, die auf diesem Wege im 
Vorfeld der Vermittlungstätigkeit (oder auch 
begleitend dazu) über Berufe und ihre Anforde-
rungen, über Möglichkeiten zur berufl ichen 
Bildung und über Entwicklungen in der Berufs-
welt informiert werden.
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Die Arbeitsmarktberatung richtet sich an Arbeit-
geber und soll dazu beitragen, diese durch Aus-
künfte über die Gestaltung von Arbeitsplätzen 
oder zur Lage und Entwicklung des Arbeits-
marktes usw. zu unterstützen. Für sie stehen in 
den Kundenzentren spezielle Ansprechpartner 
zur Verfügung, die mit diesen in ständigem 
Kontakt bleiben sollen, um auf diese Weise Ar-
beitgeber und Arbeitsuchende zusammen zu 
bringen.

Die Arbeitsvermittlung in den Agenturen be ginnt 
in der Regel mit einer Untersuchung der Fähig-
keiten und Verwendungsmöglichkeiten des Ar-
beitsuchenden. Im Anschluss daran wird eine 
Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen, in 
der die zur berufl ichen Eingliederung erforder-
lichen Maßnahmen und die eigenen Bemü-
hungen des Kunden festgehalten werden. Als 
Vermittler kann die Arbeitsagentur selbst oder 
ein von ihr beauftragter privater Arbeitsver mitt-
ler tätig werden.

Die  Arbeitsförderung  hat  in  der  Praxis  das 
Ziel, Arbeitslosigkeit zu verhindern oder diese 

schnellstmöglich zu beseitigen. Dazu dienen 
neben den oben angeführten Beratungsangebo-
ten auch Trainingsmaßnahmen, Maßnahmen 
zur berufl ichen Förderung, Leistungen an Ar-
beitgeber (Lohnkostenzuschüsse, Einstellungs-
hilfen) und weitere vielfältige Hilfen zur Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt. 

Die Leistungen der Arbeitsagentur

Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
werden als aktive Leistungen bezeichnet, die 
Vorrang vor den passiven Leistungen haben.

Das Arbeitslosengeld I22  ist die passive Leistung 
der Arbeitslosenversicherung, auf die Arbeitslo-
se bei Arbeitslosigkeit und bei berufl icher Wei-
terbildung Anspruch haben, wenn sie 
• sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos ge-

meldet haben,
• während eines Zeitraums von zwei Jahren 

mindestens zwölf Monate Versicherungsbei-
träge gezahlt haben

• und nicht älter als 65 Jahre23 sind.

22 Zur Unterscheidung von der Grundsicherung,, die frühere Arbeitslosenhilfe, die heute als Arbeitslosengeld II bezeichnet wird, wird 
das Arbeitslosengeld, das unmittelbar im Anschluss an die Arbeitslosigkeit gezahlt wird, Arbeitslosengeld I genannt.

23 Diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fallen in den Schutzbereich der gesetzlichen Rentenversicherung und erhalten eine 
Rentenleistung anstelle des Arbeitslosengeldes.

Arbeitslosenzahlen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld I 
richtet sich nach der Dauer der Beitragsleistun-
gen in den letzten zwei Jahren vor der Arbeits-
losigkeit und dem Lebensalter. Die Höchstdauer 
beträgt ab dem 1. Februar 2006 für eine Beitrags-
leistung von einem Jahr sechs Monate, für da-
rüber hinausgehende Beitragsleistungen zwölf 
Monate. Für über 55-jährige Arbeitslose, die auf 
eine Beitragsleistung von 30 Jahren zurückblicken 
können, sind es 15 Monate und bei einer Bei-
tragsleistung von 36 Jahren erhöht sich die 
Anspruchsdauer auf 18 Monate. Um einen Teil 
der Einkommenseinbußen abzufedern, die beim 
Wechsel vom Arbeitslosengeld I zum Arbeits-
losengeld II eintreten, wird für die Dauer von 
zwei Jahren nach Auslaufen des Arbeitslosengelds 
I ein befristeter Zuschlag gezahlt, der nach Ab -
lauf des ersten Jahres halbiert wird. Für eine 
Person beträgt der Zuschlag höchstens 160 Euro, 
bei Partnern sind es höchstens 320 Euro und für 
jedes in der Bedarfsgemeinschaft lebende Kind 
höchstens 60 Euro pro Monat.

Das Arbeitslosengeld I ist die Leistung einer 
 Risikoversicherung. Daher richtet sich die Höhe 
des  Arbeitslosengeldes  nicht  nach  der  Dauer 
oder der Summe der eingezahlten Beiträge, son-
dern nach dem versicherten Risiko. Dieses ist der 

wegen Arbeitslosigkeit eintretende Lohn- oder 
Gehaltsausfall. Das Arbeitslosengeld stellt daher 
eine pauschalierte Entgeltersatzleistung dar, die 
an die Stelle des entfallenen Arbeitsentgelts tritt.

Aus  diesem  Grund  beträgt  das  Arbeitslosen -
geld I bei Arbeitslosen mit mindestens einem 
Kind 67 Prozent und bei allen anderen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 60 Prozent 
des um die bei Arbeitnehmern gewöhnlich an-
fallenden Abzüge verminderten Bruttoarbeits-
entgelts.

Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind 
von den Beschäftigten, die unter die Versiche-
rungspfl icht fallen, und von den Arbeitgebern 
je zur Hälfte zu bezahlen. Beiträge werden nur 
bis zu einer Entgelthöhe von 5.250 Euro (alte 
Bundesländer) bzw. 4.550 Euro (neue Bundes-
länder) erhoben. Der Beitragssatz beträgt 2007 
insgesamt 4,2 Prozent.

Die Fürsorgeleistung für Arbeitslose 
(Arbeitslosengeld II)

Die gesetzliche Arbeitslosenversicherung hat 
nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches 
(SGB II) die Aufgabe, als Fürsorgeleistung das 
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Der Anspruch auf Arbeitslosengeld I
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sog. Arbeitslosengeld II24 zu erbringen. Anfang 
2005 ist das Vierte Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt, das so genannte 
Hartz IV-Gesetz, in Kraft getreten, das in das 
Sozialgesetzbuch als Zweites Buch eingefl ossen 
ist. Damit wurden die bisherige staatliche So-
zialhilfe für erwerbsfähige Menschen und die 
Arbeitslosenhilfe zusammengelegt. Letztere war 
für Arbeitslose bestimmt, die z. B. infolge langer 
Arbeitslosigkeit usw. keinen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld hatten. Dieser Personenkreis er -
hält nun eine einheitliche Grundsicherung für 
Arbeitssuchende, das Arbeitslosengeld II, ein aus 
Steuermitteln fi nanziertes arbeitsmarktpoliti-
sches Leistungssystem, das Eigeninitiative fordert 
und die Eingliederung aller erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen in den Arbeitsmarkt durch indivi-
duell zugeschnittene Angebote fördern soll. 

Das  Ziel  dieser  Grundsicherung  ist  es,  die 
„ Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Per-
sonen, die hilfsbedürftig sind, und von Perso-
nen (Partnern), die mit ihnen in einem Haushalt 

leben, zu stärken und dazu beizutragen, dass sie 
ihren Lebensunterhalt unabhängig von der 
Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräf-
ten bestreiten können“ (Gesetzestext). Dazu 
müssen sich die Betroffenen aktiv an allen Maß-
nahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
beteiligen  und  –  falls  diese  nicht  möglich  ist, 
alle zumutbaren Arbeitsgelegenheiten wahr -
nehmen (Die Regierung beschreibt dies unter 
dem Motto „Fördern und Fordern“25). Darüber 
müssen sie eine Eingliederungsvereinbarung 
abschließen, in der die Fördermaßnahmen und 
die Anforderungen an den Betroffenen fest-
gehalten sind. Werden diese Vereinbarungen 
durch den Leistungsempfänger verletzt, kann 
der Träger der Grundsicherung Sanktionen er-
greifen (siehe „Pfl ichtverletzungen“).

Anspruchsberechtigt sind Personen,
• die  das  15.  Lebensjahr  vollendet  und  das 

65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
• erwerbsfähig sind,

24 Im Sozialgesetzbuch (SGB) sind die meisten Sozialgesetze in 11Büchern zusammengefasst. Die noch nicht kodifi zierten Sozialgesetze 
gelten vorerst als Anhang zum Sozilagesetzbuch. Das SGB II regelt die Grundsicherung für Arbeitsuchende, das SGB III die Arbeits-
förderung.

25 Dieser Gedanke ist vom Prinzip her völlig richtig; das Problem besteht lediglich darin, dass in vielen Segmenten des Arbeitsmarktes 
keine oder zu wenige Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Angaben für Alleinstehende pro Monat

in den ersten 12 Monaten
der Arbeitslosigkeit

Arbeitslosengeld I

60% des
Nettogehalts

Arbeitslosengeld II
für Langzeitarbeitslose 
und erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger
+
ggf. Zuschlag in den ersten 2 Jahren des ALG II-Bezugs

max. 505 Euro

max. 425 Euro

345 Euro

nach 1  Jahr nach 2  Jahren danach

Das Arbeitslosengeld I

Arbeitslosengeld II
ohne Zuschlag

• plus Erstattung der Kosten für die Unterkunft
• plus Beiträge zu den Sozialversicherungen
• ab Juli 2006 einheitliche Beiträge für ost- und Westdeutschland.
 Für Jugendliche bis 25 Jahren beträgt das ALG II 276 Euro pro Monat (= 80% des Normalsatzes)

Das A
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• dem Arbeitsmarkt mindestens 3 Stunden 
täglich zur Verfügung stehen können,

• hilfsbedürftig sind und
• ihren  Aufenthalt  in  der  Bundesrepublik 

Deutschland haben.

Hilfsbedürftigkeit wird auch bei Erwerbstätigen 
angenommen,  die  ein  sehr  geringes  Einkom-
men oder ein besonders geringes Arbeitslosen-
geld I beziehen.

Die Träger der Leistungen des SBG II

Ursprünglich sollten alle Leistungen für die Be-
zieher der Grundsicherung aus einer Hand erfol-
gen. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Die 
Kommunen bleiben für einen Teil der Leistungen 
zum Lebensunterhalt und für die Leistungen für 
Unterkunft und Heizung zuständig, auch so-
zialintegrative  Leistungen  wie  die  psychoso ziale 
Betreuung, die Kinderbetreuung und die Schuld-
nerberatung verbleiben bei ihnen.

Um das oben genannte Ziel nicht gänzlich zu 
verfehlen,  wurden  Arbeitsgemeinschaften 
(ARGEn) gegründet. Innerhalb von sechs Mo-
naten haben 178 Agenturen für Arbeit mit 439 
kommunalen Trägern insgesamt 354 Arbeits-
gemeinschaften gegründet, 19 kommunale Trä-
ger und Agenturen nehmen die Aufgaben des 
SGB  II  dauerhaft  in  getrennter  Trägerschaft 
wahr und 69 Landkreise und kreisfreie Gemein-
den (so genannte Optionskommunen) haben 
die Möglichkeit, die Betreuung von Langzeitar-
beitslosen im Rahmen einer sechsjährigen Ex-
perimentierphase in eigener Verantwortung zu 
übernehmen. Die Option ist ausgeschöpft wor-
den. Die Erprobung soll einen Vergleich über die 
Erfolge bei der Eingliederung zwischen den Ar-
beitsgemeinschaften und den Optionskommu-
nen ermöglichen.

Die Leistungen des SGB II

Nach  dem  Auslaufen des  Arbeitslosengeldes I 
erfolgt der Übergang zum Arbeitslosengeld II. 
Dabei wird ein auf zwei Jahre befristeter indivi-
dueller Zuschlag gezahlt, der die Verluste – ins-
besondere bei hohen vorherigen Einkom men – 
durch die weitaus geringeren Leistungen des 
Arbeitslosengeldes II abmildert. Bei der Bewilli-
gung des Arbeitslosengelds II wird vorhandenes 
Vermögen und sonstige Einkommen des An-
tragstellers und bestimmter Angehöriger26 be-
rücksichtigt.

Die Höhe der Regelleistung der Grundsicherung 
beträgt für eine alleinstehende Person 345 Euro 
im Monat; neben der Regelleistung werden an-
gemessene  Wohnungs-  und  Heizkosten  erstat-
tet27. Für Partner und Kinder werden Zuschläge 
gezahlt. Allerdings wird geprüft, inwieweit das 
Vermögen oder Einkommen der Partner, die mit 
der leistungsberechtigten Person in einem Haus-
halt leben, auf die Regelleistung angerechnet 
werden können.

Das Arbeitslosengeld II ist zwar nominell höher 
als das Niveau der bisherigen Sozialhilfe, die 
jedoch durch eine Reihe von Einmalleistungen 
der Sozialämter aufgestockt wurde, so dass letz-
ten Endes das Niveau des Arbeitslosengeldes II 
unter dem der bisherigen Sozialhilfe liegt. Spür-
bar weniger Geld bekommen alle diejenigen, die 
früher ein hohes Bruttoeinkommen und An-
spruch auf Arbeitslosenhilfe hatten, weil diese 
sich nach dem vorherigen Einkommen gerichtet 
hat.

Pfl ichtverletzungen gegen die Eingliederungs-
vereinbarung ziehen Sanktionen nach sich. Das 
können versäumte Vorstellungsgespräche bei 
dem Leistungsträger (der ARGE) oder nicht ein-

26 Da nicht nur Familien sondern auch zusammenlebende Partner (auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften) dazu zählen, spricht 
der Gesetzgeber von der „Bedarfsgemeinschaft“.

27 Die Angemessenheit der Miete basiert auf den Gegebenheiten der am Wohnort im unteren Bereich zu zahlenden marktüblichen 
Mieten; für eine Person gilt eine Wohnungsgröße von 40–50 qm als angemessen.
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28 Das SGB II sieht vor, dass Menschen mit erheblichen Vermittlungsdefi ziten intensiv zu fördern, notfalls auch zu fordern sind. Die 
Fallmanager in den ARGEn müssen einmal sehr individuell betreuen und beraten und zum anderen die teilweise sehr komplexen 
Leistungen steuern und überwachen. Diese Aufgabe erfordert eine hohe soziale, psychologische und ökonomische Kompetenz.

29 IAB-Forschungsbericht: Soziale Arbeitsgelegenheiten, Februar 2007, S. 7 ff.

gehaltene Termine bei Firmen sein, die einen 
Arbeitsplatz angeboten haben. 

Ab Januar 2007 gibt es drei Sanktionsstufen: 
• Ab der ersten Pfl ichtverletzung erfolgt eine 

Leistungskürzung um 30 Prozent für drei 
Monate, 

• die zweite Pfl ichtverletzung hat schon die 
Absenkung der Regelleistung um 60 Prozent 
und 

• die dritte Pfl ichtverletzung innerhalb eines 
Jahres hat den kompletten Wegfall aller 
Leistungen zur Folge. Darin sind neben den 
Geldleistungen auch die Aufwendungen für 
Miete und Heizung einbezogen. 

• Auch bei Jugendlichen sind die Kosten der 
Unterkunft von Sanktionen betroffen.

Neben  den  fi nanziellen  Leistungen  sieht das 
SGB II eine umfassende Betreuung und Bera-
tung, insbesondere durch Fallmanagement28 vor, 
darüber hinaus stehen rund 40 Eingliederungs-
leistungen des SGB III sowie spezifi sche SBG II-
Eingliederungsleistungen (z. B. Einstiegsgeld und 
soziale Arbeitsgelegenheiten) zur Verfügung.

Die Arbeitsgelegenheiten

Das sind öffentlich fi nanzierte und zeitlich be-
fristete Beschäftigungsformen, mit denen er-
werbsfähige Hilfsbedürftige wieder an den Ar-
beitsmarkt herangeführt werden sollen. Hierbei 
werden zwei Varianten unterschieden: Die Ar-
beitsgelegenheit als Mehraufwandsentschädi-
gung und als Entgeltvariante. 

Bei der Mehraufwandsentschädigung stellt die 
Bezahlung keinen regulären Stundenlohn dar, 
vielmehr wird zusätzlich zum Arbeitslosengeld 
II für die geleistete Arbeit eine Aufwandsent-
schädigung von 1 bis 2 Euro pro Stunde gezahlt, 
daher werden diese Arbeitsgelegenheiten in der 
Öffentlichkeit auch als Ein-Euro-Jobs  bezeichnet. 
Diese Variante ist in der Regel für Personen ge-

dacht, die schon sehr lange arbeitslos sind und 
deren Chancen gering sind, wieder in  ein  Be-
schäftigungsverhältnis  einzutreten. Über die 
Ar beitsgelegenheit  sollen  sie  sich  wieder  an 
einen geregelten Tagesablauf und an die Anfor-
derungen eines Arbeitsverhältnisses ge wöhnen; 
das Ziel kann es aber auch sein, die Beschäf-
tigungsfähigkeit zu erhalten bzw. deren Abbau  
aufzuhalten,  wenn  erworbene  Kennt nisse nicht 
mehr angewendet werden oder infolge langer 
Arbeitslosigkeit  veraltet  sind.  Zu  den  besonde-
ren Zielgruppen gehören die unter 25-Jährigen 
und über 50-Jährige, aber auch  Migranten und 
Frauen.29 

In der Entgeltvariante erhalten die Arbeitslosen 
das für die Beschäftigung übliche Entgelt anstel-
le des Arbeitslosengeldes II; dabei handelt es 
sich um ein sozialversicherungspfl ichtiges Be-
schäftigungsverhältnis.

Bei beiden Varianten müssen die ausgeübten 
Tätigkeiten laut Gesetz „zusätzlich“ sein, „im 
öffentlichen Interesse“ liegen und „wettbewerbs-
neutral“ zu anderen Arbeitgebern sein. Damit 
soll verhindert werden, dass reguläre sozialver-
sicherungspfl ichtige Beschäftigungsverhältnisse 
nicht durch die Zusatzjobs verdrängt werden. 
Diese werden daher häufi g im sozialen und kul-
turellen Bereich, in der Pfl ege und Kinderbe-
treuung, in der öffentlichen Umwelt- und Land-
schaftspfl ege und in der Verwaltung angeboten. 
Sie sind zwar nicht auf Arbeitgeber wie den 
 öffentlichen Dienst oder gemeinnützige Träger 
begrenzt und können auch von privaten Trägern 
eingerichtet werden, allerdings schränken die 
gesetzlichen Voraussetzungen, d.h. die Kriterien 
„Zusätzlichkeit“ und „Gemeinnützigkeit“, die 
Möglichkeiten für Ein-Euro-Jobs erheblich ein. 
Die Bundesagentur empfi ehlt eine wöchentliche 
Arbeitszeit von höchstens 30 Stunden, um den 
Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich in 
der arbeitsfreien Zeit um einen regulären Ar-
beitsplatz zu bemühen.
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Eine weitere Hinzuverdienstmöglichkeit stellen 
die so genannten geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse dar. Hier wird zwischen der gering-
fügig entlohnten und der kurzfristigen Beschäf-
tigung unterschieden. Für alle geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse  fallen  Sozialabga- 
ben an, die allerdings je nach Beschäftigungsart 
pauschaliert werden.

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt 
vor, wenn z. B. beim Minijob eine Entgeltgrenze 
von 400 Euro monatlich nicht überschritten 
wird. Der Arbeitgeber allein zahlt eine Abgaben-
pauschale in Höhe von 30 Prozent (15% für die 
gesetzliche Rentenversicherung, 13% für die 
gesetzliche Krankenkasse und 2% Steuern und 
Solidaritätszuschlag) sowie ggfs. eine Umlage 
(0,1%)30 nach dem Lohnfortzahlungsgesetz und 
dem Mutterschutzgesetz. Fällt diese Beschäf ti-
gung  in  einem  Privathaushalt  an,  sind  die 
Pauschbeträge niedriger.

Bezieher von Arbeitslosengeld II erhalten wei-
terhin die Regelleistung, bis auf einen abgaben-
freien Betrag in Höhe von 100 Euro im Monat 
wird das Entgelt für diese Beschäftigung jedoch 
auf die Regelleistung angerechnet. Daneben hat 
diese Erwerbsmöglichkeit den Vorteil, somit 
wenigstens einen Teil des Lebensunterhalts selbst 
zu verdienen. 

Darüber hinaus ist eine Gleitzone für Entgelte 
zwischen 400,01 und 800 Euro (sog. Midijob) 
eingeführt worden, mit der der Übergang von 
der  Abgabenfreiheit  des  Arbeitnehmers  zur 
vollen Abgabe von Sozialversicherungsbeiträgen 
gestaltet wird. Dabei steigen die Sozialversiche-
rungsbeiträge des Arbeitnehmers am Beginn der 
Gleitzone langsam an, bis sie bei einem Entgelt 
von 800 Euro  monatlich die Höhe des Arbeit-
geberanteils erreicht haben. 

Übrigens können diese Arten von Beschäfti-
gungen auch neben einer sozialversicherungs-
pfl ichtigen Hauptbeschäftigung ausgeübt wer-

den, ohne dass diese durch Addition mit der 
Hauptbeschäftigung sozialversicherungspfl ichtig 
werden. Mit derartigen Regelungen soll der 
Niedriglohnsektor attraktiver gemacht werden. 
Mehrere nebeneinander ausgeübte Minijobs 
werden jedoch zu einem vollen sozialversiche-
rungspfl ichtigen Beschäftigungsverhältnis zu-
sammengerechnet. 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn 
die Beschäftigung von vornherein zeitlich be-
grenzt ist auf höchstens zwei Monate oder 50 
Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres. Bei 
dieser Art von Beschäftigung sind keine Sozial-
abgaben zu leisten, das Arbeitsentgelt ist jedoch 
zu versteuern. Das geschieht entweder über eine 
Pauschalsteuer des Arbeitgebers oder über die 
individuelle Lohnsteuerzahlung des Arbeitneh-
mers.

Die Initiative „50plus“

Mit der Heraufsetzung des Renteneintrittsalters 
(siehe Kapitel 2/Rentenreform 2007) hat die 
Bundesregierung  eine  Initiative  gestartet,  mit 
der die Voraussetzungen dafür geschaffen wer-
den sollen, dass ältere Arbeitnehmer über 50 
Jahre auch tatsächlich länger arbeiten können. 
Damit soll die Beschäftigungsquote der älteren 
Arbeitnehmer, die in Deutschland im Vergleich 
zu seinen europäischen Nachbarn gering ist, bis 
zum Jahre 2010 von 45 auf 50 Prozent gesteigert 
werden. Dazu gehören folgende Maßnahmen:

Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer 
(Kombilohn31)
Nehmen ältere Arbeitnehmer eine Beschäfti -
gung an, bei der sie deutlich weniger verdienen 
als bisher, gleicht der Staat für die Dauer von 
zwei Jahren die Differenz zum Nettolohn aus, 
und zwar im ersten Jahr zu 50 Prozent und im 
zweiten Jahr zu 30 Prozent. Die Ren tenbeiträge 
werden so aufgestockt, als würden sie 90 Prozent 
des bisherigen Bruttolohns er halten. 

30 Siehe dazu Kapitel 4 Arbeitsrecht.
31 Hier wird nur eine Variante des Kombilohns angeführt, obwohl es eine ganze Reihe von Kombinationen von Transferleistungen und 

Arbeitseinkommen (Arbeitgeberzuschüsse für die Einstellung Langzeitarbeitsloser, Zuschüsse für Arbeitnehmer z.B. bei der o.a. Ent-
geltsicherung, Einstiegsgeld nach SGB II, Mini- und Midijobs usw.) gibt.  Zur ausführlichen Information über das Thema „Kombi-
löhne“ wird verwiesen auf die Expertise von Karen Jaehrling und Claudia Weinkopf „Kombilöhne in Deutschland-neue Wege, alte 
Pfade, Irrweg?“. Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik. 2006.
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Eingliederungszuschuss
Arbeitgeber können einen Zuschuss erhalten, 
wenn sie ältere Arbeitnehmer über 50 Jahre, die 
vorher mindestens sechs Monate arbeitslos wa-
ren, beschäftigen und wenn das Arbeitsverhält-
nis mindestens ein Jahr dauert. Der Zuschuss, 
der zwischen 20 und 50 Prozent der Lohnkosten 
aus machen kann, wird bis zu drei Jahre ge-
zahlt. 

Weiterbildung
Nach den bisherigen Vorschriften konnten nur 
Firmen mit bis zu 100 Beschäftigten gefördert 
werden, wenn sie Arbeitnehmer über 50 qua-
lifi zieren.  In  Zukunft  soll  dies  auch  für  Be-
schäftigte ab 45 Jahren sowie für Betriebe bis zu 
250 Beschäftigte gelten. 

Befristungen
Ab dem 1. Januar 2007 können ältere Arbeitneh-
mer, entsprechend der EU-Norm, bis zu vier 
Jahre befristet beschäftigt werden.

Anstieg der Beschäftigungszahlen
Bereits im Jahre 2006 war ein Anstieg von so-
zialversicherungspfl ichtig beschäftigten älteren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von 
2,77 Millionen auf 3,11 Millionen Beschäftigten 
festzustellen. Die Bundesregierung erhofft sich 
von der Initiative 50 plus einen weiteren Anstieg, 
um die Beschäftigungsquote im Sinne der Lissa-
bon-Ziele32 bis 2010 auf 50 Prozent zu steigern.

Das Kindergeld

Im Auftrag des Bundes ist die Bundesagentur 
für Arbeit auch für die Auszahlung des Kinder-
geldes zuständig. Das Kindergeld ist eine So-
zialleistung und wird für Kinder unter 25 Jahren 
gezahlt, wenn diese im Haushalt der Eltern oder 
eines Elternteils leben, nicht selbst verheiratet 
sind und sich in einer Ausbildung befi nden. Die 
Ausbildungsbezüge bzw. andere Einkommen 
dürfen den Betrag von 7.680 Euro im Jahr nicht 

übersteigen. Das Kindergeld wird monatlich in 
folgender Höhe gezahlt:
• für die ersten drei Kinder jeweils 154 Euro
• für jedes weitere Kind 179 Euro.

Das Kindergeld stellt ein Existenzminimum für 
die Betreuung, Erziehung oder Ausbildung des 
Kindes dar, es wird unabhängig vom Einkom -
men der Eltern gezahlt.

Kritik an den Gesetzen für moderne 
Dienstleistungen („Hartz-Gesetze“)

Insbesondere das Hartz-IV-Gesetz hat vielfältige 
Kritik erfahren:

Die Gewerkschaften und die Sozialverbände 
kritisieren
• die starken Leistungskürzungen,
• die Verkürzung der Bezugsdauer von Arbeits-

losengeld, insbesondere für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die auf lange Zeiten 
der Beitragszahlung zur Arbeitslosenversiche-
rung zurückblicken können,

• die Anrechnung von Vermögen in Bedarfs-
gemeinschaften und

• die Verschärfung der Zumutbarkeitsregelun-
gen. 

Darüber hinaus wird bemängelt, dass Arbeits-
plätze – nicht nur für Geringqualifi zierte – einfach 
fehlen und die daraus resultierenden Vermitt-
lungsprobleme sich zu Lasten der Arbeitslosen 
auswirken.

Die materielle Sicherung der Arbeitslosen ist 
nach Ansicht des DGB völlig unzureichend, 
Armut und insbesondere Altersarmut, so heißt 
es, ist damit programmiert, da die durch die 
Grundsicherung erworbenen Renten am un -
teren Rand der Skala liegen.

Die Höhe der Regelleistung von 345 Euro im 
Monat reicht nach einer Studie der Hans-Böckler-

32 Auf dem Frühjahrsgipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs im März 2000 in Lissabon wurde eine langfristige Strategie 
verabredet, deren Ziel es ist „…Europa zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten …Wirtschaftsraum der Welt zu machen…“. 
Ein Teil dieser Strategie zielt auf die Reform der Arbeitsmarktpolitik der EU-Staaten, darunter auch auf die Steigerung des Beschäfti-
gungswachstums und der Verbesserung der Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
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Stiftung33 gerade aus, um „ganz unten zu über-
leben“.34

Zieht man die international übliche Defi nition 
von Armut heran, die in Deutschland dann 
 gegeben ist, wenn eine Person über ein monat-
liches,  nach  Bedarfsgesichtspunkten  modifi -
ziertes Nettoeinkommen von weniger als 60 
Prozent des Medianwertes von 1.564 Euro be-
zieht, dann zählen die Empfänger (Alleinste  -
hende ohne Kinder) von Arbeitslosengeld dazu, 
denn sie erhalten neben dem Regelsatz von 345 
Euro im Durchschnitt rund 317 Euro für Miete 
und Heizung. Einschließlich der Sozialversiche-
rungsbeiträge und eventueller befristeter Zu-
schläge werden rund 835 Euro erreicht. Damit 
wird lediglich eine bescheidene Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben, das so genannte so -
ziokulturelle Existenzminimum, sichergestellt. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Umstand, dass 
beim Arbeitslosengeld II auf das Vermögen der 
Betroffenen zurückgegriffen wird. Die Freibe -
träge betragen 200 Euro pro Lebensjahr, maxi-
mal 13000 Euro. Damit wird die Sparleistung, 
die ein Arbeitnehmer in seinem Arbeitsleben zu 
seiner Absicherung im Alter geleistet hat, ad 
absurdum geführt. Allerdings wird vom Gesetz 
ausdrücklich als Altersvorsorge gefördertes 
 Vermögen (die so genannte „Riester-Rente“35)
ausgenommen.

Nach Auffassung der Gewerkschaften wider-
spricht es dem Äquivalenzprinzip, dass lang-
jährige Beitragszahler im Falle von Arbeitslo-
sigkeit gleichgestellt werden mit einem Versicher-
ten, der lediglich ein Jahr lang Beiträge zur Ar-
beitslosenversicherung eingezahlt hat, da sich 
in diesem Fall Leistung und Gegenleistung 
 deutlich unterscheiden. 

33 Die Stiftung ist eine gewerkschaftsnahe gemeinnützige Stiftung, die nach dem ersten DGB-Vorsitzenden Hans Böckler benannt ist,. 
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Mitbestimmung und der wirtschafts- und sozialwirtschaftlichen Forschung sowie die Stu-
dien- und Promotionsförderung über Stipendien. 

34 Aus „Verteilungseffekte der Hartz IV-Reform“, Irene Becker, HBS 2006. 
35 Eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine vom Staat durch Zulagen und besondere steuerliche Absetzungsmöglichkeiten ge-

förderte privat fi nanzierte Rente, die mit der Rentenreform 2000/2001 durch den damaligen Arbeitsminister und vormaligen zweiten 
Vorsitzenden der IG Metall Walter Riester eingeführt wurde. Ebenso wird die so genannte „Rürup-Rente“, die 2005 eingeführt wurde. 
Die Bezeichnung geht auf den Ökonomen B. Rürup zurück, der diese private, staatlich subventionierte Form der Kapitalbildung zur 
Altersvorsorge entwickelt hat.
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Ganz unten überleben

Der Regelsatz für die soziale Grundversorgung errechnet sich aus monatlichen Beiträgen für…

Berechnung Irene Becker; plausibelste Variante entsprechend den Vorgaben der derzeit (noch) gültigen Datenbasis EVS 2003 
(aktuellste Zahlen) Quellle: Becker 2006, © Hans-Böckler-Stiftung

349,75 €

24,65 €

26,07 €

10,36 €

Summe

0,00 €

32,89 €

27,67 €

12,25 €

26,15 €

26,76 €

32,70 €

130,25 €Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren

Kleidung, Schuhe

Wohnen1

Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgegenstände usw.

Gesundheitspfl ege

Post, Telefon, Internet

Freizeit, Unterhaltung und Kultur

Bildung

Bewirtung und Übernachtung

Verkehr

andere Waren und Dienstleistungen

1 Ohne Miete und Heizung



38 FRIEDRICH-EBERT-ST IFTUNG  |   KAPITEL  1

Darüber hinaus bemängeln die Gewerkschaf ten, 
dass das Ziel des Gesetzes, die Arbeitslosigkeit 
nachhaltig abzubauen, nicht erreicht worden ist. 
Den Rückgang der Arbeitslosenquoten für ab-
hängige Erwerbspersonen um rund 2,2 Prozent 
und 2,8 Prozent in Ostdeutschland (März 2007: 
9,8%, davon in Westdeutschland 8,1%, in Ost-
deutschland  16,5%)  führen  sie  in  erster  Linie 
auf den Konjunkturaufschwung zurück. 

Neben dem Anstieg von prekären Arbeitsver-
hältnissen (d.h. von Leiharbeit, befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen oder geringfügiger 
Teilzeitarbeit), die bereits rund 40 Prozent aller 
Arbeitsverhältnisse ausmachen, steigen auch die 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse (Mini-
jobs) an. So hatten z.B. im Jahr 2005 bereits      
6,6 Millionen Menschen einen Minijob. Im 
Handel, im Gastgewerbe, im Pfl egebereich wur-
den Tausende abgesicherter (regulärer) Arbeits-
plätze abgebaut und die geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnisse ausgeweitet, d.h. entweder 
wurden reguläre Jobs in Minijobs zerlegt oder 
die Betriebe in diesen Branchen organisierten 
Arbeit von vornherein so, dass sie von ver-
schiedenen Personen in kleinen Zeiteinheiten 
erledigt werden kann36. Das bedeutet, dass be-
reits für einen großen Bereich der Erwerbstäti-
gen in Deutschland viele soziale Rechte und 
Arbeitnehmerrechte wie z.B. Kündigungsschutz, 
Sozialversicherungsschutz, Mutterschutz und 
einige Mitbestimmungsrechte nicht gelten. Die 
oft geringen Einkommen führen selbst bei nur 
vorübergehender Arbeitslosigkeit (und insbe-
sondere im Alter) aufgrund der geringen Renten 
zur Armut (siehe oben). Die Zunahme der pre-
kären Arbeitsverhältnisse senkt  auch die Werte 
für die Rentenwerte aller Versicherten, da diese 
aus dem Durchschnittseinkommen aller Vers i-
cherten errechnet werden, das für 2007 mit 
29.488 Euro im Jahr veranschlagt wird.

Der deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert 
daher, im Niedriglohnsektor einen gesetzlichen 
Mindestlohn einzuführen, der ein wichtiges 
Element  im  Rahmen  einer  umfassenderen 
 Strategie der Armutsbekämpfung darstellt und 
dazu beitragen kann, Armutslöhne zu vermei den 
und eine Absenkung von Löhnen zu Lasten 
staatlicher Transferleistungen zu verhindern. 
Angesichts  abnehmender  Tarifbindung37  und 
des sich ausbreitenden Lohndumpings führt 
nach Ansicht des DGB kein Weg daran vorbei, 
dass Deutschland sich in die Riege der EU-Län-
der einreiht, in denen es bereits gesetzliche 
 Regelungen über Mindestlöhne gibt38.

Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer schaffen es trotz Erwerbstätigkeit nur 
über den Bezug von Arbeitslosengeld II ein 
existenzsicherndes Einkommen zu erzielen. 
 Allein in den ersten 22 Monaten nach dem 
 Inkraftreten von „Hartz IV“ ist deren Anzahl auf 
1,1 Millionen angestiegen, davon arbeiten  rund 
400.000 in Vollzeitarbeit und 160.000 in Teil-
zeitbeschäftigung.

Die Regierung erhöht zwar durch ihre Renten-
politik den Druck auf die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, künftig bis 65 bzw. 67 Jahre 
zu arbeiten, unternimmt jedoch wenig, um die 
Erwerbstätigkeit von Älteren zu erhöhen. Denn 
auch die Initiative 50plus39 enthält nach Auffas-
sung des DGB keine echten Neuerungen, sondern 
knüpft lediglich an bestehende fi nanzielle Anrei-
ze und Förderungsinstrumente für Betriebe an. 

Im Bundesarbeitsministerium wird zurzeit über 
ein gesetzliches Verbot von äußerst geringen 
Stundenlöhnen in Höhe von zwei bis drei Euro 
(„sittenwidrige Löhne“40) nachgedacht, die in 
bestimmtem Vollzeitarbeitsverhältnissen gezahlt 
werden und die damit unter dem Existenzmi-

36 Studie  von Tatjana Fuchs „Arbeit & Prekariat. Ausmaß und Problemlagen atypischer Beschäftigungsverhältnisse. Hans-Böckler-
Stiftung. S. 19 ff., 2006. 

37 Sie hierzu auch Kapitel 4, Abschnitt 2.
38 So verfügen z.B. neun der fünfzehn alten EU-Länder über gesetzliche Mindestlöhne (zwischen 437 Euro in Portugal und 1503 Euro 

in Luxemburg) und neun der zehn neuen Mitgliedsländer (zwischen 82 Euro in Bulgarien und 580 Euro in Malta). Deutschland 
würde sich mit einem vom DGB geforderten Mindestlohn von 7,50 Euro/Stunde in der ersten Gruppe mit Stundenlöhnen zwischen 
7,36 (Großbritannien) und 8,44 (Frankreich) bewegen. Wichtig wäre natürlich, dass die Einführung von Mindestlöhnen durch 
fl ankierende Maßnahmen des Staates wie Verbesserung der Kinderbetreuungsmaßnahmen, Reform des Wohngeldes usw. gestützt 
werden. 

39 Siehe oben. 
40 „Sittenwidrig“ sind laut Rechtsprechung Löhne, die um 20 bis 30 Prozent unter den branchenüblichen Löhnen liegen.
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nimum liegen. Darüber hinaus sollen rund 
100.000 Langzeitarbeitslose mit besonderen 
Beschäftigungshindernissen mit einer Art Kom-
bilohn in einem „dritten Arbeitsmarkt“ an ge-
regelte Tätigkeiten gewöhnt werden. Ferner ist 
beabsichtigt an Unternehmen staatliche Lohn-
kostenzuschüsse (Kombilohn) zu zahlen, wenn 
sie schwer vermittelbare Jugendliche unter 25 
Jahren  einstellen  und  die  Beschäftigung  mit 
einer Qualifizierungsmaßnahme verbunden 
ist. 

Derartige Nachbesserungen sind in der Arbeits-
losenversicherung sicherlich erforderlich, eine 
„Reform aus einem Guss“ mit der Mindest- und 
Kombilohnmodelle, Hinzuverdienstmöglich-
keiten und Minijobs zu einem sinnvollen Paket 
vereint werden, ist nicht in Sicht, da sich die 
Koalitionspartner  nicht  einigen  können.  Die 
SPD ist im Grundsatz für eine Verbindung von 
Kombi- und Mindestlohn, mit dem Arbeit-
nehmern eine das Existenzminimum abdecken-
de Bezahlung für ein Vollzeitarbeitsverhältnis 
garantiert wird. 

Als Alternative dazu wird für den Fall, dass die 
Koalition wegen des Widerstandes der CDU ge-
gen das oben angeführte Kombilohn/Min dest-
lohnmodell eine Ausdehnung der im Entsende-
gesetz vorgesehenen Mindestlöhne, die bisher 
für das Baugewerbe und die Gebäudereinigung 
gelten, auf weitere Branchen ins Auge gefasst, 
und zwar auf das Friseurhandwerk, den Ein-
zelhandel, das Hotel- und Gasstättengewerbe, 
Leiharbeitsfi rmen, Wach- und Postdienste, Ent-
sorgungsun ternehmen,  Schlachtbetriebe  und 
auf die Land- und Forstwirtschaft.

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen, das von 
einer CDU/FDP-Koalition regiert wird, hat der 
Sozialminister nach dem Bewachungsgewerbe 
jetzt auch für das Hotel- und Gaststättengewer-
be einen verbindlichen Mindestlohn einge führt. 
Auf Antrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss- 
und Gaststätten und des zuständigen Arbeitge-
berverbandes sind die drei unteren Tarifgruppen 
für allgemeinverbindlich erklärt worden. Das 
bedeutet, dass in der untersten Lohngruppe (Jobs 

ohne jegliche Qualifi kationsvoraussetzungen) 
alle vollbeschäftigten Arbeitnehmer dieser 
 Branche einen Anspruch auf eine Monatsver-
gütung in Höhe von 900 Euro haben. Für die 
beiden anderen Lohngruppen beläuft sich der 
Mindestlohn auf 1.220 bzw. 1.284 Euro.

5.  Die Gesetzliche Krankenversicherung  
 (GKV)

Die gesetzliche Krankenversicherung ist der äl-
teste Zweig des deutschen Sozialversicherungs-
systems. Sie wurde bereits 1884 eingeführt. Das 
Grundprinzip der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung besteht im Solidarausgleich zwischen den 
Versicherten, zwischen Gesunden und Kranken, 
zwischen gut und weniger gut Verdienenden, 
zwischen Jungen und Alten und zwischen Al-
leinstehenden und Familien.  Der Einzelne erhält 
im Krankheitsfall alle erforderlichen Sach- und 
Dienstleistungen, die nach dem neuesten Stand 
der Wissenschaft angezeigt sind. 

Für die Gesundheit sind in Deutschland im Jahr 
200541 rund 239,4 Milliarden Euro oder 10,7 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgegeben 
worden. Im Vergleich zum vorherigen Berichts-
zeitraum ist ein Anstieg von 2,4 Prozent fest-
zustellen. Pro Einwohner wurden demzufolge 
2.900 Euro im Jahre 2005 für die Gesundheit 
aufgebracht. Über die Hälfte (57 Prozent) der 
Gesamtausgaben wurde von der Gesetzlichen 
Krankenversicherung getragen, die einen Betrag 
in Höhe von 135,9 Millionen Euro erreichten 
und damit um 3,3 Prozent über denen des 
V orjahres lagen. 22 Milliarden Euro oder rund  
9 Prozent entfi elen auf die Private Krankenver-
sicherung, bei der eine Ausgabensteigerung von 
4,2 Prozent angefallen ist. 

Ärztliche Leistungen sowie Arzneimittel, Hilfs-
mittel wie Brillen sowie Verbandsmaterial usw. 
machten über die Hälfte der Gesamtausgaben 
aus. Die Ausgaben für ärztliche Leistungen sind 
um 0,5 Prozent und die für Arzneimittel um 10 
Prozent gestiegen.

41 Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. Die Berichte erscheinen in der Regel ein Jahr nach Ablauf des Berichtszeitraums.
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Die Leistungen

Die gesetzliche Krankenversicherung hat fol-
gende Leistungen zu erbringen:  

Leistungen
• zur Verhütung von Krankheiten und deren 

Verschlimmerung sowie zur Empfängnisver-
hütung, bei Sterilisation und bei Schwanger-
schaftsabbruch wie Prävention, medizinische 
Vorsorge, Prophylaxe von Zahnerkrankungen 
usw.,

• zur Früherkennung von Krankheiten wie Ge-
sundheitsuntersuchungen von Erwachsenen 
und Kindern usw.,

• zur Behandlung von Krankheiten wie ärztliche 
Behandlung, zahnärztliche Behandlung, Psy-
chotherapie, Krankenhausbehandlung, häus-
liche Krankenpfl ege, Belastungserprobung und 
Arbeitstherapie, Versorgung mit Arzneimit-
teln, Heil- und Hilfsmitteln usw.,

• zur medizinischen Rehabilitation wie statio-
näre und ambulante Rehabilitationskuren und 
Anschlussbehandlungen usw.,

• Zahlung von Krankengeld sowohl bei eigener 
Erkrankung des Versicherten als auch zur 
Beaufsichtigung, Betreuung und Pfl ege er-
krankter Kinder usw.,

• bei Schwangerschaft und Mutterschaft wie 
ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe, 
stationäre und häusliche Entbindung, Versor-
gung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfs-
mitteln, Gestellung einer Haushaltshilfe, falls 
dies erforderlich ist usw. Darüber hinaus wird 
Mutterschaftsgeld in den Schutzfristen nach 
dem Mutterschutzgesetz gezahlt.

Der Umfang der Leistungen ist im Vergleich zu 
vielen anderen Staaten sehr umfangreich und 
im Einzelnen im Sozialgesetzbuch (SGB) V vorge-
schrieben.

Die Krankenkassen

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz von 1996 
wurde die Unterscheidung in so genannte Pri-
märkassen (das sind Krankenkassen, die bei der 
Gründung der Krankenkassen zu den Pfl icht-
krankenkassen gehörten) und Ersatzkassen (das 
sind Kassen, die Versicherte als Ersatz für die 
Pfl ichtkasse wählen konnten) aufgehoben. Die 
Unterscheidung hing teilweise auch mit der 
Trennung von Beschäftigten in Arbeiter und 
Angestellte zusammen. Heute herrscht Freiheit 
bei der Wahl der gesetzlichen Krankenkassen, 
d.h. jeder Bürger, jede Bürgerin, der bzw. die 
aufgrund des Einkommens42 versicherungs-
pfl ichtig ist, kann einer beliebigen gesetzlichen 
Krankenkasse beitreten, die für die jeweilige 
Region zuständig ist. Der Begriff der „Ersatzkas-
se“ ist aus traditionellen Gründen beibehalten 
worden. Die Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen unterscheiden sich nicht in den ge-
setzlich vorgeschriebenen Pfl ichtleistungen, im 
Hinblick auf Zusatzleistungen haben die einzel-
nen Krankenkassen allerdings einen gewissen 
Spielraum, den sie im Wettbewerb untereinander 
um die Anwerbung von Mitgliedern nutzen 
können.

Die ehemaligen Primärkassen wie die Allgemei-
nen Ortskrankenkassen (AOK), die Betriebskran-
kenkassen (BKK) und die Innungskrankenkas-
sen43  (IKK) waren früher in vielen Städten und 
Gemeinden als selbständige Kassen vertreten, 
die sich auf Bundesebene zu einem Spitzen-
verband zusammengeschlossen haben, während 
die Konzentration bei den Ersatzkassen bereits 
früh stattgefunden hat. Die größten Ersatzkassen 
sind die Deutsche Angestelltenkasse (DAK) und 
die Barmer Ersatzkasse (BEK). Heute existieren 
aufgrund von regionalen und überregionalen 

42 Versicherungspfl icht in der Gesetzlichen Krankenversicherung besteht 2007 bis zu einem Einkommen von 47.700 Euro im Jahr bzw. 
von 3975 Euro im Monat. Ab diesem Einkommen kann eine private Krankenversicherung abgeschlossen werden, falls diese Grenze 
in drei aufeinander folgenden Jahren überschritten wurde. Für Selbständige, Freiberufl er und Beamte hat – von wenigen Ausnahmen 
abgesehen – die o.a. Versicherungspfl ichtgrenze keine Bedeutung. Dieser Personenkreis kann jedoch freiwillig einer gesetzlichen 
Krankenkasse beitreten.

43 Innungen sind die fachlichen Organisationsformen des Handwerks auf örtlicher oder regionale Ebene, der Handwerksbetriebe frei-
willig beitreten können. Sie überwachen und regeln die Ausbildung im Rahmen des dualen Ausbildungssystems und nehmen die 
Gesellenprüfungen ab. Sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und werden von den Handwerkskammern beaufsichtigt. 
Handwerkskammern sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts Selbstverwaltungsorganisationen des gesamten Handwerks in 
einer Stadt oder einer Region, in der alle Handwerksbetriebe Pfl ichtmitglieder sind.
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Zusammenschlüssen nur noch rund 241 gesetz-
liche Krankenkassen, darunter auch spezialisier-
te Kassen wie die Seekasse, die Knappschaft (für 
Bergleute) und die landwirtschaftlichen Kas-
sen.

Weil Krankheitsstand und durchschnittliches 
Einkommen der Mitglieder von Kasse zu Kasse 
stark schwanken, wurde 1994 der Risikostruk-
turausgleich (RSA) und 2000 der Finanzkraft-
ausgleich eingeführt, der über eine Umverteilung 
diese Unterschiede zu 92 Prozent ausgleicht. Der 
Risikostrukturausgleich hat also die Aufgabe, eine 
Risikoselektion durch die Krankenkassen zu 
verhindern, bei ihnen Anreize zur Verbesse rung 
von Qualität und Wirtschaftlichkeit zu verstär-
ken und zur Beitragsgerechtigkeit beizutragen. 
Die meisten Gutachten gehen davon aus, dass 
der Risikostrukturausgleich, wenn auch nicht 
per fekt, sich bewährt hat.

Versicherte

Der Kreis der Versicherten wird wie bei den an-
deren Zweigen der Sozialversicherung durch die 
jeweiligen Gesetze bestimmt. In der Gesetzlichen 
Krankenversicherung sind pfl ichtversichert:

• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, de  -
ren regelmäßiges Einkommen die Jahresein-
kommensgrenze nicht überschreitet,

• Arbeitslose  mit  Anspruch  auf  Arbeitslosen -
geld I und II,

• Auszubildende,
• Rentner, wenn sie in der zweiten Hälfte ihres 

Erwerbslebens zu mindestens neun Zehntel 
in einer gesetzlichen Krankenkasse pfl ichtver-
sichert waren oder Anspruch auf Familien-
versicherung hatten,

• Behinderte,
• Sozialhilfeempfänger, wenn sie vom Sozialamt 

bei einer gesetzlichen Krankenkasse ange-
meldet wurden, 

• Landwirte,
• Seeleute,
• Künstler und Publizisten,
• Studenten bis zum Abschluss des 14. Semes-

ters oder bis zum 30. Lebensjahr.

Beamte, Soldaten, Richter sowie Arbeiter und 
Angestellte, deren regelmäßiges Jahreseinkom-
men eine bestimmte Entgeltgrenze übersteigt, 
sind versicherungsfrei und können sich freiwil-
lig bei einer gesetzlichen Krankenkasse oder bei 
einer privaten Krankenkasse versichern. Diese 
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Von je 100 Männern und Frauen sind krankenversichert

bei einer gesetzlichen Krankenkasse

davon pfl ichtversichert

freiwillig versichert

als Rentner versichert

als Familienangehörige mitversichert

bei einer privaten Krankenversicherung*

übrige (Sozialhilfeempfänger u.Ä.)

Stand 2007*ohne private Zusatzversicherung

Die Krankenversicherung der Bundesbürger

75,3

33,9

4,8

16,9

19,7

8,5

2
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Grenze (im Jahre 2007 beträgt sie 47.250 Euro 
oder 3.975 Euro im Monat) wird jährlich vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales neu 
festgelegt, sie beträgt 75 Prozent der Jahresar-
beitsentgeltgrenze in der Rentenversicherung. 

In Deutschland gehören zurzeit rund 75,3 Mil-
lionen Menschen als Versicherungspfl ichtige 
(33,9 Mio.), als freiwillig versicherte (4,8 Mio.). 
als Familienversicherte44 (19,7 Mio.) oder als 
Renterinnen bzw. Rentner (16,9 Mio.) der gesetz-
lichen Krankenversicherung an. Insgesamt sind 
das rund 90% der Bevölkerung.

Die Finanzierung

Die Krankenkassen fi nanzieren sich fast aus-
schließlich über die Beiträge der Versicherten. 
Die Beiträge werden unabhängig vom Versiche-
rungsrisiko (siehe oben: „Solidaritätsprinzip“) 
prozentual nach den beitragspfl ichtigen Einnah-
men des Versicherten erhoben, das ist in der 
Regel das Bruttoeinkommen. Bei Versicherten, 
die nicht der Pfl ichtversicherung unterliegen, 
sondern freiwillig in einer gesetzlichen Kranken-
kasse versichert sind, fallen auch sonstige Ein-
nahmen (z.B. aus Vermietung) unter die Beitrags-
pfl icht.

Die Beiträge werden jedoch nur bis zur so ge-
nannten Beitragsbemessungsgrenze erhoben, 
die jährlich angepasst wird. Im Jahre 2007 be-
trägt die Beitragsbemessungsgrenze für die ge-
setzliche Krankenversicherung 42.750 Euro 
jährlich oder 3.562,50 monatlich. Die Beiträge 
werden grundsätzlich paritätisch fi nanziert, d.h. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der 
einen Seite und Arbeitgeber auf der anderen 
Seite zahlen jeweils die Hälfte des Beitrags zur 
gesetzlichen  Krankenversicherung.  Die  Bei-
tragshöhe ist bei den einzelnen Krankenkassen 
unterschiedlich, sie liegt heute zwischen 12,9 
und 15 Prozent und im Durchschnitt bei rund 
14% des Bruttoentgelts.

Die Selbstverwaltung.

Wie in den anderen Zweigen der sozialen Siche-
rung basiert auch die gesetzliche Krankenkasse 
auf dem Prinzip der Selbstverwaltung. Auch die 
Ärzteschaft ist über die kassenärztlichen Ver-
einigungen in die Selbstverwaltung der gesetz-
lichen Krankenversicherung einbezogen; Kran-
kenkassen und Ärzteschaft sind vom Staat 
 ermächtigt, unter seiner Aufsicht die medizi-
nische Versorgung in Deutschland zu organi-
sieren. Das wichtigste Organ der gemeinsamen 
Selbstverwaltung ist seit der Gesundheitsreform 
vom 1.1.2004 der Gemeinsame Bundesaus-
schuss. In ihm kommen drei unabhängige Mit-
glieder sowie die Vertreter der gesetzlichen 
Krankenkassen, der Kassenärzte, der Vertrags-
zahnärzte und der Krankenhäuser zusammen 
und legen die Inhalte der medizinischen Ver-
sorgung fest.

Probleme im Gesundheitswesen

Aufgrund der bereits beschriebenen demogra-
phischen  Entwicklung  und  der  Abhängigkeit 
der gesetzlichen Krankenversicherung von der 
Erwerbstätigkeit der Beitragszahlerinnen und 
Beitragszahler läuft auch die Krankenversiche-
rung in Gefahr, bei steigender Arbeitslosigkeit 
geringere Einnahmen zu erhalten. Gleichzeitig 
verursacht der steigende medizinische Fortschritt 
stetig ansteigende Kosten im Gesundheitswe-
sen. 

Mit der Gesundheitsreform von 2004 wurde 
versucht, Fehlentwicklungen im deutschen Ge-
sundheitssystem zu korrigieren. Obwohl dieses 
System das drittteuerste Gesundheitssystem der 
Welt ist, nur die USA und die Schweiz investie-
ren mehr Geld in ihre Gesundheitssysteme, 
weist es erhebliche Qualitätsmängel auf. 

44 Familienangehörige ohne eigenes Einkommen sind beitragsfrei über das sozialversicherungspfl ichtig erwerbstätige Familienmitglied 
in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Der Kreis der Familienangehörigen umfasst Ehepartner, eingetragene Lebens-
partner und minderjährige Kinder.
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der gesetzlichen Krankenversicherung (Durchschnitt)

jeweils am 1.1. in %

Quelle: BMG/GKV

*einschließlich 0,9% zusätzlicher Beitragssatz

Beitragssätze

2002 2003 2004 2005 2006 2007

14,3

14,0

14,3
14,2 14,2

14,8*

Entwicklung der Ausgaben je Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung 2006 gegenüber 2005 in %

Überschuss (+) bzw. Defi zit (-) in Mrd. Euro

Quelle: BMG

Die Finanzen der Krankenkassen

Prävention, soziale Dienste
Früherkennung

Zahnersatz
Häusliche Krankenpfl ege

Fahrkosten
Arzt

Krankenhaus
Schwangerschaft, Mutterschaft
Leistungsausgaben insgesamt

Zahnarzt
Arzneimittel

Heilmittel
Hilfsmittel

Vorsorge- und Reha-Maßnahmen
Krankengeld

+11,8%
11,3

9,7
9,2

3,5
2,8
2,7
2,7
2,6

1,9
1,8

1,1
0,3

-1,5
-3,0

-2,69

+0,10

+4,02

+1,67 +1,73

-3,44-3,41

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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45 Studie des Aktionsbündnisses Patientensicherheit Agenda 2007.

Es ist schon erstaunlich, dass in Deutschland 
zwar die Kosten für das Gesundheitssystem 
 außerordentlich hoch sind, die Versorgungs-
qualität der Patientinnen und Patienten im 
europäischen Vergleich jedoch nur Mittelmaß 
erreicht. In Deutschland sterben mehr Menschen 
an den Folgen von Herzinfarkten, Schlaganfäl -
len, Krebserkrankungen und an Diabetes als in 
den meisten mitteleuropäischen Staaten. Darü -
ber  hinaus  sterben  in  Deutschland  jährlich 
rund 17.000 Menschen aufgrund vermeidbarer 
Fehler bei der Krankenhausbehandlung45. Das 
bedeutet, dass jeder tausendste Klinkpatient 
infolge von Fehlleistungen stirbt. Der größte Teil 
der Todesfälle ist auf Infektionen und die Ne-
benwirkungen von Arzneimitteln zurückzufüh-
ren.

Ferner fehlt es an einer Koordination zwischen 
Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen, 
dadurch existiert ein Nebeneinander von Über-, 
Unter- und Fehlversorgung, das der Gesundheit 
der Betroffenen schadet und überdies unnötige 
Kosten verursacht 

Im Vorfeld der Diskussion um die bereits erwähn-
te Gesundheitsreform 2004 haben sich die 
 Gewerkschaften für eine Gesundheitsreform 
ausgesprochen, die

• eine bedarfsgerechte Versorgung für alle 
 Menschen garantiert,

• Prävention, ambulante und stationäre Ver-
sorgung sowie Rehabilitation miteinander 
verzahnt,

• die Qualität der medizinischen Versorgung 
verbessert und 

• die gesundheitliche Versorgung hochwertig 
und gleichzeitig wirtschaftlich gestaltet.

Die Gesundheitsreform 2004 hat einige Schritte 
in diese Richtung eingeleitet, das wichtigste Ziel, 
eine umfassende strukturelle Veränderung des 
Gesundheitssystems vorzunehmen, ist jedoch 
dem politischen Kompromiss zwischen der da-
maligen Regierung und der Opposition zum 
Opfer gefallen. Neben einigen positiv zu be-
wertenden Neuerungen wie

• der Einführung des Hausarztmodells,
•  einer stärkeren Patientenbeteiligung,
•  der Etablierung von Gesundheitszentren
und 
• einer weiteren Öffnung von Krankenhäusern 

für die ambulante Versorgung
sind mit der Gesundheitsreform 2004 in erster 
Linie die Patienten und Versicherten zur Kasse 
gebeten worden, während Ärzte, Apotheker und 
andere Leistungsträger, in besonderem Maße 
jedoch die Pharmaindustrie, nur in geringem 
Umfang oder auch gar nicht an den erforderli-
chen Einsparungen beteiligt wurde. Von den 
rund 10 Mrd. Euro, die im ersten Jahr der Re-
form eingespart werden sollten, haben die Ver-
sicherten und die Patienten rund 8 Mrd. Euro 
getragen. Dies geschah (und geschieht weiter hin) 
über erhöhte Zuzahlungen der Versicherten für 
fast alle Leistungen wie

• Arzt- und Zahnarztbesuche,
• die Versorgung mit Arzneimitteln, Heil- und 

Hilfsmitteln,
• Krankenhausaufenthalte, Vorsorge- und Re-

habilitationsmaßnahmen,
• häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfen 

und 
• Fahrtkosten.

Die Höhe der Zuzahlungen für Arzneimittel 
beträgt heute grundsätzlich zehn Prozent, min-
destens fünf und höchstens 10 Euro. Bei Heil-
mitteln und häuslicher Krankenpfl ege beträgt 
die Zuzahlung zehn Prozent der Kosten sowie 
zehn Prozent je Verordnung. Kinder bis zu 18 
Jahren sind zahlungsfrei, mit Ausnahme der 
Zuzahlung bei Fahrtkosten. Darüber hinaus 
wurden ab dem 1. Juli 2005 die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit 0,45 Beitrags-
punkten in der gesetzlichen Krankenversiche -
rung zusätzlich belastet. Der Grund dafür ist die 
von Regierung und Opposition vereinbarte 
 Entlastung der Arbeitgeberseite, die sich ab die-
sem Zeitpunkt nicht mehr an der Finanzierung 
von Zahnersatzleistungen und des größten Teils 
des Krankengeldes beteiligen musste. Damit hat 
man das Prinzip der paritätischen Finanzierung 
de facto aufgegeben.
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Die Gesundheitsreform 2007

Wie zu erwarten war, haben auch diese Reform-
schritte nicht ausgereicht, um die gesetzliche 
Krankenversicherung  langfristig  zu  stabilisie -
ren. Daher haben sich die beiden Koalitions-
parteien CDU und SPD im Jahre 2005 in ihrer 
Koalitionsvereinbarung darauf geeinigt, einen 
neuen Anlauf zu einer Umstrukturierung des 
Gesundheitswesens zu unternehmen; Ziel war 
es, 

• die Qualität der Versorgung zu verbessern,
• durch mehr Transparenz die Wirtschaftlich -

keit im Gesundheitswesen zu erhöhen,
• einen  intensiveren  Wettbewerb  unter  den 

 Krankenkassen zu fördern,
• Bürokratie abzubauen und 
• die Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten 

der Versicherten auszuweiten.

Das wichtigste Ziel war es jedoch, die steigen den 
Kosten des deutschen Gesundheitswesens lang-
fristig zu stabilisieren, daher wäre der Begriff 
„Finanzierungsreform im Gesundheitswesen“ 
in der Sache präziser.

„Die Gesundheitsreform 2007 bereitet den Weg 
zu einer neuen Gesundheitsversicherung. … 
(damit)… wird unser Gesundheitswesen auf die 
Zukunft eingestellt…“ (Zitat Website des Bun-
desministeriums für Gesundheit „Die neue Ge-
sundheitsversicherung“).

Die Eckpunkte der Reform stellen sich wie folgt 
dar:

Für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV): 

• Die Krankenkassen dürfen ab 1. April 2007 
verschiedene Tarife anbieten. Hier kann unter 
verschiedenen Tarifen gewählt werden. So 
können sich Versicherte verpfl ichten, im 
Krankheitsfall zuerst den Hausarzt aufzusu-
chen; dafür wird dann die Praxisgebühr in 
Höhe von 10 Euro im Quartal erlassen (so 
genannter Hausarzttarif). 

• Alternativ dazu kann der Versicherte einen 
höheren Anteil je Behandlung aus eigener 
Tasche bezahlen (Selbstbehalttarif).

• Oder er kann, wie bei der Privatversicherung 
üblich, die Arztrechnung selbst begleichen 
und danach bei der Krankenkasse einreichen. 
Das Geld wird ihm dann unter Abzug der 
Selbstbeteiligung erstattet (Kostenerstattungs-
tarif).

• Gut wirtschaftenden Kassen dürfen ab dem  
1. April 2007 Beiträge zurückerstatten, umge-
kehrt können jedoch auch Zusatzbeiträge (ab 
1. Januar 2009) erhoben werden, wenn Kran-
kenkassen trotz Pauschalen und Zuschlägen 
die Finanzmittel knapp werden. Der Zusatz-
beitrag darf höchstens ein Prozent des bei-
tragspfl ichtigen Einkommens betragen, bis zu 
einem Beitrag von acht Euro monatlich ent-
fällt die Einkommensprüfung. Sobald die 
Krankenkasse einen Zusatzbeitrag ankün digt, 
kann der Versicherte die Kasse wechseln.

• Ab dem 1. April 2007 müssen nicht versicher-
te Menschen Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse werden, wenn sie früher einmal 
pfl ichtversichert waren oder zu keiner Zeit 
einer Krankenkasse angehört haben. Für ehe-
mals Privatversicherte setzt die Versicherungs-
pfl icht zum 1. Januar 2009 ein.

• Wer nicht regelmäßig an Vorsorgeuntersu-
chungen teilnimmt und später schwer er-
krankt, muss damit rechnen, in Zukunft (ab 
1.4.2007) Zuzahlungen bis zu zwei Prozent 
seines Einkommens zu leisten. Bisher galt für 
chronisch Kranke generell eine Grenze der 
Zuzahlung in Höhe von einem Prozent des 
Einkommens.

• Der Leistungsumfang der gesetzlichen Kran-
kenversicherung wird ab 1.4.2007 erweitert. 
Zum Beispiel: Auf Rehabilitationsleistungen 
besteht ein Anspruch, Schutzimpfungen wer-
den zur Pfl ichtleistung, Eltern-Kind-Kuren 
werden bezahlt, Krankenhäuser können Pati-
enten, die auf hoch spezialisierte Therapien 
angewiesen sind, ambulant behandeln usw.

• Treten nach medizinisch nicht notwendigen 
Schönheitsoperationen oder Tatoos usw. 
 Komplikationen auf, müssen die Kosten da für 
von den Patienten selbst getragen werden (ab 
1.4. 2007). 
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Für die Private Krankenversicherung (PKV):

• Versicherte können ab dem 1. Januar 2009 
beim Wechsel zu einer anderen privaten Kas-
se die in ihren Beiträgen enthaltenen Alters-
rückstellungen mitnehmen. Diese mit rund 
3,5 Prozent des Beitrags anzusetzenden Rück-
stellungen verblieben bisher bei der Kasse. 
Damit wird ein Wechsel erleichtert.

• Die Einkommensgrenze (Jahresarbeitsent-
geltgrenze von zurzeit 47.250 Euro im Jahr, 
s.o.) für die gesetzliche Pfl ichtversicherung 
muss ab dem 1.1.2009 drei Jahre hinterein-
ander erreicht werden, ehe der Versicherte in 
eine private Krankenkasse eintreten kann.

• Die privaten Krankenkassen müssen ab 1. Juli 
2007 für nicht versicherte Personen, die als 
ehemals Selbständige oder Freiberufl er dem 
Bereich der privaten Krankenversicherung 
zuzuordnen sind, einen Standardtarif an-
bieten, der nicht höher ist als die Höchstbei-
träge in der gesetzlichen Krankenversicherung 
und mit dem der Leistungsbereich der GKV 
abgedeckt wird.

• Ab dem 1. Januar 2009 müssen die privaten 
Krankenkassen anstelle des Standardtarifs 
einen Basistarif ohne Gesundheitsprüfung 
an bieten, den alle in der GKV freiwillig Ver-
sicherten  in  Anspruch  nehmen  können, 
wenn sie die Voraussetzungen für einen 
 Wechsel in die PKV (s.o.) erfüllen. Die Prämie 
kann jedoch nach Alter und Geschlecht ge-
staffelt sein. Auch bisher Privatversicherte 
können in der Zeit vom 1.1.2009 bis zum 
30.06. 2009 in den Basistarif wechseln.

Der Gesetzgeber erhofft sich, über die oben 
 beschriebenen Instrumente die Krankenkassen 
in einen Wettbewerb um Versorgungsqualität 
und Wirtschaftlichkeit zu zwingen, was auch in 

der offi ziellen Bezeichnung des Gesetzes zum 
Ausdruck kommt („Gesetz zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung“). 

Kritik an der Gesundheitsreform 2007

Selten ist eine Reform eines sozialen Sicherungs-
systems im Vorfeld der politischen Beratungen 
innerhalb einer Regierungskoalition so eindeu tig 
von Experten und Politikern der Koalitions-
partner abgelehnt worden wie diese. Die Ableh-
nungsfront reichte von „linken“ SPD-Abgeord-
neten, ausgewiesenen Gesundheitsexperten, 
SPD-Gewerkschaftern, moderaten Mittelstands-
vertretern bis hin zu konservativen CDU/CSU-
Politikern46. Nach Auffassung der Gewerkschaften 
hätten mit dieser Reform die Stärken des deut-
schen Gesundheitswesens gefördert und die 
Mängel beseitigt werden sollen. Dieses Ziel ist 
nach Ansicht des DGB nicht erreicht worden, da 
sich an den Strukturen der gesundheitlichen 
Versorgung kaum etwas geändert hat und daher 
weder die Qualität des Gesundheitswesens noch 
seine Finanzierungsgrundlagen verbessert wor-
den sind. Zwar seien, so der DGB, eine Reihe 
von Eckpunkten der Reform sinnvoll, es fehle 
jedoch ein umfassendes Zukunftskonzept. An-
dere Kritiker, z.B. der Gesundheitsexperte der 
SPD-Fraktion, Professor Karl Lauterbach, räumen 
ein, dass die Koalition mit ihrem Projekt „auf 
ganzer Linie gescheitert ist“47. Schon heute ist 
erkennbar, dass die Kosten z.B. für Arzneimittel 
nicht gesenkt worden sind, wie es der Plan war, 
sondern  um  rund  sechs  Prozent  angestiegen 
sind, was nur zu einem geringen Teil auf die 
erhöhte Mehrwertsteuer zurückzuführen ist. Die 
Ursache liegt in einer Regelung, mit der die Ärzte 
eigentlich zur Sparsamkeit gezwungen werden 
sollten, die jedoch Schlupfl öcher bietet, die 
prompt erkannt wurden, was zu Mehrausgaben 
geführt hat. Unabhängige Fachleute, wie die so 
genannten Wirtschaftsweisen48, haben die Fi-
nanzierungsreform der GKV als misslungen und 

46 Bei der Abstimmung am 2. Februar 2007 haben 23 Abgeordnete der CDU/CSU- Fraktion und 20 Abgeordnete der SPD-Fraktion gegen 
die Verabschiedung des Gesetzes gestimmt. Die Opposition hat geschlossen abgelehnt.

47 Der Spiegel. Ausgabe 28/2006, S.24; ähnlich, im Hinblick auf die Situation der Versicherten, Ausgabe 5/2007, S. 66.
48 Populäre Bezeichnung für die in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufenen 

Wissenschaftler. Der Sachverständigenrat wurde 1963 per Gesetz gebildet und hat die Aufgabe, durch periodische Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Politik und Öffentlichkeit zu informieren. Er besteht aus dem Vorsitzenden und vier Mitgliedern: 
Prof. Dr. B. Rürup (Vorsitzender), Prof. Dr. P. Bofi nger, Prof. Dr. W. Franz, Professorin Dr. B. Weder di Mauro, Prof. Dr. W. Wiegart.
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die Einrichtung des Gesundheitsfonds in der 
jetzigen Form als Wettbewerb verzerrend be-
zeichnet und die Politik aufgefordert, bis zum 
Inkrafttreten entscheidende Änderungen vor-
zunehmen49. 

Dem Grunde nach stellt die Reform einen trotz 
einiger  sinnvoller  Ansätze  wenig  über zeugen-
den Kompromiss zwischen zwei höchst unter-
schiedlichen Modellen zur Umgestaltung des 
deutschen Gesundheitswesens dar.

Zwei-Klassen-Medizin?

Darüber hinaus häufen sich seit Jahren die War-
nungen von Ärztevereinigungen, Krankenkassen, 
politischen Parteien, Gewerkschaften und So-
zialverbänden vor einer Zwei-Klassen-Medizin 
in Deutschland50. Der medizinische Fortschritt 

ist enorm, er hat jedoch seinen Preis. Infolge des 
Kostenanstiegs haben die Gesetzlichen Kran-
kenkassen in den letzten Jahren eine ganze 
Reihe von Leistungen gestrichen, die über das 
unbedingt „Erforderliche“ hinausgehen. Das 
bezieht sich sowohl auf die Erstattungssätze, die 
Mediziner für Beratungen oder andere Dienst-
leistungen beziehen, als auch auf Arzneien, 
Heil- und Hilfsmittel, die von den Gesetzlichen 
Krankenkassen im Unterschied zu den Privaten 
Krankenkassen nicht mehr bezahlt werden, da 
sie eben nicht mehr das unbedingt „Erforder-
liche“ darstellen. Diese Fakten sowie der Um-
stand, dass Privatpatienten in Arztpraxen und 
Krankenhäusern eine bevorzugte Behandlung 
genießen, sind darauf zurückzuführen, dass die 
Privatkassen ein Mehrfaches der Sätze an Ärzte 
und Krankenhäuser zahlen als Gesetzliche 
 Krankenkassen, weil ihre Klientel in der Regel 

Auswahl der Neuerungen

Quelle: Gesundheitsministerium          

Gesunheitsreform: Schritt für Schritt

2007 2008 2009 2010 2011

■ Früher gesetzlich 
Versicherte ohne 
Schutz müssen wieder 
in die Gesetzliche 
Krankenversicherung 
(GKV) eintreten.

■ Kassenübergreifende 
Fusionen sind möglich

■ Mehr ambulante Ver-
sorgung in Kranken-
häusern

■ Impfungen und Vater 
/ Mutter-Kind-Kuren 
sind Pfl ichtleistungen

■ Versicherte zahlen 
bei Folgekosten von 
Schönheitsoperationen 
dazu

■ Kosten-Nutzen-
 Bewertungen bei 

Arzneimitteln
■ Abgabe von einzelnen 

Tabletten an Patienten

■ Verbesserter Stan-
dardtarif (ähnlich dem 
späteren Basistarif) für 
früher Privatversicher-
te, die in die Private 
Krankenversicherung 
(PKV) zurückkehren.

■ Ein „Spitzenverband 
Bund der Kranken-
kassen“ ersetzt 
die verschiedenen 
Krankenkassenspitzen-
verbände

■ Gesetzliche Festlegung 
eines einheitlichen 
Beitragsatzes für die 
GKV

■ Bündelung des 
Beitragseinzugs in der 
GKV

1. April 2007 1. Juli 2007 1. Juli 2008 1. November 2008 1. Januar 2009 1. Januar 2011
■ Versicherungspfl icht 

für alle
■ Einführung des Basis-

tarifs in der PKV
■ Start des Gesundheits-

fonds
■ Einführung des einheit-

lichen Beitragssatzes 
in der GKV

■ Wahltarife für das 
Krankengeld

■ Einführung einer neu-
en Gebührenordnung 
für Vertragsärzte

■ Krankenkassen
■ Medizinische Versorgung
■ Medikamente

49 Siehe Jahresgutachten  des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2006/07 v. 8.11.2006, 
Erstes Kapitel, Abschnitt II (Stückwerk statt Konzept), S. 9 ff.

50 Siehe dazu: Lauterbach, Karl. Der Zweiklassenstaat. Verlag Rowohlt. Berlin. Juni 2007.
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aus gut verdienenden Angestellten und Beamten, 
Selbständigen und Politikern besteht, während 
die GKV per Gesetz verpfl ichtet ist, auch Men -
schen mit niedrigem Einkommen zu versichern. 

Um solchen Entwicklungen gegenzusteuern 
waren im Bundestagswahlkampf 2005 von den 
nachmaligen Koalitionären (CDU/CSU einer seits 
und  SPD  andererseits)  unterschiedliche  Mo -
delle zur Reform des Gesundheitswesens formu-
liert worden, und zwar das Modell der „Gesund-
heitsprämie“ (CDU/CSU) und das der „Solida-
rischen Bürgerversicherung“ (SPD). Daher galt 
es im Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 
einen Kompromiss zur Reform des Gesundheits-
systems zu fi nden, der einerseits den anstei-
genden Kosten in der Gesundheitsversorgung 
Rechnung tragen sollte und andererseits sich 
nicht allzu sehr von den jeweiligen Modellen 
der  Koalitionäre  entfernte,  denn  das  Motto 
„Nach der Wahl ist vor der Wahl“ gehört in 
Deutschland zum Repertoire des politischen 
Alltags. Ein Unterfangen, das nicht unbedingt51  
der Konstruierung der Quadratur des Kreises 
gleichkommt, wie häufi g zu hören ist, obwohl 
diese Modelle von ihren Ansätzen her völlig 
unterschiedlich sind. Sie sollen zum besseren 
Verständnis der gesundheitspolitischen Dis kus-
sion in Deutschland hier kurz dargestellt werden.

Die Solidarische Gesundheitsprämie

Das Modell der CDU/CSU zur Reform des Ge-
sundheitswesens wurde mehrfach umbenannt 
(„Kopfpauschale“, „Gesundheitsprämie“) bis 
man sich auf die o.a. Bezeichnung geeinigt hat. 
Es soll einerseits die Finanzierungsgrundlagen 
der Krankenversicherung langfristig stabilisieren 
und andererseits die Lohnnebenkosten senken, 
indem die Kosten für die Krankenversicherung 
von den Lohnkosten abgekoppelt werden. Der 
Grundgedanke des Modells beinhaltet eine Um-
stellung des bisherigen Umlagemodells auf ein 
kapitalgedecktes Prämienmodell.

Das Modell besteht aus zwei Komponenten:

• Erstens zahlt jeder in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung Versicherte unabhängig von 
seiner Einkommenssituation eine „persön-
liche Gesundheitsprämie“. Nach den vorlie-
genden Berechnungen soll dieser Betrag rund 
109 Euro pro Monat betragen. Die beitragsfreie 
Fami lienversicherung für nicht erwerbstätige 
Ehepartner wird aufgehoben, minderjährige 
Kin der werden jedoch weiterhin beitragsfrei 
versichert.

• Zweitens ist eine Arbeitgeberprämie in Höhe 
von 60 Euro vorgesehen. Der bisherige Arbeit-
geberanteil wird auf 6,5 Prozent des beitrags-
pfl ichtigen Einkommens festgeschrieben und 
in ein Sondervermögen (Gesundheitsfonds) 
eingezahlt, aus dem die Arbeitgeberprämie 
(s.o.) an die Krankenversicherung gezahlt wird. 
Die Arbeitgeberbeiträge machen zurzeit rund 
65 Milliarden Euro pro Jahr aus. In dieses 
Sondervermögen sollen zusätzlich die Beiträge 
der Sozialversicherungsträger zur Krankenver-
sicherung eingezahlt werden.

Maximal sollen die Versicherten 7 Prozent des 
Einkommens tragen, dabei werden offensichtlich 
Nebeneinkünfte, Zinseinkünfte und Mieten 
einbezogen. Für Personen, die die persönliche 
Gesundheitsprämie nicht aufbringen können, 
ist ein Sozialausgleich vorgesehen, d.h. die Prä-
mie wird aus Steuermitteln erbracht. Sozial 
Schwache werden über die Einkommenssteuer 
entlastet. Die Schätzungen bewegen sich um 
einen Betrag in Höhe von 27 bis 40 Milliarden 
Euro pro Jahr je nach Modellvariante.

Der CDU/CSU ist es wichtig, dass mit der Ge-
sundheitsprämie die Kosten für die Kranken-
versicherung von den Lohnnebenkosten abge-
koppelt werden. Ursprünglich war geplant, den 
Arbeitsgeberanteil an der Krankenversicherung 
an die Versicherten auszubezahlen; darauf wur-
de im aktuellen Modell zu Gunsten des Einfrie-
rens dieses Beitragsanteils verzichtet. Die CSU 
diskutierte zuletzt ein Stufenmodell, das nach 

51 Es gibt Überlegungen (z.B. Wolfram F. Richter „Gesundheitsprämie oder Bürgerversicherung? Ein Kompromissvorschlag.“ in: Wirt-
schaftsdienst 2005,11) zu Mischformen beider Modelle, die jedoch hier nicht untersucht werden sollen, da dies den Rahmen eines 
Überblicks sprengen würde. HK
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Einkommen gestaffelte Gesundheitsprämien 
zwischen 30 und 260 Euro vorsieht, konnte sich 
jedoch damit gegenüber der CDU nicht durch-
setzen. Alle Modellvarianten sind eng an eine 
Neufassung des Steuerrechts gebunden, denn 
vom Steuermodell hängt die Be- bzw. Entlastung 
der Versicherten ab.

Die Solidarische Bürgerversicherung

Die SPD hat sich auf folgende Eckpunkte für eine 
Bürgerversicherung geeinigt:

Alle Bürgerinnen und Bürger werden über die 
Bürgerversicherung versichert, die Versicherungs-
pfl ichtgrenze wird aufgehoben. Alle Kranken-
kassen – gesetzliche wie auch private – bieten 
eine Versicherung zu gleichen Wettbewerbs-
bedingungen an. Die Tarife für die Bürgerversi-
cherung werden in den Risikostrukturausgleich 
einbezogen. Die Krankenversicherung soll wei-
terhin über einkommensbezogene Beiträge fi nan-
ziert werden. Bei abhängig Beschäftigten bleibt 
es bei der paritätischen Beitragszahlung durch 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer einerseits 
und durch den Arbeitgeber andererseits.

Für die zukünftige Finanzierung der Gesund-
heitsleistungen wird ein Zwei-Säulen-Modell 
eingeführt. In der ersten Säule werden wie bis her 
die Erwerbseinkommen mit einem bestimmten 
Prozentsatz52 zur Finanzierung herangezogen. 
Daneben wird eine zweite Säule eingeführt, um 
Erträge aus anderen Einkommensarten wie Ne-
beneinkünften, Mieten, Kapitaleinkommen usw. 
einzubeziehen. Die Einnahmen aus dieser Säule 
fl ießen als Abgeltungssteuer auf Kapitalein-
nahmen zweckgebunden in die Bürgerversiche-
rung. Durch Freibeträge wird sichergestellt, dass 
Sparen und die Altersfürsorge nicht zusätzlich 
belastet werden. Für Einkünfte aus Kapital-
einkommen gibt es keine Beitragsbemessungs-
grenze, dadurch sollen die Beiträge zur Kran-
kenversicherung aus Erwerbseinkommen sofort 
ge senkt werden. Alle versicherungsfremden 
Leistungen der Krankenkassen sind über Steuer-
mittel zu fi nanzieren.

6. Die Pfl egeversicherung

Die Pfl egeversicherung ist der jüngste Zweig der 
Sozialversicherung – sie ist erst zum 1. Januar 
1995 in Kraft getreten, während die gesetzliche 
Krankenversicherung, die Unfallversicherung 
und die Rentenversicherung bereits 1883, 1884 
und 1889 und die Arbeitslosenversicherung 1927 
eingeführt wurden.

Obwohl Pfl egebedürftigkeit, langwierige Krank-
heit und Behinderung seit jeher bekannt sind, 
ist sie erst infolge der steigenden Lebenserwartung 
breiter Bevölkerungsschichten und der sich ins-
besondere in den Nachkriegsjahren einsetzenden 
Veränderung der Familienstrukturen von der 
Politik als soziales Problem erkannt worden.

Bis zur Einführung der Pfl egeversicherung muss -
ten die Pfl egebedürftigen und ihre Angehörigen 
die Folgen und Kosten der Pfl ege selbst tragen. 
Die Sozialhilfe trat erst dann ein, wenn die 
 fi nanziellen Kräfte der Pfl egebedürftigen und 
ihrer Familien überfordert waren. Selbst Men-
schen, die auf ein volles Erwerbsleben zurück-
blicken konnten und 45 Jahre Steuern und 
Beiträge zur Sozialversicherung gezahlt hatten, 
mussten im Falle von stationärer Pfl egebedürf-
tigkeit feststellen, dass nicht nur ihre eigenen 
Renten bis auf ein Taschengeld, sondern auch 
die Einkünfte ihrer Kinder zur Beteiligung an 
den stetig ansteigenden Pfl egekosten herange-
zogen wurden. Die Renten verloren damit ihre 
Sicherungsfunktion, die Rentner wurden mit 
den jenigen gleichgestellt, die niemals Beiträge 
in die sozialen Sicherungssysteme eingezahlt 
hatten.

Pfl ichtversicherung

Vor diesem Hintergrund gab es in allen poli-
tischen Parteien eine große Übereinstimmung 
zur Schaffung einer sozialen Pfl egeversicherung 
in Form einer umlagefi nanzierten Pfl ichtversi-
cherung.  Das  heißt,  dass  die  Pfl egeversicherung 
nach dem Grundsatz „die Pfl egeversicherung 
folgt der Krankenversicherung“ nahezu die ge-

52 Durch die Verbreiterung der Versicherten- und der Einkommensbasis ließe sich der Beitragssatz bis 2030 auf 15 Prozent begrenzen, 
durch Strukturmaßnahmen sogar darunter absenken. Zitat v. Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach, MdB SPD, früher Universität zu Köln aus 
„Die Bürgerversicherung“, S. 13.
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samte Bevölkerung erfasst. Die Beitragsbemes-
sungsgrenze und die Versicherungspfl ichtgrenze 
entsprechen denen der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Daher existieren die gesetzliche 
und die private Pfl egeversicherung nebenein-
ander als selbständige Teile der gesetzlichen 
Pfl egeversicherung. 

Organisation der Pfl egeversicherung

Die gesetzliche Pfl egeversicherung ist unter dem 
Dach der jeweiligen Krankenversicherung orga-
nisiert. Die gesetzlichen Pfl egekassen haben 
keine eigene Verwaltung, sie werden von den 
jeweiligen Krankenkassen verwaltet und erstatten 
ihnen den Verwaltungsaufwand. Die Privat - 
kassen sind durch das Gesetz verpfl ichtet, die 
pri vate Pfl egeversicherung durchzuführen. Dabei 
hat der Gesetzgeber in das Leistungsrecht der 
Privatkassen eingegriffen und bestimmt, dass 
diese denen der gesetzlichen Pfl egekassen zu 
entsprechen haben.

Finanzierung der gesetzlichen
Pfl egeversicherung

Die Finanzierung erfolgt im Umlageverfahren 
durch Beiträge, die von den Versicherten und 
den Arbeitgebern je zur Hälfte getragen werden. 
Der Beitragssatz beläuft ich auf 1,7 Prozent, von 
denen Arbeitnehmer und Arbeitgeber je 0,85 
Prozent tragen. Allerdings wurde mit der Ein-
führung der Pfl egeversicherung ein Feiertag ge-
strichen, um die Arbeitgeber zu entlasten. Eine 
Ausnahme bildet der Freistaat Sachsen, hier 
beträgt der Arbeitnehmeranteil 1,35 und der 
Arbeitgeberanteil 0,35 Prozent, dafür bleibt es 
bei dem Feiertag. Der Arbeitgeber behält den 
Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ein 
und überweist ihn an die zuständige Kranken-
kasse.

Ab dem 1. April 2004 tragen Rentner den vollen 
Beitragssatz alleine, bis dahin wurde der Beitrag 
von Rentnern und dem Rentenversicherungs-
träger zur Hälfte getragen. Seit dem 1. Januar 
2005 gibt es aufgrund eines Urteils des Bundes-

verfassungsgerichts, mit dem der Gesetzgeber 
verpfl ichtet wurde, die Kindererziehung zu be-
rücksichtigen, einen Zusatzbeitrag für kinder -
lose Jahrgänge ab Vollendung des 23. Lebens-
jahres  (jedoch  nicht  vor  1940  Geborene) in 
Höhe von 0,25 Prozent.

Private Pfl egeversicherung

Die private Pfl egeversicherung wird von den 
Privatkassen53 durchgeführt, die Leistungen 
entsprechen denen der gesetzlichen Pfl egeversi-
cherung. Kraft Gesetz darf der Höchstbeitrag 
nicht den Höchstbeitrag der gesetzlichen Pfl e-
geversicherung überschreiten. Die Höhe der 
Prämie bemisst sich im Wesentlichen nach dem 
Eintrittsalter,  nicht  erwerbstätige  Ehegatten  
sind nicht mitversichert, sie müssen jedoch nur 
den halben Beitrag entrichten. Kinder sind bis 
zum 18. Lebensjahr kostenlos über die Eltern 
mitversichert. Volljährige Kinder, die eine Aus-
bildung durchlaufen, sind unter denselben 
 Voraussetzungen mitversichert wie in der ge-
setzlichen Pfl egeversicherung. Darüber hinaus 
dürfen die Privatkassen Ausschlussgründe oder 
Risikozuschläge, wie sie bei der Gestaltung von 
privaten Krankenversicherungsverträgen mög-
lich sind, nicht geltend machen bzw. erheben. 
Sie sind z.B. zum Vertragsabschluss verpfl ichtet, 
müssen auch bereits pfl egebedürftige Personen 
aufnehmen, dürfen keine Staffelung der Prämien 
nach Geschlecht und Gesundheitszustand der 
Versicherten vornehmen usw.

Die Leistungen der Pfl egeversicherung

Für die Leistungen gelten die Grundsätze

• Prävention und Rehabilitation gehen den 
Pfl egeleistungen vor,

• ambulante Pfl ege geht der stationären Pfl ege 
vor.

Die Leistungen sind grundsätzlich nicht als 
Vollkasko-Leistungen konzipiert, sie sollen die 
Belastungen abfedern. Es kann durchaus ein 
Eigenfi nanzierungsanteil54 von rund 25 Prozent 

53  In Deutschland sind rund 8 Millionen Menschen in einer privaten Krankenversicherung versichert.
54 Das hängt damit zusammen, dass Pfl egestufen und Beitragssatz seit 1995 nicht geändert wurden und durch Infl ation und infolge 

steigenden Pfl egebedarfs es zu einer Absenkung der Pfl egeversicherungsleistungen gekommen ist.



51   RAHMENBEDINGUNGEN  |   FR IEDRICH-EBERT-ST IFTUNG

anfallen, der von den Pfl egebedürftigen, ihren 
nächsten Angehörigen oder von der Sozialhilfe 
getragen werden muss. Durch die Pfl egeversi-
cherung sind aber sehr viel weniger Menschen 
von der Sozialhilfe abhängig als vorher.

Neben den Leistungen bei häuslicher und sta-
tionärer Pfl ege gibt es Sach- und Geldleistungen 
sowie Leistungen, die an den Pfl egbedürftigen 
selbst oder an Pfl egepersonen erfolgen.

Bei der häuslichen Pfl ege werden die Leistungen 
nach dem Grad der Pfl egebedürftigkeit gestaffelt, 
die in Pfl egestufen I bis III unterteilt ist. Hierbei 
können Sach- oder Geldleis tungen in Anspruch 
genommen werden.

Unter Sachleistungen wird hier die Pfl egeleis-
tung einer Pfl egeinrichtung verstanden. Die 
Pfl egekasse trägt die Kosten bis zu einer für die 
einzelnen Stufen festgelegten Höchstgrenze, die 
in Stufe I für erheblich Pfl egebedürftige 384 
Euro, in Stufe II für Schwerpfl egebedürftige bis 
921 Euro und für Schwerstpfl egebedürftige in 
Stufe III bis zu 1.432 Euro und in Ausnahmefäl-
len bis zu 1.918 Euro im Monat betragen kann.

Anstelle der Sachleistungen kann die pfl ege-
bedürftige Person auch Geldleistungen erhalten, 

die ebenfalls gestaffelt sind (205, 410 und 665 
Euro).

Sach- und Geldleistungen können auch kom-
biniert werden. Die Pfl egekasse übernimmt die 
Kosten für Hilfsmittel zur Pfl ege (Pfl egebett, 
Hebevorrichtung usw.) und zahlt Zuschüsse zum 
pfl egebedingten Umbau der Wohnung. Darü ber 
hinaus werden kostenlose Kurse für Pfl ege-
personen und Angehörige angeboten. Die Pfl e-
gekasse übernimmt für Pfl egepersonen, die ihre 
Erwerbstätigkeit einschränken oder aufgeben, 
die Beiträge zur Rentenversicherung. Dieser 
Personenkreis fällt auch unter den Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung.

Für die teilstationäre Pfl ege, d.h. die zeitweise 
Betreuung in einer Pfl egeinrichtung, übernimmt 
die Pfl egekasse die Pfl egekosten, die Aufwen-
dungen für die soziale Betreuung und die Kosten 
der medizinischen Behandlungspfl ege bis zu den 
Höchstbeträgen, die für die Sachleistungen in 
der ambulanten Pfl ege gezahlt werden.
 
Bei stationärer Pfl ege zahlt die Pfl egekasse als 
Pauschalbeträge gestaffelt nach den Pfl egestu fen 
1.023 Euro, 1.279 Euro und 1.432 Euro, in Här-
tefällen 1.688 Euro im Monat.

Quelle: BMG

Die Finanzen der Pfl egeversicherung

2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006

-195

-47

-426

-624

-788

-366

+451

Überschuss (+) bzw. Defi zit (–) in Millionen Euro

vollstationäre 
Pfl ege

Pfl egegeld

Pfl egesachleistungen

Verwaltungsaufgaben
Beiträge zur Rentenversicherung*

* für nicht erwerbsmäßige Pfl egepersonen,  
   z.B. für pfl egende Familienangehörige

Sonstiges

8,7

4,0

2,4

0,9
0,9
1,1

Ausgaben im Jahr 2006: 18,0 Mrd. Euro
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Kritik an der Pfl egeversicherung

Es ist erfreulich, dass nach langen Diskussionen 
und politischen Auseinandersetzungen das Pfl e-
gefallrisiko als allgemeines Lebensrisiko aner-
kannt worden ist. Das Problem besteht jedoch 
darin, dass nicht der tatsächliche Bedarf für die 
Pfl ege bezahlt wird, sondern dass die Leistun gen 
je nach Pfl egestufe budgetiert sind. Dabei wird 
der  Pfl egebegriff  zu  eng  gefasst.  Eine  Anpas -
sung an steigende Preise für die erforderlichen 
 Dienstleistungen fi ndet nicht statt. Das bedeu-
tet, dass die Pfl egeleistungen heute nach den-
selben Pfl egesätzen wie 1995 vergütet werden. 
Dadurch steigt der Zeitdruck auf die Pfl ege-
personen, was sich letzten Endes auf die Qualität 
der Pfl ege auswirkt. Infl ation und steigender 
Pfl egebedarf haben Schätzungen zufolge bereits 
heute eine Absenkung der Pfl egeleistungen um 
rund 30 Prozent bewirkt, die von den Versicher-
ten, ihren Angehörigen oder der Sozialhilfe 
übernommen werden müssen. 

In diesen Fällen, in denen die Sachleistungen 
der Pfl egeversicherung ausgeschöpft sind und 
weiterer Pfl egebedarf besteht, wird – und das 
geschieht heute mit zunehmender Tendenz – 
der Eigenanteil steigen und in den Fällen, in 
denen dieser nicht zur Verfügung steht, die 
staatliche Sozialhilfe („Hilfe zur Pfl ege“) in An-
spruch genommen werden müssen. Ferner sind 
bisher vor allem körperliche Gebrechen für die 
Ermittlung des Zeitbedarfs für die Pfl ege maß-
gebend, wobei in einem Zeitbudget jede Hand-
reichung nach Minuten vertaktet wird, Zeit für 
menschliche Zuwendung jedoch nicht vorge-
sehen ist, d.h. dass z.B. bei Altersdemenz oder 
bei seelischen Krisen und Vereinsamung keine 
Unterstützung im sozialen Bereich im Zeitbud-
get berücksichtigt wird.

Im Gegenteil, das heutige System setzt Fehlan-
reize: Die häusliche Pfl ege, die im Hinblick auf 
die emotionale und soziale Situation in der 
Regel therapeutisch wertvoller als die stationäre 
Pfl ege ist, wird aufgrund der Budgetierung ge-
schwächt, da die stationäre Pfl ege weitaus teurer 
ist. Für die Träger der stationären Pfl ege hinge-
gen ist ein Rehabilitationserfolg aus fi nanzieller 
Sicht kontraproduktiv, da der erfolgreich reha-
bilitierte Patient in eine niedrigere Pfl egestufe 

eingereiht  wird,  wodurch  die  Pfl egereinrich -
tung einen niedrigeren Pfl egesatz erhält, also 
Verluste macht. 

Es ist daher dringend erforderlich, die Leistun-
gen der Pfl egeversicherung auf Bereiche wie 
Altersdemenz, seelische Krisen, Vereinsamung 
usw. auszuweiten. Das erfordert jedoch eine 
Beitragserhöhung. Diese ist jedoch nicht nur 
aus diesem Grund erforderlich, denn die Kluft 
zwischen Einnahmen und Ausgaben wird von 
Jahr zu Jahr größer. Fachleute erwarten, dass die 
Rücklagen bis zum Jahr 2009 aufgebraucht sein 
werden. Dazu ist es nach Ansicht des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) erforderlich, die 
Trennung zwischen gesetzlicher und privater 
Pfl egeversicherung aufzuheben und eine ge-
meinsame Pfl egeversicherung zu schaffen, in die 
die Beiträge von abhängig Beschäftigten, Beam-
ten und Selbständigen einfl ießen, um eine ge-
rechtere Verteilung der Finanzierungslasten des 
Pfl egerisikos zu erreichen. Darüber hinaus muss 
nach Auffassung des DGB eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Pfl ege für pfl egende 
Angehörige geschaffen werden. 

Mit dem Reformgesetz zur „Reform der nach-
haltigen Weiterentwicklung der Pfl egeversi-
cherung vom 19. Juni 2007” hat die Große 
Koali tion auf die drängenden Probleme der 
Pfl egever si cherung reagiert, jedoch wie gehabt 
mit einer Minimal-Reform, also dem kleinsten 
gemeinsa men Nenner der Koalitionsparteien 
CDU/CSU und SPD, von der jedoch selbst der 
Vizevorsitzende der Unionsfraktion meint, dass 
man zwar die aktuellen Probleme zurzeit gelöst 
hat, diese jedoch spätestens 2009 wieder auf der 
Tages ordnung stehen werden.

Neben steigenden Pfl egesätzen für die häusliche 
und stationäre Heimpfl ege hat sich die Koali  tion 
auf folgenden Neuerungen in der gesetzlichen 
Pfl egeversicherung geeinigt.

Der  Beitragssatz  steigt  zum  1.  Juli  2008  von 
 derzeit 1,7 auf 1,95 Prozent des versicherungs-
pfl ichtigen Einkommens. Davon tragen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber jeweils 0,975 Pro zent-
punkte. Der Zuschlag, den Kinderlose heute mit 
0,25  Prozentpunkten  entrichten,  erhöht  sich 
von 1,1 auf 1,35 Prozent. Mit dieser Erhöhung des 
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Beitragssatzes soll die Finanzierung der Pfl e ge-
versicherung bis 2014 gesichert werden. Ab 2015 
soll dann alle drei Jahre der Beitragssatz nach 
Bedarf erhöht werden. Dafür soll der Beitrag zur 
Arbeitslosenversicherung zum 1. Januar 2008 
von 4,2 auf 3,9 Prozent gesenkt werden.

Für die Versorgung Demenzkranker wird der 
Betrag, den die Pfl egekassen zahlen, jährlich  
erhöht.  Darüber  hinaus sind Verbesserungen 
eingeführt worden in der Rehabilitation, in der 
Berichter stattung zur Qualität der Pfl egeheime, 
im Hinblick auf  die Schaffung von lokalen 
Pfl egezentren und zur Freistellung von Ange-
hörigen zu Pfl egezwecken und einer Rückkehr-
garantie auf den Arbeitsplatz. 

Da die getroffenen Maßnahmen die Probleme 
der gesetzlichen Pfl egeversicherung  etwas ent-
spannen werden, bereiten sich die großen poli-
tischen Parteien auf die Wahlkämpfe der Jahre 
2008  (Landtagswahlen  in  Niedersachsen,  Hes-

sen  und  Bayern)  und  2009  (Bundestagswahl) 
mit folgenden Konzepten vor:

Das Konzept der Union

Die Ausweitung der Pfl egeleistungen ist unbe-
stritten, ebenso die Notwendigkeit einer Beitrags-
erhöhung. Die CDU/CSU denkt jedoch hierbei 
daran, ihr altes Konzept der „Kopfpauschale“ 
einzubringen. Die Überlegungen gehen dahin, 
dass die Versicherten im ersten Jahr der Reform 
eine monatliche Zusatzpauschale in Höhe von 
sechs Euro entrichten, die zum Aufbau einer 
„Demographiereserve“ dienen soll. Diese Zu satz-
pauschale soll jedes Jahr um einen Euro angeho-
ben werden. Auch bei der Pauschale ist daran 
gedacht, diese alleine von den Versicherten ein-
zufordern. Es ist jedoch fraglich, ob die somit  
erzielten  Ansparbeträge  ausreichend sind55. 
Ferner sollen die Pfl egesätze für die häusliche 
und die stationäre Pfl ege angeglichen werden. 

Häusliche Pfl ege durch
Angehörige (Pfl egegeld)

Stationäre Pfl ege
(Heimpfl ege)

Häusliche Pfl ege durch ambu-
lante Dienste (Sachleistungen)

Pfl egestufe 1
bisher
2008
2010
2012
Pfl egestufe 2
bisher
2008
2010
2012
Pfl egestufe 3
bisher
2008
2010
2012
Härtefälle
bisher
2008
2010
2012

205,– Euro
215,– Euro
225,– Euro
235,– Euro

410,– Euro
420,– Euro
430,– Euro
440,– Euro

665,– Euro
675,– Euro
685,– Euro
700,– Euro

–
–
–
–

1023,– Euro
1023,– Euro
1023,– Euro
1023,– Euro

1279,– Euro
1279,– Euro
1279,– Euro
1279,– Euro

1432,– Euro
1470,– Euro
1510,– Euro
1550,– Euro

1688,– Euro
1755,– Euro
1825,– Euro
1918,– Euro

384,– Euro
420,– Euro
450,– Euro
450,– Euro

921,– Euro
980,– Euro

1040,– Euro
1100,– Euro

1432,– Euro
1470,– Euro
1510,– Euro
1550,– Euro

1918,– Euro
1918,– Euro
1918,– Euro
1918,– Euro

Leistungen der Pfl egeversicherungen bis 2012

hhe e PflPfl eegege d dururchch
örir gege (PflPfl eegegegegeldld))

StSStStatatioionänärere P Pfl fl egegee
(H(Heieimpmpfl fl egege)e)

HäHäususlilichchhhe e e e PflPflPflflflP  eeee egegegegegegegegege d dd ddddddddduuruururururururrrchcchchchchchcchchh a aaaaaambmmmbmbbu-u-u
lalalantte e DiDieennne stststteee ee ee e ((S(S(S(S(S((S(Sacacacaccacacchlhlhhlhlhhhlhleieieie ststststunungegen)n)

5,5,– – EuEuroro
5,5,– – EuEuroro
5,5,– – EuEuroro
5,5,– – EuEuroro

0,0,– – EuEuroro
0,0,– – EuEuroro
0,0,– – EuEuroro
0,0,– – EuEuroro

5,5,– – EuEuroro
5,5,– – EuEuroro
5,5,–– EuEuroro
0,0,– – EuEuroro

––
––
––
––

10102323,–,– E Eururoo
10102323,–,– Eururoo
10101010101 23232323,–,,,,,  Euru o
101010102323232 ,–,  Euro

121 7979,–,  EEururoo
12127979,–,– E Eururoo
12127979,–,– EEururoo
12127979,–– Euru oo

14143232,–,  EEururoo
14147070,–,– EEururoo
1515555151515101010101010111 ,–,–,,,,  E Eururoo
15151550505050,–,–,–,– E Euururrrroooo

16166888888 ,–,  EEEurururururooooo
17175555555,–– Euroo
1818255,–,  Euro
1918,–,–,–– E E EEururoo

3838388444,4 – EuEuuEuE rorr
442424424 0,0,– Euuroroooo
454550,0,– – EuEuE roro
45450,0,– – EuEuuroroo

929299 1,1 – Euuroro
9898888988899 0,0,0,000 – EuEuroro

1010001 40404040,–,––,–,– EEE E EE uruu oo
1110000000,–,–,– E E EEururururooooooo

14414143232,–,– EEuro
1470700,–,–,– EE ururoo
151 10,– EEurururooo
15155050,–,  Euro

19191818,–,– E Eururo
19191818,–,– E Eururoo
19191818,–,– EEururo
19191818,–,– E Euroo

55 Bei einer dreiprozentigen Verzinsung kämen nach einer zwanzigjährigen Ansparzeit gerade rund 5.000 Euro zusammen, die bei 
Pfl egeheimaufenthalten innerhalb weniger Monate aufgebraucht würden.
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56 Die Bundesknappschaft ist vorrangig für die Versicherten (Arbeiter und Angestellte) zuständig, die im Bergbau oder in einem berg-
baulichen Betrieb beschäftigt sind. Der Gesamtbeitragssatz ist höher als in der allgemeinen Rentenversicherung, der Mehrbetrag wird 
von den Arbeitsgebern getragen. Darüber hinaus kennt die knappschaftliche Rentenversicherung zusätzliche Rentenleistungen. Der 
Grund hierfür ist die besondere Art der Tätigkeit im Bergbau. Der neue Bundesträger Knappschaft-Bahn-See hat die Besonderheiten 
der knappschaftlichen Versicherung für die Bergleute beibehalten.

Das Konzept der SPD

Sie will den Beitragssatz auf etwa zwei Prozent 
anheben, die paritätisch von Versicherten und 
Arbeitgebern getragen werden sollen. Ferner 
sollen  die  Privatversicherten  künftig  ebenso -
viel für die Pfl egeversicherung zahlen, denn 
heute zahlen sie rund die Hälfte des Betrages, 
den die in der gesetzlichen Pfl egeversicherung 
Versicherten einzahlen. Darüber hinaus be-
fürwortet die SPD Zuschüsse aus Steuermitteln 
für die Pfl egeversicherung. 

Ferner will die SPD eine größere Transparenz 
über die Heimqualitäten einführen, denn heute 
sind den Pfl egebedürftigen und ihren Ange-
hörigen die Untersuchungsergebnisse des medi-
zinischen Dienstes der Krankenkassen nicht 
zugänglich, was aus Sicht des mündigen Patien-
ten ein Skandal ist. Mehr Transparenz würde zu 
einem besseren Wettbewerb unter den Pfl ege-
heimen führen. 

Die vorgeschlagene „Kopfpauschale“ wider-
spricht der Grundhaltung der SPD im Hinblick 
auf die Finanzierung der sozialen Sicherungs-
systeme. Sie hält auch für die Pfl egeversicherung 
die Form einer Bürgerversicherung für erforder-
lich, mit der auch Gut-Verdienende und Erben 
in  die  gesetzliche  Pfl egeversicherung  einbe-
zogen werden, darüber hinaus sollen auch Kapi-
taleinkünfte und Zinsen berücksichtigt werden, 
um die in den nächsten Jahren zu erwartenden 
Ausgabenexplosion aufzufangen.

Schlussfolgerung

Ein Streit um grundsätzliche Ansatzpunkte wie 
bei der Gesundheitsreform ist damit vorpro-
grammiert und ein ähnlicher Kompromiss, wie 
er bei der Gesundheitsreform 2007 gefunden 
wurde, ist zu erwarten. 

7. Die deutsche Rentenversicherung   
 (DRV)

Die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung.

Die gesetzliche Rentenversicherung ist zum          
1. Januar 2005 neu organisiert worden. Sie be-
steht aus der allgemeinen Rentenversicherung 
und aus der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung56. Die bisherige Bundesanstalt für Ange-
stellte und der Verband Deutscher Rentenver-
sicherungsträger sind zum neuen Rentenversi-
cherungsträger Bund zusammen geschlossen 
worden, die bisherigen Landesversicherungsan-
stalten fungieren als Regionalversicherungsträ-
ger.  Damit  ist  die  bisherige  Trennung  in  ge  -
trenn te Versicherungsanstalten für Arbeiter und 
Angestellte aufgehoben, die aufgrund des seit 
Jahr zehnten gleichen Rentenrechts und der nicht 
mehr zeitgemäßen Trennung der Versicherten 
längst überfällig war. Die bisherige Bundes -
knappschaft, die Bahnversicherungsanstalt und 
die Seekasse sind zum Bundesträger Knapp -
schaft-Bahn-See umbenannt worden. Wie bis her 
sind die Rentenversicherungsträger Anstalten 
des öffentlichen Rechts. Sie haben auch weiter-
hin Selbstverwaltungsorgane, in denen Arbeit-
geber und Versicherte paritätisch vertreten sind. 
Alle sechs Jahre werden die Selbstverwaltungs-
organe in freien und geheimen Sozialversiche-
rungswahlen gewählt. 

Pfl ichtversicherung/freiwillige Versicherung

Bei der Rentenversicherung handelt es sich um 
eine Versicherung für alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, Selbständige, Schüler und 
Hausfrauen, in der alle gegen Entgelt beschäftig-
te Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
Auszubildende pfl ichtversichert sind. Zum Teil 
sind auch Selbständige, z.B. selbständige Hand-
werksmeister, pfl ichtversichert; alle anderen 
Selbständigen können sich jedoch freiwillig 
versichern. 
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Die Aufgaben der DRV

Die gesetzliche Rentenversicherung hat die vor-
rangige Aufgabe, medizinische, berufsfördende 
sowie sonstige Leistungen der Rehabilitation zu 
erbringen. Ziel der Rehabilitation ist es, die Er-
werbsfähigkeit des Versicherten wiederherzu-
stellen bzw. Beeinträchtigungen der Erwerbs-
fähigkeit zu verhindern. Diese Leistungen haben 
Vorrang vor den Rentenleistungen. Diese werden 
gewährt, sobald die Voraussetzungen dazu ge-
geben sind.

Die gesetzliche Rentenversicherung ist das vom 
fi nanziellen Volumen her größte soziale Siche-
rungssystem in der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Gesamtausgaben (rund 240 Milliarden Euro) 
umfassen rund 32 % aller direkten Sozialleis -
tungen57 und machen fast 10 % des Bruttoso-
zialprodukts von Deutschland aus.

Die Finanzierung der DRV58

Grundlage der Finanzierung sind die Beitrags-
leistungen der Versicherten und der  Arbeitgeber, 
die beide jeweils zur Hälfte den geltenden Bei-
tragssatz in die Rentenversicherung einzahlen. 
Dieser Beitragssatz wird jährlich durch den 
 Gesetzgeber neu festgesetzt und bis zur Höhe 
der Beitragsbemessungsgrenze erhoben; diese 
bildet den Grenzwert in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, bis zu der das Arbeitseinkom-
men der Beitragspfl icht unterliegt. Die Höhe der 
Beitragsbemessungsgrenze ist so festgelegt, dass 
auch gut verdienende Angestellte und Arbeiter 
davon erfasst werden. Sie liegt im Jahre 2007 für 
die alten Bundesländer bei einem Einkommen 
von 5.250 EUR und in den neuen Ländern bei 
4.400 EUR monatlich. Davon müssen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber jeweils 9,75 Prozent 
tragen. Darüber hinaus gehende Einkommens-
bestandteile unterliegen nicht der Versiche -
rungspfl icht, sie werden demzufolge auch nicht 
bei der Rentenleistung berücksichtigt. Der Bei-
tragssatz wiederum ist so berechnet, dass mit den 

einfl ießenden Beitragszahlungen und dem Bun-
deszuschuss unter Berücksichtigung einer Nach-
haltigkeitsrücklage59 von 20 % einer Monats-
ausgabe alle anfallenden Leistungen erbracht 
werden können. 

Eine zweite Finanzierungsgrundlage ist der Bun-
deszuschuss, der aus dem Staatshaushalt für 
Aufgaben gezahlt wird, die der Staat der Renten-
versicherung übertragen hat. Das sind z.B. 
Kriegsfolgelasten, beitragsfreie Zeiten, Auffüll-
renten für Renten aus der ehemaligen DDR, 
Renten für Spätaussiedler usw. Dieser Zuschuss 
wird jährlich neu festgelegt.

Die Gesamtausgaben der Rentenversicherung im 
Jahre 2005 beliefen sich auf rund 240 Milliarden 
Euro, davon trugen die Versicherten rund 73 
Prozent, rund 27 Prozent wurden durch den 
Bundeszuschuss aufgebracht.

Die Leistungen der DRV
Die Leistungen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung beschränken sich nicht alleine auf die 
Rentenzahlungen (Renten wegen Alters, Renten 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten 
an Witwen, Witwer und Waisen und die Zahlung 
von Zuschüssen zu den Beiträgen der Kranken-
versicherung), sondern sie erfassen auch medi-
zinische und berufsfördernde Leistungen zur 
Vorbeugung und Rehabilitation (Heilbehandlung 
in speziellen Einrichtungen, Umschulung zu 
einem neuen Beruf, wenn der bisherige aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr ausgeübt 
werden kann u. ä.). Die Leistungen der Rehabi-
litation haben Vorrang vor den Rentenleis-
tungen, denn die gesundheitliche und berufl iche 
Förderung ist sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Volkswirtschaft sinnvoller  als eine Ren-
tenleistung.

Darüber hinaus werden Altersrenten und Hin-
terbliebenenrenten (Witwer- bzw. Witwenrente, 
Waisen- bzw. Halbwaisenrente) gezahlt. Die 

57 Die Gesamtausgaben für die Soziale Sicherung belaufen sich auf rund 57 Prozent der Ausgaben der öffentlichen Haushalte.
58 Daten: Rentenversicherung in Zahlen. Deutsche Rentenversicherung Bund. 2007.
59 Die Rentenversicherungsträger müssen zur Bestreitung ihrer Ausgaben und zum Ausgleich von Einnahme- und Ausgabeschwankungen 

kurzfristig verfügbares Geld besitzen und eine Rücklage für den Fall haben, dass diese Schwankungen nicht mehr durch diese Gel der 
aufgebracht werden können. Beides zusammen stellt die Nachhaltigkeitsrücklage dar, die heute 20% einer Monatsausgabe aus machen 
muss.
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Regelaltersrente wird mit Vollendung des 65. 
Lebensjahres gezahlt, ab dem 1.1. 2009 kann 
eine Rente (z.B. Rente wegen Schwerbehinde-
rung) frühestens mit Vollendung des 63. Le-
bensjahres angetreten werden. Für eine Über-
gangszeit ist es (für schwerbehinderte Men-
schen) noch möglich, vor Erreichen der Regel-
altersrente (Erreichen des 65. Lebensjahres und 
des 63. Lebensjahres) mit Vollendung des 60. 
Lebensjahres eine Altersrente zu beziehen. Al-
lerdings fallen hierbei in der Regel  Abschläge 
an, die bis zu 18% der Rentenleistung ausma-
chen können. Ab dem 1.1.2006 werden diese 
Übergangsregelungen schrittweise bis 2009 ab-
gebaut.

Zu den Leistungen der DRV gehören auch die 
Zuschüsse zu den Beiträgen der Rentnerinnen 
und Rentner zur Gesetzlichen Krankenversiche-
rung, die die Hälfte des Krankenkassenbeitrags 
ausmachen. Der Zusatzbeitrag für Zahnersatz 
hingegen ist in voller Höhe (0,9 Prozent) von 
den Rentenbeziehern zu tragen, er schlägt sich 
infolge einer zeitgleich eingeführten Senkung 
des Krankenkassenbeitrags für Rentenbezieher 
jedoch nur zur Hälfte zu Buche.

Die Rentenarten

Die Regelaltersrente
Anspruch auf diese Leistung hat nur der Versi-
cherte selbst. Voraussetzung ist das Erreichen 
eines bestimmten Lebensalters, in der Regel ist 
das heute die Vollendung des 65. Lebensjahres, 
und die Erfüllung einer Wartezeit von fünf Jah-
ren. Mit der Rentenreform 2007 hat der Bundes-
tag die Erhöhung des Eintrittsalters für die Regel-
altersrente auf das 67. Lebensjahr beschlossen. 
Ab dem Jahre 2012 bis zum Jahre 2029 wird das 
Renteneintrittsalter schrittweise von 65 auf 67 
Jahre erhöht. Die Anhebung erfolgt ab dem 
Jahrgang 1947 (ab 2012) in Monatsschritten 
und von 2024 in Zwei-Monatsschritten, so dass 
für Versicherte ab dem Jahrgang 1964 die Re-
gelaltersgrenze von 67 Jahren gilt. Wer jedoch 
mindestens 45 Jahre Pfl ichtbeiträge nachweisen 
kann, kann weiterhin mit 65 Jahren eine Alters-
rente be ziehen. Alle anderen, die nicht auf 45 
Pfl icht beitragsjahre kommen, erhalten einen 
Renten abschlag in Höhe von 0,3 Prozent ihrer 

Rente für jeden Monat oder 3,6 Prozent pro Jahr 
des früheren Renteneintritts. Das gilt insbeson-
dere für langjährig Versicherte mit 35 Jahren 
Versicherungszeit, deren abschlagsfreie Alters-
rente stufenweise von 65 auf 67 Jahre angehoben 
wird, die jedoch unter Inkaufnahme eines 
 Rentenabschlags von 14,4 Prozent noch mit 63 
Jahren eine Rente erhalten können. Aus Grün-
den des Vertrauensschutzes bei Altersteilzeit-
regelungen wurde beschlossen, dass für Ge-
burtsjahrgänge bis einschließlich 1954, die vor 
dem 1. Januar 2007 eine Altersteilzeitvereinba-
rung abgeschlos sen haben, es beim alten Recht 
bleibt, d.h. für diese Versicherten gilt weiterhin 
die Regelaltersgrenze von 65 Jahren

Die Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit
Versicherte, die nach 35 (ab dem Jahr 2024: 40) 
Pfl ichtbeitragsjahren erwerbsgemindert werden, 
können weiterhin mit 63 Jahren eine Rente 
beziehen. Alle anderen, die wegen einer Erwerbs-
minderung eine Rente beziehen müssen, erhal-
ten ab dem Jahre 2012 einen Rentenabschlag in 
Höhe von 14,4 Prozent (je Monat 0,3 Prozent). 
Der Korridor für den Renteneintritt wird in Zu-
kunft also zwischen dem 63. und dem 67. Le-
bensjahr liegen, heute liegt er zwischen dem 63. 
und dem 65. Lebensjahr. Auch bei dieser Ren-
tenart muss die allgemeine Wartezeit von fünf 
Jahren erfüllt sein. Erwerbsgemin derte Versicher-
te, die die allgemeine Wartezeit und vor Eintritt 
des Rentenfalls mindestens drei Pfl ichtbeitrags-
jahre erfüllt haben und  mindestens drei, aber 
weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kön-
nen, erhalten eine Rente wegen teilweiser Er-
werbsminderung. Damit soll eine Lohnminde-
rung infolge einer medizinisch erforderli chen 
Teilzeitbeschäftigung ausgeglichen werden. Für 
schwerbehinderte Menschen wird ab 2012 die 
Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersren te 
schrittweise von 63 auf 65 Jahre angehoben.

Renten wegen Todes
Anspruch auf diese Rente haben die Witwe, der 
Witwer, die Waisen und der frühere Ehegatte des 
bzw. der verstorbenen Versicherten, wenn dieser 
bzw. diese die allgemeine Wartezeit von fünf 
Jahren erfüllt oder bereits Rente bezogen hat. 
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60 Die Altersrente hat einen so genannten Rentenartfaktor (Multiplikationsfaktor) von 1,0, wird z.B. eine Rente wegen teilweiser Er-
werbsminderung bezogen, ist der Rentenartfaktor 0,5. Das bedeutet, dass im letzteren Fall der aktuelle Rentenwert mit 0,5 multipli-
ziert wird, um die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung zu bestimmen. 

Die Höhe der Rente

Diese hängt von den während der Versiche-
rungszeit erworbenen Entgeltpunkten ab. Ent-
geltpunkte werden durch Beitragszeiten erwor-
ben, ihre Anzahl resultiert aus der Höhe und 
Dauer der Beitragsleistungen.

Die Entgeltpunkte

Ein Entgeltpunkt (EP) entspricht dem in einem 
Jahr festgestellten Durchschnittseinkommen60 

aller Arbeitnehmer. Hat ein Arbeitnehmer also 
in einem Jahr exakt das o.a. Durchschnittsein-
kommen erwirtschaftet, erhält er einen Entgelt-
punkt. Ist dies z.B. 40 Jahre lang erfolgt, erhält 
er 40 Entgeltpunkte. Hat er weniger oder mehr 
erwirtschaftet, wird ihm das Verhältnis zwischen 
dem von ihm erwirtschafteten Einkommen zu 
dem Durchschnittseinkommen aller Arbeitneh-
mer gutgeschrieben. Das Verhältnis wird fest-
gestellt, indem man das individuelle, versi-
cherte Jahresentgelt für jedes Jahr durch das 
Durchschnittseinkommen aller Versicherten für 
den gleichen Zeitraum teilt.

Das Ergebnis sind die persönlichen Entgelt-
punkte. Da gewöhnlich zu Beginn der Erwerbs-
tätigkeit geringere Verdienste als später erwirt-
schaftet werden, erhalten die wenigsten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in diesen 
Jahren einen Entgeltpunkt pro Jahr Wenn sie zu 
einem späteren Zeitpunkt ein über dem Durch-
schnittseinkommen liegendes Einkommen ha-
ben, erwerben sie mehr als einen Entgeltpunkt. 
Beim Renteneintritt werden die so erworbenen 
Entgeltpunkte addiert. 

Beispiel:
42 Jahre Pfl ichtbeiträge zur GRV, 
davon 10 Jahre Erwerbseinkommen 
mit der Hälfte der jeweiligen 
Durchschnittseinkommen:  10 x 0,5 EP

20 Jahre mit einem Einkommen 
entsprechend den jeweiligen 
Durchschnittseinkommen: 20 x 1,0 EP

12 Jahre mit einem Einkommen, 
das 20 Prozent über den jeweiligen 
Durchschnittseinkommen lag:  12 x 1,2 EP

Das ergibt eine Gesamtanzahl von 39,4 EP 

Der aktuelle Rentenwert

Der aktuelle Rentenwert ist der Bruttowert in 
Euro, der der Beitragszahlung für ein Kalender-
jahr aufgrund des jeweiligen Durchschnittsver-
dienstes entspricht. Dieser Wert orientiert sich 
an der durchschnittlichen Lohn- und Einkom-
menshöhe des jeweiligen Jahres.

Die Rentenformel

Für die auf der nächsten Seite beschriebenen 
Rentenarten gibt es unterschiedliche Multipli-
kationsfaktoren (die so genannten Rentenartfak-
toren), die Summe der Entgeltpunkte wird mit 
dem für die jeweilige Rentenart festgelegten 
Faktor multipliziert. Das Ergebnis sind die 
 persönlichen Entgeltpunkte. Die persönlichen 
Entgeltpunkte geben das Arbeitsleben des Versi-
cherten wieder, da in sie nicht nur die Beitrags-
zeiten, sondern auch die Werte für beitragsfreie 
Zeiten oder Zuschläge für Ersatzzeiten usw. ein-
fl ießen. Durch die Multiplikation mit dem ak-
tuellen Rentenwert – dieser entspricht dem mo-
natlichen Betrag der Altersrente60, der bei einer 
durchschnittlichen jährlichen Beitragsleistung 
aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
erreicht wird – ergibt sich die persönliche Ren-
tenhöhe. 
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Beispiel:
Arbeitnehmer, alte Bundesländer61 
Beitragszeit in der DRV 42 Jahre, 
angenommene persönliche 
Entgeltpunkte 35,00 EP
Aktueller Rentenwert 26,23 €

Altersrente mit 65. Lebensjahr 
(Rentenartfaktor 1,0)
Monatliche Rente 35 x 26,13 Euro = 914,55 €

Die Rentenformel lautet also:
Persönliche Entgeltpunkte x Rentenartfaktor 
x aktueller Rentenwert = Monatsrente

Zeiten der Arbeitslosigkeit, Kindererziehungs-
zeiten, Zeiten mit geringfügiger Beschäftigung, 
Wehr- und Zivildienstzeiten oder Zeiten, in denen 
eine geringfügige Beschäftigung vorlag und 
pauschalierte Beiträge zur Rentenversicherung 
bezahlt wurden, werden bei der Ermittlung der 
Entgeltpunkte gesondert berücksichtigt. 

Die tatsächlichen Rentenzahlbeträge für Alters-
renten, unterteilt nach Geschlechtern und dem 
Herkunftsgebiet, stellen sich im Jahre 2007 wie 
folgt dar:

Alte Bundesländer
Männer Frauen
820,– € 369,– €

Neue Bundesländer
Männer Frauen
906,– € 661,– €

Die Standardrente

Die in der Rentenversicherung übliche Nennung 
von so genannten Standardrenten sind Berech-
nungswerte und sagen nichts über die tatsäch-
lichen Rentenzahlbeträge aus. Im Gegenteil, sie 

täuschen über die tatsächlichen Gegebenheiten 
weg. Diese Standardrenten sind die Renten, die 
gezahlt würden, wenn ein Versicherter über 45 
Jahre hinweg jeweils das Durchschnittseinkom-
men  aller  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitneh -
mer erzielt hätte, was heute bei 29.488– Euro im 
Jahr liegt. In den alten Bundesländern beträgt 
dieser Berechungswert 1.176,– Euro und in den 
neuen Bundesländern 1.036,– Euro im Monat. 
Der letztere Wert wird durch die niedrigere Bei-
tragsbemessungsgrenze in den neuen Bundes-
ländern bewirkt.

Besteuerung von Renten

Ab dem 1. Januar 2005 ist die steuerliche Be-
handlung der Renten neu geordnet worden. Bis 
dahin wurde nur der Zins- und Ertragsanteil 
besteuert, der sich für die Zeit nach dem Renten-
beginn ergab. Bei einem Rentenbeginn mit 65 
Jahren betrug dieser Anteil 27 Prozent der Jah-
resrente. Nach einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Gleichbehandlung von Ren-
ten und Beamtenpensionen musste der Gesetz-
geber diese Regelung ändern. Ab 2005 wird die 
Besteuerung der Renten nach dem Prinzip der 
so genannten nachgelagerten Besteuerung vor-
genommen, was bedeutet, dass die Beiträge zur 
Altersvorsorge steuerlich entlastet und die auf 
diesen beruhenden Renten besteuert werden. 
Die Besteuerung erfolgt in Schritten bis im Jahre 
2040 die Renteneinkünfte zu 100 Prozent ver-
steuert werden62.

Beiträge zur Kranken- und 
Pfl egeversicherung der Rentner

Rentnerinnen und Rentner zahlen von ihrer 
Monatsrente die Hälfte des Krankenversiche-
rungsbeitrags. 

61 Handelte es sich hierbei um einen Arbeitnehmer aus den neuen Bundesländern, fi elen in der Regel höhere Beitragszeiten an, da es 
in der ehemaligen DDR offi ziell keine Arbeitslosigkeit gab und bei einem Renteneintritt mit dem 65. Lebensjahr in der Regel über 45 
Jahre an Beitragszeiten angefallen wären.

62 Das Gericht hat den Gesetzgeber verpfl ichtet, spätestens ab 1. Januar 2005 eine verfassungskonforme Neuregelung zur Gleichbehand-
lung von Pensionen der Beamten, die seit jeher besteuert werden, und Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu treffen. 
In den Jahren 2005 bis 2024 werden die Beiträge, die vormals in der aktiven Phase der Besteuerung unterlagen, schrittweise freigestellt  
– beginnend mit einem Anteil von 60 Prozent, der sich jedes Jahr um zwei Prozent erhöht. Ebenfalls ab 2005 wurde die Besteuerung 
der Rentenbezüge schrittweise erhöht: bis 2020 in 2-Prozent-Schritten, ab 2020 in 1-Prozent-Schritten, so dass ab 2040 die Renten 
voll zu besteuern sind. 
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Freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse Ver-
sicherte zahlen bereits seit dem 1. April 2004 
den vollen Krankenkassenbeitrag.

Rentenabschläge

Bei den oben beschriebenen Rentenarten besteht 
in bestimmten Fällen die Möglichkeit, die je-
weilige Rente vorzeitig, also vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze, in Anspruch zu nehmen. Al-
lerdings werden hierbei in der Regel, die Aus-
nahmen sind oben beschrieben, ein Rentenab-
schlag in Höhe von 0,3 Prozent im Monat bzw. 
3,6 Prozent im Jahr vorgenommen. Damit sollen 
die 1972 eingeführten Möglichkeiten der Früh-
verrentung langfristig abgebaut werden. 

Die Rentenanpassung

Die Rentenleistungen der gesetzlichen Renten-
versicherung sind dynamisch, d.h. sie werden 
jährlich  zum 1.  Juli der veränderten Einkom-
mensentwicklung aller Versicherten angepasst. 
Das geschieht, indem die Rente mit dem dann 
gültigen (neuen) Rentenwert neu berechnet wird. 
Bis zum Erreichen eines einheitlichen Renten-
niveaus in den alten und neuen Bundesländern 
wird die Rente nach unterschiedlichen Sätzen 
angepasst.

Die Höhe der Rentenanpassung richtet sich nach 
der Lohnentwicklung im vorangegangenen 
 Kalenderjahr. Dabei werden die Veränderungen 
des Beitragssatzes der Rentenversicherung be-
rücksichtigt. Zusätzlich wird bis zum Jahre 2009 
ein ansteigender Altersvorsorgeanteil – das ist 
ein Berechnungsfaktor, der dafür sorgt, dass sich 
die Aufwendungen der Beschäftigten für die 
„Riester-Rente“ auf die Höhe der Rentenanpas-
sung auswirken – die Rentenanpassung mitbe-
stimmen und sie dadurch niedriger ausfallen 
lassen. Ab 2010 wird durch einen weiteren Be-
rechungsfaktor dafür gesorgt werden, dass das 
Rentenniveau von heute 69,5 Prozent auf 67 
Prozent abgesenkt wird.

Der Nachhaltigkeitsfaktor

Im Zuge der beschrieben Konsolidierungsver-
suche wurde ab dem 1. Januar 2005 ein sog. 
Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt. Dieser Faktor 
berücksichtigt bei der jährlichen Rentenanpas-
sung die Entwicklung des Verhältnisses von 
Rentnern und Beitragszahlern (Rentnerquotient) 
und trägt so der demographischen Entwicklung 
(Rückgang von Geburten und Zunahme der Le-
benserwartung), aber auch der Änderung in der 
Erwerbstätigkeit Rechnung. Sinkt z. B. die An-
zahl der Beitragszahler infolge des Abbaus so-
zialversicherungspfl ichtiger Arbeitsplätze, fallen 
die Dynamisierungen der Renten niedriger aus, 
erhöht sich die Zahl der Beitragszahler aufgrund 
eines Konjunkturaufschwungs, wirkt sich das auf 
die Rentenanpassung positiv aus, sofern das 
Verhältnis nicht durch den Anstieg der Rent-
neranzahl gestört wird. Der Nachhaltigkeitsfak-
tor wird ausgesetzt, wenn seine Anwendung zu 
einer Rentenkürzung führen würde. Das wäre in 
den Jahren 2005 und 2006 der Fall gewesen, 
daher wurden die Renten in diesen Jahren nicht 
dynamisiert. Langfristig wird es durch die Be-
rücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors zu 
einer Absenkung des Nettorentenniveaus kom-
men. 

Die Nachhaltigkeitsrücklage

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen 
die Rentenversicherungsträger eine Reserve zu-
rückhalten, die als Nachhaltigkeitsrücklage (bis 
Ende 2003 als Schwankungsreserve bezeichnet) 
Defi zite und Einnahmeschwankungen ausglei-
chen soll, um kurzfristige Beitragserhöhungen 
zu vermeiden. Infolge des Beitragsrückgangs, 
insbesondere ab der Mitte der 90er Jahre, wurde 
immer häufi ge auf diese Reserve zurückgegriffen, 
um die Rentenbeiträge stabil zu halten. Bis zum 
Jahr 2002 war diese Reserve auf mindestens eine 
Monatsausgabe63 der Rentenversicherung (da-
mals ca. 15 Milliarden Euro) festgelegt, ab 2003 
wurde  sie  auf  0,8  Monatsausgaben  reduziert 
und Anfang 2007 liegt sie bei 0,2 Monatsausga-
ben. Durch das Abschmelzen der Reserven gerät 
der Ausgleich von Einnahmeschwankungen in 
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 Gefahr. Alle Experten sind sich jedoch darüber 
einig, dass diese Schwankungsreserve, die von 
einst sechs Monatsausgaben schrittweise abge-
senkt wurde, viel zu knapp bemessen ist. Ende 
2004 konnte z. B. eine Liquiditätslücke der 
Bundes versicherungsanstalt für Angestellte (BfA) 
nur durch  den  zusätzlichen  Verkauf  von  Im-
mobi lien (2,1 Mrd. Euro) geschlossen werden. 

Die Grundsicherung

Personen, die über 65 Jahre alt sind oder die das 
18. Lebensjahr vollendet haben und aus medi-
zinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsge-
mindert sind, haben einen Anspruch auf eine 
Grundsicherung. Diese Leistung ist abhängig von 
der Bedürftigkeit, d.h. Vermögen und sonstiges 
Einkommen sind wie in der Sozialhilfe zu be-
rücksichtigen. Die Höhe der Grundsicherung 
entspricht der „Hilfe zum Lebensunterhalt“ der 
Sozialhilfe. Darüber hinaus werden die Kosten 
für Unterkunft und Heizung übernommen sowie 
zusätzliche, erforderliche Leistungen gewährt. 
Die Grundsicherung wird aus Steuermitteln fi -
nanziert, sie ist also keine durch Rentenbeiträge 
fi nanzierte Leistung. Die Träger sind die Land-
kreise und die kreisfreien Städte. 

Die Grundsicherung ist 2003 eingeführt worden, 
weil häufi g ältere Menschen aus Scham oder aus 
der Befürchtung heraus, dass auf ihre Kinder 
zurückgegriffen wird, keinen Antrag auf Sozial-
hilfe gestellt haben, wenn ihre Renten niedrig 
waren. Die jeweiligen Rentenversicherungsträger 
sind jetzt verpfl ichtet, beim Rentenantrag auf 
das Institut der Grundsicherung und auf die 
Bestimmung hinzuweisen, dass ein Unterhalts-
rückgriff  auf  Kinder  mit  einem  Jahreseinkom-
men unter 100.000 Euro nicht erfolgt.

Es würde den Rahmen dieses Überblicks spren-
gen, wollte man hier noch näher auf die Beson-
derheiten des Systems der gesetzlichen Renten-
versicherung eingehen. Ein Rückblick in die 
Geschichte der GRV kann dazu beitragen, die 

Hintergründe der gegenwärtigen Diskussion um 
die zukünftige Gestaltung des deutschen Ren-
tensystems zu verdeutlichen.

Geschichtlicher Rückblick

Die Grundzüge der sozialen Sicherungssysteme 
Deutschlands reichen bis in die Ära des Kaiser-
reichs zurück. Die Verabschiedung des „Gesetzes 
zur Alters- und Invaliditätsversicherung“ durch 
den Reichstag des Deutschen Reiches unter der 
Kanzlerschaft Otto von Bismarcks bildete die 
Grundlage der Bismarck’schen Sozialgesetzge-
bung (24. Mai 1889). Im Rahmen dieser Sozial-
gesetzgebung  wurde  die  Rentenversicherung 
(RV) zum 1. Januar 1891 eingeführt.

Die ursprüngliche Rentenkonzeption

Die Bismarcksche Rentenkonzeption ging von 
zwei Elementen aus: vom „sozialen Ausgleich“ 
und vom „Versicherungsprinzip“. Der soziale 
Ausgleich wurde dadurch erreicht, dass aus 
 Steuermitteln ein Zuschuss gezahlt und dieser 
somit von den Steuerzahlern getragen wurde. 
Arbeiter zahlten aufgrund ihres geringen Ein-
kommens in der Regel keine Steuern. Daher 
leisteten die Besitzenden diesen Ausgleich. Die 
Beiträge wurden von den Wochenlöhnen der 
Ar beiter eingezogen. Das Finanzierungsverfah -
ren bestand aus einer Kombination von Kapi-
taldeckung und Umlageverfahren, bei dem die 
Beitragseinnahmen für die Bezahlung der lau-
fenden Ausgaben herangezogen wurden. Im 
Vordergrund stand jedoch nicht die Alterssi-
cherung, sondern die Sicherung bei Invalidität, 
denn kaum einer der damaligen Erwerbstätigen 
erreichte das Renteneintrittsalter (bis 1916) von 
70 Jahren. Man sprach auch von einer „Alters-
invaliditätsrente“. Wesentliche Reformschritte 
waren 1911 die Einführung der Hinterbliebe-
nenrenten sowie die Einbeziehung der Ange-
stellten in die Rentenversicherung.

63 In den siebziger Jahren betrug die Schwankungsreserve noch durchschnittlich sechs Monatsausgaben, während sie in den achtziger 
und neunziger Jahren auf 1,7 bzw. 1,5 Monatsausgaben absank.
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Der Generationenvertrag

Das oben beschriebene Rentensystem blieb bis 
zur Einführung der dynamischen Rente im Jah-
re 1957 in seinen Grundprinzipien erhalten. Erst 
mit der Rentenreform von 1957 wurde das Prin-
zip des „Lohnersatzes“ und der „Lebensstandard-
sicherung“ eingeführt, d.h. der Übergang zum 
System der Umlagefi nanzierung64 sowie der 
dynamischen Koppelung der Rentenhöhe an die 
Bruttolohnentwicklung. In diesem Zusammen-
hang wurde das Prinzip des Generationenver-
trags eingeführt, dem der Gedanke zugrunde 
liegt, dass die jeweils erwerbstätige Generation 
mit ihren Beiträgen die soziale Absicherung der 
nicht erwerbstätigen Generation fi nanziert.

Allerdings hatten die Väter65 der Rentenreform 
von 1957 an einen Drei-Generationen-Vertrag66   

„Kinder – Aktive– Alte“ gedacht, der von der 
damaligen Regierung Adenauer aus populis-
tischen Gründen auf einen Zwei-Generationen-
Vertrag  „Aktive-Alte“ reduziert wurde, so dass 
sinkende Geburtenzahlen, gefolgt von sinkenden 
Be schäftigtenzahlen zu geringeren Lohnsummen 
führten, was früher oder später zur Absenkung 
der Renten führen muss.

Die neue 1957 eingeführte Rentenformel be-
wirkte, dass sich das Rentenniveau unmittelbar 
nach ihrer Einführung auf rund 60%67 des 
 durchschnittlichen Lohnniveaus erhöhte. Wenig 
später wurde es auf rund 70% des Einkommens 

64 Die eingezahlten Beiträge werden unmittelbar für die Finanzierung der erbrachten Leistungen der Solidargemeinschaft herangezogen 
und nicht für den Beitragszahler individuell angespart. Dieser erhält im Gegenzug einen Anspruch auf  Leistungen im Falle der 
Bedürftigkeit.

65 Das ist in erster Linie der Mathematiker Wilfried Schreiber, der basierend auf Thesen von Gerhard Mackenroth und Ferdinand Oeter, 
unterstützt von Oskar Nell-Breuning (Mathematiker, Ökonomen und Soziologen der 50er Jahre), das System des Generationen -
vertrages entwickelt hat. 

66 Beim Drei-Generationen-Vertrag sollten die mit der Kindererziehung  zusammenhängenden Kosten durch Steuermittel aufgebracht 
werden, darüber hinaus sollten dem ursprünglichen Konzept Schreibers zufolge alle Erwerbstätigen in das System einzahlen, also 
auch die Freiberufl er und Selbständigen (Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker usw.). Somit wäre auch der wirtschaftlich leistungsstärkste 
Teil der Erwerbstätigen  in das System einbezogen worden und hätte mit seinen hohen Beiträgen das System stärken können, zumal 
nach dem Willen Schreibers anstelle einer „Vollrente“ lediglich eine „Grundrente“ hätte gewährt werden sollen, die durch eine 
private „Sparrente“ ergänzt werden sollte. Dies ist ebenso wie der „Drei-Generationen-Vertrag“ bekanntlich nicht erfolgt.

67 Im Jahre 1956 erreichten z.B. die Renten in der Arbeiterrentenversicherung ein Höchstniveau von rund 28% und in der Angestell-
tenversicherung von rund 22% des durchschnittlichen Entgelts vergleichbarer Versicherter. 

 *Eckrentner-Ouotient   z. T. Angaben für Westdeutschland

Die Probleme der Rentenversicherung

Quelle: VDR
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68 In der DDR gab es kein Betriebsrentensystem. 

vergleichbarer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer erhöht. Der Deutsche Gewerkschafts-
bund forderte damals als Lohnersatzleistung 
„nach einem erfüllten Erwerbsleben von 45 Ver-
sicherungsjahren“ ein Rentenniveau von 90%, 
konnte sich damit jedoch nicht durchsetzen. Im 
Jahre 1972 wurde eine fl exible Altersgrenze für 
den Rentenbezug eingeführt, die in Abhängig-
keit von bestimmten Voraussetzungen bei 60, 
63 und 65 Jahren lag.

Die Übertragung auf die neuen Bundesländer

Die Übertragung der bundessdeutschen Sozial-
versicherungssysteme auf die neuen Bundeslän-
der (die ehemalige DDR) im Rahmen der Wie-
dervereinigung vom Oktober 1990 brachte eine 
langfristige Belastung aller sozialen Sicherungs-
systeme mit sich. Auf dem Rentensektor wirken 
sich die Transferleistungen aus den alten Bun-
desländern besonders gravierend aus, da alle 
Versicherungszeiten, die in der ehemaligen DDR 
erworben worden waren, in die gesetzliche Ren-

tenversicherung übernommen wurden. Daher 
stehen die Rentnerinnen und Rentner in den 
neuen Bundesländern besser da als die in den 
alten Bundesländern (selbst unter Hinzurech-
nung der Betriebsrenten68), deren Erwerbsbio-
graphien im Gegensatz zu ihren Kolleginnen 
und Kollegen in den neuen Bundesländern un-
terbrochen waren durch Zeiten von Arbeitslo-
sigkeit, Kinder erziehungszeiten und ähnlichen 
Ausfällen an Versicherungszeiten. Dies ist auch 
der Grund für die weitaus geringeren Versiche-
rungszeiten von Männern und insbesondere 
Frauen in den alten Bundesländern. Solche Aus-
fallzeiten hat es in der DDR nicht gegeben, da 
diese infolge ihrer Planwirtschaft bis zu ihrem 
Bankrott stets Vollbeschäftigung subventio-
nierte und für die in aller Regel berufstätigen 
Frauen umfangreiche Möglichkeiten zur Kin-
derbetreuung unterhielt. Daher erhalten Frauen 
aus den neuen Bundesländern durchschnittlich 
eine um rund 18% höhere Rente als ihre Ge-
schlechtsgenossinnen aus den alten Bundeslän-
dern.

Das Renteneintrittsalter soll abhängig vom Geburtsjahrgang stufenweise von 65 auf 67 steigen*

Auf dem Weg zur „Rente mit 67“

Geburtsjahrgang 19... 46

2011 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 `24 `25 `26 `27 `28 `29 2030

67 Jahre

66 Jahre

Re
nt

en
be
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nn

65 Jahre

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

ab 2012 jedes 
Jahr 1 Monat 
länger arbeiten

von 2024 bis 
2029 jedes Jahr 
2 Monate länger 
arbeiten

*geplante Ausnahme:  
Versicherte mit 45 Jahren 
Beitragszahlung weiter-
hin mit 66 Jahren
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Die weitere Entwicklung

Das System des „Generationenvertrages“ mit 
seiner Abhängigkeit vom Faktor Arbeit, und das 
betrifft  alle  sozialen  Sicherungssysteme  in 
Deutschland, funktioniert nur solange, wie sich 
die Einnahmen (über die Versicherungsbeiträge) 
und die Ausgaben (für die laufenden Leistungen) 
die Waage halten. In der Bundesrepublik Deutsch-
land steigt – wie in den anderen europäischen 
Industrienationen auch – die Lebenserwartung 
der Menschen stetig an, während gleichzeitig die 
Geburtenhäufi gkeit abnimmt, so dass die Anzahl 
der Beitragszahler auf längere Sicht abnimmt 
und die der Leistungsempfänger zunimmt. So 
hat sich z.B. die Bezugsdauer für Renten seit 1957 
fast verdoppelt. Diese demographische Entwick-
lung wurde in verschiedenen Reformschritten 
berücksichtigt, die jedoch, wie die Erfahrung 
gezeigt hat, weder für die Sicherung des Renten-
systems noch die der anderen sozialen Siche-
rungssysteme ausreichen. 
 
Neben der demographischen Entwicklung haben 
die Mitte der 90er Jahre massenhafte Inanspruch-
nahme der Frühverrentung (von Unternehmen 
wie auch von staatlichen Einrichtungen des 

Bundes, der Länder und der Gemeinden in glei-
cher Weise betrieben) einen bedeutsamen Anteil 
an der Schiefl age, in die die gesetzliche Renten-
versicherung infolge der zu einem früheren 
Zeitpunkt wegfallenden Einnahmen (und der 
damit einhergehenden früher einsetzenden 
Leistungen) geraten ist. Hinzu kommt die stei-
gende Anzahl von geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen, deren Beitragsleistungen natur-
gemäß gering sind.

Die bisherigen Reformen haben erhebliche Ein-
schnitte zu Lasten der Generation gebracht, die 
jetzt mit ihren Beiträgen das Rentensystem trägt. 
Das Ziel sollte es sein, langfristig ein Rentenniveau 
von 67% (anstelle der bisherigen 70%) zu sichern. 
Die Differenz von 3% mag als marginal erschei-
nen, es muss jedoch berücksichtigt werden, dass 
die in Rede stehenden Größen des Rentenniveaus 
nur bei einer Beitragsleistung von rund 45 Ver-
sicherungsjahren erreicht werden können. Die-
se wurden bereits in den alten Bundesländern 
vom Großteil der Versicherten nicht erreicht und 
werden in Zukunft in Gesamtdeutschland nur 
noch von einer geringen Anzahl der Beschäftigten 
erreicht werden.

Verhältnis Erwerbsfähige / Rentner

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales       
 

Erwerbsfähige
20 – 64 Jahre

1991

2006

2030* *Prognose

Rentner/innen 
ab 65 Jahre
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Die aktuelle Situation

In verschiedenen Rentenreformen wurde ver-
sucht, das sich infolge des demografi schen 
Wandels und der kontinuierlichen Abnahme von 
Beitragszahlern deutlich verändernde Verhältnis 
zwischen Letzteren und den Rentenempfängern 
über Leistungseinschnitte zu kompensieren. Ein 
Instrument dazu ist die Heraufsetzung des Ren-
teneintrittsalters und die Einführung von Ren-
tenabschlägen für eine vorzeitige Inanspruch-
nahme von Renten. 

Auch die derzeitige Regierung hat diesen Weg 
eingeschlagen und mit der Rentenreform 2007 
die Regelaltersgrenze zwischen 2012 und 2029 
auf 67 Jahre angehoben. Dies erfolgt schrittwei-
se ab dem Jahre 2012 für Geburtsjahrgänge ab 
1947 in Ein-Monatsschritten und ab 2024 in 
Zwei-Monatsschritten, so dass für Geburtsjah r-
gänge ab 1964 die Regelaltersgrenze von 67 
Jahren gilt. Weitere Einzelheiten der Reform sind 
oben beschrieben.

Die Kritik an der Reformpolitik

Die Gewerkschaften wollen die sozialen Siche-
rungssysteme über eine Erweiterung des versi-
cherten Personenkreises und durch die Heran-
ziehung anderer Einkommensarten zukunftsfähig 
machen. Dieses würde den Umbau des bis heri-
gen Versicherungssystems, das den versi cherten 
Personenkreis auf abhängig Beschäftigte bis zu 
einer bestimmten Einkommenshöhe begrenzt, 
zu einer Erwerbstätigenversicherung bedeuten, 
in der alle Erwerbstätigen, einschließlich von 
Selbständigen, politischen Mandatsträgern und 
Beamten, der Versicherungspfl icht  unterliegen 
würden. Damit wollen sie eine Alternative zu 
weiteren Leistungskürzungen und Privatisie-
rungen von Risiken erreichen. Dies kann aus 
rechtlichen wie auch aus praktischen Gründen 
nur über mehrere Schritte erfolgen. 

Ein erster Schritt dazu kann der sukzessive Abbau 
der Beitragsbemessungsgrenze69 sein. Die An-
sprüche, die aus diesen höheren Einzahlungen 

entstehen, sollen jedoch begrenzt werden; damit 
greift man wieder auf das eingangs erwähnte 
Prinzip des „sozialen Ausgleichs“ zurück, denn 
über die geringere Entnahme leistet dieser Per-
sonenkreis einen Solidarbeitrag für die Versi-
chertengemeinschaft, der einen Ausgleich für 
die geringeren Beitragsleistungen von Beziehern 
niedriger Einkommen darstellt. Nach den Vor-
stellungen der Gewerkschaften soll bis auf eine 
Bagatellgrenze jede dauerhafte Beschäftigung 
unter den Schutz der Sozialversicherung fallen.

Darüber hinaus sollen alle Erträge aus Vermögen, 
Vermietung und Verpachtung sowie alle son-
stigen zu versteuernden Einkommensarten der 
Beitragspfl icht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung unterliegen. Hier sollen jedoch be-
stimmte Freibetragsgrenzen eingezogen werden, 
mit denen die Ertragseinkünfte aus geringen und 
mittleren Einkommen geschützt werden sollen. 
Aus diesem Grund sollen die oben angeführten 
Einkommensarten nur dann in die Versiche-
rungspfl icht einbezogen werden, wenn die Bei-
tragsbemessungsgrenze aufgehoben bzw. be-
deutsam angehoben wird, da ansonsten nur der 
Personenkreis betroffen sein würde, der bereits 
jetzt mit seiner Beitragsleistung  die so zialen 
Sicherungssysteme trägt.

Der DGB lehnt die in der Rentenreform 2007 
vorgenommene Erhöhung des Renteneintritts-
alters ab, da sie weder arbeitsmarkt- noch so-
zialpolitisch vertretbar ist. Die Arbeitslosigkeit 
wird sich auch bei anhaltendem Konjunktur-
aufschwung nur langsam abbauen. Daher wird 
die Erhöhung des Renteneintrittsalters nicht 
nur zu einer Belastung der Älteren führen, son-
dern auch die Arbeitsmarktchancen von jünge-
ren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
verschlechtern, da ihnen der Zugang zum Ar-
beitsmarkt versperrt wird. Auch wird die Ein-
führung des Nachhaltigkeitsfaktors abgelehnt, 
weil dieser zu einem sinkendem Rentenniveau 
führt. Ferner vermisst der DGB die Stärkung der 
Finanzierungsgrundlagen, so wie sie oben ge-
fordert werden.

69 In der Rentenversicherung gibt es eine Geringfügigkeitsgrenze (400 EUR/Monat), unter der keine Sozialversicherungspfl icht, besteht 
und eine Beitragbemessungsgrenze (im April 2005: monatlich  5.200 EUR in den alten und 4.400 EUR in den neuen Bundesländern), 
ab der keine  Sozialversicherungspfl icht gilt.
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Erneut werden über die Anhebung des Renten-
eintrittsalters und die Senkung des Rentenni -
veaus allein die Versicherten und Rentner belas-
tet, während erneut darauf verzichtet wird, die 
Finanzierungsgrundlage der gesetzlichen Ren-
tenversicherung durch die Einbeziehung aller 
Erwerbstätigen auf eine stabile Grundlage zu 
stellen. 

Der Gesetzgeber wird daher aufgefordert, die 
bisherigen Versäumnisse in der Rentenpolitik 
durch eine nachhaltige Reform der Alterssiche-
rung abzustellen: So sind bisher noch keine 
befriedigenden Antworten auf die Flexibilisie -
rung der Erwerbsverläufe gefunden worden, die 
in den letzten Jahren stark zugenommen haben. 
Zeiten der Arbeitslosigkeit, Teilzeitarbeit, Zeiten 
mit sehr niedrigem Einkommen und Phasen der 
Selbständigkeit führen zu unzureichenden Al-
terseinkommen. Die dafür erforderliche Grund-
sicherung ist nach Auffassung der Gewerkschaf-
ten nicht ausreichend. 

8. Die gesetzliche Unfallversicherung   
 (GUV)

Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein Be-
standteil des sozialen Sicherungssystems. Ihre 
Ursprünge reichen bis in das Jahr 1884 zurück, 
die heutige Grundlage hat sie im Sozialgesetz-
buch VII70. 

Aufgaben der GUV

Jedes Unternehmen muss bei einem gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger versichert sein.

Die gesetzliche Unfallversicherung soll
 
• Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten verhü-

ten,
• arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren aus-

schließen und 
• für eine wirksame Erste Hilfe sorgen

sowie nach dem Eintritt von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten

• die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit 
der Versicherten wiederherstellen und

• die Versicherten oder ihre Hinterbliebenen 
durch Geldleistungen oder Rentenzahlungen 
entschädigen.

Die Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung

Ab dem 01.07.2007 existiert ein gemeinsamer 
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften und der Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand, die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung  (DGUV),  in  dem  mehr  als 
70 Millionen Menschen gegen Arbeits-, Wege- 
und Schulunfälle sowie gegen Berufskrankheiten 
versichert sind.

Zurzeit gibt es fünfundzwanzig gewerbliche und 
neun landwirtschaftliche Berufsgenossenschaf-
ten, die in drei große Bereiche zu unterteilen 
sind:

• den gewerblichen Bereich,
• den landwirtschaftlichen Bereich,
• den Bereich des öffentlichen Dienstes. 

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften sind 
nach Wirtschaftszweigen oder Branchen geglie-
dert, die landwirtschaftlichen und die Metall-
Berufsgenossenschaft darüber hinaus auch nach 
Regionen. Für den öffentlichen Dienst gibt es 
eigene Unfallversicherungsträger, die meistens  
bei den Ländern oder bei Gemeindeverbänden 
angesiedelt sind und hier die Aufgaben der Be-
rufsgenossenschaften wahrnehmen. Bei diesen 
Versicherungsträgern sind auch Personen, die 
ehrenamtlich in Sportvereinen, bei Feuerwehren 
usw. tätig sind sowie Kinder, Schüler und Stu-
denten versichert. Die Beiträge für Letztere tra gen 
die Ge meinden, die Länder und der Bund.

Die Anzahl der Berufsgenossenschaften wird sich 
in der Zukunft infolge von Fusionen verringern. 

70 Alle Daten sind den Datenbanken des Hauptverbandes der gewerblichen Unfallversicherungsträger 2007 entnommen.
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Es steht eine Reform der gesetzlichen Unfallver-
sicherung an, die neben der Reduzierung der 
Anzahl der Berufsgenossenschaften auch eine 
Reform des Leistungsrechts zum Inhalt haben 
soll. 

Die Finanzierung der GUV
 
Die Berufsgenossenschaften fi nanzieren sich im 
Unterschied zu den anderen Sozialversicherungs-
trägern ausschließlich durch die Beiträge der 
Unternehmer. Dafür haften die Unternehmer 
nicht bei Arbeitsunfällen oder Berufserkran-
kungen, die betroffenen Versicherten richten 
ihre Ansprüche unmittelbar an die Berufsgenos-
senschaften. 

Der Beitragssatz richtet sich nach zwei Fakto ren:

• Einmal nach der durchschnittlichen Unfall-
gefahr in der jeweiligen Branche. Hierzu setzt 
die Berufsgenossenschaft einen Gefahren tarif 
fest, in dem die einzelnen Gewerbezweige so 
genannten Gefahrenklassen zugeordnet sind. 
Diese geben das Versicherungsrisiko wieder, 
das im jeweiligen Gewerbezweig besteht. Das 
ist z.B. im Baugewerbe höher als in Verwal-
tungsberufen.

• Der zweite Faktor, nach dem der Beitragssatz 
ermittelt wird, ist die Lohnsumme, die der 
jeweilige Unternehmer als Arbeitsentgelt 
auszahlt. Branchen mit geringeren Arbeits-
entgelten zahlen geringere Beiträge an die 
zuständige Berufsgenossenschaft als solche 
mit höheren. Darüber hinaus erheben die 
Berufsgenossenschaften je nach Schadens-
entwicklung auch Beitragszuschläge oder 
gewähren Beitragsnachlässe. Dabei werden 
Wegeunfälle nicht berücksichtigt. Damit soll 
ein Anreiz zur Verbesserung der Arbeitssicher-
heit im Betrieb gegeben werden.

• Im Durchschnitt kann von einem Beitragssatz 
in Höhe von rund 1,3 % des Bruttoeinkom-
mens ausgegangen werden.

Die Selbstverwaltung

Die  Berufsgenossenschaften  sind  Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts und verwalten sich 
selbst. Die Organe der Berufsgenossenschaften, 
die Vertreterversammlungen und die Vorstände, 
sind paritätisch mit ehrenamtlichen Vertrete-
rinnen und Vertretern der Gewerkschaften und 
der Arbeitgeber besetzt, die alle sechs Jahre im 
Rahmen der Sozialversicherungswahlen gewählt 
werden. Die Selbstverwaltung steuert die Arbeit 
der jeweiligen Berufsgenossenschaft und gewähr-
leistet eine praxisnahe und branchenorientierte 
Arbeit.

Die Leistungen der 
gesetzlichen Unfallversicherung

Die Unfallverhütung
Der überbetriebliche Arbeitsschutz in Deutsch-
land besteht organisatorisch aus zwei Säulen: 

• den Aufsichts- und Beratungsdiensten der 
gesetzlichen Unfallversicherungsträger, den 
so genannten Berufsgenossenschaften, und 

• den Arbeitsschutzbehörden der Bundesländer, 
das sind in der Regel die staatlichen Gewer-
beaufsichtsämter71. 

Diese beiden Aufsichtsdienste haben die Auf gabe, 
die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden 
Betriebe zu besichtigen und die Einhaltung der 
Gesetze und Verordnungen zum Arbeitsschutz 
zu kontrollieren und dafür Sorge zu tragen, dass 
auftretende Mängel behoben werden. Sie arbei-
ten im Sinne der Unfallverhütung eng zusam-
men und tauschen ihre Erfahrungen aus. 

Die Aufsichtsdienste der Berufsgenossenschaften 
überwachen die Unfallverhütungsmaßnahmen 
in den Betrieben, Einrichtungen und Verwal-
tungen ihres Zuständigkeitsbereiches und be raten 
die Arbeitgeber sowie auch die Beschäftigten. Im 
Hinblick auf die Verhütung arbeitsbeding ter 

71 Die Gewerbeaufsichtsämter waren früher ausschließlich auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes tätig. In den meisten Bundesländern 
wurden ihnen mit dem Umweltschutz und dem Technischen Verbraucherschutz zusätzliche Aufgaben übertragen. Auf dem Gebiet 
des Arbeitsschutzes überwachen sie die Einhaltung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und sprechen, wenn nötig, Verwar-
nungen aus oder belegen Betriebe mit Bußgeldern. In besonders schweren Fällen erstatten sie Strafanzeige. Es gibt rund 147 Gewer-
beaufsichtsämter, sie führen jährlich ca. 465.000 Betriebsbesichtigungen in rund 200.000 Betrieben durch. 
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Gesundheitsgefahren arbeiten sie mit den Kran-
kenkassen zusammen. Die Fachleute der Berufs-
genossenschaften sind befugt, Anordnungen 
zur Beseitigung von Unfallgefahren zu geben 
und bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstö-
ßen  gegen  die  Unfallverhütungsvorschriften 
Ordnungsstrafen zu verhängen; derartige Ord-
nungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis 
zu 10.000 Euro geahndet werden.

Im Jahre 2006 wurden rund 1 Millionen Arbeits-
unfälle72 (eine Zunahme von 5,2 Prozent gegen-
über dem Vorjahr) gemeldet. Insgesamt gab es 
1.084 tödliche Unfälle und in 23.513 Fällen 
wurden neue Unfallrenten gezahlt. Die Arbeits-
unfälle  sind  in  den  vergangenen  Jahren  erheb-
lich zurückgegangen, die Quote sank 2005 um 
2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der größte 
Rückgang ist bei den tödlichen Arbeitsunfällen 
(- 8,7 %) und bei der Zahl der neuen Arbeits-

unfallrenten (- 4%) zu verzeichnen. Besonders 
stark ging das Unfallrisiko in den Wirtschafts-
zweigen Bergbau (-10,7 %), Metall (-7,4%) und 
Feinmechanik/Elektrotechnik (-6,7 %) zurück. 
Die Zahl der Wegeunfälle hingegen stagniert. 
Auch die Verdachtsfälle auf Berufskrankheiten 
sind rückläufi g. 

Die Kosten für die Arbeitsschutzmaßnahmen 
tragen im Wesentlichen die Unternehmen, sei 
es direkt für die Maßnahmen innerhalb des Be-
triebes oder indirekt über die Beiträge an die 
gesetzlichen Sozialversicherungsträger. Die Auf-
wendungen der gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger  belaufen  sich  insgesamt  auf  rund 
13 Milliarden Euro, rund 900 Millionen ent fal -
len dabei auf die Prävention. Der größte Teil, 
rund die Hälfte, entfällt auf Rentenzahlungen 
für neue und zurückliegende Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten. 

72 Vorläufi ge Statistik des Hauptverbandes der Gewerblichen Berufsgenossenschaften, Stand März 2007. In der Zahl sind Arbeits- und 
Wegeunfälle enthalten. Als Wegeunfälle werden Unfälle bezeichnet, die auf dem unmittelbaren Weg zur und von der Arbeitsstätte 
geschehen und unter den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung fallen. Beim Hauptverband sind rund 43 Mil-
lionen Versicherte in drei Millionen Betrieben versichert.

Risiko am Arbeitsplatz

Tödliche Arbeits- und Wegeunfälle im Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften

Quelle: HVBG        *vorläufi g
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Die Berufsgenossenschaften führen den konti-
nuierlichen Rückgang von Arbeitsunfällen und 
Berufserkrankungen auf ihre jahrzehntelange 
Präventionsarbeit zurück. Dies hat sich auch 
positiv auf die Umlagenentwicklung ausgewirkt, 
das Gesamtvolumen der Beiträge sank dadurch 
um rund 164, 5 Millionen Euro auf rund 8,7 
Milliarden Euro.

Zurzeit liegt ein Arbeitsentwurf für die Reform 
der gesetzlichen Unfallversicherung vor, der, 
wenn er denn in der vorliegenden Form von 
Bund und Ländern beschlossen werden sollte, 
Einbußen im Leistungsfall vorsieht. Ziel ist es 
auch hier, durch Kosteneinsparungen die Un-
ternehmen zu Lasten der Versicherten zu entlas-
ten.

Der betriebliche Arbeitsschutz
Ebenso wie der außerbetriebliche ist auch der 
betriebliche Arbeitsschutz zweigleisig organisiert. 
Auch hier nehmen die Berufsgenossenschaften 
auf der einen und die staatlichen Gewerbeauf-
sichts ämter auf der anderen Seite parallel zu-
einander gleichgerichtete Aufgaben im Arbeits-
schutz war. Neben den Unfallverhütungsvor-
schriften der Berufsgenossenschaften defi nieren 
rund 40 Gesetze und eine Vielzahl von Verord-
nungen und technischen Vorschriften den 
Mindeststandard, den die Unternehmen zum 
Schutz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Produktion und Verwaltung einhalten müs-
sen.

Von zentraler Bedeutung ist das Arbeitssicher-
heitsgesetz von 1973, nach dem die Unterneh-
men sowohl Betriebsärzte für die arbeitsmedi-
zinische Betreuung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer als auch Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit einstellen müssen, die für die sicher-
heitstechnische Überwachung von Anlagen, 
Maschinen und Geräten zuständig sind. 

Die Aufgaben der Betriebsärzte und der sicher-
heitstechnischen Fachkräfte sind weit gesteckt. 
Sie haben darüber zu wachen, dass

• die Arbeitsstätten, Anlagen, Maschinen und 
Geräte den neuesten sicherheitstechnischen 
Anforderungen entsprechen,

• sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer entsprechend den Anforderungen des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütungs-
vorschriften verhalten und

• im Unternehmen die zum Schutz der Be-
schäftigten Gesetz und Vorschriften des 
 Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung 
durchgeführt werden.

Darüber hinaus beraten sie die Unternehmens-
leitung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes 
und der Arbeitssicherheit, einschließlich der 
menschengerechten Gestaltung der Arbeit. Bei-
de Gruppen sind zur Zusammenarbeit verpfl ich-
tet und koordinieren ihre Aufgaben im Arbeits-
schutzausschuss des Unternehmens, in dem auch 
der jeweilige Betriebsrat vertreten ist. Arbeits-
schutzausschüsse müssen in Betrieben mit mehr 
als zwanzig Beschäftigten eingerichtet werden. 

Die Arbeitsmedizinische Betreuung
Die arbeitsmedizinische Betreuung umfasst
• die Betriebsärzte, 
• die Betriebssanitäter und 
• die Ersthelferinnen bzw. Ersthelfer. 
 
Deren Anzahl hängt von der Anzahl der Beschäf-
tigten und von der Gefahrenklasse des Unter-
nehmens ab. Je nach Betriebsgröße und in Ab-
hängigkeit von der Gefahrenklasse eines Unter-
nehmens gibt es verschiedene Betreuungsmo-
delle für die Bestellung von Betriebsärzten. In 
der Regel stellen nur Großbetriebe hauptamtli-
che  Betriebsärzte  ein.  Die  Betriebsärzte  sind 
nicht an Weisungen des Arbeitsgebers gebunden. 
Der Großteil der Betriebsärzte übt seine Aufga-
ben als Nebenamt aus. Diese in der Regel nieder-
gelassenen Ärzte müssen jedoch über eine 
arbeits medizinische Fachkunde verfügen. Ihre 
Einsatzzeiten im Betrieb richten sich nach der 
Beschäftigtenanzahl, dem Gesundheitsrisiko, 
dem die Beschäftigten ausgesetzt sind, und der 
Unfallhäufi gkeit. Die Berufsgenossenschaften 
legen, abgestimmt auf die jeweiligen Beson-
derheiten der Wirtschaftsbranche, in entspre-
chenden Vorschriften die Zeiten fest, die sich der 
Arbeits mediziner durchschnittlich dem ein-
zelnen Arbeitnehmer widmen muss. 
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Darüber hinaus kann die arbeitsmedizinische 
Betreuung auch durch andere Anbieter durchge-
führt werden. So verfügen die Berufsgenossen-
schaften über eigene, überbetriebliche arbeits-
medizinische Dienste. Ferner stellen auch Un-
ternehmen und private Träger sowie die Tech-
nischen Überwachungsvereine arbeitsmedizi-
nische Dienste zur Verfügung.

Auch die Einstellung von Betriebssanitätern 
richtet sich nach der Größe des Unternehmens 
und der potentiellen Gefährdung der Beschäf-
tigten. Die Betriebssanitäter müssen über eine 
entsprechende berufl iche Ausbildung verfügen. 
Für die Bestellung von Ersthelferinnen und 
 Ersthelfern ist vorgeschrieben, dass bei zwei bis 
20 anwesenden Beschäftigten ein Ersthelfer 
vorhanden sein muss. Die Ersthelferinnen und 
Ersthelfer  sind  in  Erster  Hilfe  ausgebildet,  für 
die Ausbildung sind sie von der Arbeit unter 
Fortzahlung der Vergütung freizustellen.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Beschäftigt ein Unternehmen mehr als zwanzig 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, muss es 
eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellen.  
Die Fachkräfte sind für die Beratung der Unter-
nehmensleitung im Hinblick auf Maß nahmen 
des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung 
sowie auf die menschengerechte Gestaltung der 
Arbeit zuständig. Nach den Bestimmungen  des  
Arbeitssicherheitsgesetzes  sind  diese Fachkräfte 
vom Arbeitgeber zu berufen, dabei kann es sich 
um im Betrieb angestellte oder auch beauftragte 
freiberufl iche Fachkräfte handeln. Der Arbeit-
geber ist den Fachkräften für Arbeitssicherheit 
gegenüber  nicht  weisungsberechtigt.  In  der 
Regel verfügen die Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, die über eine technische Ausbildung (In-
genieure, Techniker oder Meister), ihre Fach-
kenntnisse in Arbeitssicherheit und durch einen 
staatlichen  oder  berufsgenossenschaftlichen 
 Aus bildungslehrgang nachgewiesen haben. Der 
Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht darü-
ber, ob das Unternehmen überbe triebliche bzw. 
freiberufl iche Kräfte in Anspruch nimmt oder 
eigene Fachkräfte anstellt.

Weitere Leistungen der 
Gesetzlichen Unfallversicherung
Nach dem Eintritt eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit haben die Versicherten Anspruch 
auf verschiedene Leistungen der Unfallversiche-
rung, und zwar auf
• Heilbehandlung,
• Rehabilitation,
• Pfl ege und
• Geldleistungen.

Heilbehandlung
Die Berufsgenossenschaft muss sofort nach ei-
nem Arbeitsunfall oder einer Berufserkrankung 
alle medizinisch gebotenen Maßnahmen ergrei-
fen, um den Gesundheitsschaden zu beseitigen 
oder zumindest zu bessern, seine Verschlimme-
rung zu verhüten und seine Folgen zu mildern. 
Damit ist die gesamte erforderliche medizini sche 
Versorgung durch niedergelassene Ärzte oder 
Krankenhäuser gemeint. Darüber hinaus werden 
häusliche Krankenpfl ege und Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation erbracht. Ferner 
stehen berufsgenossenschaftliche Spezialkran-
kenhäuser für die medizinische Behandlung von 
Unfallfolgen zur Verfügung, die häufi g auf 
 Intensivmedizin, Unfall- und Wiederherstel-
lungschirurgie spezialisiert sind. 

Berufl iche und soziale Rehabilitation
Neben die medizinische Rehabilitation treten 
gleichberechtigt die berufl iche und die soziale 
Rehabilitation. Es ist vorrangiges Ziel, den Ver-
letzten möglichst dauerhaft wieder in das Be-
rufsleben einzugliedern. Dazu dienen Beratungen, 
Trainingsmaßnahen und Mobilitätshilfen. Auch 
Kosten für die Berufsfi ndung, die Arbeitserpro-
bung, Umschulung, Fort- und Ausbildung bis 
hin zu schulischen Abschlüssen werden von der 
Berufsgenossenschaft getragen. Darüber hinaus 
muss die Berufsgenossenschaft Hilfen zur Be-
wältigung der Anforderungen des täglichen 
 Lebens und zur Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft bereitstellen. Diese Hilfen können 
sich ebenso auf die Beschaffung oder den Ausbau 
einer behindertengerechten Wohnung wie auch 
auf Maßnahmen erstrecken, die dem Verletzten 
die Teilhabe am kulturellen und gemeinschaft-
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lichen Leben (etwa durch An- und Rücktrans port 
zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen 
usw.) ermöglichen. 

Pfl egeleistungen
Ist der Versicherte infolge eines Arbeitsunfalls 
oder einer Berufskrankheit pfl egebedürftig, hat 
er Anspruch auf Pfl egeleistungen der Berufs-
genossenschaft. Je nach Pfl egebedürftigkeit kann 
ein Pfl egegeld bezahlt, eine Pfl egekraft gestellt 
oder die Pfl ege in einer Pfl egeeinrichtung gezahlt 
werden.

Geldleistungen
Ist der Versicherte während der Heilbehandlung 
arbeitsunfähig, erhält er Verletztengeld, das 
grundsätzlich das ausfallende Arbeitsentgelt er-
setzen soll, es ist daher höher als das Kranken -
geld (siehe Kapitel Gesetzliche Krankenversiche-
rung).

Renten
Zu den wichtigsten Leistungen gehört die Zah-
lung einer Rente, wenn der Versicherte infolge 
eines Unfalls oder aufgrund einer Minde rung 
der  Erwerbsfähigkeit  um  mindestens  20  Pro -
zent über die 26. Woche nach dem Eintritt des 
Ver sicherungsfalls  hinaus  erwerbsgemindert  ist. 
 Diese Rente hat auch die Funktion eines Schmer-
zensgelds, daher wird auch Arbeitsent gelt, das 

neben der Rente erzielt wird, auf diese nicht 
angerechnet.  In  bestimmten  Fällen  können 
 diese Renten auch durch einen Kapitalbetrag 
abgefunden werden. Das richtet sich nach dem 
Grad der Erwerbsminderung. Die Rentenleis-
tungen der gesetzlichen Unfallversicherung 
werden auch an Hinterbliebene (Witwen/Witwer 
und Waisen) gezahlt. Darüber hinaus wird beim 
Tode des Versicherten auch ein Sterbegeld ge-
zahlt.

9. Die Säulen der Alterssicherung

Die erste Säule: 
Die gesetzliche Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung umfasst – als 
erste Säule der Alterssicherung – in Form eines 
Pfl ichtsystems die größte Gruppe von Erwerbs-
tätigen in unserer Gesellschaft, d.h. die abhängig 
beschäftigten Arbeiter und Angestellten und 
bestimmte Gruppen von Selbständigen. Neben 
der gesetzlichen Rentenversicherung  gibt es drei 
weitere öffentlich-rechtliche Pfl ichtsysteme, die 
jeweils für bestimmte Personengruppen als obli-
gatorisches Alterssicherungssystem vom Gesetz 
vorgeschrieben sind und deshalb zur ersten 
Säule der Alterssicherung hinzugezählt werden 
müssen:

Die moderne Rente besteht aus drei wichtigen Säulen:

Altersversorgung
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• die Beamtenversorgung,
• die Alterssicherung der Landwirte sowie
• berufsständische Versorgungswerke 
 (für Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker usw.).

Die Beamtenversorgung

In Deutschland gibt es ein besonderes öffent -
lich-rechtliches Dienstverhältnis für Angehörige 
des öffentlichen Dienstes. Dieser Status ist in der 
Verfassung und in Gesetzen defi niert. Die Auf-
gabe von Beamtinnen und Beamten besteht 
darin, hoheitliche Aufgaben unparteiisch wahr-
zunehmen, die aus Gründen der Sicherung des 
Staates oder des öffentlichen Lebens im Unter-
schied zu den nicht verbeamteten Angestellten 
und Arbeitern des öffentlichen Dienstes, die mit 
ihrem Arbeitgeber ein privatrechtliches Arbeits-
verhältnis abgeschlossen haben, in einem be-
sonderen Dienst- und Treueverhältnis zu ihrem 
Dienstherrn stehen. Dienstherr sind der Bund, 
die Länder oder die Landkreise und Kommunen. 
Dieser besonderen Dienst- und Treuepfl icht des 
Beamten steht eine besondere Fürsorgepfl icht 
des Dienstherrn gegenüber, der verpfl ichtet ist, 
den Beamten eine ihres Amtes angemessene Be-
soldung und Unterstützung im Krankheitsfall 
sowie  im  Ruhestand  eine  angemessene  Pen-
sion zu gewähren. Die Pfl ichte und Rechte des 
Dienstherrn und der Beamten sind gesetzlich 
geregelt.

Eine Folge dieser gesetzlich geregelten lebens-
langen Alimentation ist die Beamtenversorgung 
im Ruhestand, die Pension, für die keine eigenen 
Beiträge der Beamten zu leisten ist. Die Einzel-
heiten sind im Beamtenversorgungsgesetz ge-
regelt. Im Allgemeinen sind die Altersgrenzen 
identisch mit denen der gesetzlichen Renten-
versicherung. Die Höhe der Versorgung richtet 
sich nach der Dienstzeit, die Höchstversorgung 
wird nach 40 Dienstjahren erreicht und beträgt 
dann 75 Prozent der zuletzt bezogenen Brutto-
Besoldung. Die Pension unterliegt der Einkom-
mensteuer, daraus ergibt sich in der Regel eine 
Netto-Pension in Höhe von rund 80 Prozent der 
letzten Besoldungsbezüge.

Die Altersversorgung der Landwirte

Die Alterssicherung der Landwirte gehört nicht 
zur gesetzlichen Rentenversicherung, sondern 
ist ein eigenständiger Zweig der Sozialversiche-
rung. Träger der Alterssicherung der Landwirte 
sind die landwirtschaftlichen Alterkassen, die 
bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften angesiedelt sind. Diese gewähren 
Leistungen, die denen der gesetzlichen Renten-
versicherung ähnlich sind. Sie sind jedoch vom 
Betrag her geringer als die Renten aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung, da sie als Teil-
sicherung für selbständige Landwirte und ihre 
Familien konzipiert sind, dafür sind die Beiträge 
niedriger. Landwirte, die eine bestimmte Ein-
kommensgrenze im Jahr nicht erreichen, erhal-
ten einen staatlichen Beitragszuschuss. Der Bund 
trägt dabei mit rund 2,3 Milliarden Euro rund 
80 Prozent der Rentenausgaben der landwirt-
schaftlichen Alterskassen.

Die berufsständischen Versorgungswerke

Dies sind Sondersysteme, die für die kammerfä-
higen freien Berufe der Ärzte, Zahnärzte, Apo-
theker, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater usw. 
als öffentlich-rechtliche Pfl ichtversorgungsein-
richtungen der jeweiligen Kammern oder als 
Anstalten öffentlichen Rechts für bestimmte Be-
rufsgruppen neben anderen berufsständischen 
Aufgaben die Pfl ichtversorgung ihrer Mitglieder 
sicherstellen.  Diese  Versorgungswerke  sind 
 selbstverwaltet und eigenfi nanziert, sie sind auf 
der Grundlage von entsprechenden Gesetzen der 
Bundesländer errichtet. Aufgrund der unter-
schiedlichen Zusammensetzung ihrer Mitglieder 
lassen sie sich im Hinblick auf die Beiträge und 
Leistungen nicht ohne weiteres miteinander 
vergleichen. Die Beiträge werden als Rücklagen 
angelegt, im Prinzip spart jedes Mitglied seine 
Rente selbst an.

Die zweite Säule:
Die betriebliche Altersversorgung

Die zweite Säule der Alterssicherung stellt die 
betriebliche Altersversorgung dar. Sie ist eine 
freiwillige Zusatzleistung des Arbeitgebers, aller-
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dings können einmal erteilte Zusagen nicht 
einfach widerrufen werden. Das bedeutet, dass 
Ansprüche auch dann erhalten bleiben, wenn 
das Arbeitsverhältnis vor Erreichen des Renten-
falls endet. In der Regel werden Betriebsrenten 
durch Betriebsvereinbarungen mit dem Be-
triebsrat oder durch Tarifvertrag vereinbart. 

Die Grundlagen zur Gestaltung der betrieblichen 
Altersversorgung sind im Betriebsrentengesetz 
von 1972 geregelt. Sieht z.B. ein Tarifvertrag eine 
Betriebsrente vor, müssen geregelt sein:

• die Unverfallbarkeit der Ansprüche beim 
Ausscheiden vor Erreichen des Versicherungs-
falls,

• die Anpassung der Renten entsprechend der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens,

• die Insolvenzsicherung für den Fall eines 
Konkurses des Unternehmens73, 

• die Möglichkeit einer Abfi ndung bei einem 
Ausscheiden aus dem Betrieb.

Es gibt verschiedene Wege zur Durchführung der 
Betrieblichen Altersversorgung:

• die Direktversicherung,
• betriebliche Pensionszusagen,
• Unterstützungs- und Pensionskassen und
• Pensionsfonds.

Die Direktversicherung ist eine Lebensversiche-
rung, die der Arbeitgeber zugunsten eines Ar-
beitnehmers oder einer Gruppe von Arbeit-
nehmern abschließt. Bei der Direktversicherung 
wird anstelle von Rentenleistungen, die eine 
ein malige Auszahlung des angesparten Kapitals 
zugesagt, die in der Regel steuerfrei sind, wenn 
die Versicherung eine Laufzeit von mindestens 
zwölf Jahren hatte.

Die Pensionszusage ist die gebräuchlichste Form 
der betrieblichen Altersversorgung. Hierbei hat 
der Arbeitnehmer unmittelbar Ansprüche an das 
Unternehmen. Sie müssen nicht auf Renten-

zahlungen aufbauen, sondern können auch 
Kapi talleistungen vorsehen.

Unterstützungskassen sind rechtlich selbstän-
dige Versorgungseinrichtungen, die sich aus 
Beiträgen der Trägerunternehmen und aus eige-
nen Vermögenserträgen fi nanzieren. Der Rechts-
anspruch des Arbeitnehmers richtet sich aller-
dings nicht gegen die Kassen, sondern an den 
jeweiligen Arbeitgeber. Unverfallbare Anwart-
schaften und laufende Renten sind durch den 
PSV abgesichert.

Pensionskassen haften für die Erfüllung der vom 
Arbeitsgeber und eventuell auch vom Arbeit-
nehmer fi nanzierten Versorgungsleistungen. Sie 
müssen keine Rücklagen bilden und sich auch 
nicht gegen Insolvenz absichern, sie stellen 
letzten Endes eigene Lebensversicherungsunter-
nehmen dar und unterstehen der Aufsicht des 
Bundesamtes für das Versicherungswesen.

Pensionsfonds wurden durch die Rentenreform 
2002 als weiterer Weg der betrieblichen Alters-
versorgung eingeführt. Ein Pensionsfonds ist – 
ähnlich wie die Pensionskasse – ein eigenstän-
diger Versorgungsträger, der durch Beiträge des 
Arbeitgebers oder durch Gehalts- bzw. Entgelt-
umwandlung fi nanziert wird. Pensionsfonds 
zahlen Altersrenten und je nach der Versor gungs-
zusage auch Invaliden- und Hinterbliebenen-
renten. 

Seit 2002 können Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer verlangen, dass von ihrem Gehalt 
(Entgelt) bis zu höchstens 4 Prozent der Beitrags-
bemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (2007 sind das 5.250 Euro bzw. 4.400 
Euro für die neuen Bundesländer) für eine be-
triebliche Altersversorgung aufgewendet werden. 
Es können jedoch höhere Beträge vereinbart 
werden. Diesen Rechtsanspruch haben nur Be-
schäftigte, die in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung pfl ichtversichert sind. Der Vorteil für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-

73 Im Falle von Insolvenz übernimmt der von den Arbeitgeberverbänden und dem Verband der Lebensversicherungsunternehmen 
gegründete Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) die Zahlung der Renten. Der PSV wird von den Unternehmen fi nanziert, die eine eige-
ne Durchführung der betrieblichen Altersversorgung gewählt haben. Er steht unter der Aufsicht des Bundesaufsichtsamtes für das 
Versicherungswesen.
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steht darin, dass während des Ansparens auch 
Einsparungen bei den Steuern und Sozialabgaben 
entstehen und sie durch eine garantierte Ver-
zinsung ihre Altersversorgung erheblich verbes-
sern. Die Wege, über die die Entgeltumwandlung 
verwirklicht werden sollen, können zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhandelt wer-
den.

In diesem Zusammenhang haben z.B. die IG 
Metall und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall 
im Jahre 2002 ein Versorgungswerk für die 
 Metallindustrie ins Leben gerufen, bei dem die 
Möglichkeit besteht, durch Entgeltumwandlung 
im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung 
über steuer- und sozialversicherungsfreie Ein-
zahlungen zusätzliche Alterseinkünfte aufzu-
bauen. 

Die Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung treten im Rentenfall ein. Entweder beste-
hen sie in der Zahlung von monatlichen Zu-
satzrenten oder in der Auszahlung des angespar-
ten und verzinsten Kapitals bei Rentenbeginn. 
Es sind auch Mischformen möglich. Die Höhe 
der Leistungen richtet sich nach den ge troffenen 
Vereinbarungen. In einzelnen Branchen sind 
Tarifverträge zur betrieblichen Altersversorgung 
abgeschlossen worden. Die Aus gestaltung dieser 
Tarifverträge ist sehr unterschiedlich, für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer bieten tarifl iche 
Lösungen jedoch er hebliche Vorteile, da tarifl iche 
Reglungen in der Regel kostengünstiger und 
ertragreicher sind als Einzelfalllösungen. Die 
Gewerkschaften legen großen Wert auf die tarif-
liche Ausgestaltung der betrieblichen Alters-
vorsorge, da in der Regel in den Tarif verträgen 
zusätzliche Arbeitergeberleistungen vereinbart 
werden.

Die betriebliche Altersversorgung für den 
öffentlichen Dienst.

Diese zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung basiert auf Tarifverträgen zwischen 
den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes (dem 
Bund, den Ländern und den Gemeinden) und 
der zuständigen Gewerkschaft Ver.di. In dieser 

Versicherung sind die rund 4 Millionen Ange-
stellten, Arbeiter und Auszubildenden des öf-
fentlichen Dienstes pfl ichtversichert, die, anders 
als die oben erwähnten Beamten, zu ihrem Ar-
beitgeber in einem privatrechtlichen Beschäf-
tigungsverhältnis stehen und in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert sind. Die Leis-
tungen sind an den Versicherungsfall in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gebunden, die 
nach einem Punktemodell ermittelte Betriebs-
rente tritt zur gesetzlichen Rente hinzu.

Die Finanzierung erfolgt getrennt nach Abrech-
nungsverbänden West (alte Bundesländer) und 
Ost (neue Bundesländer). 

In den alten Bundesländern erfolgt die Finanzie-
rung über eine Mischform aus Umlagen, die von 
den Arbeitgebern gezahlt werden, und einem 
Eigenbeitrag der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Der Arbeitgeberanteil beträgt 6,45 Pro-
zent, der Eigenanteil 1,41 Prozent eines berei-
nigten Brutto-Entgelts. Daneben zahlen die Ar-
beitgeber steuerfrei Sanierungsgelder in Höhe 
von durchschnittlich 2 Prozent der Entgelte.

In den neuen Bundesländern wird seit 2004 
schrittweise von dem Umlageverfahren auf ein 
kapitalgedecktes System übergeleitet. Da auf-
grund der geringen Finanzkraft die Umlage nach 
der Vereinigung der deutschen Staaten auf 1 
Prozent des Entgelts festgelegt wurde und sich 
dieser Zustand noch nicht wesentlich verbessert 
hat, bleibt es weiterhin bei einer Umlage in Höhe 
von 1 Prozent, die allein von den Arbeitgebern 
gezahlt wird. Hinzu kommt ein Beitrag in Höhe 
von 1 Prozent, der jeweils zur Hälfte von den 
Arbeitgebern und den Beschäftigten geleistet 
wird. Dieser Beitrag wird schrittweise auf 4 Pro-
zent angehoben, der zur Hälfte von beiden 
Partnern zu tragen ist.

Im Gegensatz zu den rund zwei Millionen Be-
amten zahlen die rund vier Millionen Angestell-
ten, Arbeiter und Auszubildenden des öffent-
lichen Dienstes Beiträge zu den sozialen Siche-
rungssystemen und für ihre Zusatzversorgung.
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Die dritte Säule:
Private Vorsorge

Diese Säule der Alterssicherung umfasst die Viel-
zahl der privaten Vorsorgemöglichkeiten, zu 
denen alle Formen der privaten Vermögensbil-
dung gerechnet werden. Das können z.B. der 
Erwerb von Immobilien, der Kauf von Aktien, 
langfristige Sparverträge und insbesondere der 
Abschluss von privaten Lebens- oder Renten-
versicherungen sein. Von einer Altersvorsorge 
kann jedoch nur gesprochen werden, wenn si-
chergestellt ist, dass das angesparte Vermögen 
unabhängig von der Bezugsdauer eine bis ans 
Lebensende dauerhafte Leistung erbringt. Dabei 
muss jedoch berücksichtigt werden, dass nur 
diejenigen Erwerbstätigen in der Regel privat 
vorsorgen können, die über ein entsprechendes 
Erwerbseinkommen verfügen, so dass davon 
ausgegangen werden kann, dass Personen, die 

im Erwerbsleben über  unterdurchschnittliche 
Einkommen verfügt haben – und infolge dessen 
auch niedrigere Renten erhalten – nur in ge -
ringem Umfang oder überhaupt nicht privat 
vorsorgen konnten. Erst durch die oben er-
wähnten Möglichkeiten der Entgeltumwandlung 
ist ein größerer Personenkreis in die Lage versetzt 
worden, zur privaten Vorsorge Kapital anzu-
sparen.

Die staatlich geförderte Altersvorsorge 
(Riester-Rente/Rürup-Rente)74

Neben der bereits erwähnten steuerlichen För-
derung existieren auch zwei Formen der staatlich 
geförderten Altersvorsorge.

Die Riesterrente
Darunter versteht man die 2002 eingeführte 
zusätzliche Altersvorsorge, die aus Steuermitteln 

74 Benannt nach Walter Riester, zur damaligen Zeit Bundesarbeitsminister, ehemaliger 2. Vorsitzender der IG Metall, und Prof. B. Rürup, 
Vorsitzender des Sachverständigenrates (gesamtwirtschaftliche Entwicklung).

Riester-Rente voll im Trend

Quelle: BMAS        
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Die Rürup-Rente
Auch diese Rente ist eine staatlich subventionierte 
Altersvorsorge, die auf einem Rentenversiche-
rungsvertrag beruht. Sie entspricht in ihren 
Leistungen in etwa denen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, allerdings ist sie kapitalgedeckt 
und wird nicht durch Umlagen fi nanziert. Die 
Zielgruppe sind Selbständige mit relativ hoher 
Steuerbelastung und hoch verdienende Beschäf-
tigte, die weder die Förderung der Riester-Rente 
noch die betriebliche Altersvorsorge nutzen 
können.

Immobilienbesitz/angespartes Kapital
Als weitere Formen der privaten Altersvorsorge, 
die staatliche Förderung erfahren, ist der Immo-
bilienbesitz zur eigenen Nutzung und/oder das 
Ansparen von Kapital (z.B. Arbeitnehmerspar-
zulage, Lebensversicherungen usw.) zu nennen. 
Allerdings sind heute viele Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nicht in der Lage, zusätzliches 
Vermögen über diesen Weg anzusparen.

Da die Leistungen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung in Zukunft weiter absinken werden, 
wird der betrieblichen und der privaten Alters-
vorsorge in Zukunft erhebliche Bedeutung zu-
kommen. 

gefördert wird. Die Förderung erfolgt über Zu-
lagen und Steuervorteile. Die Förderung ist in 
erster Linie auf die Pfl ichtversicherten der ge-
setzlichen Rentenversicherung begrenzt. Die 
Begründung für die staatliche Förderung ist dar-
in zu sehen, dass für den in Frage kommenden 
Personenkreis in Zukunft das Netto-Renten-
niveau der so genannten Eckrente  von 70 auf 
67 Prozent gesenkt werden soll.

Die Riesterrente ist an enge Voraussetzungen 
gebunden, die Vergünstigungen können unter 
bestimmten Umständen auch für die Aufwen-
dungen zur betrieblichen Altersvorsorge im 
Rahmen von Pensionskasse, Direktversicherung 
und Pensionsfonds gewährt werden.

Die staatliche Förderung ist für viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer interessant, zurzeit 
nutzen sie rund 4 Millionen Menschen. Seit 2006 
werden bis zu 1.575 Euro pro Jahr steuerfrei als 
staatliche Prämie gezahlt, ab 2008 erhöht sich 
dieser Betrag auf bis zu 2.100 Euro pro Jahr. 
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1. Ein kurzer geschichtlicher Überblick

Infolge der im 19. Jahrhundert in den deutschen 
Staaten einsetzenden Industrialisierung ver-
schärften sich die sozialen Gegensätze zwischen 
Kapital und Arbeit. Die Arbeiter waren der Aus-
beutung durch den „Fabrikherrn“ mehr oder 
weniger schutzlos ausgeliefert. Es gab zwar ab 
1839 in Preußen einige Schutzbestimmungen 
zur Einschränkung der Kinder- und Jugendli-
chenarbeit, der Zusammenschluss von Arbeitern 
wurde jedoch mit Gefängnisstrafen geahndet. 
Im Zuge der Revolution von 1848, die in ihren 
Zielen – Herstellung der nationalen Einheit, Schaf-
fung einer parlamentarischen Demokratie und 
das allgemeine Wahlrecht für alle Bürger – eine 
Revolution  des  Bürgertums  war  und  letzten 
Endes auch daran scheiterte, dass es keine orga-
nisierte Massenbewegung der Arbeiter gab, ge-
lang es den Buchdruckern und Zigarrenarbeitern, 
die ersten Arbeiterorganisationen zu gründen. 
Diese ersten festen Organisationen wurden vor 
allem von Handwerkern gegründet, die noch an 
die Traditionen der Gesellenbünde der vorin-

dustriellen Zeit anknüpfen konnten. Bevor sich 
bei den Arbeitern, die im Laufe der Industria-
lisierung hauptsächlich aus den ländlichen 
Gebieten östlich der Elbe (Vorpommern und 
Westpommern), vom Hunsrück, der Schwä-
bischen Alb und aus Niederbayern in die sich 
rasant entwickelnden Zentren des Ruhrgebiets, 
Oberschlesiens und Sachsens zogen, das Be-
wusstsein herangebildet hatte, dass die eigenen 
Interessen am besten durch eigene Organisatio-
nen vertreten werden können, bedurfte es eines 
langen und schwierigen Lernprozesses. 

Mit dem Voranschreiten des industriellen Kapi-
talismus und der damit einhergehenden Aus-
beutung der Arbeiterschaft, die sich in ihren 
katastrophalen Lebensbedingungen widerspie-
gelte (niedrige Löhne, schlechte Wohnbedin-
gungen, mangelhafte Ernährung, häufi ge Ar-
beitslosigkeit) fanden die Ideen der Sozialdemo-
kratie verstärkt Zugang in die Arbeiterorgani-
sationen. Im Jahre 1863 wurde von Ferdinand 
Lassalle der Allgemeine Deutschen Arbeiterverein 
(ADAV) als parteipolitische Organisation der 
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Entwicklung und Aufbau der deutschen Gewerkschaften 
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Sozialdemokratie gegründet. Daneben gründeten 
sich weitere gewerkschaftliche und parteipoli-
tische Organisationen, wie z. B. die liberalen 
Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine, die der 
libe ralen Fortschrittspartei nahe standen, sowie 
die Christlichen Gewerkschaften, die aus dem 
rheinischen sozialen Katholizismus entstanden 
waren  und  der  Zentrumspartei  zugehörten. 
Letztere waren insbesondere im Rheinland und 
in Westfalen stark vertreten.

Innerhalb der Sozialdemokratie gab es zwei gro-
ße Strömungen mit unterschiedlichen Auffas-
sungen zur Rolle der Gewerkschaften; Lassalle 
und seine Nachfolger sahen in ihnen in erster 
Linie die parteipolitische Organisation der Ar-
beiter, während die „Eisenacher“ um August 
Bebel und Wilhelm Liebknecht sie als demo-
kratisch aufgebaute Berufsverbände betrachteten, 
durch die sich die arbeitende Klasse ihre Eman-
zipation selbst erkämpfen müsse, wie es Karl 
Marx in seiner Inauguraladresse der Internatio-
nalen Arbeiterorganisation, gegründet 1864 in 
Genf, zum Ausdruck gebracht hatte. Diesen 
politischen Strömungen entsprechend gab es 
auch unterschiedlich orientierte Gewerkschaften: 
Die dem ADAV nahe stehenden Arbeitervereine 
sowie die sich an der von August Bebel und 
Wilhelm Liebknecht geführten Sozialdemokra-
tischen Arbeiterpartei (SDAP) orientierenden 
Gewerkschaften.

Nachdem sich beide Richtungen der Sozialde-
mokratie zu einer Sozialistischen Arbeiterpartei 
(SAP) vereinigt hatten, fand im unmittelbaren 
Anschluss an die Vereinigungskonferenz 1875 
in Gotha eine Gewerkschaftskonferenz zum 
 Zusammenschluss der sozialdemokratischen 
Gewerkschaften statt. Entsprechend der Forde-
rung der Vereinigungskonferenz wurde hier der 
Grundsatz bekräftigt, nach dem die Gewerk-
schafter sich zwar der Sozialistischen Arbeiter-
partei anschließen sollten, jedoch verpfl ichtet 
wurden, „aus den Gewerkschaftsorganisationen 
die Politik fernzuhalten“. 

Die Behinderung der gewerkschaftlichen und 
politischen Arbeiterbewegung nach der Reichs-

gründung im Jahre 1871, die sich in der wirt-
schaftlichen Depression 1873 noch zuspitzte, 
fand 1878 ihren Höhepunkt in der Verabschie-
dung des „Sozialistengesetzes“, das die Sozial-
demokratie in den Untergrund zwang. Damit 
war auch die Mitgliedschaft in Gewerkschaften 
verboten. In harten Arbeitskämpfen, die auch 
durch den Einsatz von Polizei und Militär nicht 
zu unterdrücken waren, erstarkten die im Unter-
grund arbeitende Sozialdemokratie und ihre 
Gewerkschaften, so dass das Sozialistengesetz 
1890 aufgehoben werden musste und die Ge-
werkschaften aufgrund der sozialen und poli-
tischen Probleme dieser Zeit zu einer Massen-
bewegung mit einem festen Organisationsaufbau 
wurden. 

Die Streikbewegungen 1889/1890, die durch 
schmerzliche Niederlagen der Gewerkschaften 
in einer ganzen Reihe von Arbeitskämpfen ge-
kennzeichnet waren, stärkten jedoch das Be-
wusstsein der Arbeiterschaft, dass es zur Vertei-
digung ihrer Rechte einer umfassenden, über-
regionalen und möglichst reichsweiten Soli-
darität bedurfte, die nur über den Zusammen-
schluss der Gewerkschaften zu erlangen war. Da 
diese Strömungen nur in den sozialdemokrati-
schen, den so genannten Freien Gewerkschaften, 
festzustellen waren, kam es 1890 zum Zusam-
menschluss der sozialdemokratischen Gewerk-
schaften unter einen gemeinsamen Dachver -
band75: der Generalkommission der Gewerk-
schaf ten, deren Leitung Carl Legien übertragen 
wurde, während die Hirsch-Dunkerschen und 
die christlichen Gewerkschaften aufgrund ihrer 
politischen Ausrichtung diesem Dachverband 
fernblieben. Aufgabe der Generalkommission 
war es, die Koalitionsrechte zu schützen und die 
Mitgliederwerbung in den Bereichen zu über-
nehmen, in denen es noch keine Gewerkschaf-
ten gab. Darüber hinaus sollte sie Abwehrstreiks 
fi nanzieren, einen Organisationsplan der Ge-
werkschaften entwerfen und die Kongresse des 
gewerkschaftlichen Dachverbandes einberufen. 
Aus der Aufgabenstellung geht hervor, dass die 
Generalkommission kein eigentliches Führungs-
instrument der Freien Gewerkschaften war, 
sondern lediglich Aufgaben erfüllen sollte, die 

75 Gründung der Generalkommission der Gewerkschaften am 16./17. November 1890 in Berlin
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die einzelnen Berufsverbände nicht erfüllen 
konnten oder wollten.76 Auf dem ersten Kongress 
des Dachverbandes, der im März 1892 in Hal-
berstadt stattfand, gelang es erst nach heftiger, 
kontrovers geführter Diskussion einen Beschluss 
herbeizuführen, mit dem die Bildung von Zen-
tralverbänden angestrebt wurde. In der Reso-
lution heiß es, dass ...„die Zentralisation als 
Grundlage der Gewerkschaftsorganisation am 
besten befähigt ist, … dass die verwandten Be - 
rufe sich bei Streiks und Aussperrungen gegen-
seitig fi nanziell unterstützen … und … ein ge-
meinsames Organ (zu) schaffen.“ Darüber hinaus 
wird in dieser Resolution allen bisher lokal orga-
nisierten  oder durch ein Vertrauensmännersys-
tem miteinander verbundenen „Gewerken“ 
empfohlen, sich den bestehenden Zen tralver-
bänden anzuschließen bzw. solche zu bilden77.

In den folgenden Jahren wurde das Unter-
stützungswesen der Gewerkschaften erheblich 
ausgebaut. Fast alle Gewerkschaften richteten 
Streik-, Kranken-, Gemaßregelten- und Sterbe-
kassen ein, darüber hinaus wurden seit 1894 die 
ersten örtlichen Arbeitersekretariate eingerich -
tet, die alle Arbeitnehmer – also auch Nicht-
mitglieder – kostenlos in Fragen des Sozialver-
sicherungs- und des Arbeitsrechts berieten und 

vertraten. Der spätere erste demokratische Reichs-
präsident Friedrich Ebert, nach dem die Fried-
rich-Ebert-Stiftung benannt ist, war übrigens 
Arbeitersekretär.

Damit war die Auseinandersetzung innerhalb 
der Gewerkschaften zwischen den Anhängern 
einer starken Zentralorganisation und denjeni -
gen Vertretern, die weiterhin lokale Organisa-
tionsformen  bevorzugten,  mit  knapper  Mehr - 
heit zugunsten der „Zentralisten“ entschieden. 
Die „Lokalisten“, die „...das Modell der parla-
mentarischen Demokratie verwarfen und sich 
zur „direkten Aktion“, zur syndikalistischen Idee 
der auf örtlicher Ebene herstellbaren Einheit 
von wirtschaftlichem und politischem Kampf 
bekannten ...“78, sollten jedoch noch bis in das 
erste  Jahrzehnt  des  20.  Jahrhunderts  eine ge - 
wisse Bedeutung innerhalb der Gewerkschafts-
bewegung haben. Es dauerte daher noch lange 
Jahre, bis sich die in Halberstadt angestrebte 
Organisationsform des Zentralverbandes durch-
setzte, nicht zuletzt deshalb, weil der Parteitag 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
1908 die Mitgliedschaft in der SPD mit einer 
Mitgliedschaft in der von den „Lokalisten“ ge-
gründeten „Freien Vereinigung deutscher Ge-
werkschaften“ als unvereinbar beschloss.

Links:

Fahne des Holz-

arbeiterverbandes, 

aus Holzspänen 

gefl ochten. 

Stuttgart 1901

Rechts:

Friedrich Ebert,

erster 

demokratischer

Reichspräsident

76 Näheres dazu: Kleine Geschichte der Gewerkschaften, Michael Schneider, Bonn, Verlag J.H.W. Dietz Nachf., 1989.
77 Resolution des Kongresses der Gewerkschaften im März 1892 in Halberstadt zur Organisationsfrage
78 Kleine Geschichte der Gewerkschaften, Michael Schneider, Verlag J.H.W. Dietz Nachf., 1989, Bonn, S. 78
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Aufgrund der stetig wachsenden Mitgliederzah-
len und der sozialen Erfolge, die die Gewerk-
schaften in den folgenden Jahren erzielten, 
wandelte sich das Verhältnis zwischen der So-
zialdemokratischen Partei und den Freien Ge-
werkschaften. Während sich die Gewerkschaften 
auf die tarifpolitische Arbeit, die soziale Hilfe in 
Streik- und Krisensituationen sowie auf die Mit-
wirkung bei sozialen und wirtschaftspolitischen 
Gesetzesvorlagen konzentrierten, besetzte die 
SPD als Klassenpartei alle Politikfelder in der 
parlamentarischen Arbeit, von der Außenpolitik 
bis hin zur Frage des Klassenkampfes. 

Es gelang den Gewerkschaften bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges gewisse Erfolge auf dem 
Sektor der Tarifpolitik und in Arbeitskämpfen zu 
erringen, jedoch in der Frage der gesetzlichen 
Arbeitszeitregelung, der Schaffung einer öffent-
lichen Arbeitslosenversicherung und Arbeits-
vermittlung blieben alle Bemühungen erfolglos. 
Darüber hinaus war es weder der SPD noch den 
Gewerkschaften gelungen, das preußische Drei-
klassenwahlrecht zugunsten eines allgemeinen 
Wahlrechts abzuschaffen.

Als im Sommer 1914 die Kriegsgefahr nicht mehr 
zu übersehen war, wurde auch deutlich, dass 
die Freien Gewerkschaften ebenso wie die SPD 
keine Massenstreiks organisieren würden, um 
den Krieg zu verhindern. Zwar hatte der Reichs-
tag nichts mit der Kriegserklärung zu tun, sie 
war allein die Sache des Kaisers und seiner Rat-
geber, aber er hatte die Ausgaben und die Kredite 
zu bewilligen, die das Reich zur Führung des 
Krieges benötigte. Die Abgeordneten der SPD 
haben nach leidenschaftlich geführten Bera-
tungen die Kriegskredite gebilligt, und auch eine 
Minderheit, die bis zuletzt anders gedacht hatte, 
hatte sich der Parteidisziplin gebeugt und zu-
gestimmt. So auch Karl Liebknecht, der nach-
malige Mitbegründer der Spartakusgruppe und 
der USPD, aus der später die Kommunistische 
Partei Deutschlands (KPD) entstand. Die Freien 
Gewerkschaften hatten einen Tag vor dem Be-
schluss der Sozialdemokraten ihre Bereitschaft 
(so genannter Burgfrieden-Beschluss) erkennen 
lassen, während des Krieges auf Lohnkämpfe zu 
verzichten. Diese Entscheidung wurde am 17. 
 August 1914 offi ziell als Beschluss verkündet. 

Beide Organisationen haben sich ihre Entschei-
dungen nicht leicht gemacht, verstanden ihre 
Bereitschaft zur Mitwirkung an den deutschen 
Kriegsanstrengungen nicht nur als patriotische 
Tat, sondern auch als Vorleistung für eine wei-
tere, demokratische soziale Ausgestaltung des 
Reichs. Diese Haltung wird deutlich in der Ant-
wort der Sozialdemokratischen Reichstagsfrak-
tion auf die Forderung der Reichsregierung nach 
der Bewilligung der Kriegskredite. “...Die Sozial-
demokraten haben diese verhängnisvolle Ent-
wicklung mit allen Kräften bekämpft, und noch 
bis in die letzten Stunden hinein haben sie – 
durch machtvolle Kundgebungen in allen Län-
den, namentlich im Einvernehmen mit unseren 
französischen Brüdern – für die Aufrechterhal-
tung des Friedens gewirkt. Ihre Anstrengungen 
sind vergeblich gewesen. Jetzt stehen wir vor der 
ehernen Tatsache des Krieges. Uns drohen die 
Schrecknisse feindlicher Invasionen ... Für unser 
Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei 
einem Siege des russischen Despotismus, der sich 
mit dem Blute der Besten des eigenen Volkes 
befl eckt hat, viel, wenn nicht alles auf dem 
Spiel...“. Die Verteidigung des eigenen Landes, 
der eigenen Kultur, ist im Sinne der sozialisti-
schen Internationale, nicht jedoch ein Erobe-
rungskrieg.

Im Verlauf des Krieges kam es zu Zugeständnis-
sen der Regierung in einigen Fragen der Zusam-
menarbeit von Gewerkschaften und Arbeitge-
bern in Form von gemeinsamen Ausschüssen für 
bestimmte rüstungsrelevante Branchen, in denen 
Streitfälle zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften geregelt werden sollten, die sich auf der 
betrieblichen Ebene nicht hatten lösen lassen. 
Ferner sah das Hilfsdienstgesetz vom 2. Dezem-
ber 1916, in das die Freien Gewerkschaften er-
hebliche Verbesserungen hatten einfügen kön-
nen, die Bildung von Arbeiter- und Angestell-
tenausschüssen sowie von paritätisch besetzten 
Schlichtungsausschüssen in kriegswichtigen 
Betrieben vor. Darüber hinaus rückten in alle 
Schieds- und Einigungsämter Gewerkschaftsver-
treter ein, was den Einfl uss der Gewerkschaften 
in diesen Institutionen erheblich stärkte und 
ihnen die Möglichkeit gab, in die ihnen bisher 
weitgehend verschlossenen Großbetriebe vor-
zudringen. Bei allen diesen Verbesserungen der 
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gewerkschaftlichen Interessenvertretung  darf 
nicht außer Acht gelassen werden, dass das 
Hilfsdienstgesetz in erster Linie dazu diente, die 
Kriegsproduktion vor Arbeitsunruhen zu schüt-
zen.

In allen Konfl ikten, die innerhalb der Sozialde-
mokratischen Partei in den Jahres des Kaiser-
reiches, während und nach dem Ersten Weltkrieg 
zwischen den unterschiedlichen Flügeln ausge-
tragen wurden und die zur Spaltung der SPD in 
Sozialdemokraten und Kommunisten führen 
sollte, waren die Gewerkschaften in der Mehr-
heitsfraktion der Sozialdemokraten zu fi nden. 
Trotz der unvermeidlichen innerorganisato-
rischen Flügelkämpfe kam es nicht zu einer 
Spaltung der Freien Gewerkschaften.

Die Not und das Elend der Kriegszeit führten zu 
einer spürbaren politischen Radikalisierung der 
Arbeiterschaft, wie schon die spätere Spaltung 
der Sozialdemokratie in SPD und USPD zeigt, 
und zu einem Anwachsen einer Protestbewe-
gung, die nicht von den Gewerkschaften geführt 
wurde. Diese Protestbewegung reichte bis weit 
in die Armee und die Flotte hinein. Als sich die 
Matrosen der deutschen Hochseefl otte am 29./30. 
Oktober 1918 weigerten, in einem sinnlosen 
Vorstoß gegen die britische Flotte in den sicheren 
Tod zu fahren, brach nach der Verhaftung eini-
ger Hundert Matrosen wegen Meuterei die Re-
volution aus, die innerhalb kürzester Zeit alle 
Großstädte erreichte und das Kaiserreich zum 
Einsturz brachte. 

Als sich nach dem Kriegsende, nach der Revo-
lution und nach der Gründung der Republik die 
Grundzüge einer neuen Staats- und Gesell-
schaftsordnung – auch unter Mitwirkung der 
Gewerkschaften – entwickelt hatten, wurde als 
Dachverband der Freien Gewerkschaften der All-
gemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) 
gegründet, der auf seinem Gründungskongress 
1919 in Nürnberg seine Neutralität gegenüber 
den politischen Parteien proklamierte und deut-
lich machte, dass er sich nicht auf die enge, 
berufspolitische Interessenvertretung seiner Mit-
glieder beschränken wolle, sondern den Kampf 
für den Sieg des Sozialismus führen wolle.

In den Anfangsjahren der Weimarer Republik, 
die durch Putschversuche von rechts, eine 
 stagnierende Wirtschaft und durch eine galop-
pierende Infl ation gekennzeichnet waren, be fan-
den sich die Gewerkschaften in der Defensive: 
Zwar  versuchten  sie,  mit  vielen  Streikaktivitä-
ten die Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer 
Mitglieder zu sichern, doch gelang es nur mit 
allergrößter Anstrengung, die im Zuge der Re vo-
lution und der Republikgründung erreichten 
Errungenschaften, die Koalitionsfreiheit, das 
 Be triebsrätegesetz und den Achtstundentag zu 
 ver teidigen. In der Hochphase der Infl ation, 1923, 
wurde der Achtstundentag gegen den erbitterten 
Widerstand der Freien Gewerkschaften durch 
eine neue Arbeitszeitordnung ausgehöhlt. Auf-
grund  der  1923  eingeführten  staatlichen 
Zwangsschlichtung bei Arbeitskämpfen wurde 
der Staat in die Gestaltung der Arbeitsbeziehun-
gen einbezogen und die Koalitionsfreiheit ein-
geschränkt.

Mit der sich ab 1924 abzeichnenden deutlichen 
Verbesserung der Wirtschaftslage Deutschlands 
stabilisierte sich auch die politische Situation. 
Unter den bürgerlichen Regierungen gelang es 
den Gewerkschaften sozialpolitische Verände-
rungen mitzugestalten. In erster Linie sind hier 
der Ausbau der Sozialversicherung und die Ein-
führung der staatlichen Arbeitslosenversicherung 
und der Arbeitsvermittlung zu nennen, an denen 
die Gewerkschaften maßgeblich beteiligt wa-
ren.

Nach wenigen Jahren einer relativen politischen 
und wirtschaftlichen Stabilität gerieten die Ge-
werkschaften infolge der politischen Radikalisie-
rung in Deutschland, die durch die Weltwirt-
schaftskrise von 1930 ausgelöst wurde, in eine 
neue, schwere Krise, die schließlich in ihre Auf-
lösung durch das Hitlerregime münden sollte. 
War es den Freien Gewerkschaften in der Revo-
lution und in den Jahren der Weimarer Republik 
durch ihr auf die Schaffung einer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung gerichtetes Grundsatz-
programm auch gelungen, eine organisatorische 
Spaltung der Freien Gewerkschaften in sozial-
demokratische und kommunistische Gewerk-
schaf ten zu verhindern, so wurde in den weiteren 
Jahren jedoch deutlich, dass es, nicht zuletzt 
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auch aufgrund der Flügelbildung innerhalb der 
Gewerkschaften, nicht gelingen sollte, das Auf-
kommen der Nazibewegung und die Umgestal-
tung Deutschlands in eine Diktatur der Natio-
nalsozialisten unter Hitler zu verhindern. 

Die Weltwirtschaftskrise des Jahres 1930 erfasste 
alle Wirtschaftsbereiche, und als die Anzahl der 
Arbeitslosen Ende des Jahres schon auf 4,4 Mil-
lionen angestiegen war, kam die SPD-geführte 
Reichsregierung in bedrohliche Schwierigkeiten. 
Der Staat konnte der Reichsversicherungsanstalt 
keine ausreichenden Zuschüsse für die Leistun-
gen an die Millionen Arbeitslosen gewähren. Die 
SPD und die Gewerkschaften forderten eine Er-
höhung der Beiträge, die von den Arbeitgebern 
und den Rechtsparteien abgelehnt wurde. Es kam 
zum Sturz der Regierung und in der Folge zu 
einer Reihe rasch wechselnder Präsidialregierun-
gen, die ohne Zustimmung des Parlaments und 
nur gestützt auf den Reichspräsidenten und den 
Notverordnungsparagraphen 48 der Verfassung 
mit diktatorischen Vollmachten regierten. Die 
Tarifautonomie  wurde  aufgehoben  und  die 
 Löhne von der Regierung festgesetzt. Der ADGB 
versuchte nicht nur, die Eingriffe in die Arbeit-
nehmerrechte abzuwehren, sondern legte Pläne 
zur Beseitigung der Folgen der Krise vor, die 
 jedoch von den Arbeitgebern bzw. den jewei li-
gen Regierungen abgelehnt wurde. Die Republik 
wurde immer mehr zum Spielball der extremen 

politischen Kräfte von links und rechts, große 
Kreise der Industrie stützten die Nazipartei Hit-
lers, die in den Wahlen seit 1930 ihren Sieges-
zug begann. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf 
Hitler zum Reichskanzler ernannt, am 23. März 
beschloss der Reichstag gegen die Stimmen der 
SPD – die KPD war bereits am 7. März verboten 
und ihre Abgeordneten waren verhaftet worden 
– das „Ermächtigungsgesetz“, mit dem Hitler 
diktatorische Vollmachten zugebilligt wurden 
und das ihm die Möglichkeit gab, in den fol-
genden Jahren nach Beseitigung aller demokra-
tischen Rechte den von ihm geplanten „Führer-
staat“ zu errichten.

Im Glauben, das Überleben der Gewerkschafts-
organisationen auch unter einem Reichskanzler 
Hitler sichern zu können, versuchte der ADGB 
noch im April 1933 durch Anpassungsbekun-
dungen  an  die  neuen  Machthaber (Abrücken 
von der SPD und Zusammenschluss mit den an-
deren Richtungsgewerkschaf ten zu einer ent -
politisierten  Einheitsgewerkschaft) das  Überleben 
der Gewerkschafts organisation zu ermöglichen. 
Dieser (untaugliche) Versuch ist bereits am            
2. Mai 1933 fehl geschlagen: Das  Hitlerregime 
besetzte durch seine SA- und SS-Truppen die 
Gebäude des ADGB und seiner Einzelgewerk-
schaften,  viele  Funktionäre  wurden ermordet, 
andere verhaftet und gefoltert, einigen gelang 
die Flucht ins Exil.

Besetzung des

Berliner Gewerk-

schaftshauses

am 2. Mai 1933

von SA und SS.

Die Gewerkschaften

wurden aufgelöst.
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Neuanfang nach 1945

Im Exil, im Widerstand und in den Konzentra-
tionslagern des „Dritten Reiches“ wuchs der 
Gedanke zu einer Neugründung von weltan-
schaulich neutralen und parteipolitisch unab-
hängigen Gewerkschaften, mit denen eine ähn-
liche Spaltung der Arbeiterbewegung wie vor 
1933 vermieden werden sollte. Nach der Befrei-
ung von der Nazidiktatur gingen die Überle-
benden daran, in den Trümmern des in Besat-
zungszonen aufgeteilten Deutschlands diese 
Gedanken in die Tat umzusetzen und die Ein-
heitsgewerkschaften aufzubauen.

Sozialdemokraten, Christen und Kommunisten 
versuchten gemeinsam, die Einheit der Gewerk-
schaftsbewegung gegen parteipolitische Einfl üs-
se sichern. Das Verhältnis zu den politischen 
Parteien wurde wie folgt defi niert: „Das Verhält-
nis der Gewerkschaften zu den einzelnen Par  -
teien bestimmen die Parteien selbst durch ihr 
Verhalten gegenüber den Gewerkschaften“ (VII. 
Interzonenkonferenz 1948 in Dresden). 

Bereits 1946 wurde in der sowjetischen Besat-
zungszone der Freie Deutsche Gewerkschafts-
bund (FDGB) gegründet, während es in den Be -
satzungszonen der Westalliierten aufgrund der 
unterschiedlichen Auffassungen der westlichen 
Siegermächte über die Grundzüge der Gewerk-
schaftsarbeit erst Anfang 1948 gelang, einen 
gemeinsamen Gewerkschaftsrat der Westzonen 
zu bilden. Die Gewerkschaften aller Zonen tra -
fen sich in mehreren Konferenzen, um den Zu-
sammenhalt der Organisationen zu sichern und 
um Grundsatzfragen zu klären. Mit dem begin-
nenden Kalten Krieg und der Teilung Deutsch-
lands in zwei Teilstaaten (1949) war auch die 
Zusammenarbeit unter den beiden Gewerk-
schaftsbünden beendet. Der FDGB geriet immer 
mehr unter den Einfl uss der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschland (SED) der DDR, was die 
Zusammenarbeit mit den westdeutschen Ge-
werkschaften erschwerte, die sich 1949 zum 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusam-
menschlossen, dessen erster Vorsitzender Hans 
Böckler wurde. Auf diesem Gründungskongress 
gab sich der DGB ein Leitbild für die künftige 
Wirtschafts- und Sozialordnung in der Bundes-

republik Deutschland. Dieses spiegelte sich in 
den folgenden wirtschaftlichen Grundsätzen 
wider: Gefordert wurde

• „eine Wirtschaftspolitik, die unter Wahrung 
der Würde freier Menschen, die volle Beschäf-
tigung aller Arbeitswilligen sichert,

• die Mitbestimmung der organisierten Ar-
beitnehmer in allen personellen, wirtschaft-
lichen und sozialen Fragen, in der Wirt-
schaftsführung und der Wirtschaftsgestal-
tung,

• die Überführung der Schlüsselindustrien in 
Gemeineigentum (Bergbau, Eisen- und Stahl-
industrie, Großchemie, Energiewirtschaft, 
Verkehrseinrichtungen und Kreditinstitute),

• soziale Gerechtigkeit durch eine angemessene 
Beteiligung aller Werktätigen am volkswirt-
schaftlichen Gesamtertrag und Gewährung 
eines  ausreichenden  Lebensunterhalts  für 
die infolge von Alter, Invalidität oder Krank-
heit nicht Arbeitsfähigen.

Eine  solche  wirtschaftspolitische  Willensbil-
dung“ – so heißt es weiter – „verlangt eine zen-
trale volkswirtschaftliche Planung, damit nicht 
private Selbstsucht über die Notwendigkeit der 
Gesamtwirtschaft triumphiert.“ 

Damit bewegte sich der DGB wie die SPD und 
Teile der CDU (Ahlener Programm von 1947) in 
einem antikapitalistischen Fahrwasser. In dem 
Wirtschaftskonzept wurde nicht an eine totale 
Planwirtschaft gedacht, in der alle Produktions-
mittel im Besitz des Staates sind. Vielmehr soll -
ten Wirtschaftsplanung, Gemeineigentum, Mit-
bestimmung und soziale Gerechtigkeit die Basis 
für eine demokratische Wirtschaftsordnung 
darstellen, in der die Schlüsselindustrien in der 
Hand des demokratischen Staates verbleiben 
sollten, damit sich die Kumpanei von Kapital 
und Rechtsextremisten, die den Untergang der 
Weimarer Republik herbeigeführt hatte, nicht 
wiederholen konnte.

Die Sozialisierungspläne der ersten Nachkriegs-
jahre wurden bereits vor der Gründung der 
Bundesrepublik von den Westalliierten nicht 
weiter verfolgt, die sich mit einer Entfl echtung 
der Großkonzerne begnügten. Mit dem Beginn 
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des Kalten Krieges und mit der Währungsreform, 
in der die wirtschaftliche Substanz der Unter-
nehmer nicht angetastet wurde, veränderten sich 
in der Bundesrepublik die wirtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Machtverhältnisse. Die 
Mehrheitsverhältnisse in der Bundesrepublik 
ließen eine Verwirklichung der wirtschaftspoli-
tischen Grundsätze des Münchener Programms 
nicht mehr zu, da sich in großen Teilen der Be-
völkerung die Überzeugung herausbildete, der 
Wiederaufbau des zerstörten Landes sei am 
schnellsten und sichersten durch eine Restau-
ration der alten Wirtschaftsformen zu schaffen. 
Nachdem die CDU 1949 ihr Ahlener Programm 
durch die „Düsseldorfer Leitsätze“ ergänzt hatte, 
in denen Ludwig Ehrhardt das Programm der 
„Sozialen Marktwirtschaft“ entwickelt hatte, 
ge lang es zwar dem DGB, trotz der sich verhär-
tenden Positionen in der gesellschaftlichen und 
parteipolitischen Auseinandersetzung um die 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Grund-
lagen der Bundesrepublik Deutschland den 
Gedanken der Einheitsgewerkschaft zu wahren, 
die Umsetzung seiner wirtschaftspolitischen 
Grundsätze von 1949 scheiterte jedoch an den 
veränderten politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen.

Ab 1950 verstärkte der DGB seine Anstrengun-
gen, wenigstens den Grundsatz der Mitbestim-
mung durch die Vorlage eines Gesetzentwur fes 
gesetzlich verankern zu lassen. Mit dem Ge setz 
sollten nicht nur die gleichberechtigte Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer in personel len, 
sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten 
erreicht werden, sondern auch die Beteiligung 
der Gewerkschaften an der betrieblichen und 
überbetrieblichen Mitbestimmung. Trotz bun-
desweiter Aktionen und Demonstrationen der  
organisierten  Arbeitnehmerschaft  wurde 1952 
das Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet, das 
im Hinblick auf die Mitbestimmung weit hinter 
den Forderungen der Gewerkschaften zurück-
blieb. Die Gewerkschaften wurden durch dieses 
Gesetz praktisch aus den Betrieben aus geschlos-
sen, da sie als Organe der Betriebsverfassung 
nicht vertreten waren. Um jedoch als Organisa-
tion im Betrieb präsent zu sein, schufen die 
meisten Gewerkschaften als Antwort auf das 
Betriebsverfassungsgesetz 1952 das Vertrauens-

leutesystem. Darüber hinaus gelang es nur im 
Montanbereich die paritätische Mitbestimmung 
zu verankern, da die Regierung ganz offensicht-
lich durch die Ergebnisse der Urabstimmungen 
in den für den Wiederaufbau des Landes so 
 wichtigen Bereichen der Stahlindustrie und des 
Bergbaus beeindruckt wurde (Streikbereitschaft 
96% bzw. 92%).

Die Niederlage um das Betriebsverfassungsgesetz 
1952 veranlasste die Gewerkschaften, sich aktiv 
im Bundestagswahlkampf 1953 auf die Seite der 
SPD zu schlagen und mit einem Wahlaufruf ihre 
Mitglieder aufzufordern, der CDU/CSU die Quit-
tung für ihr Verhalten in der Mitbestimmungs-
frage zu erteilen. Diese Kampagne mündete in 
eine deutliche Niederlage: Bei der Bundestags-
wahl vom September 1953 konnte die konser-
vative CDU/CSU-Regierung über 45% der Stim-
men erringen, so dass die Gewerkschaften ihre 
Hoffnung, mit der SPD ihre Vorstellungen von 
Mitbestimmung durchzusetzen, begraben muss-
ten.

Das  Eintreten  des  DGB  im  Bundestagswahl -
kampf 1953 für eine Ablösung der konservativen 
Regierung führte innerhalb der Gewerkschaften 
zu erheblichen Spannungen, da die Funktionäre 
und Mitglieder, die sich dem christlichen Ge-
werkschaftsfl ügel zurechneten, den Wahlaufruf 
des DGB als „Verstoß gegen den Grundsatz der 
parteipolitischen Neutralität“ der Einheitsge-
werkschaft betrachteten. Um ähnlichen Situa-
tionen vorzubeugen, verlangten die Wortführer 
der christlichen Arbeitnehmer eine stärkere 
Vertretung im Bundesvorstand des DGB und in 
den Vorständen der Einzelgewerkschaften sowie 
in den jeweiligen Untergliederungen. Darüber 
hinaus sollte das Münchener Grundsatzpro-
gramm revidiert und den Gewerkschaftsmitglie-
dern aus den Reihen der Sozialausschüsse der 
CDU/CSU sowie der katholischen und evange-
lischen Arbeitervereine ein satzungsmäßig ab-
gesicherter Fraktionsstatus innerhalb des DGB 
zugebilligt werden. Da diese Veränderungen nicht 
auf den dafür zuständigen Gewerkschaftstagen, 
sondern über Vorstandsbeschlüsse vorgenom-
men werden sollten, da damit zu rechnen war, 
dass auf den Gewerkschaftstagen nicht die er-
forderlichen Mehrheiten für derartige Forde-
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rungen zustande kommen würden, traten eine 
Reihe von christlich-sozialen Funktionären aus 
den DGB-Gewerkschaften aus und gründeten 
1955 die Christliche Gewerkschaftsbewegung 
Deutschlands (CGD), die 1959 in Christlicher 
Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) um-
benannt wurde. Der größte Teil der Funktionäre 
und Mitglieder aus den Sozialausschüssen blieb 
jedoch in den DGB-Gewerkschaften, so dass der 
CGB in der Gewerkschaftsgeschichte der Bun-
desrepublik keine besondere Rolle spielt.

Die Neuorientierung des DGB auf eine stärkere 
Gewichtung der Tarif- und Sozialpolitik wurde 
in dem 1955 beschlossenen Aktionsprogramm 
deutlich, das in seinen wesentlichen Punkten 
möglichst rasch spürbare Verbesserungen der 
Arbeits- und Lebensbedingungen für die abhän-
gig Beschäftigten forderte:

• Einführung der Fünf-Tage-Woche mit acht-
stündiger täglicher Arbeitszeit,

• gleiche Entlohnung für Männer und Frauen
• Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auch für 

Arbeiter,
• Kündigungsschutzregelungen und soziale 

Absicherung im Alter, bei Invalidität, Unfall, 
Krankheit und Arbeitslosigkeit,

• eine paritätische Mitbestimmung in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten von Kapital-
gesellschaften sowie eine qualifi zierte Mitbe-
stimmung in Betrieben und Verwaltungen,

• einen verbesserten Arbeitsschutz,
• ausreichende Ausbildungsmöglichkeiten für 

junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer.

Mit Ausnahme der paritätischen Mitbestimmung 
konnte dieses Aktionsprogramm in den folgen-
den zehn Jahren durchgesetzt werde. Darüber 
hinaus äußerte sich der DGB auch weiterhin zu 
allgemeinen politischen Fragen wie zur Einfüh-
rung der Wehrpfl icht oder zur Ausrüstung der 
Bundeswehr mit Trägersystemen für Atomwaf -
fen. Gerade die Kampagne gegen die atomare 
Bewaffnung führte zu Großdemonstrationen und 
Kundgebungen der Gewerkschaften.

Ein weiterer Konfl ikt war das Bemühen der kon-
servativen Regierung, ab 1958 eine Notstands-
gesetzgebung zu erlassen, mit der für den Fall 
des  Notstands  gewisse  Grundrechte  einge-
schränkt  und  der  Regierung  Generalvollmach-
ten (ähnlich wie in der Weimarer Verfassung) 
zukommen sollten. In dieser Frage kam es zu 
einem lang anhaltenden Konfl ikt mit der SPD, 
die in dieser Frage zu einer Zusammenarbeit mit 
der Regierung bereit war. Innerhalb der Ge-
werkschaften, und hier insbesondere in der IG-
Metall unter ihrem Vorsitzenden Otto Brenner, 
spitzte sich die Diskussion bis hin zu Streik-
beschlüssen für den Fall der Verabschiedung der 
Notstandsge setze zu. Im Übrigen konnten die 
Notstandsgesetze erst von der Großen Koalition 
im Mai 1968 verabschiedet werden, nachdem 
der DGB einige bedeutende Veränderungen des 
ursprünglichen Entwurfs durchgesetzt hatte. 

Mit fortschreitender Veränderung der politi-
schen und sozialen Situation in der Bundesre-
publik kam es auch innerhalb des DGB zu einer 
lang anhaltenden und kontrovers geführte Dis-
kussion um die Anerkennung der gegebenen 
Wirtschaftsordnung,  die  nun  in  keiner  Weise 
mit  den  „Wirtschaftspolitischen  Grundsätzen“ 
des Jahre 1949 in Übereinstimmung gebracht 
werden konnte. Es ging um eine Neuorientierung, 
um die Absage an den Klassenkampf und die 
Hinwendung  zur  Sozialpartnerschaft.  Nach 
 harten Auseinandersetzungen innerhalb der 
Gewerkschaften wurde 1963 ein neues Grund-
satzprogramm verabschiedet, in dem die beste-
hende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 
weitestgehend anerkannt wurde, und das sich 
zur sozialen Marktwirtschaft auf kapitalisti scher 
Grundlage bekannte. Neben der Absage an den 
Klassenkampf wurde im Grundsatzprogramm 
die völlige Westintegration der Bundesrepublik 
anerkannt.

Damit hatten die Gewerkschaften einen Schritt 
nachvollzogen, den die SPD bereits in ih rem 
Godesberger Programm von 1959 getan hatte. 
Im Düsseldorfer Grundsatzprogramm betonten 
die Gewerkschaften nochmals ihre Unabhän-
gigkeit  von  Regierungen,  Parteien,  Konfessionen   
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und  Unternehmern  und  ihre  Entschlossenheit 
zu weltanschaulicher, reli giöser und politischer 
Toleranz. 

Die Gewerkschaften des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DBG) haben in den turbulenten 
Aufbaujahren der Bundesrepublik sich einerseits 
in die Politik eingebracht, indem sie sich z.B. im 
vorparlamentarischen Raum an der Gesetzge-
bung beteiligten. Auf der anderen Seite haben 
sie versucht, einen kritischen Abstand von den 
politischen Parteien zu halten, um selbst poli-
tische Konzeptionen zur Mitbestimmung und 
zur  Gleichberechtigung  von  Arbeitnehmerin -
nen und Arbeitnehmern in der Bundesrepublik 
zu entwickeln. Entscheidende Wegpunkte dabei 
sind die Kämpfe und die Beteiligung um die 
Mitbestimmungsgesetze und um die Sozialge-
setzgebung in den 60er und 70er Jahren, die 
harten Auseinandersetzungen um die Notstands-
gesetzgebung in den 60er Jahren und der Kampf 
um die Arbeitszeitverkürzung zur Bekämpfung 
der Massenarbeitslosigkeit in den 80er und 90er 
Jahren.

Mit zunehmender Arbeitslosigkeit verschärften 
sich auch die Auseinandersetzungen um die 
Arbeitszeitverkürzung. Hatten die Gewerk-
schaften die Frage der Arbeitszeitverkürzung 
anfänglich noch als Beitrag zur Humanisierung 
des Arbeitslebens angesehen, so überwog in den 

harten Arbeitskämpfen der Jahre 1978, 1981, 
1984 und 1986 die Argumentation, dass mit der 
35-Stunden-Woche vorhandene Arbeitsplätze 
gesichert und Massenarbeitslosigkeit verhindert 
werden könnte. Verschärfend wirkten sich in 
den Arbeitskämpfen die von den Arbeitgebern 
durchgeführten Aussperrungen aus, mit denen 
die Lasten eines Arbeitskampfes für die Gewerk-
schaften zunehmend unkalkulierbarer wurden. 

Es ist den Gewerkschaften, und hier war es wie-
derum in erster Linie die IG Metall, gelungen, 
trotz massiver Gegenwehr der Arbeitgeber und 
expansiver Aussperrungen beachtliche Erfolge 
in der Lohnpolitik und im Hinblick auf die Ver-
kürzung der wöchentlichen Arbeitszeit zu er-
ringen.  Sie  haben sich  nicht  gescheut,  in einer 
wirtschaftlichen Krise mit gleichzeitiger Mas-
senarbeitslosigkeit Streikmaßnahmen zur Durch-
setzung ihrer Forderung nach einer Arbeitszeit-
verkürzung bei vollem Lohnausgleich zu ergrei-
fen. Auch wenn sie ihr erklärtes Ziel, die Mas-
senarbeitslosigkeit zu verringern, nicht erreicht 
haben,  da  sich  eine  derartige  gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe nicht allein mit den Mitteln 
der Tarifpolitik lösen lässt und die erforderlichen 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Bun-
desregierung ausgeblieben sind, so haben sie mit 
der schrittweisen Einführung der 35-Stunden-
Woche doch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt 
von Arbeitsplätzen geleistet.

Streik Kassel

1958

Urabstimmung

IG Metall 1958
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Die Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten

Als die Bevölkerung der DDR im Jahre 1989 durch 
anhaltende Proteste und Demonstrationen das 
SED- Regime zur Aufgabe zwang und die Deutsch-
land teilende Mauer geöffnet wurde, lösten sich 
die SED sowie die mit ihr verbundenen Organi-
sationen sich auf. Dieser Aufl ösungsprozess er-
fasste den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund 
(FDGB), der mit seinen Untergliederungen als 
so genannte Massenorganisation die Erwerbs-
tätigen im Sinne der Ziele der Partei im Bereich 
des Arbeitslebens zu erziehen und anzuleiten 
hatte.  Die  meisten  Gewerkschaftsmitglieder 
traten im Zuge der Vereinigung der deutschen 
Staaten in die DGB-Gewerkschaften ein. Der DGB 
und seine Einzelgewerkschaften haben durch 
einen erheblichen personellen und materiellen 
Einsatz den Aufbau gewerkschaftlicher Struktu-
ren noch zur Zeit der letzten DDR-Regierung 
unterstützt und nach der Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten am 3. Oktober 1990 durch 
den Ausbau ihres Organisationsnetzes den vie-
len Hunderttausenden von Gewerkschaftern in 
den neuen Ländern eine Plattform zu umfas-
sender  Interessenvertretung  geschaffen.  Fast 
über Nacht hatten die DGB-Gewerkschaften auf 
diese Weise rund zwei bis drei Millionen gewon-
nen. Allerdings hielt dieser Zustand nicht lange 
an, denn durch die Aufl ösung bzw. Privatisierung 
der Mehrzahl der ehemaligen Volkseigenen 
 Betriebe (VEB) und der großen Landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaften (LPG) re-
duzierte sich der Mitgliederbestand kontinu-
ierlich auf das heutige Niveau.

Neue Fragen, neue Probleme, neue 
Organisationsformen?

Seit ihrer Neugründung nach dem Zweiten Welt-
krieg haben die deutschen Gewerkschaften 
mehrere Phasen in ihrer politischen Zielsetzung 
durchlaufen: Bis Ende der 50er Jahre standen 
die Forderungen nach einer strukturellen Verän-
derung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung 
an der ersten Stelle, in der zweiten Phase, bis zur 
Mitte der 70er Jahre, waren sie stärker auf prag-
matische Verbesserungen der bestehenden Ver-
hältnisse ausgerichtet, während ab der Mitte der 

80er Jahre die Veränderung und Erweiterung der 
politischen Mitsprache und der Erhalt von Ar-
beitsplätzen über die Arbeitszeitverkürzung mit 
Lohnausgleich Schwerpunkte der gewerkschaft-
lichen Politik waren.

Zurzeit befi nden sich die Gewerkschaften in einer 
Phase, die gekennzeichnet ist durch drastische 
Mitgliederverluste aller DGB-Gewerkschaften. 
Zwar sind die Gewerkschaften in Deutschland 
trotz der einschneidenden Mitgliederverluste 
immer noch starke Organisationen, dennoch ist 
ihre Position in der Gesellschaft gefährdet, wenn 
es ihnen nicht gelingt, ihre Mitglieder zu bin-
 den und neue zu gewinnen, ihre Organisations-
strukturen, ihre Arbeitsweisen und Aufgaben zu-
schnitte den veränderten Problemlagen, den 
Ansprüchen der Mitglieder und den abneh-
menden fi nanziellen Mitteln anzupassen.

Überstehen können sie nur, wenn sie lernfähig 
sind und auf die veränderten Rahmenbedingun-
gen eingehen („Nur wer sich verändert, bleibt 
sich treu“). Darüber hinaus müssen sie besser als 
bisher in der Lage sein, qualifi zierte Dienst-
leistungen für ihre Mitglieder zu erbringen, damit 
diese das Gefühl haben, mit ihren Beiträgen nicht 
nur eine politisch-soziale Kraft zu stützen, son-
dern auch qualitativ hochwertige Leistungen auf 
den für sie wichtigen Feldern wie z.B. der Tarif- 
und Betriebspolitik, des Rechtsschutzes, der 
Weiterbildung usw. zu erhalten.

Die Strukturen des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

Der DGB ist ein Zusammenschluss von acht 
Einzelgewerkschaften, die sich freiwillig und aus 
der Erkenntnis zu einem Gewerkschaftsbund 
zusammengeschlossen haben, dass eine ge-
meinsame Dachorganisation die Politikfelder, 
wie sie oben beschrieben wurden, wirkungsvoller 
erfüllen kann als eine einzelne Gewerkschaft. 
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sind 
organisatorisch voneinander getrennt, es besteht 
weder eine Weisungsbefugnis des DGB an eine 
Gewerkschaft noch ein Unterstellungsverhältnis. 
Vielmehr sind die Gewerkschaften souverän in 
der Gestaltung und Umsetzung ihrer satzungs-
gemäßen Aufgaben, das bezieht sich sowohl auf 
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den Abschluss von Tarifverträgen als auch auf 
den Beschluss zum Arbeitskampf. Der DGB ist 
keine Tarifvertragspartei, es sei denn, dass er von 
einer oder mehreren Gewerkschaften mit der Füh-
rung von Tarifverhandlungen beauftragt würde. 

Mitglieder des Gewerkschaftsbundes können 
Gewerkschaften werden, deren Geltungsbereich 
sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land erstreckt. Voraussetzung für die Aufnahme 
in den Bund ist, dass die Satzung des DGB an-
erkannt wird und dass dem Bund nicht bereits 
eine Gewerkschaft angehört, die für die gleichen 
Arbeitnehmergruppen zuständig ist. 

Die Mitgliedsgewerkschaften des DGB zählen 
rund 6,5 Millionen Mitglieder. Sie zahlen dem 
Dachverband für die Erfüllung seiner Aufgaben 
einen Beitrag, der in der Regel 12 Prozent ihres 
Beitragsaufkommens ausmacht. Darin sind 5% 
für die Arbeit der DGB-Rechtsschutz GmbH ( sie- 
he unten) enthalten. Hier ist anzumerken, dass 
sich die Mitgliedsgewerkschaften des DGB aus-
schließlich aus ihren Mitgliederbeiträgen fi nan-
zieren und keine Mittel von anderer Seite an-
nehmen dürfen. Sie sind unabhängig gegenüber 
Regierungen, Verwaltungen, Unternehmen, 
Konfessionen und politischen Parteien und 
verstehen sich als Einheitsgewerkschaften. Das 
gleiche gilt sinngemäß für den Bund. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist – ebenso 
wie seine Mitgliedsgewerkschaften – demokra-
tisch aufgebaut. Daher fi ndet die gewerkschaft-
liche Willensbildung von unten nach oben statt, 
das heißt von der Betriebsebene über die örtli-
chen Organisationen bis hin zur Bundesspitze. 
Die wichtigsten Organe des DGB sind folgen de:

• Der Bundeskongress. Er ist die höchste Instanz 
des Bundes und tritt alle vier Jahre zusammen. 
Die Delegierten werden von den Mitglieds-
gewerkschaften gewählt, deren Anzahl vom 
Bundesausschuss entsprechend der jeweili-
gen Mitgliederzahl der Gewerkschaften fest-
gelegt wird. Zurzeit sind es 400 Delegierte. 
Die Aufgabe des Bundeskongresses besteht in 
der Hauptsache darin, die Gewerkschafts-
politik zu bestimmen (z.B. Verabschiedung 
des Grundsatzprogramms), über die an ihn 

gerichteten Anträge zu beraten und Beschlüs-
se dazu zu fassen, den Bundesvorstand zu 
wählen und erforderlichenfalls Satzungsän-
derungen vorzunehmen. 

• Der Bundesausschuss. Dieser setzt sich aus 
dem Geschäftsführenden Bundesvorstand, 
den Vorsitzenden der acht Einzelgewerk-
schaften und 70 weiteren Mitgliedern zusam-
men, zu denen auch die Vorsitzenden der 
DGB-Bezir ke gehören, die vom Bundeskon-
gress gewählt werden. Der Bundesausschuss 
tritt einmal im Jahr zusammen und hat z.B. 
die Aufgabe, zu allen gewerkschaftspoliti-
schen und anderen wichtigen Fragen Stellung 
zu nehmen, den Haushalt des Bundes zu 
beschließen, eventuelle Ergänzungswahlen 
für den Bundesvorstand vorzunehmen, die 
Wahl der Landesvorsitzenden zu bestätigen, 
Anordnungen über die Geschäftsführung 
innerhalb des Bundes zu treffen und Ort und 
Zeitpunkt des nächsten Bundeskongresses zu 
bestimmen.

• Der Bundesvorstand und der Geschäftsfüh-
rende Bundesvorstand. Der Geschäftsfüh-
rende Bundesvorstand besteht aus dem/der 
Vorsitzenden, einem/einer stellvertretenden 
Vorsitzenden und drei weiteren Mitgliedern. 
Gemeinsam mit den acht Vorsitzenden der 
Mitgliedsgewerkschaften bildet er den Bun-
desvorstand. Der Geschäftsführende Bun-
desvorstand wird auf dem Bundeskongress 
alle vier Jahre gewählt und vertritt den Bund 
nach innen und nach außen. Er hat alle dem 
Bund aus der Satzung erwachsenden Aufga-
ben zu erfüllen und darauf zu achten, dass 
die Bundessatzung von allen Gewerkschaften 
eingehalten wird. Ferner hat er dafür zu sor-
gen, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
Gewerkschaften  reibungslos  verläuft,  dabei 
spielt die Abgrenzung der Organisa tionsbe-
reiche eine wichtige Rolle. Die DGB-Bezirks-
vorsitzenden nehmen mit beratender Stimme 
an den Sitzungen des Bundesvorstandes teil, 
der einmal monatlich zusammentritt. Der 
Bundesvorstand bildet gewissermaßen die 
„Regierung“ des DGB.
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• Die Revisionskommission. Sie überwacht die 
Kassenführung des DGB und prüft die Jah-
resabrechnung. Die Kommission wird vom 
Bundesausschuss gewählt und besteht aus 
drei Mitgliedern, die dem Bundeskongress 
über die vorgenommenen Prüfungen berich-
tet

• Die Bezirke. Zur Erfüllung der gemeinsamen 
gewerkschaftlichen Aufgaben sind neun Be-
zirke eingerichtet, die den Bund innerhalb 
des Bezirks vertreten. Die gewählten Bezirks-
vorstände und die Bezirksvorsitzenden neh-
men zu landespolitischen Fragen Stellung, 
unterbreiten den Landesregierungen Vor-
schläge zu Gesetzesvorhaben auf Landes  -
ebene im Interesse der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und erfüllen die gewerk-
schaftspolitischen und organisatorischen 
Aufgaben im Sinne der DGB-Satzung. Dazu 
gehört es auch, die Arbeit der nächsten Ebe-
ne, der Regionen, zu koordinieren, zu un-
terstützen  und zu überprüfen. Die Vorsitzen-
den  und  die  Bezirksvorstände werden alle 
vier Jahre auf einer Bezirkskonferenz gewählt, 
die spätestens alle drei Monate vor dem Bun-
deskongress stattfi ndet.

• Die nächste Ebene stellen die Regionen dar; 
zurzeit sind 94 Regionsgeschäftsstellen ein-
gerichtet. Die Regionsvorstände und die 
hauptamtlichen Vorsitzenden werden eben-
falls alle vier Jahre von den Vertreterinnen 
und Vertretern der Mitgliedsgewerkschaften 
in einer Regionsdelegiertenversammlung 
gewählt. Für die Regionen sind die Beschlüsse 
von Bundesvorstand, Bundesausschuss, Be-
zirkskonferenz und Bezirksvorstand bindend.

• Die Regionsvorstände haben die Aufgabe, 
den Bund in der Region zu vertreten, Vor-
schläge, Stellungnahmen und Forderungen 
zu örtlichen, regionalen und landespoliti-
schen Fragen, die die Interessen von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern berühren 
zu unterbreiten und alle gemeinsamen 
 gewerkschaftspolitischen und organisatori-
schen Aufgaben in der Region zu behandeln 
sowie Anträge an den Bezirk und an den Bund 
zu stellen. Darüber hinaus haben sie die re-
gionale und örtliche Arbeit der Mitgliedsge-
werkschaften zu unterstützen. Sie sind gegen-
über dem Bundesvorstand und dem Bezirks-
vorstand  weisungsgebunden.

Mitglieder prozentual

ver.di (34,2%)

IG Bauen-Agrar-Umwelt 
(5,5%)

IG Bergbau, Chemie, 
Energie (11,1%)

Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (3,9%)

IG Metall (35,8%)Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (3,2%)

Gewerkschaft 
der Polizei (2,6%)

TRANSNET (3,8%)

( , )
IG Ber
Energ

ftt 
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• In den Regionen wird durch Beschluss der 
Regionsvorstände und im Einvernehmen mit 
dem Bezirksvorstand eine ehrenamtliche 
Binnenstruktur in Form von Kreis- bzw. Orts-
verbänden gebildet. In den Orten, in denen 
keine Verwaltungsstelle einer Einzelgewerk-
schaft existiert, ist der DGB Ansprechpartner 
für ratsuchende Gewerkschaftsmitglieder. 

In allen Organen und Gremien des DGB sind 
ehrenamtliche Mitglieder in die Arbeit einge-
bunden, sie nehmen in den Entscheidungs- bzw. 
Kontrollorganen aller Ebenen die Mehrzahl der 
Mandate wahr.

Darüber hinaus ist an den Sitzen der örtlichen 
Arbeitsgerichte in der Regel eine Rechtsschutz-
stelle der DGB – Rechtsschutz GmbH angesiedelt, 
die im Auftrag der Einzelgewerkschaften die 
Vertretung in der ersten Instanz der Arbeits- und 
Sozialgerichte wahrnimmt.

Die politische Rolle des DGB in Gesellschaft 
und Politik

Die Gewerkschaften des Gewerkschaftsbundes 
(DGB) sehen sich in der Nachfolge ihrer in der 
Nazidiktatur untergegangenen Vorläuferorgani-
sationen als Selbsthilfe- und Kampforganisatio-
nen von abhängig Beschäftigten, sie erheben den 
Anspruch, die sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Interessen aller Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu vertreten. Die bei der Neu-
gründung im Münchener Programm von 1949 
erklärten wirtschafts- und sozialpolitischen Ak-
zente sind im Grundsatzprogramm von 1963 
sowie in den anschließenden programmatischen 
Erklärungen den Gegebenheiten in der Bundes-
republik angepasst worden. Eine grundlegende 
Aufgabe der Gewerkschaften besteht jedoch nach 
wie vor: Die Gewerkschaften sind aufgerufen, 
die Folgen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Unterlegenheit der Arbeitnehmerinnen und 

Mitgliederzahlen DGB 2007

Mitgliederstatistik  
 Deutscher Gewerkschaftsbund (Gesamt)

     
(Stand: 31.12.2007) 

 Männlich Weiblich
 Gesamt in v.H. Gesamt in v.H. Insgesamt in v. H

IG Bauen-Agrar-Umwelt 290.791 82,7 60.932 17,3 351.723 5,5

IG Bergbau, Chemie, Energie 576.155 80,8 137.098 19,2 713.253 11,1

Gew. Erziehung und Wissenschaft 76.748 30,8 172.045 69,2 248.793 3,9

IG Metall  1.892.814 82,1 413.469 17,9 2.306.283 35,8

Gew. Nahrungs- Genuss- Gaststätten  125.179 60,2 82.768 39,8 207.947 3,2

Gewerkschaft der Polizei 132.278 78,5 36.155 21,5 168.433 2,6

TRANSNET 188.620 78,8 50.848 21,2 239.468 3,7

ver.di 1.105.088 50,1 1.100.057 49,9 2.205.145 34,2

DGB-Gesamt 4.387.673 68,1 2.053.372 31,9 6.441.045 100,0

 Männlich  Weiblich
 Gesamt in v.H. Gesamt in v.H. Insgesamt in v. H

Arbeiter und Angestellte  3.797.597 67,9 1.793.849 32,1 5.591.446 86,8

Beamte 317.293 67,0 156.010 33,0 473.303 7,3

Sonstige  272.783 72,5 103.513 27,5 376.296 5,8

DGB-Gesamt 4.387.673 68,1 2.053.372 31,9 6.441.045 100,0
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Arbeitnehmer durch den Kampf um bessere 
Arbeitsbedingungen, höhere Einkommen und 
wirtschaftliche Mitbestimmung zu beseitigen.

Dies geschieht nicht nur in Auseinanderset-
zungen mit der Arbeitgeberseite, sondern auch 
dadurch, dass die Gewerkschaften auf die Regie-
rung und die Parteien einwirken, mit ihnen in 
Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu-
sammenarbeiten und dabei ihre Forderungen 
nach einer weiteren Demokratisierung von Ar-
beitswelt, Wirtschaft und Gesellschaft einbrin-
gen. So ist es über die Beteiligung an der Sozial- 
und Wirtschaftsgesetzgebung gelungen, zahl-
reiche Gesetzesvorhaben der jeweiligen Regie-
rungen im Interesse der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu initiieren oder zu beeinfl ussen.

Die Gewerkschaften arbeiten aktiv mit an der 
Ausgestaltung  des  Sozial-  und  Rechtsstaates, 
denn  ohne  die  umfassende  soziale  Sicherung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit nehmer in 
der Bundesrepublik Deutschland, die auch durch 
die aktive Beteiligung der Gewerkschaften des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes zustande ge-
kommen ist, hätten zwangsläufi g die Schwer-
punkte  gewerkschaftspolitischer  Betä tigung 
anders gesetzt werden müssen: Ohne das Be-
kenntnis des Grundgesetzes zum Sozialstaat, 
ohne die Zusammenfassung aller Gewerkschaf-
ten zu einer wirkungsvollen Einheit und Ver-
tretung der gemeinsamen Interessen auf allen 
Gebieten, insbesondere in der Wirtschafts-, So-
zial- und Kulturpolitik, wäre die um fassende 
soziale Absicherung der abhängig Beschäftigten 
in der Bundesrepublik Deutschland nicht zu-
stande gekommen, wären die Ausein anderset-
zungen zwischen Arbeit und Kapital nicht 
schließlich in eine Zusammenarbeit mit Staat 
und Unternehmern gemündet, die bisher vom 
Gedanken der gemeinsamen sozialen Ver ant-
wortung für den Sozialstaat geprägt war. 

Inwieweit sich diese Form einer Partnerschaft 
unter den neuen, durch Arbeitsplatzabbau, Pro-
duktionsverlagerung und einer hauptsächlich 
an  Dividenden  orientierten  Unternehmens-
philosophie angloamerikanischer Prägung wei-
terführen lässt, ist noch nicht absehbar. Zwar 

waren auch bisher die Auseinandersetzungen 
zwischen den unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Kräften aufgrund der jeweiligen Interessen-
lagen nicht frei von harten Kämpfen zwischen 
den Vertragsparteien auf der einen Seite – wie 
die Streiks und Aussperrungen in dieser Republik 
zeigen. Auch gab es tiefgreifende Auseinander-
setzungen zwischen den Gewerkschaften und 
den jeweiligen Regierungen in wirtschafts- und 
sozialpolitischen Fragen.

Bei allen unterschiedlichen Auffassungen waren 
jedoch die Auseinandersetzungen ab den 60er 
Jahren immer von der gemeinsamen Verant-
wortung für die bestehende Wirtschafts- und 
Sozialordnung geprägt. Ihrem Selbstverständnis 
nach  füllten  die  Gewerkschaften  in  Deutsch-
land eine Doppelrolle als „Ordnungsfaktor und 
Gegen macht“ aus. In Zeiten wirtschaftlichen 
Aufschwungs stand für sie verständlicherweise 
die pragmatische Alltagsarbeit im Vordergrund. 
Dabei haben sie bedeutende sozialpolitische 
Erfolge errungen; in Zeiten der Rezession ver-
suchten sie, als Gegenmacht der abhängig Be-
schäftigten den Bestrebungen der Kapitalseite 
entgegenzuwir ken und Auswege aus der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Krise zu 
Lasten der Arbeit nehmerinnen und Arbeitneh-
mer zu suchen.

Die  Stärke  und  die  Fähigkeit  der  Gewerkschaf - 
ten, die Interessen von abhängig Beschäftigten 
sowohl im Konfl ikt als auch in der Kooperation 
mit Arbeitgeberverbänden und Regierungen 
durchzusetzen, haben die Entwicklung der 
 deutschen Gesellschaft geprägt und zur Festi-
gung der Demokratie beigetragen. In der letzten 
Zeit mehren sich jedoch die Anzeichen dafür, 
dass sich die Werte in unserer Gesellschaft wan-
deln, dass neoliberale Kräfte in Wirtschaft und 
Politik angetreten sind, diesen gesellschaftlichen 
Konsens  aufzukündigen,  was  eindrucksvoll 
durch das Vorgehen einiger Hedgefonds  bei den 
Aufkäufen und der anschließender Filetierung 
von deutschen Unternehmen belegt ist. Ange-
sichts der veränderten Lage stehen die Gewerk-
schaften in Deutschland vor gewaltigen Auf-
gaben. Das Grundsatzprogramm des DGB von 
1996 nennt beispielhaft einige davon:
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• „Die Globalisierung der Märkte und den da -
mit verbundenen Umbrüchen unseres Pro-
duktions-, Arbeits- und Gesellschaftssystems, 

• die Massenarbeitslosigkeit und der damit 
erwachsenden Spaltung der Gesellschaft,

• die Zunahme der ökologischen Zerstörung, 
• die Individualisierung und Differenzierung 

der Lebensstile und Wertorientierungen der 
Menschen,

• die gesellschaftlichen Barrieren und Macht-
strukturen, die noch immer eine geschlechts-
spezifi sche Zuteilung von Chancen zemen-
tieren,

• der Rechtsextremismus und die aufbrechen-
den ethnischen Konfl ikte,

• die weltweiten Konfl ikte, die häufi g mit mi-
litärischen Mitteln ausgetragen werden,

• die Folgen des Zusammenbruchs der kom-
munistischen Staaten, der eine lange Ära des 
Denkens in ideologischen Blöcken beendet 
hat, und

• die Herstellung gleichwertiger Lebenschancen 
in allen Bundesländern, die unser Land vor 
eine beispiellose Integrationsaufgabe stellt.“

Inwieweit die Instrumente ausreichen, die bis -
her als Grundlagen der Gewerkschaftsarbeit in 
Deutschland galten, um die gewaltigen Aufgaben 
zu lösen, die einmal im Ergebnis der deutsch-
deutschen Einigung und zum anderen durch die 
Globalisierung der Märkte vor ihnen stehen und 
die das gesamte politische und gesellschaftliche 
System in Deutschland in einer bisher nie da 
gewesenen Weise beanspruchen, wird sich in 
den nächsten Jahren zeigen.  

Die Rolle des DGB in der 
Europäischen Union

Der DGB ist Mitglied im Internationalen Bund 
freier Gewerkschaften (IBFG), er arbeitet mit den 
Internationalen Berufssekretariaten (IBS) zu-
sammen und gehört dem Europäischen Ge-
werkschaftsbund (EGB) an. 

Innerhalb der Europäischen Union war der DGB 
bereits nach seiner Gründung im Jahre 1949 ein 
anerkannter Partner, da den Völkern Europas 
bekannt war, dass viele Gewerkschafter im Wi-

derstand gegen den Nationalsozialismus ihr 
Leben gelassen hatten und dass diejenigen, die 
die Befreiung erlebt hatten, in den Traditionen 
der deutschen Arbeiterbewegung sich für Frieden, 
Zusammenarbeit, Verständigung und Aussöh-
nung engagierten. Bereits im Münchener Pro-
gramm von 1949 wird die Vision einer euro-
päischen Idee angeführt. Nach dem Zusammen-
bruch des real existierenden Sozialismus und der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten gilt 
es, ein vereintes Europa zu schaffen, das dem 
Anspruch eines sozialen und demokratischen 
„gemeinsamen Hauses“ gerecht wird. 

Der DGB nimmt gemeinsam mit seinen Part -
nern im EGB zu allen sozialpolitischen Fragen 
Stellung. Gerade jetzt, da nach dem Vertrag von 
Amsterdam weitere Schritte zur politischen Uni-
on Europas eingeleitet wurden, ist die Einfl uss-
nahme der Gewerkschaften auf die Verabschie-
dung von Richtlinien unverzichtbar: Nur durch 
die Interventionen der Gewerkschaften auf na-
tionaler und international-europäischer Ebene 
ist es dazu gekommen, dass Beschäftigung als 
Themenschwerpunkt auf die Tagesordnung der 
Konferenz gesetzt wurde! Darüber hinaus legen 
die europäischen Gewerkschaften großes Ge -
wicht auf den Ausbau des Schutzes der Grund-
rechte und die Stärkung der Sozialpolitik in der 
Europäischen  Union  (EU).  Ferner  erhebt  der 
DGB die Forderung nach einer weiteren Demo-
kratisierung der gemeinsamen europäischen 
Einrichtungen, damit das von den Bürgerinnen 
und Bürgern Europas in freien und geheimen 
Wahlen gewählte europäische Parlament echte 
parlamentarische Rechte gegenüber der von den 
nationalen Regierungen gebildeten Kommission 
erhält.

Der Umstand, dass in der EU Gewerkschaftsrech-
te wie die Koalitionsfreiheit weiterhin nur na-
tional und nicht übergreifend für das gesamte 
Territorium der EU gelten, ist nicht weiter hin-
zunehmen. Auf der einen Seite sind wirtschaft-
liche Verfl echtungen erleichtert worden, auf der 
anderen Seite wird der Verbund von Arbeitneh-
merorganisationen noch nicht entsprechend 
durch die Europagesetzgebung ermöglicht. Es 
bleibt also vorrangiges Ziel des DGB, dass Arbeit-
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nehmerinnen und Arbeitnehmer auch auf eu ro-
päische Ebene ihre Rechte durchsetzen können.

Um diese Vorstellungen umzusetzen, müssen der 
Europäische Gewerkschaftsbund gestärkt und 
die europäischen Gewerkschaftsstrukturen in 
den verschiedenen Bereichen und Sektoren aus-
gebaut werden. Die zukünftige europäische Wirt-
schafts- und Währungsunion wird neue Formen 
der Tarifpolitik erforderlich machen und Aus-
einandersetzungen mit europaweit verfl ochte-
nen Arbeitgebern mit sich bringen, daher müssen 
die europäischen Gewerkschaften ihre Zusam-
menarbeit verstärken, denn diese Auseinander-
setzungen sind auf nationaler Ebene nicht mehr 
zu gewinnen.

Nachdem nach langen Anlaufschwierigkeiten 
und gegen den erbitterten Widerstand, insbe-
sondere Großbritanniens, im September 1994 
der Ministerrat der EU die „Richtlinie über die 
Einsetzung  eines  Europäischen  Betriebsrates 
oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unter-
richtung und Anhörung der Arbeitnehmer in 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen 
und Unternehmensgruppen“ auf Druck der 
 europäischen Gewerkschaften verabschiedet hat, 
sind die Weichen für die Einsetzung von Euro-
betriebsräten (EBR) ab dem Jahr 1999 gestellt 

worden. Ab diesem Zeitpunkt wurde begonnen, 
in  den  unter  die  Richtlinie  fallenden  Kon-
zernen Europäische Betriebsräte zu gründen. 
Näheres dazu siehe in Kapitel 5. 

Der DGB ist daran interessiert, die interregiona-
len Gewerkschaftsräte auszubauen, um auf die-
sem Wege die regionale Sozial-, Wirtschafts-, 
Struktur- und Kulturpolitik zu beeinfl ussen. Die 
Mitarbeit des DGB in den verschiedensten in ter-
nationalen Gewerkschaftsstrukturen zeigt, dass 
sein Interesse nicht auf Europa beschränkt ist, 
sondern der internationalen Zusammenarbeit 
und Solidarität unter den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern der ganzen Welt eine große 
und grundlegende Bedeutung zumisst.

Die Internationalen Berufssekretariate (IBSe)

Die Gewerkschaften haben schon früh erkannt, 
dass ihr Kampf um die Gestaltung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen ihrer Mitglieder, die 
soziale Sicherung aller arbeitenden Menschen 
sowie die Durchsetzung und Wahrung von Men-
schenrechten und gewerkschaftlichen Organi-
sationsrechten nicht allein auf nationaler Ebene 
zu lösen ist. Daher haben sie vor rund 100 Jahren 
die Internationalen Berufssekretariate (IBSe)79  als 
erste internationale Organisation von Arbeit-

Beziehungen zwischen nationaler und internationaler Ebene

Nationale Einzel-
gewerkschaften

Mitgliedschaft

Globale Gewerk-
schaftsorganisationen

(GUFs)

Zusammenarbeit im 
Rahmen des 

Mailänder Abkommens

Internationaler Bund 
Freier Gewerkschaften 

(IBFG)

Mitgliedschaft
Nationale Gewerk-

schaftsdachverbände

Mitgliedschaft

79 Eine ausführliche Darstellung fi ndet sich in der Broschüre „Eine Welt, Eine Stimme, Solidarität“ (Heinz Bendt), herausgegeben von 
der Friedrich-Ebert-Stiftung
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Grundprinzipien der IG Metall

■  Einheitsgewerkschaft

■  Industrie- und Branchengewerkschaft

■  politische und fi nanzielle Unabhängigkeit

■  freiwillige Mitgliedschaft

■  demokratischer Aufbau

nehmern geschaffen. Die IBSe sind weltweite 
Vereinigungen von nationalen Gewerkschafts-
organisationen, deren Mitglieder in abgegrenz-
ten Beschäftigungsbereichen (Berufen, Branchen 
oder Industrien) tätig sind. Sie bilden zusammen 
mit dem Internationalen Bund Freier Gewerk-
schaften (IBFG), in dem sich die nationalen 
Dachverbände zusammengeschlossen haben, die 
Gruppe der unabhängigen, freien internatio nalen 
Gewerkschaftsverbände, für die Demokratie und 
Freiheit als Grundwerte der Arbeiterbewegung 
stehen.

Die IBSe sind autonome Verbände, sie sind dem 
IBFG nicht untergeordnet, sondern betrachten 
sich als Bestandteil einer einzigen internationa-
len Gewerkschaftsbewegung, in der sie sich 
hauptsächlich auf branchenspezifi sche Fragen, 
die Unterstützung lokaler Arbeitskämpfe, die 
vergleichende Beobachtung von Arbeitsbedin-
gungen und Löhnen und die Durchführung von 
Arbeitsschutzbestimmungen in bestimmten 
Tätigkeitsbereichen konzentrieren, während der 
IBFG mehr die politische Säule der internatio-
nalen Arbeiterbewegung darstellt. Beide Orga-
nisationen ergänzen einander und arbeiten im 
Sinne einer umfassenden politischen und sozi-
alen Interessenvertretung der internationalen 
Arbeitnehmerschaft zusammen.

Die Zentralbüros der internationalen Berufsse-
kretariate befi nden sich traditionell in Europa 
(Genf, Brüssel, London und Antwerpen). Schon 
früh  haben  die  IBSe  begonnen,  entsprechend 
der Bedürfnisse von einzelnen Branchen Fach-
gruppen und Sektorausschüsse zu bilden, um die 
spezifi schen Belange einzelner Berufsgruppen 
besser wahrnehmen zu können. So bestehen z.B. 
bei der Internationalen Transportarbeiter-Fö-
deration (ITF) bereits seit längerer Zeit Ausschüs-
se für Seeleute und für Eisenbahner. Daneben 
gibt es Sonderauschüsse für Frauen und Jugend-
liche. Um in den außereuropäischen Ländern 
präsent  zu  sein,  wurden  Regionalausschüsse 
und -büros eingerichtet, so dass die IBSe heute 
in der ganzen Welt vertreten sind.

2. Die Organisationsstrukturen der   
 Einzelgewerkschaften am Beispiel   
 der Industriegewerkschaft Metall 
 (IG Metall) 

In Deutschland schreiben weder die Verfassung 
noch die Gesetze einen Organisationsaufbau der 
Gewerkschaften vor. Die im Grundgesetz garan-
tierte Koalitionsfreiheit überlässt es den „Koali-
tionen“, also den Gewerkschaften und den Ar-
beitgeberverbänden, unabhängig und eigenver-



94 FRIEDRICH-EBERT-ST IFTUNG  |   KAPITEL  2

antwortlich über die Form ihres Zusammen-
schlusses und ihrer Willensbildung zu bestim-
men. Aus dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit 
ergeben sich jedoch zwingend einige Prinzipien, 
die in der Arbeit und in der Organisationsstruk-
tur der Koalitionen eingehalten werden müssen, 
damit diese unter dem weitreichendem Schutz 
des  Grundgesetzes  ihren  Aufgaben  nachkom-
men können. Diesen Grundprinzipien fühlen 
sich  alle Gewerkschaften des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes verpfl ichtet. Auch die IG Metall 
hat diese in ihrer Satzung festgeschrieben.

Die IG Metall ist eine Einheitsgewerkschaft, das 
meint, dass in ihr sowohl Arbeiter, Angestellte 
und Auszubildende nach dem Prinzip „Ein Be-
trieb – eine Gewerkschaft“ organisiert sind. Sie 
ist eine Industriegewerkschaft, die sich nach 
Branchen gliedert, und deren Organisations-
bereiche die Metallindustrie, die Metallgewin-
nung (d.h. die eisen- und stahlgewinnenden 
In dustrien), die Handwerks- und Dienstleis-
tungszweige der Metallindustrie und der Me-
tallgewinnung, die Textil- und Bekleidungswirt-
schaft und anverwandte Wirtschaftszweige sowie 
die Holzbe- und -verarbeitung und die Kunst-
stoffverarbeitung sind. Die letzteren Wirtschafts-
zweige gehören deshalb zum Organisationsbe-
reich der IG Metall, da sich in den Jahren 1988 
und 2000 die Gewerkschaft Textil und Be klei-
dung (GTB) und die Gewerkschaft Holz und 
Kunststoff aufgelöst und der IG Metall ange-
schlossen haben. Die IG Metall ist die größte 
Mitgliedsgewerkschaft des DGB und zählt rund 
2,3 Millionen Mitglieder.

Ein weiteres Grundprinzip der IG Metall – und 
aller Gewerkschaften des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB)– ist die politische und fi -
nanzielle Unabhängigkeit. Die IG Metall ist 
parteipolitisch neutral und fi nanziert sich aus-
schließlich durch die Mitgliedsbeiträge ihrer 
Mitglieder, die monatlich einen Beitrag in Höhe 
von 1% ihres Brutto- Monatsverdienstes zahlen. 
Die Mitgliedschaft ist freiwillig, sie kann jeder-
zeit ohne Angaben von Gründen beendet wer-
den. Ein weiteres Grundprinzip ist der demo-
kratische  Aufbau  der  Gewerkschaftsorgani sa-
tion und die Willensbildung von unten nach 
oben. Alle Entscheidungen beruhen auf Mehr-

heitsentscheidungen, die Mehrheit entscheidet, 
und die unterlegene Minderheit trägt den Mehr-
heitsbeschluss solidarisch mit. Diesem Prinzip 
entspricht auch die Tatsache, dass sich jedes 
Gewerkschaftsmitglied gleichberechtigt an der 
gewerkschaftlichen Entscheidungsfi ndung be-
teiligen kann. In der Frage der Willensbildung 
und der Entscheidungsfi ndung gibt es keine 
Hierarchie, hierbei zählt nur die Legitimation 
durch die Mitgliedschaft oder, wenn es sich um 
Organe handelt, durch das Mandat der Mit-
glieder.

Die IG Metall hat sich in ihrer Satzung folgende 
Aufgaben und Ziele gesetzt:

• Die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, 
berufl ichen und kulturellen Interessen ihrer 
Mitglieder, 

• die Wahrung der Unabhängigkeit gegenüber 
Regierungen, Verwaltungen, Unternehmen, 
Konfessionen und Parteien,

• der Ausbau und die Sicherung des sozialen 
Rechtsstaates.

Zu den wichtigsten Leistungen der IG Metall 
gehören ihre tarifpolitischen Erfolge; sie er-
kämpfte in den letzten Jahren höhere Einkom-
men, kürzere Arbeitszeiten und längeren Urlaub. 
Darüber hinaus wurde durch eine erfolgreiche 
Tarifpolitik mehr soziale Sicherheit geschaffen. 

Jedes Mitglied, das den satzungsgemäßen Mo-
natsbeitrag  (ein  Prozent  vom  monatlichen 
 Bruttoeinkommen) zahlt,  hat nach der Satzung  
Anspruch auf folgende Leistungen:

Unterstützung bei Streik, Aussperrung und Maß-
regelung. Das bedeutet, dass im Falle eines Streiks 
bei Ausfall des Arbeitseinkommens durch die IG 
Metall ein Streikgeld gezahlt wird, das sich nach 
der Länge der Beitragsleistung richtet. Auch die-
jenigen Mitglieder, die  im Zusammenhang mit 
einer von der IG Metall beschlossenen Kampf-
maßnahme ausgesperrt bleiben, erhalten ebenso 
wie diejenigen Mitglieder eine Unterstützung, 
die sich für die IG Metall und die von ihr ange-
strebten Ziele einsetzen und deshalb entlassen 
oder arbeitslos werden.
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Eine wichtige Leistung ist der kostenlose Rechts-
schutz, der Mitgliedern im Zusammenhang mit 
dem Arbeits- oder Sozialrecht gewährt wird. 
Täglich gehen bei den Arbeits- und Sozialgerich-
ten in der Bundesrepublik Deutschland rund 
2.000 Klagen (Streitigkeiten um Lohnabrechun-
gen, Kündigungen oder Arbeitsunfälle usw.) ein. 
Daraus lässt sich ableiten, wie wichtig für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine kos-
tenlose Rechtsberatung bzw. eine Vertretung vor 
den Arbeits- und Sozialgerichten ist. 

Darüber hinaus bietet die IG Metall örtlich, 
 regional oder in einer Reihe von Schulen ein 
breites Bildungs- und Weiterbildungsangebot für 
Betriebsräte, Vertrauensleute und Mitglieder an. 
In diesen Seminaren werden die Grundlagen des 
Tarifrechts, des Arbeitsrechts und des Sozialrechts 
vermittelt, es fi nden besondere Schulungsmaß-
nahmen für neu gewählte Betriebsräte oder Ver-
trauensleute statt, damit diese die für sie gelten-
den Tarifverträge, Gesetze und Verordnungen 
kennen lernen und in der betrieblichen Praxis 
anwenden können. Ferner umfasst die gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit Seminarangebote wie 
z.B. über die Geschichte der Arbeiterbewegung, 
über Fragen der Globalisierung und des Um-
weltschutzes usw. 

Darüber hinaus werden neben einem monatlich 
erscheinenden Mitgliedermagazin zu allen ge-
werkschaftlich und gesellschaftspolitisch wichti-
gen Themen Informationsbroschüren zur Ver-
fügung gestellt, die von jedem Mitglied – auch 
über das Internet – bestellt werden können. 

Alle Mitglieder sind über ihren Mitgliedsbeitrag 
in einer Freizeit-Unfallversicherung versichert.

Der Organisationsaufbau der IG Metall

Als demokratische Organisation fi ndet die Wil-
lensbildung in der IG Metall von unten nach 
oben statt, das heißt, sie geht von den Mitglie-
dern aus, die über Wahlen und das Prinzip der 
Delegation sich an der Entscheidungsfi ndung 
innerhalb ihrer Gewerkschaft beteiligen. In den 
Delegiertenversammlungen von rund 173 Orts-
verwaltungen, in den Bezirkskonferenzen der 
sieben Bezirke bis hin zum Gewerkschaftstag, 

dem höchsten Organ der IG Metall, entscheiden  
gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Mit-
glieder über die Politik ihrer Gewerkschaft.

Die gewerkschaftliche Ent scheidungsfi ndung 
fi ndet in den Betrieben statt. Alle Mitglieder 
wählen ihre Vertreterinnen und Vertreter in die 
Delegiertenversammlung einer Ortsverwaltung, 
die gewissermaßen das Parlament der Verwal-
tungsstelle ist. Sie tagt vierteljährlich und trifft 
alle Entscheidungen über Ge werkschaftsan -
gelegenheiten der Verwaltungsstelle, die vom 
Ortsvorstand vorbereitet werden. Die Delegier-
tenversammlung wird alle vier Jahre von den 
Mitgliedern in den Betrieben gewählt und wählt 
ihrerseits den Ortsvorstand (auch dessen haupt-
amtlichen Mitglieder), die Mitglie der der Tarif-
kommission und die Delegierten für die Bezirks-
konferenz und den Gewerkschaftstag. 

Der Ortsvorstand besteht aus ehren- und haupt-
amtlichen Funktionären, die von der Delegier-
tenversammlung alle vier Jahre gewählt werden. 
Er besteht aus  drei hauptamtlichen Funktionä-
ren, dem Ersten und Zweiten Bevollmächtigten 
und dem Kassierer, sowie aus mindestens sechs 
ehrenamtlichen Beisitzern. Die Anzahl der Bei-
sitzer richtet sich nach der Mitgliederanzahl der 
Ortsverwaltung. Der Ortsvorstand leitet die Ver-
waltungsstelle, führt die in der Delegiertenver-
sammlung gefassten Beschlüsse aus und ist für 
die Bildung der Ausschüsse und Arbeitskreise 
verantwortlich. Durch seine Arbeit unterstützt 
er die gewerkschaftliche Arbeit der Vertrauens-
leute in den Betrieben; ferner ist er für die ge-
werkschaftliche Bildungsarbeit auf der Ebene der 
Ortsverwaltung verantwortlich. 

Die Satzung der IG Metall sieht auf allen Orga-
nisationsebenen Kontrollinstanzen (Revision) 
vor. Auf der Ebene  der Ortsverwaltung werden 
aus den Reihen der Beisitzer drei Revisoren be-
stellt, die die Kasse prüfen und darüber der Dele-
giertenversammlung berichten. Außerdem sind 
Revisionen durch Beauftragte der Bezirksleitun-
gen und des Vorstandes möglich. Die Bezirkskas-
sen werden den Bezirkskommissionen geprüft.

Die Delegierten der Bezirkskonferenz werden 
von den Delegiertenversammlungen der im 
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Bezirk vorhandenen Ortsverwaltungen gewählt. 
Sie tagt einmal im Jahr, bestätigt die Mitglieder 
der Tarifkommission und wählt die Bezirks-
kommission und die Mitglieder des Beirats. Die 
Bezirkskonferenz befasst sich mit tarifl ichen, 
organisatorischen und gewerkschaftspolitischen 
Fragen des Bezirks und setzt sich aus Delegierten 
der Verwaltungsstellen, dem Bezirksleiter, den 
Bezirkssekretären und den Mitgliedern der Be-
zirksausschüsse und den Beiratsmitgliedern des 
Bezirks zusammen.

Die Bezirksleitung besteht aus dem Bezirksleiter, 
der Bezirkskommission und den Bezirkssekre-
tären; Bezirksleiter und Sekretäre werden vom 

Vorstand eingesetzt. Die wichtigste Aufgabe der 
Bezirksleitung ist die Tarifpolitik, d.h. sie führt 
mit der Tarifkommission die Tarifverhandlun -
gen durch. Ferner nimmt sie in den Verwal-
tungsstellen Revisionen vor. 

Die Bezirkskommission wird auf der Bezirkskon-
ferenz gewählt, sie berät den Bezirksleiter und 
die Sekretäre, prüft die Bezirkskasse und nimmt 
Beschwerden entgegen und berichtet darüber 
dem Vorstand. 

Die von den Delegiertenversammlungen ge-
wählten Delegierten treten alle vier Jahre zum 
Gewerkschaftstag zusammen. Dieser wählt den 

Demokratischer Aufbau der IG Metall

Quelle: IG Metall
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Vorstand und den Kontrollausschuss, beschließt 
die Satzung, behandelt die an ihn gestellten An-
träge und legt die Gewerkschaftspolitik für die 
nächste Legislaturperiode fest. Ferner bestätigt 
er den Rechnungsabschluss der Hauptkasse.

Der von den Delegierten des Gewerkschaftstages 
gewählte Vorstand besteht aus dem Ersten und 
dem Zweiten Vorsitzenden, dem Hauptkassierer 
und vier weiteren geschäftsführenden und 29 
ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern. Der Vor-
stand setzt die auf dem Gewerkschaftstag ge-
fassten Beschlüsse in praktische Politik um, 
überwacht deren Umsetzung im Organisations-
bereich und entscheidet über Tarifkündigun -
gen, Urabstimmungen und Streik. Er vertritt die 
IG Metall nach außen und innen.

Die Mitglieder des Beirats werden von den De-
legierten der Bezirkskonferenzen gewählt. Der 
Beirat ist das höchste beschlussfassende Organ 
zwischen den Gewerkschaftstagen; er kann not-
wendige Nachwahlen für den Vorstand und für 
den Kontrollausschuss vornehmen und einen 
außerordentlichen Gewerkschaftstag beschlie-
ßen. Der Beirat tagt mindestens dreimal im Jahr 
und  besteht  aus  ehrenamtlichen  Mitgliedern 
(ein Mitglied je 30.000 Mitglieder) und den Vor-
standsmitgliedern.

Der vom Gewerkschaftstag gewählte Kontroll-
ausschuss besteht aus sieben Mitgliedern. Er 
überwacht die Einhaltung der Beschlüsse des 
Gewerkschaftstages und des Beirats durch den 
Vorstand, nimmt Beschwerden entgegen und 
entscheidet über diese. Der Kontrollausschuss 
überprüft  die  Revisionsberichte  und  nimmt 
selbst Revisionen vor, er ist berechtigt, Anträge 
an den Gewerkschaftstag zu stellen und berich-
tet über seine Tätigkeit dem Gewerkschaftstag 
und einmal  im Jahr dem Beirat. Seine Mitglieder 
dürfen kei ne weiteren Funktionen in der IG 
Metall aus üben. 

Die IG Metall hat zur Zeit rund 2,3 Millionen 
Mitglieder, die mit ihren Beiträgen (1% vom 
Brutto-Monatseinkommen) die vielfältigen Auf-
gaben der Gewerkschaft fi nanzieren; Zuwen-
dungen oder Spenden dürfen die Gewerkschaften 

in Deutschland nicht entgegennehmen, so dass 
die Mitgliederbeiträge die einzige Finanzie-
rungsquelle darstellen.

Die Vorstandsverwaltung ist in Frankfurt/Main 
angesiedelt, sie ist in sieben Bezirke und 173 
Ortsverwaltungen gegliedert. Die Ortsverwaltun-
gen erhalten den größten Anteil am Beitrags-
aufkommen, da sie vor Ort in der Mitgliederbe-
treuung stehen, die betriebliche Arbeit in viel-
fältiger Weise unterstützen und nicht zuletzt 
auch von ihrem Beitragsanteil die Personalkos-
ten der bei ihnen tätigen Ge werkschaftssekretäre 
und Verwaltungsangestellten tragen. 

Die IG Metall ist Mitglied des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB) und des Internatio-
nalen Metallgewerkschaftsbundes (IMB); sie 
engagiert sich in der internationalen Zusam-
menarbeit der Gewerkschaften. In diesem Zu-
sammenhang hat sie z.B. über mehrere Jahre 
hinweg in Zusammenarbeit mit der FES ein Pro-
jekt zur Ausbildung von Trainern für die gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit mit einer vietname-
sischen Industriegewerkschaft fi nanziell und 
insbesondere durch die Gestellung von Ausbil-
dern unterstützt, obwohl diese Gewerkschaft 
lediglich  Beobachterstatus  beim  IMB  hat.  Der 
IG Metall ist es z.B. gelungen, verbindliche und 
unabhängig kontrollierte soziale Verhaltens-
kodizes mit dem Bundesverband der Beklei-
dungsindustrie und dem Arbeitgeberverband 
Gesamttextil sowie mit einigen Konzernen (z.B. 
mit Daimler-Chrysler) zu vereinbaren, die diese 
weltweit zu beachten haben. Das ist besonders 
für Gewerkschaften (und natürlich auch für die 
Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmerin in 
diesen Betrieben) in Schwellen- und Entwick-
lungsländern von besondere Bedeutung, da so-
mit nicht nur die Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten verbessert werden, sondern auch der 
Aufbau starker und demokratischer Gewerk-
schaften  gefördert  wird.  Die  Arbeitsgruppe 
„ Ver haltenskodizes und Weltbetriebsräte“ der  
IG Metall ist damit beauftragt, dem Vorstand 
Vorschläge zu den künftigen IG Metall-Aktivi-
täten in diesem Bereich  zu erarbeiten.
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3. Die Vereinte 
 Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)

Nach mehr als drei Jahren Vorbereitung und der 
Zustimmung der fünf Fusionspartner hat die 
Umstrukturierung der Gewerkschaften des DGB 
mit der Gründung der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) am 19. März 2001 
ihren Höhepunkt und vorläufi gen Abschluss 
gefunden. Vor Beginn der Gründung mussten 
die Fusionspartner, die Deutsche Angestellten-
Gewerkschaft (DAG) – bisher nicht im DGB –, 
die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport 
und Verkehr (ÖTV), die Deutsche Postgewerk-
schaft (DPG), die Gewerkschaft Handel, Banken 
und Versicherungen (HBV) und die Industriege-
werkschaft Medien, Druck und Papier, ihre Auf-
lösung und die Neugründung beschließen. Der 
Selbstaufl ösung mussten die Gewerkschaften mit 
je 80 Prozent zustimmen, die IG Medien benö-
tigte mindestens 75 Prozent.

Mit 91,4 Prozent fi el die Zustimmung bei der 
Postgewerkschaft am höchsten aus, die Dele-
gierten der DAG entschieden sich mit 89,3 Pro-
zent, die der ÖTV mit 87,1 Prozent, die der HBV 
mit 84,4 Prozent und die der IG Medien mit      
80 Prozent für die Fusion.

Mit rund 2,3 Millionen Mitgliedern ist die Ver-
einigte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di eine 
der  größten  freien  Einzelgewerkschaften  der 
Welt. Die „ver.di-Gewerkschaften“ wollten mit 
der Neustrukturierung „… die Mitglieder- und 
Beschäftigteninteressen besser wahrnehmen, 
organisieren und durchsetzen; angesichts gesell-
schaftlicher und sozialer Veränderungen den 
daraus folgenden differenzierten Erwartungen 
der Mitglieder und potentiellen Mitgliedern 
besser gerecht werden können, den Mitgliedern 
mehr Beteiligungsrechte und Gestaltungschan-
cen sichern, „weiße Flecken“ der gewerkschaft-
lichen Interessenvertretung besser erschließen 
können, Konkurrenz der Gewerkschaften in den 
gemeinsamen Organisationsbereichen beseiti-
gen, um eine einheitliche Interessenvertretung 
in den Branchen herbeizuführen…“ (aus der ge-
meinsamen Erklärung vom 4. Oktober 1997). 

Mit der Fusion versucht die Arbeitnehmerbewe-
gung einen Trend zu stoppen, der ihre Existenz 
gefährdet. Seit 1991 haben die DGB-Gewerk-
schaften jedes dritte Mitglied verloren, insge-
samt vier Millionen. Das liegt einmal im Ver-
schwinden von klassischen Industriearbeits-
plätzen, auf der anderen Seite, aber auch an der 
Unfähigkeit der Gewerkschaften, in aufstreben-
den Branchen Fuß zu fassen und den tiefgrei-
fenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft 
zu begleiten, bei dem Unternehmen ihre Struk-
turen, aber auch ihre Inhalte und Formen der 
Arbeit verändern. Hierbei bietet sich mit ver.di 
die Chance eines Neuanfangs, mit dem die 
 Gewerkschaften aus dem öffentlichen und pri-
vaten Dienstleistungsbereich  sowie im Medien-, 
Kultur- und Bildungsbereich die bisherige Kon-
kurrenz beenden und ihre Erfahrungen und 
Kompetenzen vereinen können. 

Um die Vielfalt von Politikfeldern zu bearbeiten, 
die sich einer Gewerkschaft mit der Struktur von 
ver.di stellen, wurden vier Ebenen mit unter-
schiedlichen Aufgaben und Kompetenzen ein-
geführt. 

Es sind dies die Ortsebene, die Bezirke, die Lan-
desbezirke und die Bundesebene. Auf der un-
tersten Ebene können sich Ortsvereine bilden, 
die vor Ort, z. B. in einer Stadt, die Interessen 
der dort arbeitenden und wohnenden Mitglie -
der vertreten. Auf dieser Ebene werden die De-
legierten für den Bezirk gewählt, in dem der 
Bezirksvorstand z.B. zuständig ist für die Mit-
gliederwerbung, für die Bildungsmaßnahmen für 
Betriebs- und Personalräte, für Beratung und 
Rechtsschutz, für die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit sowie für die politische, die Fachbe-
reichsgrenzen (siehe unten) überschreitende 
Arbeit im Bezirk. Der ehrenamtliche Bezirksvor-
stand und der/die von einer Bezirkskonferenz 
für vier Jahre gewählte ehrenamtliche Vorsitzen-
de leiten Arbeit des Bezirks und repräsentieren 
die Gewerkschaft ver.di in ihrem Zuständig-
keitsbereich. Die laufenden Geschäfte werden in 
Übereinstimmung mit den Beschlüssen des Be-
zirksvorstands von der hauptamtlichen Ge-
schäftführerin bzw. dem Geschäftsführer ge -
führt, die von (politischen) Gewerkschaftsse-
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kretären und durch Verwaltungspersonal unter-
stützt werden. Bei ver.di sind die Geschäftsführe-
rinnen bzw. Geschäftsführer, die Gewerkschafts-
sekretäre und die Verwaltungsangestellten aller 
Ebenen und der Fachbereiche (siehe unten) 
Angestellte des Bundesvorstands.

Die nächste Ebene sind die Landesbezirke mit 
dem Landesbezirksvorstand und der – haupt-
amtlichen – Landesbezirksleitung. Die Landes-
bezirke entsprechen in der Regel den Bundes-
ländern.  Auf der Bundesebene werden die In-
teressen gebündelt; der Bundeskongress ist das 
höchste Organ von ver.di, an dem zu gleichen 
Teilen ehrenamtliche Vertreter der Ebenen und 
der Fachbereiche (siehe unten) teilnehmen. Zwi-
schen den Bundeskongressen ist der Gewerk-

schaftsrat das höchste Organ, der Bundesvor-
stand führt die Geschäfte von ver.di.

Die Fachbereiche sind auf allen Ebenen vertre- 
ten, sie sollen sich um die berufl ichen und 
berufs politischen Belange ihres jeweiligen Fach-
bereichs kümmern. Das beinhaltet die Beratung 
und Betreuung der Mitglieder, der Betriebs- und 
Personalräte, der Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen des jeweiligen Fachbereichs eben-
so wie Wahrnehmung der berufl ichen Interes-
senvertretung. Auch Fragen der Tarifpolitik so wie 
der Branchen-, Betriebs- und Unternehmens-
politik gehören zu den Aufgaben der Fachberei-
che. Darüber hinaus sollen sie auch die gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit durchführen, in Fra-
gen  der  internationalen  Gewerkschaftsarbeit, 

Aufbau ver.di

Bezirkskonferenz
Bezirksvorstand

Bezirksverwaltung
(Betreuungssekretärin

Fachbereiche
(Betreuungssekretärin)

(FB-Vorstand, FB-Konferenz)

Mitarbeit in Organen, Gremien 
und Arbeitskreisen, 

Koordination und Willensbildung

Kooperation (wenn BR/PR=ver.di)

Mitgliederversammlung wählen Vertrauensleute für Wirkungsbereiche

Vertrauensleute-Konferenzen

Betriebsrat/Personalrat

ver.di-Mitglieder im BR/PR/JAV/ 
Schwerbehindertenvertretung 
(sowie Delegierte und andere 

Organ-Mitglieder)

Betriebs-und Personalräte-
konferenzen

Vertrauensleuteleitung/- 
Sprecherin

wählt

Vertrauensleuteversammlung

Vertrauens-
frau/ mann

Vertrauens-
frau/ mann

Vertrauens-
frau/ mann

Vertrauens-
frau/ mann

Vertrauens-
frau/ mann

Gewerkschafts-Mitglieder im Betrieb Alle Beschäftigten im Betrieb
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der Frauen- und Gleichstellungsarbeit sowie der 
Jugendarbeit mitarbeiten. Durch die Bildung von 
Fachgruppen soll ferner eine gezielte Mitglie -
der- und Betriebsarbeit gewährleistet werden. In 
 ver.di gibt es 13 Fachbereiche:  

Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, welche 
Chancen und welche Risiken in einer derart 
breiten Palette der Organisationsbereiche einer 
Gewerkschaft liegen. Die Chance liegt darin, dass 
gewerkschaftliche Kraft im Dienst leistungsbe-
reich und in der dienstleistungsna hen Industrie, 
im Medien-, Kultur- und Bildungsbereich gebün-
delt wird, Reibungsverluste durch gewerkschaft-
liche Konkurrenz beseitigt und Erfahrungen und 
Kompetenzen vereint werden können, um den 
Herausforderungen des gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Wandels begegnen zu können. 
Die Risiken bestehen darin, dass gewerkschaft-
liche Kampfkraft infolge von Partikularinteres-
sen geschwächt wird, die einzelnen Bereiche 
auseinander driften und unterschiedliche In-
teressen die Oberhand über das „Gemeinwohl“ 

gewinnen. Da jedoch alle Gründungsorganisa-
tionen in der Vergangenheit fest gestellt  haben,  
dass  Uneinigkeit  schwach  macht, und da die 
Funktionäre und Mitglieder von ver.di in der 
kurzen Phase des Zusammenwachsens die Vor-
teile einer Bündelung der Arbeitnehmerkräfte 
erlebt haben, kann ver.di mit Zuversicht in die 
Zukunft blicken.  

Die Tarifpolitik der neuen Dienstleistungsge-
werkschaft wird durch die Fachbereiche defi -
niert und wahrgenommen, die eigene Tarif-
kommissionen bilden und Tarifverhandlungen 
führen. Die tarifpolitischen Grundsätze von     
ver.di werden von einem fachbereichsübergrei-
fenden Tarifausschuss formuliert; eine Clearing-
stelle prüft, ob sich die einzelnen Tarifabschlüs-
se an den tarifpolitischen Grundsätzen der Ge-
samtorganisation orientieren. Der Bundesvor-
stand hat letztlich die Verantwortung für die 
Tarifforderungen und -abschlüsse sowie für die 
Gewerkschaftspolitik.

Organe der Ebene

Bund

Landesbezirk

Bezirk

Ortsvereine

Bundeskongress
Gewerkschaftsrat
Bundesvorstand
(Bundesverwaltung)

Landesbezirkskonferenz
Landesbezirksvorstand
Landesbezirksleitung
(Landesbezirksverwaltung)

Bezirkskonferenz
Bezirksvorstand
Bezirksgeschäftsführung
(Bezirksverwaltung)

Mitgliederversammlung
Vorstand

Die Willens- und Entscheidungsbildung erfolgt in den ehrenamtlichen Gremien
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Zum Vorsitzenden der Vereinigten Dienstlei-
stungsgesellschaft (ver.di) wurde auf dem Grün-
dungskongress  der  Vorsitzende  der  Gewerk -
schaft ÖTV, Frank Bsirske, gewählt.

In der Zwischenzeit ist der Konsolidierungspro-
zess weiter fortgeschritten und die jeweilige 
Gründungsorganisation spielt bei der Quotierung 
der Mandate und Stellen keine Rolle mehr. Die-
se Gewerkschaftsquote ist bei den Wahlen zum 
zweiten Bundeskongress im Jahre 2007 aufgege-
ben  worden,  während  die  Geschlechterquote 
bei ver.di in der Satzung festgeschrieben ist. 
Demnach fl ießt bei ver.di die Gleichstel lung von 
Frauen und Männern in alle die Wirtschaft und 
Gesellschaft betreffenden Entscheidungen ein.

Auf Bezirks-, Landesbezirks- und Bundesebene 
sind daher Frauen mit eigenen Konferenzen 
vertreten, auch in Fachbereichen organisieren 
sich die Frauen z.B. in Frauenvorständen. Bei der 
Besetzung von Gremien und bei Wahlen müssen 

Frauen mindestens entsprechend ihrem Anteil 
an der Mitgliedschaft berücksichtigt werden. 

Für  folgende  Gruppen  sieht  die  Satzung  von 
ver.di  eigene  Organisationsformen  und  -ebe-
nen vor:
• Jugend (alle Mitglieder bis zum 28. Lebens-

jahr),
• Seniorinnen und Senioren,
• Arbeiterinnen und Arbeiter Beamtinnen und 

Beamte,
• Meister/innen, Techniker/innen und In-

genieur/innen,
• Freie Mitarbeiter/innen,
• Erwerbslose.

Diese Gruppen organisieren fachbereichsüber-
greifend ihre Arbeit und sichern somit die Wah-
rung ihrer Interessen. Ausländische Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer können – neben 
der Mitarbeit in allen anderen Gremien der 
 Ebenen,  der  Fachbereiche  und  der  Personen -

Die ver.di Fachbereiche

Bund

Landesbezirke

Bezirke

Ortsvereine

■  FB  1  Finanzdienstleistungen

■  FB  2  Ver- und Entsorgung

■  FB  3  Gesundheitswesen, Soziales, Kirchen, Wohlfahrt

■  FB  4  Sozialversicherung

■  FB  5  Bildung, Wissenschaft und Forschung

■  FB  6  Bund und Länder

■  FB  7  Gemeinden

■  FB  8  Medien, Kunst und Industrie

■  FB  9  Information, IT, Kommunikation

■  FB  10  Postdienste, Speditionen, Logistik

■  FB  11  Verkehr

■  FB  12  Handel

■  FB  13  Besondere Dienstleistungen
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grup pen – ihre Interessen in gesonderten Ar-
beitskreisen wahrnehmen.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Brutto-
Monatseinkommens. Die Mitgliedsbeiträge wer-
den zentral eingezogen und dann entsprechend 
eines festgelegten Budgets an jede Organisa-
tionseinheit verteilt. Diese kann eigenverant-
wortlich  darüber  verfügen.  Die  Höhe  des  Bud-
gets richtet sich nach dem Beitragsaufkommen 
der jeweiligen Organisationseinheit. Dadurch 
entsteht Transparenz: Entscheidungen fallen 
dezentral, die zur Verfügung stehenden Mittel 
sind bekannt und einplanbar.

Der Gewerkschaftsrat ist verantwortlich für die 
Finanzen, in einer Richtlinie sind die Finanz-
grundsätze vorgeschrieben. So dürfen z.B. die 
Personalkosten 50 Prozent des Beitragsaufkom-
mens nicht überschreiten, drei Prozent der Bei-
träge fl ießen in den Streikfonds und zwei Prozent 
in einen Fonds, aus dem innovative Projekte 
gefördert werden. Die Zentralen Bildungsstätten 
erhalten 1,5 % des Beitragsaufkommens.

Die Abgaben an den DGB und die Rechtsschutz 
GmbH  belaufen sich auf 7 bzw. 5 Prozent des 
Beitragsaufkommens.
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1. Die Struktur des Arbeitsrechts

Das gesamte Arbeitsrecht ist ein Arbeitnehmer-
schutzrecht. In Deutschland entspricht es den 
Bedingungen und Erfordernissen der Wirt schafts-
ordnung Deutschlands; die Bundesre pu blik be-
kennt sich zur sozialen Marktwirtschaft, das 
bedeutet, dass die Vertragsfreiheit im Vorder-
grund jeder Rechtsgestaltung steht: Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer auf der einen und Ar-
beitgeber auf der anderen Seite schließen eigen-
verantwortlich Verträge ab, wobei der sozial 
Schwächere, und das sind nun einmal die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unter dem 
Schutz von zwingenden Rechtsvorschriften steht, 
von denen nur zu seinen Gunsten abgewichen 
werden kann.

Das gegenwärtige Arbeitsrecht ist das Ergebnis 
einer fast hundertjährigen Entwicklung, die ge-
kennzeichnet ist durch

80 Im Kapitel wird von „Arbeitnehmern“ gesprochen. Mit diesem Begriff sind sowohl weibliche als auch männliche Arbeitnehmer ge-
meint.
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Das Arbeitsrecht 80

In der zweiten 

Hälfte des 

19. Jahrhunderts 

wohnten ganze 

Familien in einem 

oder zwei Zimmern, 

die gleichzeitig 

als Werkstätten 

für Heimarbeit 

dienten.

1. die Entwicklung von Schutzrechten für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2. den Ausbau des Tarifvertragswesens und
3. die Ausbildung eines Betriebs- und Unter-

nehmensverfassungsrechts.

Der Erhalt und die Weiterentwicklung dieser 
Elemente des Arbeitrechts ist eine der wichtigsten 
Aufgaben einer sozialen, marktwirtschaftlichen 
Politik. Dies erlangt gerade in der jetzigen Zeit 
eine besondere Bedeutung, in der neoliberale 
Kräfte in Gesellschaft und Politik daran arbeiten, 
die oben aufgezeigten Leitlinien des deutschen 
Arbeitsrechts zu verlassen.

Die Rechtsquellen des Arbeitsrechts stehen in 
einem Rangverhältnis zueinander: An der Spitze 
steht das Europäische Recht, dann das Grund-
gesetz, dann die Gesetze usw., d.h. eine ranghö-
here Regelung steht über einer rangniederen. 
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EU-
Recht

Grundgesetz

Gesetze

Verordnungen

Tarifverträge

Betriebsvereinbarungen

Arbeitsverträge
Betriebliche Übung 

Direktionsrecht des Arbeitgebers
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Das Arbeitsrecht ist ein Schutzrecht für abhän -
gig Beschäftigte, da diese zur Sicherung ihres 
Lebensunterhaltes auf ihre Arbeitskraft ange-
wiesen sind und sich durch den Arbeitsvertrag 
(siehe unten) zur Arbeitsleistung verpfl ichtet 
haben. Dabei haben sie Weisungen des Arbeit-
gebers im Hinblick auf Ort, Art und Zeit der 
Arbeitsleistung zu folgen. Der Arbeitgeber muss 
daher dafür Sorge tragen, dass die mit der Arbeit 
verbundenen Gefahren für Leben und Gesund-
heit des Arbeitnehmers eingeschränkt oder 
völlig beseitigt werden.

Der Staat hat aufgrund seiner sozialstaatlichen 
Verpfl ichtung dafür Gesetze und Vorschriften 
erlassen, die im Arbeitsprozess beachtet werden 
müssen (siehe auch Kapitel 2.8 Gesetzliche Un-
fallversicherung).

Es gibt bis heute kein abschließendes Arbeitsge-
setzbuch, in dem die Normen des Arbeitsrechts 
zusammengefasst sind, wie es etwa im Sozial-
gesetzbuch für das Sozialrecht der Fall ist. Viel-
mehr sind die arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
über viele Einzelgesetze verstreut. Dabei unter-
scheiden wir die Gesetze des individuellen und 
des  kollektiven Arbeitsrechts. 

Diese Gesetze, die dem individuellen Arbeits-
recht zuzuordnen sind, werden ergänzt durch 
Gesetze, die sich auf das kollektive Arbeitsrecht 
beziehen. 

Darüber hinaus wird das Arbeitsrecht auch ge-
prägt von der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung. Darunter verstehen wir die Entschei -
dungen der obersten Instanzen  der Judikative:

• des Bundesgerichtshofs,
• des Bundesarbeitsgerichts,
• des Bundessozialgerichts,
• des Bundesverwaltungsgerichts, 
• des Bundesfi nanzhofs und 
• des Europäischen Gerichtshofs.

Die Entscheidungen dieser Instanzen haben eine 
besondere Bedeutung bei der Auslegung von 
Gesetzen, an denen sich die anderen Gerichte 
orientieren. 

Arbeitsrechtliche Normenpyramide

Die Rechtsquellen des Arbeitsrechts stehen in einem Rangverhältnis 

zueinander: An der Spitze steht das Europäische Recht, dann das 

Grundgesetz, dann die Gesetze usw., d.h. eine ranghöhere Regelung 

steht über einer rangniederen. 

Individuelles Arbeitsrecht

Altersteilzeitgesetz

 Arbeitssicherheitsgesetz

Arbeitszeitgesetz

Bürgerliches Gesetzbuch

Bundesurlaubsgesetz

Berufsbildungsgesetz

Bundeserziehungsgeldgesetz

Entgeltfortzahlungsgesetz

Gewerbeordnung

Jugendarbeitsschutzgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Mutterschutzgesetz

Sozialgesetzbücher

Teilzeit- und Befristungsgesetz
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Kollektives Arbeitsrecht

Betriebsverfassungsgesetz

Europäisches Betriebsrätegesetz

Drittelbeteiligungsgesetz

Tarifvertragsgesetz

Mitbestimmungsgesetz

Montan-Mitbestimmungsgesetz u. Ergänzungsgesetz

Personalvertretungsgesetze

nach den Vorschriften des Arbeitssicherheitsge-
setzes im Hinblick auf 

• ihre Betriebsart und die damit für Arbeitneh-
mer verbundenen Unfall- und Gesundheits-
gefahren, 

• die Zahl und Zusammensetzung der Arbeit-
nehmerschaft und 

• die Betriebsorganisation Gefahren- und Un-
fallrisiken bergen, 

Rangfolge der Rechtsquellen

Rangprinzip
Die ranghöhere 
Regelung geht 

der 
rangniedrigeren 

Regelung 
vor

Günstigkeits-
prinzip

Die für die 
Arbeitnehmer 

günstigere 
Regelung kommt 

zur Geltung

Normen-
pyramide

Ordnungsprinzip
die jüngere Regelung löst die ältere ab

Spezialitätsprinzip
die speziellere Regelung geht der generellen vor

Vom oben erwähnten Grundsatz der Rangfolge 
gibt es zwei Ausnahmen, und zwar einmal, wenn 
die  höhere  Norm  ausdrücklich  eine  Abwei-
chung zulässt, und zum andern, wenn eine 
rangniedrigere Norm für den Arbeitnehmer 
günstiger ist (Günstigkeitsprinzip).
 
Die Gesetzesvielfalt wird noch durch Bestim-
mungen in vielen Tarifverträgen ergänzt, in 
denen über die gesetzlichen Mindestnormen 
hinausgehende  Regelungen  geschaffen  wur-
den, deren Bedeutung für die betroffenen Ar-
beitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  von  gro -
ßer materieller und sozialer Bedeutung ist.

In den folgenden Abschnitten werden beispiel-
haft einige wichtige Grundlagen des Arbeits -
rechts angeführt, die sich unmittelbar auf das 
Arbeitsverhältnis des einzelnen Beschäftigten 
auswirken, während die sog. kollektiven Rechts-
normen (wie z.B. das Tarifvertragssystem usw.) 
und andere gesetzlichen Regelungen (wie z. B. 
die Betriebsverfassung usw.) in gesonderten Ab-
schnitten behandelt werden.

Das Arbeitsecht wird systematisch unterteilt 
nach 
• dem Inhalt,
• nach den Zielgruppen und
• nach den Trägern des Arbeitsschutzes.

In Kapitel 2 (Gesetzliche Unfallversicherung) 
wurde bereits auf die Träger des Arbeitsschutzes 
eingegangen, daher werden hier beispielhaft 
einige wichtige Inhalte und Zielgruppen ange-
sprochen.

2. Das Arbeitsschutzrecht

Die betriebliche Durchführung des 
Arbeitsschutzrechts

Der Arbeitgeber hat die organisatorischen Vo-
raussetzungen für den gesetzlichen Arbeitsschutz 
im Betrieb zu schaffen, die Arbeitsschutzmittel 
bereitzustellen und die Durchführung des Ar-
beitsschutzes zu überwachen. In Betrieben, die 
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hat der Arbeitgeber Betriebsärzte, Sicherheits-
ingenieure und andere Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit81 zu bestellen, die für die Unfallver-
hütung, die menschengerechte Ausgestaltung 
der Arbeitsplätze und die Durchführung aller 
sonstiger Arbeitsschutzmaßnahmen sowie der 
arbeitsmedizinischen Versorgung der Beschäf-
tigten zuständig sind. Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit unterstehen unmit-
telbar dem Betriebsleiter. Damit soll vermieden 
werden, dass diesem Personenkreis eine sub-
alterne Stellung im Betrieb zukommt. Sie unter-
liegen in fachlicher Hinsicht keinen Weisungen. 
Kommt keine Einigung in strittigen Angelegen-
heiten mit dem Betriebsleiter zustande, können 
sie sich direkt an den Arbeitgeber wenden. Lehnt 
dieser ihre Vorschläge ab, so ist die Ablehnung 
schriftlich zu begründen und dem Betriebsrat 
eine Kopie vorzulegen. Betriebsarzt und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit sind im Arbeits-
schutzausschuss82 des Unternehmens vertre-
ten. 

In Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten 
ist nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches 
(SGB VII) ein ehrenamtlicher Sicherheitsbeauf-
tragter zu bestellen. Er arbeitet eng mit dem 
Betriebsarzt, den Fachkräften für Arbeitssicher-
heit und dem Betriebsrat zusammen und ist im 
Arbeitsschutzausschuss des Betriebes vertreten.  
Er hat die Arbeitnehmer dazu anzuhalten, die 
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, z.B. 
die zur Verfügung gestellte Schutzkleidung zu 
tragen. Die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten 
wird durch die Vorschriften der jeweiligen Be-
rufsgenossenschaft geregelt. Aufgabe der Sicher-
heitsbeauftragten ist es, den Arbeitgeber bei der 
Durchführung des Arbeitsschutzes zu unterstüt-
zen und laufend das Vorhandensein und die 
Funktionsfähigkeit der vorgeschriebenen Schutz-
vorrichtungen zu überprüfen. Die Ausbildung 
der Sicherheitsbeauftragten erfolgt durch die 
zuständige Berufsgenossenschaft, die alle an-
fallenden Kosten trägt.

In Unternehmen, in denen ein Betriebsrat exis-
tiert, ist dieser kraft der entsprechenden Bestim-
mungen des Betriebsverfassungsgesetzes ver-
pfl ichtet, die für den Arbeitsschutz zuständigen 
Stellen zu unterstützen und darauf zu achten, 
dass die Arbeitsschutzbestimmungen im Betrieb 
eingehalten werden.

Neben dem betrieblichen Arbeitsschutz, der oben 
umrissen wurde, erfasst das Arbeitsrecht eine 
Reihe von individuellen Schutzbestimmungen, 
von denen einige beispielhaft aufgeführt wer-
den:

Das individuelle Arbeitsschutzrecht

Der Arbeitsvertrag
Der Arbeitsvertrag ist die Grundlage des Ar-
beitsverhältnisses, in ihm sind die Rechte und 
Pfl ichten der Vertragsparteien – also der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und des Ar-
beitgebers – geregelt, die aus dem Arbeitsverhält-
nis entstehen. Heute werden Arbeitsverträge in 
der Regel schriftlich vereinbart, obwohl die 
Schriftform nicht unbedingt vorgeschrieben ist. 
Mit dem Abschluss eines Arbeitsvertrages ver-
pfl ichten sich die Arbeitnehmerin bzw. der Ar-
beitnehmer zur Arbeitsleistung und der Arbeit-
geber zur Lohn- bzw. Gehaltszahlung. 

In der Regel stellen die Arbeitsverträge einen 
Rahmen dar, da meistens nur die individuellen 
Vertragsbestimmungen fi xiert sind wie

• Art, Umfang und Dauer der Arbeitspfl ich-
ten,

• Urlaubsansprüche,
• eventuelle „Nebenpfl ichten“, wie z. B. die 

Pfl icht zur Verschwiegenheit über betriebliche 
Belange usw.,

• Einzelheiten der Lohn- bzw. Gehaltszahlung 
usw.,

81 Das sind z.B. Techniker, Meister oder Facharbeiter.
82 Der Arbeitsschutzausschuss ist ein Organ des betrieblichen Arbeitsschutzes und ist vom Arbeitssicherheitsgesetz ab einer Betriebs größe 

ab zwanzig Beschäftigten vorgeschrieben. Er setzt sich zusammen aus dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten, Fachkräften 
für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragten und zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsräten. Der  Arbeitsschutzausschuss 
hat die Aufgabe, Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten und tritt  vierteljährlich zusammen. 
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während hinsichtlich der weiteren Rechte und 
Pfl ichten der beiden Parteien meist auf 

• die geltenden Tarifverträge, 
• Betriebsvereinbarungen Betriebsordnungen 

oder 
• auf sonstige allgemeine Arbeitsbedingungen. 

verwiesen wird.

Die Pfl ichten des Arbeitnehmers aus dem 
Arbeitsvertrag
Der Arbeitnehmer hat die Pfl icht, die vereinbar-
te Arbeitsleistung zu erbringen, wie sie im Ar-
beitsvertrag festgelegt ist. Je allgemeiner die 
Tä tigkeit im Arbeitsvertrag beschrieben ist, des-
to  umfassender  ist  das  Weisungsrecht  des 
Ar beit gebers – und umgekehrt. Ist im Arbeits-
vertrag z.B. eine Tätigkeit als Sachbearbeiter in 
der Verwaltung vereinbart, kann der Arbeitgeber 
keine andere Arbeit, z.B. als Verkäufer verlangen. 
Dazu bedarf es einer Änderungskündigung, d.h. 
einer Kündigung des entsprechenden Passus des 
Arbeitsvertrages. Ist ein Arbeitnehmer hingegen 
als Hilfsarbeiter eingestellt, können ihm unter-
schiedliche Tätigkeiten zugewiesen werden.

Die Arbeitsleistung muss in der vereinbarten, 
betriebsüblichen Arbeitszeit erbracht werden; 
der Arbeitgeber kann in begründeten Ausnah-
mefällen Überstunden oder Kurzarbeit anord -
nen. Wenn in dem Betrieb ein Betriebsrat besteht, 
kann das jedoch nur mit dessen Zustimmung 
erfolgen. Der Arbeitnehmer kann Mehrarbeit 
verweigern, sofern damit die die gesetzlich fest-
gelegte Obergrenze von 48 Wochenstunden 
dauerhaft überschritten wird.

Das Arbeitsrecht kennt eine Reihe von „Neben-
pfl ichten“ des Arbeitnehmers wie die Sorgfalts-
pfl icht, die Pfl icht zur Loyalität gegenüber dem 
Arbeitgeber, die sich aus dem Gesetz ableiten. 
Sie können sich aber aus dem Arbeitsvertrag, aus 
dem Tarifvertrag, aus Betriebsanweisungen (z.B. 
Alkoholverbot, Kleiderordnung, Verbot der In-
ternetnutzung zu privaten Zwecken usw.) erge-
ben. Zu den Nebenpfl ichten gehören

• die Anzeigepfl icht, d.h. der Arbeitnehmer hat 
eine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich zu mel-

den und gegebenenfalls eine ärztliche Be-
scheinigung vorzulegen,

• die Sorgfaltspfl ichten, d.h. die Pfl icht zum 
sorgsamen Umgang mit Einrichtungen, Ge-
räten, Materialien,

• die Pfl icht zur Loyalität dem Arbeitgeber 
gegenüber,

• die Verschwiegenheitspfl icht über Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisse,

• die Verpfl ichtung, während des Arbeitsver-
hältnisses nicht in Wettbewerb zum Arbeit-
geber zu treten usw.

Diese  Pfl ichten  werden  in  der  Arbeitsrechts -
praxis unter dem Oberbegriff „Treuepfl icht des 
Arbeitnehmers“ zusammengefasst.

Konsequenzen aus der Pfl ichtverletzung
Verletzt der Arbeitnehmer schuldhaft seine 
Haupt- und Nebenpfl ichten aus dem Arbeitsver-
trag, ist der Arbeitgeber zunächst einmal nicht 
verpfl ichtet, für eine nicht geleistete Arbeit einen 
Lohn zu zahlen. Bei einer schlechten Arbeitsleis-
tung behält der Arbeitnehmer in der Regel seinen 
Lohnanspruch, unter Umständen kann eine 
Lohnminderung erfolgen. Denkbar sind auch 
Schadensersatzansprüche, die jedoch nur vorge-
nommen werden können, wenn der Arbeitneh-
mer vorsätzlich oder fahrlässig einen Schaden 
verursacht hat. Besteht in einem Unternehmen 
eine Vereinbarung über Betriebs bußen, die 
 entweder in einem Tarifvertrag oder einer Be-
triebsvereinbarung geregelt sein muss, kann ein 
Fehlverhalten auch über diese geahndet werden. 
Bevor es zu einer ordentlichen Kündigung kom-
men  kann,  muss  der  Arbeitnehmer  aufgefor-
dert werden, ein bestimmtes Verhalten künftig 
zu unterlassen. Eine derartige  Abmahnung ist 
 Voraussetzung für eine Kündigung, es sei denn, 
dass das Fehlverhalten des Arbeitnehmers sehr 
schwerwiegend ist.

Die Pfl ichten des Arbeitgebers aus dem 
Arbeitsvertrag und die Konsequenzen aus 
der Pfl ichtverletzung
Die Hauptpfl icht des Arbeitgebers aus dem Ar-
beitsvertrag besteht in der Zahlung der Vergü-
tung zum vereinbarten Zeitpunkt. Zahlt er diese 
nicht,  kann  der  Arbeitnehmer  einen  Verzugs-
zins in Höhe von 5 Prozent über dem Basiszins 
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verlangen. Gerät der Arbeitgeber mit der Lohn-
zahlung für einen längeren Zeitpunkt in Verzug, 
kann der Arbeitnehmer nach vorheriger Ankün-
digung seine Arbeitsleistung zurückhalten, 
während der Arbeitgeber weiterhin, auch für die 
Zeit der Zurückbehaltung, zur fortlaufenden 
Zahlung der Vergütung verpfl ichtet bleibt. Bei 
einem längeren Zahlungsverzug ist der Arbeit-
nehmer auch berechtigt, das Arbeitsverhältnis 
fristlos zu kün digen. In diesem Fall muss der 
Arbeitgeber den Lohn bis zum Ablauf der ordent-
lichen Kündigungsfrist zahlen.

Auch die Nebenpfl ichten des Arbeitgebers sind 
nicht umfassend im Arbeitsvertrag festgeschrie-
ben, sie werden hauptsächlich aus dem Pendant 
zur „Treuepfl icht des Arbeitnehmers“ der „Für-
sorgepfl icht des Arbeitgebers“ abgeleitet. Diese 
kommt in den Schutzgesetzen zum Ausdruck, 
die der Arbeitgeber einhalten muss, um Leben 
und Gesundheit des Arbeitnehmers zu schützen. 
Sie erstreckt sich jedoch auch auf 

• die ordnungsgemäße Zahlung von Lohn-
steuern und Sozialversicherungsabgaben, 

• auf den Schutz des in den Betrieb einge-
brachten Eigentums des Arbeitnehmers,

• auf die Pfl icht, den Arbeitnehmer zu beschäf-
tigen, denn der Arbeitnehmer darf nur in 
Ausnahmefällen unter Fortzahlung der Ver-
gütung von der Arbeit freigestellt werden,

• das Verbot der Maßregelung, wenn z.B. der 
Arbeitnehmer seine Rechte in zulässiger Art 
und Weise wahrnimmt,

• auf die Pfl icht der Gleichbehandlung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Betrieb usw.

Die Arbeitsvergütung
Die Hauptpfl icht des Arbeitgebers ist es, eine 
Arbeitsvergütung für die geleistete Arbeit zu 
bezahlen. Hierbei unterscheiden wir folgende 
Lohnarten:

Der Zeitlohn
Beim Zeitlohn wird unterstellt, dass alle Arbeit-
nehmer, die Arbeiten des gleichen Arbeitswertes 
verrichten, denselben Leistungsgrad erreichen. 
Dieser Lohn drückt sich in der zugeordneten 
Lohn- bzw. Vergütungsgruppe aus. Diese werden 

als Stunden-, Tages-, Wochen- oder Monatsver-
gütungen bezahlt. Letzte hat sich in der Bundes-
republik durchgesetzt. In den Tarifverträgen wird 
z.B. ein Monatslohn auf Stunden-, Tages-, oder 
Wochenverdienste umgerechnet. Hierbei ist von 
der tarifvertraglichen (bei Teilzeitbeschäftigung 
von der individuell) vereinbarten regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit auszugehen.

Beim Zeitlohn besteht für den Arbeitnehmer der 
Vorteil, dass er trotz schwankender Leistungs-
grade immer den gleichen Lohn erhält, der 
Nachteil besteht für ihn darin, dass er eine be-
sondere Leistung nicht honoriert bekommt. 
Diesem Nachteil versuchen die Tarifverträge 
durch die Vereinbarung von Zulagen zu begeg-
nen. Dabei wird in erster Linie die besondere 
Arbeitsschwierigkeit berücksichtigt. Tarifl iche 
Zulagen sind in der Regel vereinbart für 

• die allgemeine Leistung von Mehrarbeit, 
• Nachtarbeit, Schicht- und Wechselschicht-

arbeit, 
• besonders schmutzige und gefährliche Arbeit 

oder
• als persönliche Zulagen (Meisterzulage, Tech-

nikerzulage, Programmiererzulage  usw.) 

Für den Fall, dass aus betrieblichen Gründen die 
vereinbarte tarifl iche tägliche Arbeitszeit über-
schritten werden muss, sind in den Tarifverträgen 
Überstundenregelungen niedergeschrieben. Die 
Gewerkschaften wollen die Anzahl von Über-
stunden möglichst gering halten, damit die 
anfallende Arbeit durch Neueinstellungen erle-
digt werden kann.

Der Akkordlohn
Zweck des Akkordlohns ist es, die Arbeitsvergü-
tung nach der geleisteten Arbeitsmenge zu ver-
güten. Die Gewerkschaften betrachten den reinen 
Akkordlohn als verzichtbar, akzeptieren die Leis-
tungsentlohnung jedoch dann, wenn sie für den 
Arbeitnehmer durchschaubar und von einem 
objektiven Dritten kontrollierbar ist.

Wir kennen folgende Akkordarten:
• Stückakkord. Die Berechnung der Entlohnung 

erfolgt anhand der Stückzahl (Anzahl der 
genähten Kleider, der Maschinenteile usw.).



109    DAS ARBEITSRECHT  |   FR IEDRICH-EBERT-ST IFTUNG

• Gewichtakkord. Berechnung anhand des 
Gewichts  des beförderten Materials (z. B. 
Entladen von Binnenschiffen, Lkws usw.).

• Flächenakkord. Berechnungsgrundlage ist z.B. 
die Größe der verlegten Fliesen, der verputzten 
Hauswände usw.

• Pauschalakkord. Wenn die Arbeitsaufgabe 
nicht einheitlich ist, sondern die Akkordvor-
gabe sich auf verschiedenartige Arbeitsinhalte 
bezieht, spricht man von Pauschalakkord.

 
Akkorde unterscheiden sich auch nach der Form, 
in der die Vergütung errechnet wird, in Geld- 
und Zeitakkord. Der Geldakkord kann Stück-, 
Gewichts-,  Maß-,  Flächenakkord  usw.  sein, 
wenn die Leistungseinheit unmittelbar mit dem 
Geldfaktor multipliziert wird (z. B. Kolbenring 
2, 00 Euro, je Naht 0,30 Euro).

Beim Zeitakkord wird dem Arbeitnehmer für eine 
zur Herstellung eines Werkstücks erforderliche 
Zeit vorgegeben, die auch dann vergütet wird, 
wenn er die Leistung in kürzeren oder längeren 
Zeiten erbringt.

Durchgesetzt hat sich inzwischen der Zeitak- 
kord, da die Vorgabezeiten für die Arbeitsvor-
bereitung genutzt werden können und bei tarif-
lichen Lohnerhöhungen die Akkordvorgaben 
nicht geändert werden müssen.

Die Akkordvorgabe.
Grundlage für die Akkordvergütung ist die Vor-
gabe, das heißt das Verhältnis von Vergütung 
und Leistungsquantum. Diese Vorgaben werden 
in den entsprechende Tarifverträgen vereinbart, 
sie können je nach Tarifvertrag betrieblich durch 
Betriebsvereinbarungen ergänzt werden.

Der Akkordrichtsatz
Darunter versteht man den Stundenverdienst 
des Akkordarbeiters bei Normalleistung. Er ist in 
den entsprechenden Tarifverträgen festgelegt 
und besteht in der Regel aus dem Grundlohn der 
Tarifgruppe, mit der die Tätigkeit gekennzeichnet 
wird, und einem zusätzlichen Akkordrichtsatz. 
Dieser Richtsatz ist in der Lohngestaltung um-
stritten, da z.B. die Gewerkschaften argumentie-
ren, dass die Technisierung der Arbeitsabläufe 
ohnehin schon die Arbeitsgeschwindigkeiten 

erhöht und über einem höheren Grundlohn 
berücksichtigt werden müssten.

Der Prämienlohn
Er ist fl exibler gestaltbar als der Akkordlohn, da 
Prämien an alle betriebswirtschaftlich relevanten, 
vom Arbeitnehmer zu beeinfl ussenden Bezugs-
größen wie z.B. Arbeitsmenge und Arbeitsqua lität 
geknüpft werden können. Darüber hinaus gibt 
es auch Prämien, die nicht durch eine besonde-
re Leistung, sondern durch das Verhalten bedingt 
sind: Anwesenheits- und Pünktlichkeitsprämien 
z.B., die jedoch von den Gewerkschaften strikt 
abgelehnt werden, da der Arbeitnehmer im In-
teresse einer Prämienzahlung berechtigte Fehl-
zeiten (Krankheit, Mutterschutz usw.) herab-
setzen kann.

Die herkömmlichen Akkordsysteme sind heute 
umstritten, da sie die Entlohnung an die erar-
beitete Stückzahl knüpfen und somit lediglich 
eine gleich bleibende Leistung  sichern. Sie bie-
ten den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
jedoch keine Anreize, selbst initiativ zu werden, 
um etwa durch eigenständige Verbesserungen 
des Arbeitssystems ihren Beitrag zum Unterneh-
menserfolg zu steigern. Darüber hinaus zielen 
diese Akkordsysteme auf die Steigerung der in-
dividuellen Leistung ab und stehen damit im 
Widerspruch zu neuen Arbeitsstrukturen, die auf 
den Erfolg von Arbeitsteams abzielen. Heute 
existieren in einigen Unternehmen Entgeltsys-
teme, die solche Leistungskriterien zugrunde 
legen und an die im Team erbrachten Leistungen 
knüpfen. Die Entwicklung geht dahin, das Ent-
gelt an den Beitrag zum Unternehmenserfolg 
bzw. an die Erreichung der vorher mit einzelnen 
Beschäftigten oder mit Arbeitsteams vereinbarten 
Ziele zu koppeln. Damit soll erreicht werden, 
dass die Beschäftigten ihre gesamten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten für das Erreichen 
der Unternehmensziele einsetzen. Im System der 
Teamarbeit sollen die Beschäftigten in der Lage 
sein, möglichst viele Teilfunktionen des Arbeits-
prozesses zu beherrschen. 

Der Mindestlohn
Es gibt in Deutschland zurzeit keine gesetzliche 
Regelung über einen allgemeinen, alle Branchen 
übergereifenden Mindestlohn. Der Mindestlohn 
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steht im Zentrum der politischen Auseinander-
setzungen und wird kontrovers diskutiert: Die 
DGB-Gewerkschaften fordern die sofortige Ein-
führung eines Mindestlohns in Höhe eines 
Durchschnittsstundenlohns von 7,50 Euro und 
verweisen dabei auf die Regelungen in 18 von 
25  EU-Mitgliedsstaaten,  die  Sozialdemokrati -
sche Partei Deutschlands (SPD) unterstützt die se 
Forderung, während die Wirtschaft und die 
Christlich-Demokratische Union (CDU) sowie 
die Christlich-Soziale Union (CSU) als Partner 
in der Großen Koalition gegen eine fl ächen-
deckende  Einführung  des  Mindestlohns  sind, 
da ihrer Meinung nach eine erhebliche Anzahl 
von Jobs auf dem Niedriglohnsektor dadurch 
gefährdet sind.

Vorerst haben die Koalitionspartner eine Kom-
promisslösung vereinbart, mit der in einigen 
Branchen Mindestlöhne auf der Grundlage des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vereinbart wer-
den können. Dieser Kompromiss besteht da rin, 
dass  die  im  Gesetz  bereits  bestimmten  Bran-
chen83, in denen Mindestlöhne gezahlt werden 
müssen, um zehn weitere Branchen erweitert 

werden. Wenn in einer Branche mindestens eine 
Tarifbindung von 50 Prozent besteht, können 
die Tarifvertragsparteien einen gemeinsamen 
Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung bis 
zum Stichtag 31. März 2008 stellen. Darüber 
hinaus ist eine spätere Aufnahme von Branchen 
nicht ausgeschlossen. Der Tarifausschuss, dem 
jeweils drei Arbeitgeber- und drei Arbeitneh mer-
vertreter  angehören, gibt sein Votum für den 
Antrag ab. Besteht Einigkeit im Tarifausschuss 
über die Hö he des Mindestlohns, der regional 
als auch im Hinblick auf die Qualifi kation un-
terschiedlich hoch sein kann, wird beim Bun-
desarbeitsministerium die Allgemeinverbind-
lichkeit beantragt. Wird im Tarifausschuss kein 
einheitliches Votum erreicht, kann der Bundes-
arbeitsminister durch Verordnung einen Min-
destlohn festlegen, dem das Bundeskabinett 
zustimmen muss. 

Ferner wurde das Gesetz über die Mindestar-
beitsbedingungen von 1952 reformiert. Jetzt 
kön nen auch in Branchen mit einer Tarifbindung 
unter 50 Prozent Mindestlöhne eingeführt wer-
den. Hierzu wird ein ständiger Hauptausschuss 

83 Bisher werden im Bauhaupt- und im Baunebengewerbe (ca. 700 000 Beschäftigte) tarifvertragliche Mindestlöhne von  10,42 Euro/
Stunde im Westen und 8,90 Euro/Stunde für Hilfsarbeiter und 12,40 Euro/Stunde bzw. 9,80 Euro/Stunde für Facharbeiter in den 
neuen Bundesländern sowie im Gebäudereinigerhandwerk  (7,87 Euro/West und 6,36 Euro/Ost) gezahlt. Diese Bestimmungen sollen 
auf zehn weitere Branchen ausgedehnt werden (z.B. Friseurhandwerk, Fleischverarbeitung, Leiharbeit, Wachpersonal, Postzusteller 
usw.). Die SPD hat zwar dem o.a. Kompromiss zugestimmt, wird jedoch an der Forderung nach einer gesetzlichen Lohnuntergrenze 
festhalten. In den Wahlkämpfen 2008/2009 könnte dieses Thema eine zentrale Rolle spielen.

Mindestlöhne in EuropaMindestlöhne in EuropaMindestlöhneeeeee iii iin n n nnnnn EuropaMindestlöhneeeee iiiiinnnnnnnn Europa

WochenarbeitszeitWochenarbeitszeit

39 Stunden

37 Stunden

39 Stunden

39 Stunden

38 Stunden

39 Stunden

37 Stunden

39 Stunden

39 Stunden

38 Stunden

Stundenlohn

8,03 €

7,96 €

7,36 €

7,65 €

7,48 €

Monatslohn

1.218,– €

1.273,– €

1.273,– €

1.293,– €

1.234,– €

1 Arbeitszeit uneinheitlich, bei weniger Wochenstunden geringere Sätze
2 Beschäftigte ab 18 Jahren
Quelle: Eurostat, Berechnungen des WSI für Januar 2006 | © Hans-Böckler-Stiftung 2006
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Europäische Union            40,0

Die tarifl iche Wochenarbeitszeit in der EU 

Großbritannien
Griechenland

Spanien
Portugal

Österreich
Deutschland

Schweden
Luxemburg

Irland
Belgien

Finnland
Dänemark

Niederlande
Italien

Frankreich

Durchschnittliche normale Wochenarbeitszeit in der EU von Vollzeitbeschäftigten in Std.

Europäische Union

43,3
41,0
40,4
40,3
40,0
39,9
39,9
39,5
39,5
39,3
39,2
39,1
38,9
38,5
37,7

gebildet, dem sechs Experten angehören, die ein 
siebtes Mitglied als Vorsitzenden wählen. Kommt 
keine Einigung zustande, ernennt das Bundes-
kabinett auf Vorschlag des Bundesarbeitsmini-
sters einen Vorsitzenden. Darüber hinaus wird 
für jede betroffene Branche, das sind z.B. die 
Fleischverarbeitung, der Gartenbau, die Land- 
und Forstwirtschaft usw., ein Fachausschuss aus 
je drei Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer installiert, die ebenfalls einen neutra len 
Vorsitzenden benennen. Auch hier kann bei 
Nichteinigung der Bundesarbeitsminister einen 
Vorsitzenden benennen. Die Fachausschüsse 
handeln die Mindestlöhne für jede Branche aus. 
Dabei genügt eine Vier-zu-Drei-Mehrheit. Die 
Mindestlöhne werden dann auf Empfehlung des 
Bundesarbeitsministers vom Kabinett durch 
Verordnung in Kraft gesetzt.

Diese Kompromisse ersetzen nicht gesetzlich 
geregelte Mindestlöhne, wie sie z.B. in den 
 meis ten Ländern der Europäischen Union exis-
tieren, sie sind allenfalls ein Schritt in die rich-
tige Richtung. Durch gesetzliche Mindestlöhne 
hingegen  könnte  der  Missstand  beseitigt  wer-
den, dass Menschen mit Vollzeitarbeit nicht von 
der Entlohnung leben können, sondern zusätz-
lich auf Zuschüsse aus dem Arbeitslosengeld II 
angewiesen sind.

Die Arbeitszeit
Das Arbeitszeitrecht ist ein Teilbereich des Ar-
beitsschutzrechtes, es ist im Arbeitszeitgesetz 
geregelt. Darüber hinaus sind Abweichungen 
durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarungen 
zulässig. Grundsätzlich ordnet das Arbeitszeit-
recht an, dass die werktägliche Arbeit acht Stun-
den nicht überschreiten darf. Diese Zeit erfasst 
die reine Arbeitszeit ohne Pausen.

Der Arbeitgeber kann jedoch jederzeit eine Aus-
dehnung auf zehn Stunden pro Werktag ver-
langen. Voraussetzung dafür ist, dass innerhalb 
eines so genannten Ausgleichzeitraumes84 eine 
durchschnittliche Arbeitszeit von acht Stunden 
pro Werktag erreicht wird. Durch Tarifvertrag 
kann eine noch stärkere Flexibilisierung erzielt 
werden, wenn innerhalb der Arbeitszeit in er-
heblichem Maße Arbeitsbereitschaft anfällt. In 
Notfällen kann von den Obergrenzen abgewi -
chen werden.

Durch die Tarifpolitik der Gewerkschaften wur-
de in den letzten zehn Jahren die durchschnitt-
liche wöchentliche Arbeitszeit in den alten 
Bundesländern auf durchschnittlich 37,5 Stun-
den reduziert, in der Metallindustrie war bereits 
1990 die 35-Stunden-Woche vereinbart worden. 
Die durchschnittliche Arbeitszeit unter Einbe-

84 Der Ausgleichszeitraum beträgt sechs Monate oder 24 Wochen.
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ziehung der tarifl ich und der nicht tarifl ich ge-
regelten Wochenarbeitszeit beträgt in West-
deutschland 39,9 Stunden (tarifl icher Durch-
schnitt 36,7 Stunden) und in Ostdeutschland 
39,8 Stunden (tarifl icher Durchschnitt 37,2 
Stunden). Allerdings sind gerade in den letzten 
fünf Jahren Arbeitszeitkorridore85, Arbeitszeit-
konten86, befristete Arbeitzeitverkürzungen oh ne 
Lohnausgleich und eine Reihe weiterer Diffe-
renzierungsklauseln von den Tarifvertragspar-
teien vereinbart worden, die eine Anpassung der 
tarifl ichen Regelungen an die betrieblichen Er-
fordernisse erlauben.

Im Beamtenbereich, in dem die Bundes- und 
Länderregierungen per Gesetz die Arbeitsbedin-
gungen bestimmen können, gibt es seit 2006 
Erhöhungen der Wochenarbeitszeit auf bis zu  
42 Stunden sowie fl exibilisierte Regelungen über 
die tägliche Höchstarbeitszeit und die Ruhe-
pausen.

Mehrarbeit/Überstunden
Das sind Arbeitsstunden, die der Arbeitnehmer 
über  die  durchschnittliche  tarifl iche  oder  in 
einer Betriebsvereinbarung festgelegte Arbeitszeit 
hinaus leistet. Wenn keine Vereinbarung existiert, 
ist der Arbeitnehmer grundsätzlich nicht zur 
Leistung von Überstunden verpfl ichtet. Das 
Problem ergibt sich in der Regel in der Praxis 
selten, denn in besonderen Engpässen und bei 
besonderen wirtschaftlichen Situationen kann 
auch hier eine Verpfl ichtung zur Leistung von 
Überstunden gegeben sein. Verweigert ein Ar-
beitnehmer unberechtigt Überstunden, so kann 
dies ein Grund für eine fristlose Kündigung sein. 
Besteht in einem Unternehmen ein Betriebsrat, 
so sind der Umfang und die zeitliche Lage der 
Überstunden durch diesen mitzubestimmen. 

Der Anteil der Beschäftigten, die regelmäßig, d.h. 
mindestens ein- bis zweimal im Monat, Über-
stunden leisten, liegt bei rund 54 Prozent87. In 

den letzten Jahren ist zu beobachten, dass sich 
weniger das Überstundenvolumen als vielmehr 
die Form der Abgeltung verändert hat. Der Anteil 
der bezahlten Überstunden nimmt kontinuier -
lich ab, während gleichzeitig der Ausgleich von 
Überstunden durch Freizeit zunimmt. In den 
Statistiken der Wirtschaftsinstitute sind jedoch 
die Angaben aus Kleinbetrieben unterrepräsen-
tiert, in denen tendenziell die meisten Über-
stunden anfallen.

Pausen und Ruhezeiten
Zum Arbeitsschutz gehören Pausen, Ruhezeiten 
und Erholungszeiten, die dem Arbeitnehmer 
zustehen. Nach mehr als sechs Stunden Arbeits-
zeit muss eine Ruhepause von einer halben 
Stunde eingelegt werden, die durch zwei Pausen 
von je einer viertel Stunde ersetzt werden kann. 
In Betrieben mit einem Betriebsrat bestimmt 
dieser bei der Lage der Pausen mit. In Betrieben 
mit mehr als zehn Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern muss nach der Arbeitsstättenverordnung 
ein leicht erreichbarer Pausenraum zur Verfügung 
gestellt werden.

In Schicht- und Verkehrsbetrieben kann die 
Gesamtdauer der Pausen auf mehrere Kurzpausen 
von „angemessener Dauer“ aufgeteilt werden. 
In diesen Betrieben zählen die Kurzpausen jedoch 
zur Arbeitszeit und müssen demzufolge bezahlt 
werden.

Das Arbeitszeitgesetz schreibt vor, dass nach der 
Beendigung der Arbeit eine ununterbrochene 
Ruhezeit von mindestens elf Stunden eingehal-
ten werden muss. In Krankenhäusern, in Ver-
kehrsbetrieben zur Beförderung von Personen, 
beim Rundfunk, in der Landwirtschaft usw. kann 
die Ruhezeit je nach Beschäftigungsbereich auf 
10 bis neun Stunden verkürzt und ein Ausgleich 
innerhalb eines zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer zu vereinbarendem Zeitraumes ge-
regelt werden.

85 Arbeitszeitkorridore sind vorgegebene Bandbreiten, innerhalb derer die Arbeitszeit für einzelne Beschäftigte, Beschäftigtengruppen, 
Abteilungen oder ganze Betriebe abweichend von der tarifl ichen Arbeitszeit dauerhaft festgelegt werden darf. 

86 Arbeitszeitkonten werden in vielen Betrieben, insbesondere im Zusammenhang mit Gleitzeit, für jeden einzelnen Beschäftigten geführt 
und verzeichnen die Soll-Arbeitszeit, die tatsächlich geleistete Arbeitszeit (inkl. Mehrarbeit) sowie die daraus entstehenden Plus- bzw. 
Minuszeiten, Fehlzeiten u.a.m. Tarifl iche Regelungen zu Arbeitszeitkonten defi nieren im Einzelnen die zu buchenden Arbeitszeiten, 
die maximal zulässigen Arbeitszeitguthaben bzw. -schulden sowie die Modalitäten des Abbaus von Zeitguthaben. 

87 Siehe u.a. ISO-Studie Arbeitszeit 2003.
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Die zeitliche Lage der Arbeitszeit
Die zeitliche Lage der Arbeitszeit ist gesetzlich 
nicht allgemein geregelt. Neben Arbeitszeitfor-
men wie Gleitzeit, Teilzeitarbeit, Heimarbeit und 
Telearbeit stellen Nacht- und Schichtarbeit be-
sondere Anforderungen an die Organisation der 
Arbeit. Gerade Nacht- und Schichtarbeit stellen 
besondere Gesundheitsrisiken dar. Daher sieht 
das Gesetz hierfür besondere Schutzvorschriften 
vor, indem es u.a. vorschreibt, dass solche Ar-
beiten nach gesicherten arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnissen über die menschenge -
rechte Gestaltung der Arbeit festzulegen ist. 

Nacht- und Schichtarbeit
Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingen hat folgende Hand-
lungsempfehlungen für die Organisation von 
Nacht- und Schichtarbeit herausgegeben, die von 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin konkretisiert worden sind. Einige wich-
tige Grundforderungen sind folgende:

• Die Massierung von Arbeitsbelastung unter 
Berücksichtigung der Arbeitzeit soll vermie-
den werden,

• die Ruhezeiten zwischen den Schichten sollen 
so lang sein, dass eine effektive Erholung 
möglich ist, also mindestens 24 Stunden,

• Freizeiten über ein ganzes Wochenende sind 
besser als einzelne freie Tage an einem Wo-
chenende,

• Schichtarbeiter sollen mehr freie Tage haben 
als Tagarbeiter,

• es sollten ungünstige Schichtfolgen vermie-
den werden, d.h. die Schichten sollen immer 
vorwärts rotieren (also Früh-, Spät und Nach-
schicht), wobei die Frühschichten nicht zu 
früh und die Nachtschichten nicht zu spät 
beginnen bzw. enden sollen,

• es soll Spielraum für individuelle Wünsche 
der Arbeitnehmer vorhanden sein (z.B. Ver-
zicht auf starre Anfangszeiten),

• die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sollen rechtzeitig über den Schichtplan in-
formiert werden.

In der Regel werden die Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes in den großen Industriezweigen 
durch Tarifverträge ergänzt, in denen die Schutz-

vorschriften für die in Nacht- und Schichtarbeit 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer weiter gefasst sind und über die gesetz-
lichen Normen hinausgehen. 

Gleitende Arbeitszeit
Von gleitender Arbeitszeit wird dann gesprochen, 
wenn der Arbeitnehmer nicht an eine genau 
bestimmte Arbeitszeit an einem Arbeitstag ge-
bunden ist, sondern seine Arbeit innerhalb einer 
gewissen Zeitspanne selbst bestimmen kann. In 
der Regel wird durch Betriebsvereinbarungen 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat eine be-
triebliche Kernarbeitszeit festgelegt, innerhalb 
der Anwesenheitspfl icht im Betrieb besteht. Be-
ginn und Ende der Arbeitszeit können vom Ar-
beitnehmer frei gewählt werden, wobei ein 
Zeitausgleich   zum   Erreichen  der    betriebsüb-
lichen Arbeitszeit vorgesehen ist. Bei der so ge-
nannten qualifi zierten Gleitzeit kann der Ar-
beitnehmer seine Arbeit früher oder später als 
sonst beginnen oder beenden und zusätzlich 
Arbeitszeit ansparen oder nachholen. In Tarif-
verträgen können auch langfristige Regelungen, 
z.B. von Jahresarbeitszeit- bis hin zu Lebens-
arbeitszeitkonten (siehe auch unten) getroffen 
werden.

Gleitende Arbeitszeiten sind in der Regel für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausge-
schlossen, die im Takt oder am Fließband ar-
beiten.

Teilzeitarbeit
Der Einsatz neuer Technologien, der Wandel der 
Arbeitswelt und der fortschreitende Abbau von 
Vollzeitarbeitsplätzen haben einen kontinuier-
lichen Anstieg der Teilzeitarbeit zur Folge. 

Teilzeitarbeit ist ein Mittel für Arbeitgeber, sich 
schnell an die veränderten Bedingungen anzu-
passen und auf unterschiedliche Arbeitsauf-
kommen zu reagieren, für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer besteht der Vorteil von Teil-
zeitarbeit darin, durch eine fl exiblere Arbeits-
zeitgestaltung mehr Freiräume zu gewinnen, 
wenn sie sich denn die damit verbundenen 
Einkommensverluste leisten können. Das bezieht 
sich nicht allein auf die momentane Situation, 
sondern auch auf die Altersvorsorge, da das 
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Rentensystem in Deutschland unfl exibel auf 
Abweichungen vom Vollzeitarbeitsverhältnis 
reagiert. 

Neben der „klassischen“ Teilzeit, bei der die 
tägliche Arbeitszeit stundenweise reduziert wird, 
gibt es eine Reihe von weiteren Modellen, mit 
denen die wöchentliche und jährliche Stun-
denzahl variiert und Teilzeitarbeit mit Vollzeit-
arbeit kombiniert werden kann. Zum Ausgleich 
von Über- bzw. Unterlastung in Saisonbetrieben 
existieren Arbeitszeitmodelle, mit denen die 
Entlassung von Arbeitskräften über eine Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten verhindert werden 
kann. Ferner können sich z.B. beim Jobsharing-
Modell zwei Arbeitnehmer eigenverantwortlich 
einen Vollzeitarbeitsplatz teilen. Darüber hinaus 
gibt es Modelle, bei denen Zeit- oder Geldgutha-
ben auf Langzeitkonten angesammelt werden 
können, um längere Freiphasen oder einen vor-
gezogenen Ruhestand zu ermöglichen (Teilzeit- 
Invest). Der Phantasie sind keine Grenzen ge -
setzt, die sozialversicherungsrechtlichen Proble-
me erschweren jedoch die Inanspruchnahme.

Telearbeit
Telearbeit stellt eine neue Form der Arbeitsorga-
nisation dar, bei der der Mitarbeiter sowohl zu 
Hause als auch im Unternehmen arbeitet, wäh-
rend er sich bei der Teleheimarbeit permanent 
zu Hause befi ndet. Die Kosten für den Arbeits-
platz trägt der Arbeitgeber, dazu gehören die 
Anschaffung der Büroeinrichtung, der Kommu-
nikationsgeräte sowie deren Wartung und Pfl ege. 
Ferner hat er einen Anteil an der Raummiete und 
an den Kosten für Heizung und Beleuchtung zu 
tragen. Hierbei ist der Arbeitgeber für den Ar-
beitsschutz verantwortlich. Existiert im Unter-
nehmen ein Betriebsrat, ist dieser auch für die 
in Telearbeit beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zuständig. Im Zuständigkeits-
bereich der Gewerkschaften existieren bereits 
mehrere Tarifverträge zur Telearbeit. In ihnen 
bleibt in der Regel der Arbeitnehmerstatus erhal-
ten. Die Beschäftigten sind grundsätzlich genau-
so unfallversichert wie im Betrieb. 

Die Vorteile von Telearbeit bestehen darin, dass 
es zu Zeitersparnissen durch den Wegfall von 
Arbeitswegen und zu einer besseren Vereinbar-      

keit von Familie und Beruf kommt, die Nach-
teile  können  darin  liegen,  dass  Selbstausbeu - 
tung und Vereinsamung die Folge ist.

Heimarbeit
Die unselbständige Heimarbeit ist eine Form der 
Lohnarbeit, bei der der Arbeitsplatz vom Arbeit-
nehmer selbst gewählt ist, und der Arbeitgeber 
die Produktionsmittel zur Verfügung stellt. We-
gen der besonderen wirtschaftlichen Abhängig-
keit ist der Schutz von Heimarbeit gesetzlich 
geregelt. Heimarbeiter unterliegen der gesetz-
lichen Sozialversicherung. Bei der Vergabe von 
Heimarbeit hat der Unternehmer die Arbeits-
schutzvoraussetzungen zu prüfen. Die Entgelte 
werden in der Regel als Stückentgelte festgelegt. 
Zur Abgeltung von Urlaub, der Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall oder von Stillzeiten sind ent-
sprechende Zuschläge zu zahlen. Die Arbeitsmi-
nisterien der Bundesländer haben durch so ge-
nannte Entgeltprüfer für eine wirksame Über-
wachung der Entgelte und der sonstigen Ver-
tragsbedingungen zu sorgen. 

Das Ladenschlussgesetz
Das Ladenschlussgesetz dient einmal der Ver-
hinderung ungesunden Wettbewerbs und zum 
anderen dem Arbeitnehmerschutz. Im Handel 
setzt das Ladenschlussgesetz den Rahmen für die 
Lage der Arbeitszeit für die Beschäftigten. In 
Betrieben, in denen Betriebsräte existieren, sind 
diese an der Umsetzung der gesetzlichen und 
tarifl ichen Bestimmungen beteiligt. In diesen 
Bereichen gibt es Regelungen für Zuschläge für 
die Arbeit zu späten Öffnungszeiten, für die 
Nachtarbeit im Einzelhandel sowie für die Sonn- 
und Feiertagsarbeit. Für den Großteil der Klein-
betriebe  existieren  solche  Regelungen  nicht, 
hier wird die Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen mehr schlecht als recht von den 
örtlichen Ordnungsbehörden in Stichproben 
überprüft.

Die strikten Regelungen des Ladenschlussgesetzes 
von 1956 standen seit jeher in der Diskussion; 
insbesondere marktliberale Kräfte waren sehr 
daran interessiert, die Öffnungszeiten zu libe-
ralisieren. Seit der Föderalismusreform vom 30. 
Juli 2006 fällt die Regelung der Ladenschluss-
zeiten in die Kompetenz der Bundesländer. 
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Heute existieren in fast allen Bundesländern 
unterschiedliche Bestimmungen, die Öffnungs-
zeiten an Sonn- und Feiertagen und in den 
Morgen- und Abendstunden regeln. Die Zeiten 
reichen von Öffnungszeiten in Berlin von 0.00 
bis 24.00 Uhr (an Werktagen) bis hin von 6.00 
bis 22.00 Uhr in Reinland-Pfalz.

Heute ist festzustellen, dass lediglich größere 
Kaufhäuser und Lebensmittelgeschäfte  von der 
weitgehenden Freigabe des Ladenschlusses Ge-
brauch machen, während kleinere Läden in den 
Innenstädten zu den bisher üblichen Öffnungs-
zeiten zurückkehren. 

Der Jugendarbeitsschutz
Durch das Jugendarbeitsschutzgesetz sollen Kin-
der und Jugendliche vor Überbeanspru chung, 
Überforderung und Gefahren am Arbeitsplatz 
geschützt werden. Das Gesetz gilt für alle Per-
sonen, die noch keine 18 Jahre alt sind. Grund-
sätzlich verboten ist die Beschäftigung von 
Kindern, das sind im Sinne des Gesetzes Perso-
nen, die noch keine 15 Jahre alt sind oder noch 
der vollen Schulpfl icht unterliegen. Lediglich bei 
leichten und für Kinder geeigneten Tätigkeiten 
(z.B. Theatervorstellungen, Musikaufführungen 
usw.) können die Gewerbeaufsichtsämter (siehe 
Kapitel 2) Ausnahmegenehmigungen für einen 
bestimmten Zeitraum erteilen. Jugendliche über 
15 Jahre dürfen in den Schulferien arbeiten, 
unterliegen jedoch ebenso wie jugendliche Aus-
zubildende besonderen Schutzbestimmungen 
(keine Arbeit unter Tage, an Arbeitsstellen, an 
denen sie besonderen Gefahren, Lärm, Hitze, 
Kälte oder starker Nässe usw. ausgesetzt sind). 
Den Auszubildenden ist darüber hinaus die Teil-
nahme am Berufsschulunterricht (einschließlich 
der dafür benötigten Wegezeiten) zu ermögli-
chen. Jugendliche Arbeitnehmer erhalten je nach 
Alter einen Mindesturlaub von 25 bis 30 Werk-
tagen im Jahr.

Das Mutterschutzrecht
Neben dem Frauenschutzrecht, dass allen Frauen 
gleichmäßig zugute kommt, gewährleistet das 
Mutterschutzgesetz für die Zeit vor und nach der 
Entbindung einen besonderen arbeitsrechtli-
chen Schutz. Das Gesetz regelt u.a.

• die Gestaltung von Arbeitsplätzen für die 
Schwangere, 

• die Beschäftigungsverbote bei schweren kör-
perlichen Arbeiten oder Arbeiten, bei denen 
die Schwangere Einwirkungen von gesund-
heitsgefährdenden Stoffen, Gasen, Dämpfen 
usw. ausgesetzt ist sowie 

• das allgemeine Beschäftigungsverbot in den 
letzten sechs Wochen vor und acht Wochen 
nach der Entbindung,

• das Verbot von Nacht- , Sonntags- und Mehr-
arbeit (Überstunden),

• die Gewährung von Stillzeiten ohne Lohn-
ausfall usw.

Darüber hinaus darf einer Frau während der 
Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier 
Monaten nach der Geburt nicht gekündigt wer-
den. Die Frau hingegen hat das Recht, während 
der Schwangerschaft oder innerhalb der Schutz-
fristen zu kündigen, ohne dass es besonderer 
Kündigungsfristen bedarf. Für die Zeit der 
 Schutzfristen erhält die Arbeitnehmerin Mut-
terschaftsgeld durch ihre Krankenkasse und einen 
Zuschuss dazu vom Arbeitgeber. 

Das Schwerbehindertenrecht 
Sozialgesetzbuch (IX)
Schwerbehinderte Personen sind Menschen, die 
aufgrund einer körperlichen, geistigen oder see-
lischen Behinderung in ihrer Erwerbsfähigkeit 
nicht nur vorübergehend um mindestens 50 
Prozent gemindert sind. Der Grad der Erwerbs-
minderung wird von den staatlichen Versor-
gungsämtern festgestellt. Nach dem Grundgesetz 
darf niemand wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden; das Schwerbehindertenge -
setz bietet diesem Personenkreis Schutz im All-
gemeinen und eine besondere Förderung im 
Arbeitsleben.

Das Gesetz schreibt vor, dass alle öffentlichen 
und privaten Arbeitgeber, die über mindestens 
20 Arbeitsplätze verfügen, davon mindestens     
6 Prozent an Schwerbehinderte zu vergeben 
haben. Kommen die Arbeitgeber dieser Verpfl ich-
tung nicht nach, haben sie eine Ausgleichsab -
gabe zu zahlen, unabhängig davon, ob sie zur 
Einstellung von Schwerbehinderten bereit sind 
oder nicht. Die Höhe dieser Abgabe hängt da -
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von ab, wie viele Arbeitsplätze der Betrieb hat 
und wie viele schwer behinderte Menschen er 
beschäftigt, sie ist jedoch relativ gering – im 
Höchstfall beträgt sie 260 Euro im Monat. Daher 
gehen viele Arbeitgeber hin und leisten die Ab-
gabe, ohne die erforderliche Anzahl von schwer 
behinderten Menschen einzustellen.

Schwerbehinderte, die in einem Arbeitsverhält-
nis stehen, haben Anspruch auf eine Beschäfti-
gung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
möglichst voll verwerten und weiterentwickeln 
können. Darüber hinaus steht ihnen ein Zusatz-
urlaub von fünf Tagen im Urlaubsjahr zu. Ferner  
ist in Betrieben mit mehr als fünf Schwerbe-
hinderten  eine  Schwerbehinderten vertretung 
zu wählen, die die Kollektiv- und Einzelinteres-
sen der Schwerbehinderten im Betrieb zu fördern 
hat. Dazu arbeitete sie eng mit dem Betriebsrat 
zusammen.

Schwerbehinderte Menschen genießen einen 
besonderen Kündigungsschutz. Jede ordentliche 
Kündigung  eines  Arbeitsverhältnisses  bedarf 
der Zustimmung der Hauptfürsorgestelle, die als 
Einrichtungen der Länder für Aufgaben nach 
dem  Schwerbehindertengesetz  zuständig  ist. 
Der Antrag auf Kündigung ist ausführlich und 
unter Darlegung der Kündigungsgründe und 
Beweismittel zu begründen. Die Hauptfürsorge-
stelle holt Stellungnahmen der Arbeitsagentur 
im Hinblick auf eventuelle Vermittlungschancen 
sowie des Betriebsrats und der Schwerbehinder-
tenvertretung ein. Ohne die Zustimmung der 
Hauptfürsorgestelle kann eine Kündigung nicht 
erfolgen.

Schwerbehinderte Arbeitnehmer haben An-
spruch auf einen Zusatzurlaub von fünf Werkta-
gen im Kalenderjahr.

Neben den Schutzbestimmungen im Arbeitsrecht 
erhalten Schwerbehinderte weitere Vorteile zum 
Augleich der durch die Erwerbsminderung be-
dingten Nachteile, z.B. steuerliche Vorteile, 
Anspruch auf kostenlose Beförderung im öffent-
lichen Personennahverkehr usw.

Das Kündigungsschutzgesetz
Das Gesetz schützt Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer vor dem unbegründeten und 
willkürlichen Verlust des Arbeitsplatzes. Ob das 
Kündigungsschutzgesetz allerdings Anwendung 
fi ndet, hängt von der Größe des Betriebs und 
vom Beginn des Arbeitsverhältnisses ab: 

• Hat das Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2004 
oder danach begonnen, fi ndet das Kündi-
gungsschutzgesetz Anwendung, wenn in dem 
Betrieb in der Regel mehr als zehn Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer (ohne Auszu-
bildende) beschäftigt sind.

• Hat das Arbeitsverhältnis bereits am 31. De-
zember 2003 bestanden, fi ndet das Kündi-
gungsschutzgesetz Anwendung, wenn in dem 
Betrieb am 31. Dezember in der Regel mehr 
als fünf Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer (ohne Auszubildende) beschäftigt waren, 
die zum Zeitpunkt der Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses noch im Betrieb beschäftigt 
sind. Beschäftigte, die nach dem 31.12. 2003 
neu eingestellt worden sind, zählen hierbei 
nicht mit. 

• Ab dem 1. Januar 2006 gelten die Bestim-
mungen des Kündigungsschutzgesetzes für 
neu eingestellte Arbeitnehmer erst nach zwei-
jähriger Betriebszugehörigkeit.

Als Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin wird 
voll gezählt, wer regelmäßig mehr als 30 Stunden 
in der Woche beschäftigt ist. Personen, deren 
Arbeitszeit darunter liegt, werden anteilig be-
rücksichtigt.

Im Gesetz wird zwischen dem allgemeinen und 
dem besonderen Kündigungsschutz unterschie-
den:

Der allgemeine Kündigungsschutz gilt für Arbeit-
nehmer, die unter die Bestimmungen des Kün-
digungsschutzgesetzes fallen. Für sie gelten auch 
die gesetzlichen Kündigungsfristen (siehe un-
ten).

Der besondere Kündigungsschutz gilt für Perso-
nengruppen, die besonders schutzbedürftig 
sind:
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• Schwangere und Mütter bis zum Ablauf von 
vier Monaten nach der Entbindung (siehe 
Mutterschutzgesetz),

• Schwerbehinderte nach den Bestimmungen 
des SGB IX (siehe Schwerbehindertengesetz),

• Arbeitnehmer während der Elternzeit (nach 
Bestimmungen des Bundeserziehungsgeldge-
setzes),

• Arbeitnehmer während des Wehrdienstes, des 
Zivildienstes oder während einer zweijähri-
gen  Dienstzeit  als  Soldat  auf  Zeit  (nach 
den Bestimmungen des Arbeitsplatzschutz-
gesetzes).

Gegenüber diesem Personenkreis besteht entwe-
der Kündigungsverbot oder der Arbeitgeber darf 
nur ausnahmsweise und nach Einholen der 
Genehmigung einer staatlichen Behörde kündi-
gen (z.B. siehe Schwerbehindertengesetz).

Darüber hinaus genießen auch die Mitglieder 
des Betriebsrats, der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung, von Wahlvorständen und Wahl-
bewerber  zu  den  o.a.  Betriebsverfassungsorga-
nen einen besonderen Kündigungsschutz (siehe 
Kapitel 5).

Der Kündigungsschutz nach dem Gesetz wird 
erst nach einer Wartezeit von einer ununter-
brochenen Betriebszugehörigkeit von sechs 
Monaten wirksam.

Ordentliche und außerordentliche (fristlose) 
Kündigung.
Bei der ordentlichen Kündigung werden die 
gesetzlichen, tarifvertraglichen oder arbeitver-
traglichen Kündigungsfristen eingehalten (siehe 
dazu „Kündigungsfristen).

Bei der außerordentlichen Kündigung brauchen 
keine Kündigungsfristen eingehalten zu werden, 
es muss jedoch ein wichtiger Grund vorliegen 
(z. B. Arbeitsverweigerung, beleidigende Auslän-
derdiskriminierung, tätliche Auseinanderset-
zungen, Diebstahl im Betrieb usw.). Auch der 
Ar beitnehmer ist unter gewissen Umständen zur 

außerordentlichen Kündigung berechtigt (er-
heblicher Lohnrückstand, einschneidende Ver-
tragsverletzungen usw.).

Schriftform der Kündigung
Eine Kündigung ist nur dann wirksam, wenn sie 
schriftlich erfolgt ist. Ist eine Kündigung münd-
lich ausgesprochen worden, muss sie, wenn sie 
gültig werden soll, schriftlich wiederholt wer-
den. 

Sozial ungerechtfertigte Kündigungen
Das Kündigungsschutzgesetz schützt Arbeitneh-
mer vor sozial nicht gerechtfertigten Kündi-
gungen. Eine Kündigung ist grundsätzlich nur 
dann sozial gerechtfertigt, wenn die Gründe in 
der Person oder im Verhalten des Arbeitnehmers 
liegen oder wenn dringende betriebliche Grün-
de eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses er-
fordern. Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 
sind rechtsunwirksam.

Personenbedingte Kündigung
Hierbei liegen Gründe vor, die auf den persön-
lichen Eigenschaften und Fähigkeiten des Arbeit-
nehmers beruhen. Diese können sein: mangeln-
de körperliche oder geistige Eignung für die 
vereinbarte Arbeit, fehlende Arbeitserlaubnis bei 
ausländischen Arbeitnehmern, andauernde Un-
fähigkeit, die vereinbarte Arbeitsleistung zu er-
bringen (lang andauernde Arbeitsunfähigkeit, 
häufi ge Kurzerkrankungen, andauernde krank-
heitsbedingte Minderung der Arbeitsfähigkeit, 
die zu unzumutbaren Belastungen des Betriebes 
führt u.ä).

Verhaltensbedingte Kündigung.
Eine Kündigung kann auch erfolgen, wenn das 
Verhalten des Arbeitnehmers diese gerechtfertigt. 
Solche Gründe können sein: Arbeitsverweige-
rung, ständiges Zuspätkommen, tätliche Angrif-
fe auf Vorgesetzte und Kollegen, Diebstahl im 
Betrieb usw. Einer verhaltensbedingten Kündi-
gung muss eine erfolglose Abmahnung88 voran-
gehen. Die Beweislast trägt der Arbeitgeber.

88 Mit der Abmahnung drückt der Arbeiter seine Missbilligung des Verhaltens des Arbeitnehmers aus unter Androhung von künftigen 
Rechtsfolgen, wenn dieser sein Verhalten nicht ändert.
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Betriebsbedingte Kündigung.
Betriebliche Gründe für eine Kündigung kön -
nen sich aus innerbetrieblichen Umständen oder 
durch außerbetriebliche Gründe ergeben (bei 
verändertem Arbeitsbedarf durch Auftrags- oder 
Absatzrückgang, bei einer Änderung der Pro-
duktionsverfahren, bei Betriebsstilllegungen oder 
aus Rationalisierungsgründen). Im Zweifelsfall 
muss der Arbeitgeber darlegen, dass eine unter-
nehmerische Entscheidung für die betriebsbe-
dingte Kündigung vorliegt. 

Erfordern dringende betriebliche Gründe die 
Kündigung mehrer Arbeitnehmer mit vergleich-
baren Tätigkeiten, so hat der Arbeitgeber eine 
Sozialauswahl unter den in Frage kommenden 
Arbeitnehmern treffen. In diese Auswahl sind 
nur solche Arbeitnehmer einzubeziehen, die 
dem Betrieb länger als sechs Monate angehören 
und denen ordentlich gekündigt werden kann. 
Kriterien für die Sozialauswahl sind die Dauer 
der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, Un-
terhaltspfl ichten und eine Schwerbehinderung. 
Der Arbeitgeber hat nach diesen Kriterien zu 
prüfen, welche Arbeitnehmer vom Verlust des 
Arbeitsplatzes am wenigsten hart betroffen sind. 
Diesen  sind  die  Gründe  für  die  Sozialauswahl 
zu benennen.  

Wenn in einem Tarifvertrag oder in einer Be-
triebsvereinbarung festgelegt ist, wie die o.a. 
Kriterien im Verhältnis zueinander zu bewerten 
sind, kann das Arbeitsgericht nur prüfen, ob bei 
der Sozialauswahl grobe Fehler gemacht wurden. 
Das gilt auch dann, wenn Arbeitgeber und 
 Betriebsrat bei einer Betriebsänderung einen 
Interessen ausgleich vereinbart haben.

Änderungskündigung.
Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
und bietet er gleichzeitig dessen Fortsetzung zu 
geänderten Bedingungen (z.B. niedrigere Ent-
lohnung) an, so liegt eine Änderungskündigung 
vor. Auch hierbei sind die gesetzlichen, tarifl ichen 
oder arbeitsvertraglichen Kündigungsfristen zu 
beachten.

Die Änderungskündigung ist eine echte Kündi-
gung, der Arbeitnehmer kann sie annehmen, 
ablehnen oder unter dem Vorbehalt annehmen, 
dass sie nicht sozial ungerechtfertigt ist.

• Nimmt er sie an, wird das Arbeitsverhältnis 
zu den geänderten Bedingungen fortgesetzt, 

• lehnt er sie ab, kann der Arbeitnehmer inner-
halb von drei Wochen Klage gegen die Ände-
rungskündigung vor dem Arbeitsgericht er-
heben,

• nimmt er sie unter dem o.a. Vorbehalt an, 
muss er diesen in einer Klage vor dem Arbeits-
gericht geltend machen. Die Frist für die 
Klageerhebung beträgt auch in diesem Fall 
drei Wochen.

Bis zu einer Entscheidung des Arbeitsgerichts 
über den Vorbehalt muss der Arbeitnehmer zu 
den  geänderten  Bedingungen  arbeiten.  Stellt 
das Arbeitsgericht fest, dass die Änderungskün-
digung in der Tat sozial ungerechtfertigt ist, bleibt 
das Arbeitsverhältnis zu den bisherigen Vertrags-
bedingungen bestehen und der Arbeitgeber ist 
verpfl ichtet, den Lohnverlust auszugleichen. 
Befi ndet das Arbeitsgericht hingegen, dass die 
Änderungskündigung sozial gerechtfertigt ist, 
kann das Arbeitsverhältnis zu den geänderten 
Bedingungen fortgesetzt werden. Dieses Verfah-
ren bietet den Vorteil, dass der Arbeitsplatz in 
jedem Fall erhalten bleibt.

Existiert in einem Betrieb ein Betriebsrat, ist 
dieser vor jeder Kündigung zu hören. Dabei hat 
der Arbeitgeber die Gründe für die Kündigung 
mitzuteilen. Wird eine Kündigung ohne vorhe-
rige Anhörung des Betriebsrats ausgesprochen, 
ist diese rechtsunwirksam. 

Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kün-
digung Bedenken, so hat er diese dem Arbeitge-
ber spätestens innerhalb einer Woche mitzutei-
len, bei einer außerordentlichen Kündigung ist 
diese Frist auf drei Arbeitstage verkürzt. Der Be-
triebsrat kann in den genannten Fristen einer 
ordentlichen Kündigung widersprechen, wenn 
diese seiner Meinung nach ungerechtfertigt ist. 
Hat der Betriebsrat widersprochen und hat der 
Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage vor dem 
Arbeitsgericht erhoben, muss der Arbeitnehmer 
grundsätzlich bis zum Abschluss des Verfahrens 
weiterbeschäftigt werden.

Die Kündigungsschutzklage
Gegen eine Kündigung kann der Arbeitnehmer 
Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht 
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erheben. Dies muss innerhalb von drei Wochen 
nach dem Zugang der Kündigung geschehen. In 
der Kündigungsschutzklage muss der Arbeit-
nehmer beantragen, dass das Arbeitsgericht 
feststellen solle, dass das Arbeitsverhältnis durch 
die Kündigung nicht aufgelöst worden ist, son-
dern weiterhin besteht, da die Kündigung sozial 
ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen 
rechtsunwirksam ist. Dazu müssen dem Arbeits-
gericht die entsprechenden Tatsachen bewiesen 
werden. Wenn eine Kündigungsschutzklage nicht 
innerhalb  der  genannten  Fristen  erhoben wird,  
so gilt die Kündigung als rechtswirksam, es sei 
denn, der Arbeitnehmer kann nachweisen, dass 
er aus nachvollziehbaren Gründen nicht in der 
Lage gewesen ist, die Fristen einzuhalten. In 
einem solchen Fall kann das Arbeitsgericht aus-
nahmsweise eine verspätete Klage zulassen.

Abfi ndungen bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses
Bei einer betriebsbedingten Kündigung kann der 
Arbeitnehmer auf eine Kündigungsschutzklage 
verzichten und anstatt dessen eine Abfi ndung 
wählen, wenn dies im Kündigungsschreiben ver-
merkt ist. Diese Art der Abfi ndung ist im Kündi-
gungsschutzgesetz vorgesehen und beträgt ein 
halbes Monatsverdienst je Beschäftigungsjahr.

Hat das Arbeitsgericht festgestellt, dass die Kün-
digung sozial ungerechtfertigt ist und das Ar-
beitsverhältnis auf Antrag des Arbeitgebers oder 
des Arbeitsnehmers aufgelöst, weil die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar ist 
oder eine gedeihliche Zusammenarbeit in Zu-
kunft nicht mehr zu erwarten ist (z.B. weil das 
Vertrauensverhältnis im Verlauf des Prozesses 
ohne  Verschulden des Arbeitnehmers zerrüttet 
worden ist), kann das Arbeitsgericht das Arbeits-
verhältnis gegen die Zahlung einer Abfi ndung 
aufl ösen. Die Höhe der Abfi ndung kann bis zu 
zwölf Monatsgehältern, bei älteren Arbeitneh-
mern von 50 bis 55 Jahren bis zu fünfzehn und 
bei über 55jährigen bis zu achtzehn Monats-
gehältern betragen.

In einem Tarifvertrag, einem zwischen Betriebs-
rat und Arbeitgeber vereinbarten Sozialplan oder 
in einem Vergleich zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer kann eine Abfi ndung wegen des 
Verlusts des Arbeitsplatzes vorgesehen sein. Die 
Höhe dieser Abfi ndung unterliegt nicht den oben 
aufgezeigten Beschränkungen. Abfi ndungen 
unterliegen der Einkommenssteuer 

Kündigungsgründe und Kündigungspraxis in 
Deutschland
In den vergangenen Jahren89 haben die Klage-
zahl und die Klagequote bei Kündigungen zuge-
nommen. Im Vergleich zu dem in der Vorgän-
gerstudie untersuchten Zeitpunkt hat sich die 
Zahl der Kündigungsklagen verdreifacht (ca.    
328.000 im Jahre 2003), der Anteil der Kündi-
gungsklagen an allen erledigten Klagen der Ar-
beitsgerichte hat sich von 44 auf 52 Prozent er-
höht. Obwohl die Klagequote sich von 8 auf 16 
Prozent verdoppelt hat, hat sich dennoch nur 
jeder sechste gekündigte Arbeitnehmer mit  einer 
 Klage gegen die Kündigung gewehrt.

Zwei von drei Kündigungen werden heute mit 
dringenden betrieblichen Erfordernissen begrün-
det (1978 waren zwei von drei Kündigungen mit 
dem Verhalten oder der Leistungsfähigkeit der 
Betroffenen und nur ein Drittel mit betrieblichen 
Erfordernissen begründet worden). Fast 60 Pro-
zent aller arbeitgeberseitigen Klagen waren 2003 
mit betrieblichen Erfordernissen begründet. 1978 
waren es nur 18 Prozent. Die „…Folgen dieser 
Verlagerung sind u.a. ein erheblicher Rückgang 
der außerordentlichen Kündigungen, eine ver-
stärkte Aufmerksamkeit für die rechtlichen An-
forderungen an die betriebsbedingte Kündigung, 
insbesondere die Sozialauswahl, eine Zunahme 
der Widerspruchsbereitschaft der Betriebsräte 
und  eine  Zunahme  der  Häufi gkeit  und  Höhe 
von Abfi ndungszahlungen bei Erledigung des 
Rechtsstreits durch Vergleich…“90 

89 Die vorletzte bundesweite Erhebung zum Kündigungsschutz und zur Kündigungspraxis wurde in den Jahren 1978 – 1981 vom Max-
Planck-Insitut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg, vorgenommen. Die hier verwendeten Daten stammen 
aus der bundesweiten Erhebung bei Arbeits- und Landesarbeitsgerichten zur Erhebung von Kündigungsstreitigkeiten. Die Erhebung 
wurde von 2003 bis 2005 von einem von A. Höland, Juristische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg geleiteten 
Projekt (in Kooperation mit der Hans-Böckler-Stiftung) durchgeführt.

90 Vortrag von Prof. Dr. A. Höland auf dem 5. Hans-Böckler-Forum zum Arbeits- und Sozialrecht am 15.April 2005 in Berlin.
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Die Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kün-
digungen war nur in jedem fünften Fall (bei den 
Arbeitsgerichten 22 Prozent, bei den Landesar-
beitsgerichten 19 Prozent) als fehlerhaft bean-
standet worden, und in insgesamt 62 Prozent 
der Kündigungsschutzklagen führten diese nicht 
zur Unwirksamkeit der Kündigung, im Ergebnis 
scheiterten bei beiden Gerichten nur acht Pro-
zent aller betriebsbedingten Kündigungen an 
fehlerhafter oder unterlassener Sozialauswahl.

Die befragten Betriebsräte haben in 34 Prozent 
der Fälle vor den Arbeitsgerichten und in 38 
Prozent vor den Landesarbeitsgerichten auf Kün-
digungsvorhaben mit Widersprüchen reagiert. 
Vier von zehn Widersprüchen der Betriebsräte 
wurden als unwirksam zurückgewiesen.

Nur jeder elfte Arbeitnehmer tritt allein, d.h. 
ohne Rechtsbeistand, vor dem Arbeitsgericht auf. 
Der gewerkschaftliche Rechtsschutz hat erheblich 
an Bedeutung verloren, ebenso die Vertretung 
von Arbeitsgebern durch Arbeitgeberverbände. 
Die Prozessvertretung durch Rechtsanwälte ist 
von 52 Prozent (1979) auf 82 Prozent angestie-
gen, die Verfasser der genannten Studie führen 
dies auf den Rückgang des gewerkschaftlichen 
bzw. arbeitgeberverbandlichen Organisations-
grades und der Verbreitung von privaten Rechts-
schutzversicherungen zurück.

Der Anteil der streitigen Urteile in Kündigungs-
angelegenheiten ist auf elf Prozent bei den Ar-
beitsgerichten und 30 Prozent bei den Landes-
arbeitsgerichten zurückgegangen, dafür hat sich 
die Erledigung durch Vergleich zwischen den 
Parteien von 60 auf 65 Prozent erhöht. Auch der 
Anteil der Abfi ndungen ist bei Kündigungsstrei-
tigkeiten stark angestiegen, von 63 Prozent (1979) 
auf 75 Prozent im Jahre 2003, bei den Landesar-
beitsgerichten waren es 81 Prozent der Fälle. Im 
Ergebnis erhalten jedoch nur acht Prozent aller 

gekündigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer aufgrund eines arbeitsgerichtlichen Kün-
digungsverfahrens eine Abfi ndung, der Großteil 
wird über Sozialpläne oder Tarifverträge gezahlt. 
Gegen jedes dritte (von einem Gesamtanteil von 
insgesamt elf Prozent) streitige Urteil der Ar-
beitsgerichte wird Berufung eingelegt.

Die Hauptwirkung des Kündigungschutzgesetzes 
ist darin zu sehen, dass es präventiv wirkt, d.h. 
dass die Entscheidung zur Kündigung eines Ar-
beitsverhältnisses infolge der vielfältigen Ab-
wehrmöglichkeiten des Gesetzes wohlbegrün -
det, da überprüfbar durch ein unabhängiges 
Gericht sein muss und das Gesetz daher zur 
Rationalisierung und …(Zitat) in gewisser Hin-
sicht zur Humanisierung von Kündigungsent-
scheidungen…(Zitatende)91 beiträgt.

Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
Eine Erkrankung des Arbeitnehmers kann diesen 
daran hindern, seine Pfl ichten aus dem Arbeits-
verhältnis zu erfüllen; dadurch wird der Tausch 
von Arbeitsleistung gegen Lohn unterbrochen 
und die Existenzsicherung des abhängig Be-
schäftigten ist gefährdet. Die materielle Absiche-
rung im Krankheitsfall ist daher ein wichtiges 
Element der sozialen Sicherung.

Die früher bestehenden unterschiedlichen Rege-
lungen92 für Angestellte und Arbeiter wurden 
mit dem Lohnfortzahlungsgesetz von 1970 ver-
einheitlicht. Arbeitern, Angestellten und Auszu-
bildenden wird nach dem Gesetz im Falle einer 
Erkrankung93 der Lohn, seit 1999 wieder 100 
Prozent des Nettolohns, bis zu sechs Wochen 
weitergezahlt. Die Voraussetzungen dafür sind:

• die Arbeitsunfähigkeit infolge von Erkran -
kung muss ohne Verschulden des Arbeitneh-
mers eingetreten sein,

91 A. Höland, s.o.
92 Für Angestellte gab es bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts Regelungen zur Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall, für Arbeiter  gab 

es noch bis in die 1950er Jahre schlechtere Regelungen als für Angestellte, die erst mit dem großen Streik der IG Metall 1956 in 
Schleswig-Holstein verbessert wurden. Damals wurden das Krankengeld von 50 Prozent des Grundlohns durch Lohnzuschüsse der 
Arbeitgeber stufenweise bis zum Inkrafttreten des Lohnfortzahlungsgesetzes 1970 auf 100 Prozent angehoben und die Karenztage 
beseitigt.

93 Das gilt auch für notwendige Kuren.
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• das Arbeitsverhältnis – das gilt für alle Ar-
beitsverhältnisse unabhängig vom Umfang 
der täglichen, wöchentlichen oder monatli-
chen Arbeitszeit – muss ununterbrochen vier 
Wochen bestanden haben.

Tritt eine erneute Arbeitsunfähigkeit infolge 
derselben Krankheit ein, verliert der Arbeitneh-
mer den Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht, 
wenn

• er vor Beginn der erneuten Arbeitsunfähigkeit 
mindestens sechs Monate nicht infolge der-
selben Krankheit arbeitsunfähig war oder

• seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit eine 
Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist.

Erfüllt der Arbeitnehmer diese Voraussetzungen 
nicht, tritt an die Stelle der Entgeltfortzahlung 
durch den Arbeitgeber die Zahlung des Kranken-
geldes durch die zuständige Krankenkasse (siehe 
auch Kapitel 2.5 Gesetzliche Krankenversiche-
rung).

In Tarif- oder Arbeitsverträgen können abwei-
chende Regelungen vereinbart werden, wenn 
diese zugunsten des Arbeitnehmers ausfallen. So 
wird z.B. nach den Tarifverträgen für den öffent-
lichen Dienst ein Zuschuss zum Krankengeld für 
einen Zeitraum zwischen 26 und 39 Wochen 
gezahlt, mit dem die wesentlich niedrigeren Leis-
tungen des Krankengeldes kompensiert  werden.

Der Arbeitnehmer ist verpfl ichtet, die Arbeitsun-
fähigkeit und ihre voraussichtliche Dauer unver-
züglich anzuzeigen, das kann auch fernmündlich 
erfolgen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger 
als drei Kalendertage, so ist eine ärztliche Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung vorzulegen, aus der 
die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
hervorgeht94. Dauert die Arbeitsunfähigkeit über 
die bescheinigte Dauer hinaus, ist eine erneute 
Bescheinigung vorzulegen. Die Krankheitssym-
ptome brauchen nicht benannt zu werden. Der 
Arbeitgeber kann die ärztliche Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung auch schon früher verlan-
gen.

Hat der Arbeitgeber Zweifel an der Arbeitsunfä-
higkeit, kann er in besonders begründeten Fällen 
die Entgeltfortzahlung verweigern und ein Gut-
achten der Krankenkasse verlangen. Derartige 
Zweifel treten häufi g dann auf, wenn der Arbeit-
nehmer auffallend häufi g nur für kurze Zeit ar-
beitsunfähig  ist  oder  die  Arbeitsunfähigkeit 
 regelmäßig am Beginn oder Ende der Arbeitswo-
che eintritt. In besonders schweren Fällen kann 
es dann zu einer Kündigung wegen vorge-
täuschter Arbeitsunfähigkeit kommen.

Für die Betreuung eines erkrankten Kindes kann 
der Arbeitnehmer von der Arbeit unter Fortzah-
lung des Entgelts befreit werden, wenn das Kind 
aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses betreut 
werden muss und keine andere Person dafür zur 
Verfügung steht. In der Rechtsprechung wird 
dafür ein Zeitraum von fünf Tagen als angemes-
sen angesehen, innerhalb derer der Arbeitnehmer 
eine andere Betreuung organisieren kann. In 
Tarif- oder Arbeitsverträgen kann die Inanspruch-
nahme dieser Regelung erweitert, aber auch 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Be-
steht in einem solchen Fall kein Anspruch auf 
Arbeitsbefreiung, kann eine Freistellung über das 
SGB V (Krankenversicherung) bestehen, für die 
dann die zuständige Krankenkasse das Kran-
kengeld95 bezahlt. 

Die krankheitsbedingten Fehlzeiten in den Be-
trieben sind im letzten Jahr auf ein Rekordtief 
gefallen, sie liegen auf dem niedrigsten Stand 
seit Einführung des Lohnfortzahlungsgesetzes 
1970 und betrugen im Jahr 2006 im Durch schnitt 
3,29 Prozent der Sollarbeitszeit; das entspricht 
einem  Durchschnitt  von  7,2  Arbeitstagen.  In 
den vergangenen zehn Jahren sind die Kranken-
stände um mehr als 20 Prozent zurückgegangen. 
Dieser Rückgang wird darauf zurückgeführt, dass 
die  Menschen  vermehrt  Sorge  um  den  Erhalt 
ihres Arbeitsplatzes haben und zur Arbeit gehen, 
obwohl sie krank sind.

94  Dies gilt auch für Erkrankungen im Ausland (z.B. im Urlaub).
95  Siehe auch Fußnote 2 in Kapitel 2.5 
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Kosten der Entgeltfortzahlung
Alle Unternehmen nehmen unabhängig von der 
Zahl ihrer Beschäftigten an den Umlage- und 
Erstattungsverfahren für den Ausgleich der Kos-
ten teil, die ihnen im Falle von Mutterschaft und 
infolge der Entgeltfortzahlung entstehen. Die 
Arbeitgeber zahlen für ihre Beschäftigten an die 
jeweiligen Krankenkassen ihrer Arbeitnehmer 
Umlagebeträge. Die Höhe der Umlagesätze ist 
unterschiedlich, im Durchschnitt verlangen die 
Krankenkassen je nach der Erstattungshöhe für 
die Entgeltfortzahlung zwischen 1 und 3,5 Pro-
zent (es bestehen z.B. Wahlmöglichkeiten für 
die Erstattungshöhe zwischen 50, 65 oder 80 
Prozent vom fortgezahlten Bruttoarbeitsentgelt). 
Es kann jedoch maximal ein Arbeitsentgelt in 
Höhe der Bei tragsbemessungsgrenze der Renten-
versicherung (siehe Kapitel 2.5. Gesetzliche 
Rentenversicherung) berücksichtigt werden. Die 
Arbeitgeber anteile an den Sozialversicherungs-
beiträgen werden dabei nicht erstattet. 

Für die Dauer der Mutterschutzfristen (siehe 
Muterschutzgesetz) erhalten Arbeitnehmerinnen 
ihren Einkommensausfall in voller Höhe ersetzt. 
Der Betrag wird zwischen Arbeitgeber und Kran-
kenkasse so aufgeteilt, dass die Krankenkasse ein 
Mutterschaftsgeld in Höhe von 13 Euro pro Tag 
und der Arbeitgeber die Differenz zum Nettolohn, 
den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, bezahlt. 
Der Arbeitgeber muss am Umlageverfahren für 
die Erstattung der Aufwendungen während des 
Mutterschutzes teilnehmen und zahlt dafür eine 
Umlage in Höhe von 0,18 Prozent des Bruttoar-
beitslohns der Arbeitnehmerin. Dafür werden 
ihm seine Aufwendungen zu 100 Prozent erstat-
tet. Der vom Arbeitgeber zu tragende Teil des 
Ge samtsozialversicherungsbeitrags wird pauschal 
mit 20 Prozent vom Bruttoarbeitsentgelt abge-
golten. 

Das Bundesurlaubsgesetz
Jedem Arbeitnehmer steht nach dem Bundes-
urlaubsgesetz in jedem Kalenderjahr ein An-
spruch auf bezahlten Erholungsurlaub zu. Dieser 
Urlaubsanspruch beträgt 24 Werktage. 

Für jugendliche Arbeitnehmer beträgt der gesetz-
liche Mindesturlaub nach dem Jugendarbeits-
schutzgesetz (s.o.) je nach Alter 25 bis 30 Werk-

tage. Schwerbehinderte erhalten einen Zusatz-
urlaub von fünf Tagen (siehe Schwerbehinder-
tengesetz). Tatsächlich haben die meisten Arbeit-
nehmer in Deutschland jedoch einen Urlaubs-
anspruch über die für sie geltenden Tarifverträge 
(siehe Kapitel 4.2.) von rund 30 Werktagen. 
Damit liegen sie im oberen Mittelfeld der In-
dustrienationen. 

Erkrankt der Arbeitnehmer während des Urlaubs, 
so werden die Krankheitstage, die durch ein 
ärztliches Attest bestätigt sind, nicht auf den 
Erholungsurlaub angerechnet. Bei der zeitlichen 
Festlegung des Urlaubs sind die Wünsche des 
Arbeitnehmers zu berücksichtigten, soweit es die 
betrieblichen Belange zulassen. Der Urlaub ist 
möglichst zusammenhängend zu gewähren, ei-
ne Teilung des Urlaubs ist möglich, eine Aufsplit-
terung in geringe Urlaubseinheiten ist jedoch 
nicht statthaft. Die Übertragung des Urlaubs auf 
das folgende Kalenderjahr ist nur in besonde ren 
Ausnahmefällen möglich, dabei muss der über-
tragene Urlaub jedoch im ersten Kalendervier-
teljahr angetreten werden. Während des Erho-
lungsurlaubs darf keine Erwerbstätigkeit vorge-
nommen werden.

Das Günstigkeitsprinzip
Das Günstigkeitsprinzip ist ein Rechtsgrundsatz, 
der vor allem im Arbeitsrecht Anwendung fi n-
det. Es bedeutet, dass bei Kollision verschiedener 
Rechtsnormen die für den Betroffenen günstigere 
Regelung gilt. Sieht z.B. ein Tarifvertrag (siehe 
unten) einen Stundenlohn von 15 Euro vor, kann 
der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag auch einen von 
17 Euro vereinbaren. Es ist jedoch nicht zulässig, 
einen  niedrigeren Stundenlohn als im Tarifver-
trag  vorgesehen  zu  vereinbaren:  Ein  Stunden-
lohn von 14 Euro ist also nicht zulässig.

3. Das Tarifvertragssystem

Die Koalitionsfreiheit

Die Gewerkschaften des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) haben in ihren Satzungen 
ein Bekenntnis zur verfassungsmäßigen Grund-
ordnung der Bundesrepublik Deutschland nie-
dergeschrieben. Das ist vor allem ein Bekenntnis 
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zu den demokratischen Grundrechten der ab-
hängig arbeitenden Menschen und zu deren 
zentralen gewerkschaftlichen Freiheit, zur Koa-
litionsfreiheit. Das Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland schreibt in Art. 9 Abs. 3 
Satz 1 und 2 fest:

„Das Recht zur Wahrung und Förderung 
der Arbeitsbedingungen, Vereinigungen 
zu bilden, ist für jedermann und für alle 
Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses 
Recht einschränken oder behindern zu 
suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete 
Maßnahmen sind rechtswidrig.“

Der Artikel 9 Abs. 3 GG unterscheidet zwischen 
der individuellen und der kollektiven Koalitions-
freiheit. 

Die individuelle Koalitionsfreiheit gilt für alle 
arbeitenden Menschen, das heißt für alle Arbei-
terinnen, Arbeiter, Angestellten, Beamten oder 
Auszubildenden. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
es sich hierbei um deutsche Staatsangehörige 
oder um auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland arbeitende Ausländer handelt. Je -
der Arbeitnehmer hat das Recht, einer Gewerk-
schaft beizutreten und sich für die Ziele seiner 
Gewerkschaft einzusetzen. Niemand darf wegen 
seines gewerkschaftlichen Engagements im Be-
trieb Repressionen ausgesetzt werden. Maßnah-
men, die z.B. ein Unternehmer gegen Gewerk-
schaftsmitglieder einleitet, um sie in ihrer Betä-
tigung für ihre gewerkschaftlichen Ziele zu be-
strafen, sind rechtswidrig. Auf der anderen Seite 
darf auch niemand gezwungen werden, einer 
Gewerkschaft beizutreten. Bei dem Kampf um 
die anderen Grundrechte der Menschen – um 
Glaubensfreiheit, um Meinungsfreiheit oder um 
Eigentumsfreiheit, ging es immer um individuelle 
Freiheitsgarantien des Einzelnen, das Grundrecht 
auf Koalitionsfreiheit hingegen stellt eine kol-
lektive Freiheit dar, da sich Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Gewerkschaften zusam-
menschließen müssen, um diese Rechte in An-
spruch nehmen zu können.

Artikel 9 Abs. 3 GG schützt also das einzelne 
Gewerkschaftsmitglied und garantiert ihm die 
gewerkschaftliche Betätigung am Arbeitsplatz 
und in der Öffentlichkeit, in die auch der Ar-
beitgeber nicht eingreifen darf. 

Die kollektive Koalitionsfreiheit

Andererseits ist auch die Gewerkschaft als „Koa-
lition“ vor staatlichen und unternehmerischen 
Eingriffen in ihre vom Grundgesetz garantierten 
Aufgaben geschützt. Das bedeutet konkret, dass 
sich eine Gewerkschaft bei ihrer Gründung kei-
nem staatlichen Genehmigungsverfahren un-
terziehen muss, da eine Koalition in der Gestal-
tung  ihrer  Satzung  und  ihrer  inneren  Struktu-
ren frei und an keine staatlichen Vorgaben ge-
bunden ist. Allerdings müssen diese Koalitionen 
sich zur freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung, d.h. zum Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, bekennen, selbst demokratisch 
strukturiert sein und die Willensbildung ihrer 
Mitglieder „von unten nach oben“ in ihren Sat-
zungen ver ankert haben.

Manche Gewerkschaften organisieren sich auch 
als eingetragener Verein und sind deshalb juris-
tische Personen des Privatrechts. Dies gilt vor 
allem für die neu gegründete Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di96. Auch die nicht als Verein 
eingetragenen Gewerkschaften werden als juris-
tische Personen angesehen, und zwar in der Form 
der rechtsfähigen Personenvereinigung. 

Die gleichen Rechte und Voraussetzungen gelten 
für die Zusammenschlüsse von Arbeitgebern, die 
im Sinne der Bestimmungen des Artikels 9 Abs. 
3 GG erfolgen. Beide Koalitionen sind vor Ein-
griffen in ihre Aufgabenbereiche von Seiten 
Dritter geschützt. Aus diesem Grund gibt es in 
Deutschland auch keine gesetzlichen Regelun -
gen über eine staatliche Schlichtung bei Arbeits-
kämpfen. 

Neben dem nationalen Grundrecht der Koali-
tionsfreiheit können sich die Gewerkschaften 
und ihre Mitglieder noch auf weitere, interna-

96 Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ist in Kapitel 3 vorgestellt worden.
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tionale Bestimmungen berufen. Und zwar u.a. 
auf den

• Artikel 11 der Europäischen Menschenrechts-
konvention („...das Recht, sich frei zusam-
menzuschließen, einschließlich des Rechts, 
zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften 
zu bilden und diesen beizutreten...“),

• auf die Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO/IAO), die das Recht 
der Koalitionsfreiheit garantieren (Überein-
kommen Nr. 87, Artikel 2,3 und 8, Nr. 98, 
Artikel 1 und Nr. 135),

• sowie auf die entsprechenden Verträge der 
Europäischen Union.

Die Tarifpartner: Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände

Die Gewerkschaften
Die komplexe Industriegesellschaft führt zu 
immer neuen Bündelungen vielfältiger Interessen 
einzelner Menschen. Daher gibt es in der Bun-
desrepublik eine Vielfalt von unterschiedlichen 
Verbänden, die in ihren jeweiligen Berufsbe-
reichen Interessen von Mitgliedern vertreten 
wollen. Zur Unterscheidung von solchen Ver-
bänden weisen Gewerkschaften als geschützte 
Koalitionen im Sinne des Grundgesetzes folgen-
de Merkmale97 auf:

• Die Freiwilligkeit des Zusammenschlusses. 
Verbände oder Vereine mit Zwangsmitglied-
schaft sind keine geschützten Koalitionen.

• Die Gegnerfreiheit und die Unabhängigkeit; 
in ihrer Willensbildung muss die Arbeitneh-
mervereinigung frei sein von Arbeitgebern, 
Staat, politischen Parteien und Kirchen.

• Die Überbetrieblichkeit; so genannte „Werk-
vereine“, die von Unternehmen gefördert 
werden, sind keine vom Grundgesetz ge-
schützten Koalitionen.

• Der Zweck der Vereinigung muss die Wahrung 
und Förderung von Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen sein, sie muss sich als Gegen-

spieler des anderen Sozialpartners verste-
hen.

• Die Dauerhaftigkeit. Die Koalition setzt eine 
dauernde Verbindung einer größeren Anzahl 
von Mitgliedern voraus und muss daher vom 
jeweiligen Mitgliederstand unabhängig sein.

• Die Tarifwilligkeit und die Fähigkeit, Tarif-
verträge abzuschließen. Das heißt, dass die 
Koalition durch demokratische Entschei-
dungsprozesse legitimiert sein muss, für eine 
Gruppe von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern Tarifverträge abzuschließen. 

• Die Streikwilligkeit und die Streikfähigkeit. 
Die Koalition muss aufgrund ihrer Größe, 
ihrer Finanzkraft und ihrer Programmatik 
streikfähig sein. Gewerkschaften müssen also 
willens und in der Lage sein, zur Durchset-
zung der Interessen ihrer Mitglieder Arbeits-
kämpfe zu führen.

Die Arbeitnehmervereinigungen.
Die acht unter dem Dach des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) versammelten Gewerk-
schaften mit rund 6,5 Millionen Mitgliedern 
erfüllen alle diese Kriterien. Sie sind in allen 
Wirtschaftszweigen vertreten und handeln so-
wohl in großen Branchen wie der Metall- und 
Elektroindustrie, auf dem öffentlichen und pri-
vaten Dienstleistungssektor oder der chemischen 
Industrie wie auch in kleineren Bereichen wie 
im Gartenbau oder im Handwerk über mehr als 
50.000 Tarifverträge die Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen ihrer Mitglieder aus. Jedes 
Jahr werden zwischen 6.000 und 7.000 Tarif-
verträge erneuert

Der Deutsche Beamtenbund als Interessensver-
tretung von Beamten ist als Dachverband keine 
Gewerkschaft, er fungiert jedoch gleichzeitig als 
Spitzenorganisation von 42 Mitgliedsgewerk-
schaften für den Bereich des öffentlichen Diens-
tes und des privaten Dienstleistungssektors, die 
sich zu einer Tarifunion zusammengeschlossen 
haben. Die Tarifunion steht in Konkurrenz zur 
DGB-Gewerkschaft ver.di98 In den Mitglieds-

97 Diese Kriterien haben sich durch die Rechtsprechung der höchsten Gerichtsinstanzen (höchstrichterliches Recht) entwickelt und 
gelten als Richtschnur für die Bewertung des Status einer vom Artikel 9, Abs. 3 erfassten Koalition.

98 Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ist die zweitgrößte DGB-Mitgliedsgewerkschaft. Näheres siehe Kapitel 3.
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gewerkschaften sind neben Beamten auch An-
gestellte und Arbeiter organisiert, daher erfüllen 
sie formal das Kriterium der Streikfähigkeit. Be-
amtenbund und Tarifunion haben rund 1,2 
Millionen Mitglieder.

Ferner haben sich im Christlichen Gewerkschafts-
bund sechzehn Einzelgewerkschaften mit – nach 
eigenen Angaben – insgesamt 300.000 Mitglie-
dern zusammengeschlossen. Der Organisations-
bereich der Einzelgewerkschaften des CGB er-
streckt sich über unterschiedliche Branchen und 
Unternehmen. Sie treten in Konkurrenz zu den 
jeweiligen Mitgliedsgewerkschaften des DGB auf 
und zeichnen sich dadurch aus, dass die von 
ihnen abgeschlossenen Tarifverträge deutlich 
unter dem Niveau der Tarifverträge der DGB-
Gewerkschaften liegen. Ein herausragendes 
Beispiel ist die Zeitarbeitsbranche, dort hat die 
Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften 
für Zeitarbeit Stundenlöhne vereinbart, die bis 

zu 15 Prozent unter denen der DGB-Tarifgemein-
schaft99 liegen. Ähnliche Beispiele sind aus dem 
Metallhandwerk und dem Tischlerhandwerk 
bekannt. Die CGB-Gewerkschaften sind in der 
Regel in Bereichen vertreten, in denen der Druck 
der Arbeitgeber auf die Absenkung von Tarif-
standards besonders stark und der Organisa-
tionsgrad der Beschäftigten sehr schwach ist.

Darüber hinaus existiert eine Reihe von speziellen 
Berufsverbänden, die die Interessen für bestimmte 
Beschäftigtengruppen vertreten und für diese 
Tarifverträge abschließen.

Dazu zählt die Gewerkschaft der Flugsicherung 
(GdF), die bis 2003 eine Tarifgemeinschaft mit 
der in der DGB-Gewerkschaft ver.di aufgegan-
genen Deutschen Angestelltengewerkschaft 
(DAG) gebildet hatte. Nach Differenzen über den 
Zusammenschluss der DAG zur DGB-Gewerk-
schaft ver.di tritt die GdF seit Ende 2003 eigen-

Die Arbeitnehmerorganisationen

TRANSNET (3,8%)

Gewerkschaft 
der Polizei (2,6%) Gewerkschaft Nahrung-

Genuss-Gaststätten (3,2%)

IG Bergbau, Chemie, Energie
(11,1%)

IG Bauen-Agrar-Umwelt 
(5,5%)

Acht Gewerkschaften sind unter dem Dach des DGB versammelt.
Die Grafi k zeigt den Mitgliederanteil der Gewerkschaften am DGB mit Stand vom 31.12.2007

Die DGB-Gewerkschaften vertreten rund 6,5 Millionen Mitglieder
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99 In der Zeitarbeitsbranche haben sich sechs Gewerkschaften des DGB (die IG Metall, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW), die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), die Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt (IG BAU), die Eisen-
bahnergewerkschaft TRANSNET und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu einer Tarifunion zusammengeschlossen, um in der sich 
ständig ausweitenden Branche (z.B. Ausweitung von Zeitarbeit 2007 gegenüber 2006 um 23, 6 Prozent) mit dem Bundesverband 
Zeitarbeit einen branchenübergreifenden Tarifvertrag zu vereinbaren.
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ständig als Tarifpartei für den Bereich der Flug-
sicherung auf und konnte 2005 ihren ersten 
Tarifvertrag für die Flugsicherung durchsetzen. 
Die GdF hat zurzeit rund 2.900 Mitglieder. 

Die Vereinigung Cockpit organisiert Piloten und 
Flugingenieure, sie hat nach eigenen Angaben 
rund 8.200 Mitglieder. Die Vereinigung hat 2001 
ihren ersten Tarifvertrag durchgesetzt, nachdem 
sie aus der Tarifgemeinschaft mit ver.di aus-
geschieden ist.  In Bereichen, in denen sich die 
Interessen von Cockpit- und Kabinenpersonal 
überschneiden, kooperiert die Vereinigung mit 
der Gewerkschaft ver.di.

Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation 
(ufo) wurde 1992 gegründet, die in direkter 
Konkurrenz zur Gewerkschaft ver.di steht und 
versucht, in ihrem Organisationsbereich Tarif-
arbeit zu leisten. Nach heftigen internen Que relen 
wurde im Frühjahr 2007 wieder eine Satzung 
verabschiedet. Eigenen Angaben zufolge sind 
rund 10.000 Flugbegleiter aus fast allen in 
Deutschland existierenden Fluglinien bei ufo 
organisiert. 

In Krankenhäusern und anderen Einrichtungen 
des Gesundheitswesens spielt der Marburger 
Bund als Interessensvertretung der angestellten 
und verbeamteten Ärzte mit rund 110.000 Mit-
gliedern eine zentrale Rolle. Die 1947 von Ärzten 
und Medizinstudenten in Marburg gegründete 
Interessenvertretung kündigte 2005 die Tarifge-
meinschaft mit der Gewerkschaft ver.di auf und 
verhandelt seit einem bundesweiten Tarifkonfl ikt 
selbständig als Tarifpartner.

Ein Beispiel dafür, wie sich die Tarifl andschaft in 
Deutschland durch das Erstarken kleinerer Spar-
tenorganisationen verändert, die bestimmte Be-
rufsgruppen organisieren, bietet zurzeit die Ge-
werkschaft deutscher Lokomotivführer (GdL). 
In dieser Gewerkschaft sind – nach eigenen An-
gaben – rund 18.000 von insgesamt 20.000 Lo-
komotivführern sowie rund 3.400 andere Ange-
hörige des Fahrpersonals organisiert. Insgesamt 
werden ca. 35.000 Mitglieder angegeben. Die 
GdL war bis zum Jahre 2002 Mitglied der Tarif-

gemeinschaft zwischen dem Deutschen Beam-
tenbund und der DGB-Gewerkschaft Transnet.  
Nachdem die GdL bereits 2003 versucht hatte, 
einen eigenständigen Tarifvertrag für die Loko-
motivführer durchzusetzen und damit geschei-
tert war, hat sie sich jetzt auch, zumindest de 
facto,  aus  der  Tarifunion  der  Gewerkschaften 
des Deutschen Beamtenbundes verabschiedet, 
nachdem die der Tarifunion angehörende,  rund 
75.000  Mitglieder  starke  Gewerkschaft  Deut -
scher Bahnangestellter (GDBA) gemeinsam mit 
der DGB-Gewerkschaft „Transnet“ (rund 240.000 
Mitglieder) im Jahr 2007 einen Tarifvertrag für 
die Beschäftigten der Deutschen Bahn (DB) abge-
schlossen hat. In besagtem Tarifvertrag war eine 
Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent für alle Bahn-
beschäftigten vereinbart worden. Die GdL hinge-
gen verlangte einen eigenständigen Tarifvertrag 
für die Lokomotivführer und eine Lohnerhö -
hung von 31 Prozent, den der Arbeitgeber mit 
dem Verweis auf den bestehenden Tarifvertrag 
ablehnte. 

Nachdem die Tarifverhandlungen zwischen GdL 
und DB gescheitert waren und eine Schlichtung 
zu keinem Ergebnis geführt hatte, wurde die 
Urabstimmung durchgeführt, in der sich über 
96 Prozent der GdL-Lokomotivführer für einen 
Streik zur Erzwingung eines Tarifvertrages aus-
gesprochen haben.

Aufgrund der Urabstimmung hat der Arbeitgeber 
bei einigen Arbeitsgerichten (in Düsseldorf, 
Nürnberg und Chemnitz) versucht, die Streiks 
wegen der „Unverhältnismäßigkeit der Mittel“ 
zu verbieten.  Die Arbeitsgerichte der I. Instanz 
sind der Argumentation des Arbeitgebers teil -
weise gefolgt und haben lediglich Streikmaß-
nahmen im Nah- und Regionalverkehr zugelas-
sen, Arbeitskämpfe im Fern- und Güterverkehr 
jedoch verboten. Dabei ist zu beachten, dass 
Streiks im Nah- und Regionalverkehr zwar Mil-
lionen von Pendlern treffen, der wirtschaftliche 
Druck auf den Arbeitgeber jedoch relativ gering 
ist, da die meisten dieser Pendler bereits bezahl-
te Monatsfahrkarten haben, ein Streik im Fern- 
und insbesondere im Güterverkehr den Arbeits-
geber hingegen in einem Umfang treffen würde, 
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den  Experten100 mit  einer  Größenordnung  von  
25 bis 50 Millionen Euro pro Tag angeben.
 
Derartige Anordnungen von Arbeitsgerichten 
wie im oben geschilderten Fall zur Unterlassung 
von Streiks sind ein Novum in der Geschichte 
des Streikrechts in Deutschland. Ein Streikver -
bot steht grundsätzlich im Widerspruch zur 
grundgesetzlich garantierten Koalitionsfreiheit, 
und in das Handeln der Tarifpartner kann vom 
Grundsatz her von Dritten nicht eingegriffen 
werden. In diesem Sinne hat auch das Landes-
arbeitsgericht Sachsen entschieden, das als II. 
Instanz von der GdL angerufen wurde und die 
Streikbeschränkungen aufgehoben hat. 

Wie auch immer der Konfl ikt ausgehen mag, so 
ist doch festzustellen, dass- wie eingangs ausge-
führt – eine neue Seite im Hinblick auf die Aus-
gestaltung der Tarifautonomie in Deutschland 
aufgeschlagen wurde:

Einmal ist durch den Beschluss des Landesar-
beitsgerichts Sachsen zwar ein Eingriff von Ar-

beitsgerichten in die Tarifautonomie zurückge-
wiesen und es einer Gewerkschaft freigestellt 
worden, in eigener Verantwortung die Wahl der 
Mittel zur Durchsetzung ihrer Tarifforderun gen 
zu treffen. Zum anderen ist jedoch das Prinzip 
der Tarifeinheit durch Gerichtsbeschluss in Fra-
ge gestellt worden, das 1957 durch das Bundes-
arbeitsgericht in einem Grundsatzurteil „einge-
führt“ wurde und besagt, dass in einem Betrieb 
nur ein Tarifvertrag gilt.

Der „Sieg der Tarifautonomie“  ist zu begrüßen, 
problematisch erscheint jedoch die eingeleitete 
Aufhebung der Tarifeinheit, denn die Folge davon 
wird sein, dass immer mehr Berufsverbände und 
Berufsgruppen sich verselbständigen und  eigene 
Tarifverträge anstreben, ohne die Gesamtheit der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines 
Betriebs im Auge zu haben. Die ersten Reaktionen 
von Spezialistengruppen sind bereits erfolgt, so 
fordern z.B. die rund 125 Piloten der ADAC-
Flugrettung101 einen eigenen Tarifvertrag und 
Ein kommenssteigerungen von 20 Prozent.

100 Claudia Kempfert vom (industrienahen) Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung  (DIW), Berlin,  November 2007.
101 Allgemeiner Deutscher Automobilclub (ADAC), der eigene Flugrettungsstaffeln unterhält.  
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Konnte man bisher die Ansicht vertreten, dass 
die Aufsplitterung in Berufsverbände in erster 
Linie ein Problem der ehemals öffentlichen Un-
ternehmen sei, deren Vielzahl von Berufsgruppen 
sich im Rahmen einer großen Gewerkschaft wie 
ver.di mit den 13 Fachbereichen oder von Trans-
net nicht ausreichend berücksichtigt wähnen, 
so zeigt doch das Beispiel der ADAC-Piloten, dass 
auch in der Privatwirtschaft derartige Verselbst-
ständigungstendenzen bei kleinen Funktions-
eliten einsetzen, was die Tarifarbeit der Bran-
chengewerkschaften erschwert.     

Darüber hinaus gibt es in fast allen Wirtschafts-
zweigen noch eine Reihe von Berufsverbänden, 
die jedoch bisher nicht in größerem Maße als 
Tarifsvertragsparteien aufgefallen sind. Einer der 
größten Berufsverbände ist der Verband medizi-
nischer Fachberufe e.V., der bundesweit geltende 
Tarifverträge für Arzthelferinnen und Tierarzt-
helferinnen sowie regionale Tarifverträge für 
Zahnarzthelferinnen abgeschlossen hat. Der 
Verband hat nach eigenen Angaben bundesweit 
rund 28.000 Mitglieder. 

Die Arbeitgeberverbände
Als Dachorganisation fi rmiert die Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA). Sie ist ein freiwilliger Zusammenschluss 
von Verbänden privater Arbeitgeber und ist in 
54 Fachverbände aus Industrie, Handel, Finanz-
wirtschaft, Verkehr, Handwerk, Dienstleistungen 
und Landwirtschaft sowie in 14 Landesvereini-
gungen gegliedert, die sich wiederum in Regio-
nal- und Landesfachverbände unterteilen. Ins-
gesamt sind rund 75 Prozent aller privaten 
deutschen Arbeitgeber Mitglied der BDA.

Die BDA als Dachorganisation vertritt die unter-
nehmerischen Interessen im Bereich der Sozial-
politik auf nationaler, europäischer und inter-
nationaler Ebene bei Sachverständigenanhö-
rungen im Vorfeld der Gesetzgebung und in den 
Selbstverwaltungsorganen der Sozialversiche-
rung. Die BDA selbst schließt keine Tarifverträge 

ab; das erfolgt über die einzelnen Bundes- oder 
Zentralverbände der jeweiligen Branchen, die 
mit der Gewerkschaft ihrer Branche die Tarif-
verträge aushandeln. Die Arbeitgeberverbände 
sind im System der Tarifautonomie wichtige 
Partner der Gewerkschaften.

Der größte Mitgliedsverband der BDA ist der 
Dachverband Gesamtmetall, in dem die Arbeit-
geberverbände der Metall- und Elektroindustrie 
zusammengeschlossen sind. Auch der Bundes-
arbeitgeberverband Chemie ist ein großes und 
einfl ussreiches Mitglied der BDA.

Eine Besonderheit der Verbandspolitik einiger 
privater Arbeitgeberverbände ist die Gründung 
von Verbänden ohne Tarifbindung. 

Die öffentlichen Arbeitgeber

Der Bund
Auch für den Bereich des öffentlichen Dienstes 
existieren Arbeitgeberverbände. Das Innenmini-
sterium des Bundes (BMI) ist im tarifpolitischen 
Sinne der Arbeitgeber der Angestellten und Ar-
beiter aller Einrichtungen des Bundes. Darüber 
hinaus ist das BMI für die Rahmengesetzgebung 
des Beamtenrechts für alle Beamten des öffent-
lichen Dienstes zuständig, die im Bundesbeam-
tengesetz und in den Beamtengesetzen der Län-
der eine eigene Ausgestaltung fi nden. Die Be-
schäftigten des Bundes einschließlich der Beam-

102 Statistisches Bundesamt 2007.
 Die Differenz zu 100% erklärt sich durch den Anteil der Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes, die in seinen mittelbaren Einrich-

tungen (z.B. die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen Bundesbank und der Sozialversicherungsträger unter 
Aufsicht des Bundes) beschäftigt sind (2006: 14,8%). Statistisches Jahrbuch 2006.

Der öffentliche Arbeitgeber

Im öffentlichen Dienst sind rund 4,5 Millionen Menschen
beschäftigt, davon rund 1,8 Millionen als Beamte und
rund 2,7 Millionen als Angestellte und Arbeiter 102.

Tdl
44,9%

VKA
28,8%

Bund
11,5%
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tinnen und Beamten machen  11,5 Prozent aller 
Beschäftigten  des  öffentlichen  Dienstes  in 
Deutschland aus. 

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
Die Bundesländer haben sich zu einer Arbeitge-
bervereinigung, der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL), zusammengeschlossen. Die TdL 
vertritt die Interessen ihrer Mitglieder, insbeson-
dere im Hinblick auf den Abschluss von Tarif-
verträgen und sonstigen Vereinbarungen. An 
Stelle eines Landes kann auch ein Arbeitgeber-
verband, in dem das jeweilige Land einen be-
herrschenden Einfl uss hat, Mitglied sein. Das ist 
zurzeit in Nordrhein-Westfalen und in Baden-
Württemberg der Fall, die 2007 bzw. 1999 aus 
der TdL ausgetreten sind. 

Zurzeit sind 14 Länder Mitglied der TdL, das Land 
Berlin wurde 1994 wegen Verstoßes gegen die 
Grundsätze der TdL ausgeschlossen, da es sich 
weigerte,  unterschiedliche  Entgeltregelungen 
für den Ostteil der Stadt, der zum Beitrittsgebiet 
(ehemalige DDR) gehört, zu akzeptieren. Im 
Jahre 2004 trat das Land Hessen aus der TdL aus. 
Tarifvertragspartner der TdL sind die Gewerk-
schaften ver.di, die dbb-Tarifunion, der Mar burger 
Bund und im Bereich der Waldarbeiter die IG 
BAU, während für den Bereich der Lehrer, Er-
zieher und Wissenschaftler die zuständige GEW103  
bei Tarifverhandlungen durch die Gewerkschaft 
ver.di vertreten wird. Die TdL fi nanziert sich 
durch die Mitgliedsbeträge, jedes Mitglied leistet 
einen gleich hohen Beitrag. In den Bundesländern 
sind – einschließlich der Beamten – rund 44,9 
Prozent der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes in Deutschland beschäftigt.

Die Vereinigung kommunaler 
Arbeitgeberverbände
Die kommunalen Verwaltungen und Betriebe 
sind in Landesverbänden zusammengeschlossen, 
deren Dachverband die Vereinigung kommunaler 
Arbeitgeberverbände (VkA) ist. Die VkA vertritt 
die tarif- und arbeitsrechtlichen Interessen von 
kommunalen Arbeitgebern mit rund zwei Mil-
lionen Beschäftigten. Bei den kommunalen Ar-

beitgebern sind rund 28,8 Prozent der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter – einschließlich der 
Beamten – beschäftigt. 

Wenn ein einzelner Arbeitgeber keinem Arbeit-
geberverband angehört – und in den neuen 
Bundesländern ist das fast die Hälfte der Arbeit-
geber – kann er jedoch mit der für seine Branche 
zuständigen Gewerkschaft einen so genannten 
Haustarifvertrag abschließen, während auf der 
Arbeitnehmerseite nur eine Gewerkschaft (und 
kein Betriebsrat z.B. oder eine Organisation, die 
nicht die o.a. Kriterien erfüllt) dazu in der Lage 
ist.

Die Tarifautonomie

Aus dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit ent-
springt auch die Tarifautonomie, die wichtigste 
Säule gewerkschaftlicher Arbeit in der Bundes-
republik Deutschland. Die Gewerkschaften 
werden über die kollektive Wirkung des Artikels 
9 Abs. 3 GG nicht nur zu den Trägern eines 
Grundrechts,  sie  haben  darüber  hinaus  auch 
das  Recht,  innerhalb  des  vom  Grundgesetz 
 bestimmten Wirkungskreises die Arbeits- und 
Wirt schaftsbedingungen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern in freien und unab-
hängigen Verhandlungen mit Arbeitgebern und 
deren Verbänden durch Tarifverträge zu regeln, 
die in ihrem Geltungsbereich gleichsam wie 
Gesetze gelten und deren Einhaltung bei den 
Arbeitsgerichten eingeklagt werden kann.

   DAS ARBEITSRECHT  |   FR IEDRICH-EBERT-ST IFTUNG

Die Tarifautonomie bedeutet…    (Art. 9, Abs. 3 GG)

… (3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- 
und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist 
für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, 
die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, 
sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechts-
widrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 
3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen 
Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung 
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereini-
gungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

103 Die Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt (IG BAU) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sind in Kapitel 3 
vorgestellt worden.
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Die Gewerkschaften bestimmen die Inhalte und 
Mittel ihres tarifpolitischen Handelns selbst. Sie 
haben somit als nichtstaatliche Organisationen 
durch das Grundgesetz die Möglichkeit erhalten, 
mit rechtsverbindlicher Wirkung Mindestnor-
men für die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
in ihrem Organisationsbereich aufgrund von 
Tarifverträgen festzusetzen, die in freien und 
unabhängigen Verhandlungen mit den Arbeit-
gebern zustande gekommen sind und ebenso 
wenig wie die durch den Staat erlassene gesetz-
liche Bestimmungen unterschritten werden 
dürfen und ggf. gerichtlich durchsetzbar sind.

Der Grundgedanke der Sozialpartnerschaft wird 
somit von den Tarifvertragsparteien umgesetzt. 
Diese grundsätzliche Übereinstimmung der ge-
sellschaftlichen Kräfte bedingt, dass sich der Staat 
z. B. bei Arbeitskämpfen zurückhält und keine 
Zwangsschlichtung vornimmt.

Das Tarifvertragsgesetz (TVG)
Die Tarifautonomie ist das Ergebnis jahrzehnte-
langer Arbeitskämpfe des 19. und 20. Jahrhun-
derts. Sie wurde im Gefolge der Revolution von 
1918 in der Weimarer Republik verfassungs-

rechtlich festgeschrieben und nach der Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland 1949 im 
Grund gesetz verankert. Vor diesem Hintergrund 
wurde 1949 das Tarifvertragsgesetz erlassen, in 
dem die Rechte und Pfl ichten der Tarifvertrags-
parteien geregelt und Rechtsnormen enthalten 
sind, die den Inhalt, den Abschluss und die 
 Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie 
betriebliche und betriebsverfassungs rechtliche 
Fragen ordnen. Durch das Gesetz wird die  
 grundgesetzlich  geschützte  Koalitionsfreiheit 
konkretisiert. 

Im Einzelnen defi niert das Tarifvertragsgesetz, 
wer überhaupt Tarifverträge abschließen kann 
– nämlich ein einzelner Arbeitgeber, Arbeitge-
berverbände und die Gewerkschaften. Ferner 
regelt das TVG, welche Inhalte Tarifverträge 
haben können und wer daran gebunden ist. 
Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, Tarif-
verträge für allgemeinverbindlich erklären zu 
lassen, wenn dies im öffentlichen Interesse ge-
boten ist und die Bundesregierung oder die 
Landesregierungen dies für erforderlich halten 
und das Einverständnis der Tarifvertragsparteien 
vorliegt104. Eine besondere Form der Allgemein-

104 Tarifverträge können auf Antrag einer Tarifvertragspartei vom Bundesarbeitsminister im Einvernehmen mit dem Tarifausschuss, in 
dem Arbeitgeber und Gewerkschaften paritätisch vertreten sind, für allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn die tarifgebundenen 
Arbeitgeber nicht weniger als 50 Prozent der unter den Geltungsbereich fallenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäf-
tigen und ein öffentliches Interesse daran besteht. Derartige allgemeinverbindliche Regelungen bestehen in einigen Branchen wie 
z. B. im Friseurhandwerk und im Gebäudereinigerhandwerk. Zurzeit fallen rund 500.000 Beschäftigte unter diese Regelungen. Eine 
Ausweitung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen ist auch für weitere Branchen geplant.

Die Funktionen der Tarifautonomie
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verbindlichkeit von tarifl icher Entlohnung be-
steht im Baugewerbe, hier jedoch auf der Grund-
lage  des  Arbeitnehmer-Entsendegesetzes,  in 
dem tarifl iche Mindestlöhne gesetzlich vorge-
schrieben sind, ohne dass es einer Zustimmung 
der Arbeitgeber im Tarifausschuss bedurfte.

Daneben enthält das TVG formale Regelungen 
über die Führung von Tarifregistern und die Be-
kanntgabe von Tarifverträgen. Es enthält keine 
Regelungen über Arbeitskämpfe. Diese sind im  
Laufe  der  bisherigen  Arbeitskämpfe  durch die 
Rechtsprechung der Arbeitsgerichte defi niert.

Der Tarifvertrag
Die formalen Grundlagen des Tarifvertragssys-
tems sind im Tarifvertragsgesetz (TVG) festge-
schrieben. Danach sind auf Arbeitnehmerseite 
nur die Gewerkschaften berechtigt, Tarifverträge 
abzuschließen. Der Deutsche Gewerkschafts -
bund (DGB) schließt als Dachorganisation keine 
Tarifverträge ab, obwohl er dies nach entspre-
chender Legitimierung durch eine oder mehrere 
Mitgliedsgewerkschaften könnte. Auch auf Ar-
beitgeberseite haben sich mehrere Arbeitgeber-
verbände zu Spitzenorganisationen zusammen-
schlossen. 

Auch die Untergliederungen der Gewerkschaften 
können aufgrund ihrer satzungsgemäßen Ver-
antwortlichkeit mit regionalen Arbeitgeberver-
bänden oder einzelnen Arbeitgebern Tarifverträ-
ge abschließen. Ein gutes Beispiel dafür sind 
Firmen- oder Werkstarifverträge für einzelne 
Firmen, die nicht einem Arbeitgeberverband 
angehören (z.B. mit einer Gesellschaft für den 
öffentlichen Personennahverkehr, die nicht zum 
öffentlichen Dienst gehört) oder große Konzerne 
(z.B. die Tarifverträge für die VW-Werke).

Die Tarifverträge binden die Mitglieder der Ta-
rifvertragsparteien für die Dauer des Abschlusses 
eines Tarifvertrages. Ein Unternehmen kann sich 
daher auch nicht durch Austritt aus dem Arbeit-
geberverband vorzeitig aus der Tarifbindung 
lösen.

Ein Tarifvertrag gliedert sich formal in zwei 
Teile: 

In den schuldrechtlichen oder obligatorischen 
Teil, der nur die vertragsschließenden Parteien 
– also die Gewerkschaft und den Arbeitgeber-
verband – und nicht den einzelnen Arbeitneh -
mer oder Arbeitgeber bindet. Dieser Teil regelt 
die Rechte und Pfl ichten der Tarifvertragspar -
teien hinsichtlich des Inkrafttretens, der Durch-
führung und der Beendigung des Tarifvertrages. 
In den obligatorischen Teil fallen auch die Frie-
denspfl icht und die Einwirkungspfl icht. 

Die Friedenspfl icht beinhaltet die Verpfl ichtung 
der Tarifvertragsparteien, während der Laufzeit 
des Tarifvertrages den Arbeitsfrieden zu wah-
ren. 

Einwirkungspfl icht meint, dass beide Tarifver-
tragsparteien verpfl ichtet sind, dafür Sorge zu 
tragen, dass sich die jeweiligen Mitglieder an die 
tarifvertraglichen Bestimmungen halten.

Im zweiten, normativen Teil sind die Arbeitsver-
hältnisse der Mitglieder der jeweiligen Tarifver-
tragsparteien geregelt. Inhalte dieses normati ven 
Teils sind Inhalt, Abschluss und Beendigung 
von  Arbeitsverhältnissen  sowie  betriebliche 
und betriebsverfassungsrechtliche Fragen. Diese 
Rechtsnormen gelten unmittelbar und zwingend 
wie ein Gesetz für die Tarifvertragsparteien. Im 
Hinblick auf diese Normen bedarf es keiner ar-
beitsvertraglichen Vereinbarung zwischen dem 
einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ja, es 
ist noch nicht einmal erforderlich, dass der ein-
zelne Arbeitnehmer oder Arbeitgeber den Tarif-
vertrag zur Kenntnis genommen hat. Diese 
Rechtsnormen gelten nach Ablauf eines Tarif-
vertrages weiter, bis sie durch einen neuen Tarif-
vertrag ersetzt werden.

Tarifverträge entfalten ihre unmittelbare und 
zwingende Wirkung innerhalb ihres persön-
lichen, fachlichen und räumlichen Geltungsbe-
reichs und hinsichtlich der tarifgebundenen 
Arbeitsverhältnisse. Das bedeutet, dass der Gel-
tungsbereich eines Tarifvertrages sehr unter-
schiedlich ausgestaltet sein kann.

Persönlich kann ein Tarifvertrag z.B. nur für 
Arbeiter gelten, es können also bestimmte Per-
sonengruppen ausgenommen sein. Darüber 
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 hinaus gibt es unterschiedliche Lohn- bzw. Ge-
haltstarifverträge für Arbeiter und Angestellte. 
In der Regel schließen die Gewerkschaften  heute 
so genannte Entgelttarifverträge ab, bei denen 
die Unterscheidung in Angestellte und Arbeiter 
aufgehoben  ist,  da  diese  nicht  mehr  den 
heu tigen Gegebenheiten entspricht.

Fachlich kann ein Tarifvertrag für einen be-
stimmten Wirtschaftszweig gelten und dort 
sämtliche Berufs- oder Tätigkeitsbereiche erfas-
sen. Theoretisch ist der tarifgebundene Ar-
beitgeber frei, diejenigen Beschäftigten, die sich 
nicht in der vertragsschließenden Gewerkschaft 
organisiert haben, abweichend von den tarif-
vertraglich vereinbarten Bestimmungen zu be-
schäftigen, da der normative Teil nur für die 
Mitglieder der jeweiligen Tarifvertragsparteien 
gilt. In der Praxis wird ein Arbeitgeber von dieser 
Möglichkeit kaum Gebrauch machen, da er sonst 
den gewerkschaftlichen Organisationsgrad in 
seinem Betrieb steigern würde

Darüber hinaus kann ein Tarifvertrag Normen 
über betriebliche und betriebsverfassungsrecht-
liche Fragen (Arbeitsschutz, Fragen der Ordnung 
im Betrieb usw. oder die Erweiterung von Betei-
ligungsrechten des Betriebsrats) enthalten, die 
bereits dann zwingend wirken, wenn lediglich 
der Arbeitgeber tarifgebunden ist, so dass es hier 
auf die Tarifgebundenheit der Arbeitnehmer 
nicht ankommt.

Räumlich kann sich ein Tarifvertrag auf einen 
bestimmten Bezirk, auf ein Bundesland oder 

aber auf das ganze Bundesgebiet erstrecken. Im 
Organisationsbereich der Gewerkschaft ver.di 
unterscheiden wir z.B. zwischen dem Tarifge biet 
der neuen und der alten Bundesländer. Im Eini-
gungsvertrag wurde die sukzessive Übertragung 
des Tarifrechts, das für die Beschäftigten in der 
alten Bundesrepublik gilt, auf den öffentlichen 
Dienst der neuen Bundesländer vereinbart. In-
folge der besonderen Strukturen in den öffentli-
chen Verwaltungen und Betrieben in den neu en 
Bundesländern gelten die entsprechenden Tarif-
verträge jeweils nur für das Tarifgebiet West oder 
für das Tarifgebiet Ost, da eine völlige Anglei-
chung der tarifvertraglichen Bestimmungen noch 
nicht erreicht werden konnte.

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung kann im Einvernehmen mit dem Tarifaus-
schuss, dem je drei Vertreter der Spitzenverbän-
de der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ange-
hören, einen Tarifvertrag für allgemeinverbind-
lich erklären, wenn die tarifgebundenen Arbeit-
geber mindestens 50% der unter den Geltungs-
bereich fallenden Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer beschäftigten und die Allgemein-
verbindlichkeitserklärung im öffentlichen In-
teresse geboten scheint.

Tarifverträge haben eine Schutzfunktion, da 
durch sie der einzelne Arbeitnehmer vor dem 
einseitigen Diktat der Arbeitsbedingungen durch 
den Arbeitgeber geschützt wird. Sie haben eine 
Ordnungsfunktion, da mit Hilfe der Tarifver träge 
Millionen von Arbeitsverhältnissen vereinheit-
licht werden. Tarifverträge realisieren das Güns-

Geltungsbereiche der Tarifverträge der IG Metall

Quelle: IG Metall

Räumlich Fachlich Persönlich

• Bundesgebiet
• Tarifgebiete
• Einzelne Unternehmen

• Metall-Elektro
• Stahl
• IuK / IT
• Textil
• Bekleidung
• Holz
• Kunststoff
• Handwerk

• Alle Gewerkschaftsmitglieder 
(Arbeiter, Angestellte, 

 Auszubildende)
(Arbeiter, Angestellte, 
Auszubildende)
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tigkeitsprinzip, die im Tarifvertrag gesetzten 
Normen zwar zum Vorteil der Arbeitnehmer 
überschritten, jedoch niemals unterschritten 
werden dürfen. Darüber hinaus haben sie eine 
Friedensfunktion, denn während der Laufzeit 
von Tarifverträgen sind Arbeitskämpfe oder 
Aussperrungen ausgeschlossen.

Die Vorteile des Tarifvertragssystems für die Ar-
beitnehmer liegen auf der Hand: Für die Ge-
werkschaften werden durch Flächentarifverträge 
die  Arbeitsbedingungen  einer  großen  Anzahl 
von abhängig Beschäftigten an verschiedenen 
Orten einer Region oder – wie im Falle der Ge-
werkschaft ver.di bundesweit – sicher geregelt 
und ein Lohndumping in der gleichen Berufs-
sparte verhindert.

Für die Arbeitgeberseite werden durch Tarifver-
träge räumlich, fachlich und persönlich gleiche 
Konkurrenzbedingungen für die Betriebe ge-
schaffen und Arbeitskämpfe für die Dauer der 
Laufzeit eines Tarifvertrages ausgeschlossen. 

Die Arten von Tarifverträgen
Aus Sicht des Abschlusses von Tarifverträgen 
werden diese unterteilt in

• Verbands- oder Flächentarifverträge, die zwi-
schen einer Gewerkschaft und einem Arbeit-
geberverband für eine Branche abgeschlossen 
werden und in

• Haus- oder Firmentarifverträge (Tarifverträge, 
die zwischen einer Gewerkschaft und einem 
einzelnen Arbeitgeber, der nicht in einem 
Arbeitgeberverband organisiert ist, abge-
schlossen werden), in

• Paralleltarifverträge (das sind Tarifverträge für 
den gleichen Geltungsbereich, die von meh-
reren Gewerkschaften mit einem Arbeitge-
berverband bzw. mit einem Arbeitgeber ab-
geschlossen werden) sowie

• Allgemeinverbindliche Tarifverträge.

Aus Sicht des Inhalts von Tarifverträgen unter-
scheiden wir:

• Entgelt- oder Lohn- oder Gehaltstarifverträ-
ge (Vergütungstarifverträge). Diese Tarifver-
träge legen die Höhe des Lohnes/Gehalts bzw. 
der Ausbildungsvergütung für die Dauer der 
Laufzeit des Tarifvertrages fest. In der Regel 
werden sie für die Dauer eines Jahres abge-
schlossen, da die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen sich gewöhnlich im Jahreszeit-
raum verändern. Es gibt jedoch eine ganze 
Reihe von Beispielen, in denen Gewerkschaf-
ten längere Laufzeiten oder sogar Stufen-
verträge über die Dauer eines Jahres hinaus 
vereinbart haben. Immer häufi ger werden 
gemeinsame Entgelttarifverträge für Arbeite-
rinnen, Arbeiter und Angestellte abgeschlos-
sen, so dass die Unterteilung in Lohn- und 
Gehaltstarifverträge105 bald der Vergangen -
heit angehören wird.

• Mantel- und Rahmentarifverträge. Mantel-
tarifverträge enthalten Bestimmungen über 
die Arbeitsbedingungen. Hier werden z.B. die 
Fristen für die Kündigung von Arbeitsver-
hältnissen oder für die Dauer der Probezeit, 
die Verteilung der wöchentlichen regelmäßi-
gen Arbeitszeit, die Urlaubsdauer, die Fragen 
von Schicht- und Wechselschichtarbeit oder 
Grundsätze der betrieblichen Altersversor-
gung geregelt. Manteltarifverträge werden in 
der Regel über längere Zeiträume – in der 
Regel über fünf Jahre – abgeschlossen. 

 Rahmentarifverträge dienen dazu, die unter-
schiedlichen Lohn- bzw. Gehaltsgruppen zu 
bestimmen, Gruppenmerkmale zu defi nieren 
oder Regelungen zur Leistungsentlohnung zu 
treffen. Die Anzahl von Lohn- oder Gehalts-
gruppen differiert nach Gewerkschaft und/
oder Wirtschaftszweig. Häufi g sind für Arbei-
ter zwischen 5 und 7 Lohngruppen, für die 
technischen und kaufmännischen Angestell-
ten zwischen 5 und 6, für Meister in der Regel 
3 bis 4 Gehaltsgruppen vorgesehen. Auch 
Rahmentarifverträge werden gewöhnlich über 
mehrere Jahre abgeschlossen, da sich die 
Rahmenkriterien in der Regel erst nach län-
gerer Laufzeit verändern.

105 „Lohn“ ist die Bezeichnung für die Vergütung von Arbeitern, „Gehalt“ für die von Angestellten. Diese Unterschiede gelten als 
überholt, daher wird in modernen Tarifverträgen vom Entgelt gesprochen (siehe oben).
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• Sondertarifverträge. Zusätzlich zu den ge-
nannten Formen von Tarifverträgen gibt es 
eine Vielzahl von Sonderverträgen. Es gibt 
Versorgungstarifverträge, in denen die Ein-
zelheiten über die Durchführung der betrieb-
lichen Altersversorgung detailliert geregelt 
sind, oder Tarifverträge über Bildschirmarbeit, 
zum Rationalisierungsschutz, zum Vorruhe-
stand, zu Fragen der Aus- und Weiterbildung 
oder zur Arbeitszeitfl exibilisierung. Sonder-
tarifverträge haben meist eine lange Laufzeit 
(fünf oder weitaus mehr Jahre).

Die Tarifauseinandersetzungen
Im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen meist 
die Tarifverhandlungen zur Erhöhung der Ein-
kommen. Lohn- und Gehaltstarifverträge wer-
den in fast jedem Jahr für rund 19 Mio. Beschäf-
tigte in den alten und für rund 3,5 Mio. Beschäf-
tigte in den neuen Bundesländern abgeschlos-
sen. 

Die IG Metall, zum Beispiel, hat sieben Bezirke, 
die in Tarifgebiete aufgegliedert sind. Diese Auf-
gliederung hängt von der Konzentration der 
Mit glieder in bestimmten geographischen  Räu-
men zusammen. So ist z.B. der Bezirk Baden-
Württemberg, in dem große Werke von Daim-
ler- Chrysler usw. sowie viele Zulieferbetriebe für 
die Automobilindustrie mit einem hohen Mit-
gliederanteil  angesiedelt sind, in zwei Tarifge-

biete unterteilt: Nordwürttemberg/Nordbaden, 
Südwürttemberg/Hohenzollern/ Südbaden, wo-
bei das Erstere das mitgliederstärkste Tarifgebiet  
ist. In der Regel wird in einer Tarifrunde hier ein 
richtungweisendes Ergebnis erzielt, an dem sich 
die anderen Tarifgebiete der IG Metall orientieren, 
auch wenn sie nicht immer in der Lage sind, das 
hier erreichte Tarifergebnis in allen Punkten 
nachzuvollziehen.

Zu Beginn einer Tarifrunde wird durch die IG 
Metall ein Gutachten über die wirtschaftliche 
Lage erstellt und der Vorstand legt den Rahmen 
für eine Forderung fest. In den Betrieben, in den 
Mitgliederversammlungen, Vertrauensleutever-
sammlungen sowie in den Delegiertenversamm-
lungen der Verwaltungsstellen wird auf der 
Grundlage dieser Informationen über die zu 
erhebende Forderung diskutiert. Die Tarifkom-
missionen, die aus Mitgliedern der vom Geltungs-
bereich eines Tarifvertrages erfassten Betriebe 
und aus Vertretern der jeweiligen Verwaltungs-
stellen bestehen, beschließen eine Forderung, 
die vom Vorstand bestätigt wird. Gleichzeitig 
beantragen die Tarifkommissionen beim Vor-
stand die Kündigung der bestehenden Tarifver-
träge, die mit der entsprechenden Kündigungs-
frist gekündigt werden. Vier Wochen vor Ablauf 
des gekündigten Tarifvertrages werden die For-
derungen dem Arbeitgeberverband übermit-
telt.

Das Tarifsystemfsystem

Arbeitgeberverbände oder
einzelne Arbeitgeber

Tarifverträge regeln

■ die Rechte und Pfl ichten der Tarifvertragsparteien

■ Abschluss, Inhalte und Kündigung des Tarifvertrages

■ Normen über betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen

Manteltarifvertrag

Er enthält Bestimmungen über 
die Arbeitsbedingungen wie 
Arbeitszeit, Urlaubsdauer, Dauer 
der Probezeit, Schicht- und 
Wechselschichtarbeit usw. 

Laufzeit in der Regel einige 
Jahre

Rahmentarifvertrag

bestimmt die unterschiedlichen 
Entgeldgruppen und die Grup-
penmerkmale sowie Regelun-
gen der Leistungsentlohnung 
usw.

Laufzeit mehrere Jahre

Entgeld oder Lohn- und  
Gehaltstarifvertrag

legt die Entgeld-, Lohn- oder 
Gehaltshöhe fest,

   
   
Laufzeit in der Regel ein Jahr

Gewerkschaften
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Auf Vorschlag des Bezirksleiters bildet die Ta-
rifkommission eine Verhandlungskommission, 
und zwei Wochen vor Ablauf des gekündigten 
Tarifvertrages werden die Verhandlungen auf-
genommen.

Die Friedenspfl icht106 endet vier Wochen nach 
Ablauf des Tarifvertrages. Kommt es innerhalb 
der Friedenspfl icht zu einem Verhandlungser-
gebnis, das durch die Tarifkommission ange-
nommen wird, wird ein neuer Tarifvertrag abge-
schlossen. Läuft die Friedenspfl icht aus, ohne 
dass es zu einem Verhandlungsergebnis gekom-
men ist, kann die Gewerkschaft während der 
Verhandlungen Druck auf die Arbeitgeberseite 
durch Warnstreiks, Demonstrationen oder an-
dere Aktionen ausüben. 

Eine oder beide Verhandlungsparteien können 
das Scheitern der Verhandlungen erklären. 
Kommt die Tarifkommission zu der Überzeugung, 
dass auf dem Verhandlungswege keine Einigung 
erzielt werden kann, kann sie das Scheitern der 
Verhandlungen erklären. Wenn beide Tarifver-
tragsparteien  übereinkommen, ein Schlichtungs-
verfahren einzuleiten, wird unverzüglich ein 
stimmberechtigter unparteiischer Vorsitzender 
bzw.  eine  Vorsitzende  benannt,  auf  den  bzw. 
die sich die Parteien einigen oder im Losverfah-
ren bestimmen. Ebenso unverzüglich werden die 
jeweiligen Parteibeisitzer der Parteien benannt. 
Danach tritt die Schlichtungsstelle innerhalb 

von drei Werktagen zusammen, sie soll binnen 
fünf Werktagen einen Einigungsvorschlag un-
terbreiten, bei besonderen Schwierigkeiten kann 
diese Frist um drei weitere Werktage verlängert 
werden. Nimmt z.B. die Tarifkommission den 
Einigungsvorschlag nicht an, stellt sie beim 
Vorstand der IG Metall den Antrag auf Urab-
stimmung und Streik. Danach wird die Urab-
stimmung eingeleitet, bei der sich mindestens 
75% der Mitglieder des betroffenen Tarifgebiets 
in einer geheimen Abstimmung für den Streik 
aussprechen müssen. Gleichzeitig wird der 
 Streikbeginn festgelegt. Bei einem Streik ruft die 
Gewerkschaft ihre Mitglieder zur Arbeitsnie-
derlegung auf und stellt durch ihre ehrenamtli -
chen Funktionäre im jeweiligen Betrieb sicher, 
dass diesem Aufruf Genüge geleistet wird. Wäh-
rend des Arbeitskampfes fi nden Tarifgespräche 
mit der Arbeitgeberseite statt. Kommt es dabei 
zu einem annehmbaren Ergebnis, empfi ehlt die 
Tarifkommission dessen Annahme, zu der es 
jedoch erst dann kommen kann, wenn in einer 
zweiten Urabstimmung mindestens 25% der 
Mitglieder des jeweiligen Tarifgebiets sich dafür 
aussprechen. Ist dies der Fall, wird der Streik 
beendet und ein neuer Tarifvertrag unterzeich-
net. 

Der Arbeitskampf
Ein Streik kann nur von Gewerkschaften durch-
geführt werden. Organisationen, die nicht den 
Status einer Gewerkschaft haben, dürfen nicht 
streiken. Ein Streik muss verhältnismäßig sein, 
d.h. er muss in seiner Zielsetzung und Durch-
führung die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
berücksichtigen, darüber hinaus darf er das Ge-
meinwohl nicht verletzen. Das Bundesarbeitsge-
richt hat in seiner Rechtsprechung drei Kriterien 
entwickelt, die an den Streik anzusetzen sind:

• Der Streik muss geeignet und sachlich sein, 
um rechtmäßige Kampfziele zu erreichen. Er 
darf  nur  als  letztes  Mittel  nach  Ausschöp-
fen aller Verständigungsmöglichkeiten er-
griffen werden. Daher muss grundsätzlich ein 
Schlich tungsverfahren möglich sein. 

106 Während der Laufzeit eines Tarifvertrages bis vier Wochen nach seinem Ablauf dürfen keine Arbeitskampfmaßnahmen durchgeführt 
werden, es herrscht Friedenspfl icht, die von den Vertragspartnern einzuhalten ist.

Welche Rolle spielt die Tarifkommissionen?

• Sie besteht aus den Mitgliedern der vom 
 Geltungsbereich eines Tarifvertrages 
 erfassten Betriebe und den Vertretern der 

Verwaltungsstellen.
• Sie wird auf örtlicher Ebene gewählt und 

von der Bezirkskonferenz bestätigt.
• Sie bereitet die Tarifrunde vor.
• Sie fasst Beschlüsse über Forderungen.
• Sie fasst Beschlüsse über die Annahme oder 

Ablehnung von Verhandlungsergebnissen.
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• Ein Streik muss nach den Regeln eines fairen 
Kampfes geführt werden und darf nicht darauf 
abzielen, den Streikgegner zu vernichten. 
Darüber hinaus müssen die Tarifvertragspar-
teien nach seiner Beendigung alles in ihren 
Kräften stehende unternehmen, den Arbeits-
frieden wiederherzustellen. 

• Das Ziel eine Streiks muss sein, einen Tarif-
vertrag abzuschließen. Daher sind politische 
Streiks verboten, da in einer parlamenta-
rischen Demokratie die politischen Parteien 
für die politische Willensbildung zuständig 
sind. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält 
politische Streiks nur für zulässig, wenn damit 
die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung geschützt wird.

Die Tarifvertragsparteien haben sich darüber zu 
einigen, welche Not- und Erhaltungsarbeiten 
während eines Streiks durchzuführen sind. Da bei 
ist z. B. darauf zu achten, dass Arbeiten zum 
Schutz des Betriebes oder zur Verhinderung von 
Gefahren, die von Einrichtungen des Betriebs 
ausgehen, durchgeführt werden müssen. Ferner 
sollen die Betriebsanlagen so erhalten werden, 
dass sie sofort nach Beendigung des Streiks ihre 
Arbeit wieder aufnehmen können. Wenn sich 
die Streikgegner nicht auf solche Not- und Erhal-
tungsarbeiten einigen können, kann das zustän-
dige Arbeitsgericht diese festlegen. Die Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrats sind bei der 
Vereinbarung derartiger Arbeiten zu beachten.

Ein Erzwingungsstreik bedarf grundsätzlich der 
vorherigen Urabstimmung aller Mitglieder des 
jeweiligen Tarifbereichs. Mit der Einleitung der 
Urabstimmung durch den geschäftsführenden 
Hauptvorstand werden die Mitglieder der Ar-
beitskampfl eitung benannt. Die Arbeitskampf-
leitung handelt im Auftrag und auf Weisung des 
geschäftsführenden Hauptvorstandes. Sie leitet 
die Urabstimmung ein. Die Urabstimmung fi ndet 
in geheimer und gleicher Abstimmung statt. 
Jedes Gewerkschaftsmitglied im umkämpften 
Tarifbereich ist stimmberechtigt.

Wenn sich mindestens 75% der Abstimmungs-
berechtigten für einen Arbeitskampf entscheiden, 
fasst der geschäftsführende Hauptvorstand den 
Streikbeschluss. Führt der Arbeitskampf zu neu-

en Verhandlungen und zu einem Verhandlungs-
ergebnis, das nicht den gewerkschaftlichen 
Forderungen bei Einleitung der Urabstimmung 
entspricht, so ist für die Annahme dieses Ergeb-
nisses eine neue Urabstimmung erforderlich. Für 
die Annahme des Ergebnisses müssen in einer 
erneuten Urabstimmung mindestens 25% der 
an der Abstimmung beteiligten Mitglieder stim-
men. Während also für die Einleitung des Streiks 
mindestens 75% aller stimmberechtigten Mit-
glieder des betroffenen Tarifbereichs stimmen 
müssen, reicht für die Annahme eines Ergebnisses 
die Zustimmung eines Viertels der an der Ab-
stimmung beteiligten Mitglieder aus.

Grundsätzlich darf ein Streik erst dann eingeleitet 
werden, wenn keine Friedenspfl icht mehr be-
steht, wenn also der Tarifvertrag, um den ge-
kämpft wird, wirksam gekündigt ist. Eine weitere 
Voraussetzung besteht darin, dass alle vorgese-
henen und zumutbaren Verhandlungsmöglich-
keiten ausgeschöpft sein müssen und das tarif-
vertraglich vorgesehene Schlichtungsverfahren 
erfolglos geblieben ist. 

Mitglieder, die während des Arbeitskampfes 
gegen die Anordnung oder Weisung der zustän-
digen Stellen (Arbeitskampfl eitung) verstoßen, 
können aus der Gewerkschaft ausgeschlossen 
werden.  Vor  den  Toren  bestreikter  Betriebe  
ste-hen in der Regel Streikposten. Diese machen 
auch nach außen hin deutlich, dass der jewei-
lige Betrieb bestreikt wird, sie sollen aber auch 
streik un willige Betriebsangehörige von der Ar-
beit ab halten. Dabei dürfen sie keine körperliche 
Gewalt anwenden, sondern lediglich die arbeits-
willigen Beschäftig ten davon überzeugen, dass 
eine Arbeitsaufnahme unsolidarisch gegenüber 
den streikenden Kolleginnen und Kollegen ist. 
Auch Blockaden des Betriebs sind verboten, d.h. 
in einem solchen Fall könnte die streikende 
Gewerk schaft  zum  Schadensersatz  herangezo-
gen werden.

Grundlage für Arbeitskampfmaßnahmen sind 
das durch das Grundgesetz garantierte Recht auf 
Streik sowie die höchstrichterliche Rechtspre-
chung, aus der sich das Arbeitskampfrecht ent-
wickelt hat und die an den Arbeitskampf strenge 
Maßstäbe anlegt.



137   DAS ARBEITSRECHT  |   FR IEDRICH-EBERT-ST IFTUNG

Die Aussperrung
Als Aussperrung wird die von einzelnen oder 
mehreren Arbeitgebern vorgenommene Nicht-
zulassung von abhängig Beschäftigten zur Arbeit 
unter gleichzeitiger Verweigerung der Lohnzah-
lung bezeichnet. Eine Aussperrung kann gegen 
alle Beschäftigten des Betriebes, nur gegen die 
Streikenden oder nur gegen bestimmte Gruppen 
der Beschäftigten gerichtet sein. Eine Aussper-
rung, die sich jedoch nur gegen die Mitglieder 
der streikenden Gewerkschaft richtet und Nicht-
organisierte schont, ist rechtswidrig. 

Die Aussperrung ist nicht verfassungsmäßig 
geregelt, sie hat sich aus der Rechtsprechung 
entwickelt. Dem Arbeitskampfmittel Streik soll 
das Arbeitskampfmittel Aussperrung entgegen-
gesetzt werden. Dabei müssen folgende Grund-
sätze beachtet werden:

Die  Aussperrung  muss  zur  Erreichung  des 
Kampfzieles wie auch des nachfolgenden Ar-
beitsfrie dens geeignet und erforderlich sein,

• sie darf nur als letztes Mittel eingesetzt wer-
den,

• sie hat die Regeln des „fairen“ Kampfes zu 
be achten, 

• sie darf nicht auf die Vernichtung des Geg -
ners gerichtet sein.

• zur Aussperrung muss ein Verbandsbeschluss 
ergangen sein, wenn um einen Flächentarif-
vertrag gekämpft wird.

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist Aussperrung ein 
Mittel, mit dem die durch die ökonomischen 
Verhältnisse bedingte Ungleichheit zwischen 
Arbeitnehmern und Kapital verstärkt wird. Die 
Gewerkschaften betrachten die Aussperrung als 
Willkürmaßnahme und als undemokratisch, sie 
fordern ein Verbot der Aussperrung.

Die Organisation der Tarifarbeit von ver.di
Aufgrund der besonderen Struktur hat ver.di zur 
Koordinierung und zur Kontrolle der Tarifarbeit 
seiner 13 Fachbereiche, bei denen es zwangsläu-
fi g zu Überschneidungen und auch zur Tarif-
konkurrenz kommen kann, eine so genannte 
Clearingstelle geschaffen. 

Diese hat die Aufgabe, über die Einhaltung der 
Grundsatzpositionen zu Not- und Härtefällen zu 
wachen und dort, wo Abweichungen vorliegen, 
deren Notwendigkeit zu prüfen. Die Clearing-
stelle kann der Verhandlungsführung Aufl agen 
erteilen, Abänderungen verlangen oder dem 
Bundesvorstand empfehlen, sein Veto gegen 
Tarifabschlüsse einzulegen (siehe auch im Ab-
schnitt 4 dieses Kapitels).

Ablauf einer Tarifbewegung – die Verhandlungen verlaufen erfolgreich

25%

75%

Beginn der Verhandlun-
gen in der Regel zwei 

Wochen vor Ablauf des 
gekündigten Tarifver-

trages

Eine oder beide Parteien 
erklären das Scheitern

Eine oder beide Parteien 
erklären das Scheitern

Schlichtungsverfahren 
möglich

Urabstimmung: Bei 75% 
Zustimmung Streik

Währendessen Tarifge-
spräche

Neue Urabstimmung 
(25% Zustimmung nötig)

Schlichtungs-
verfahren möglich

Verhandlungser-
gebnis vor Ablauf der 

Friedenspfl icht

Die Tarifkommission 
nimmt das Ergebnis an

Neuer 
Tarifvertrag
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4. Die Zukunft des Flächentarifvertrages

Rückblick

Die seit den 80er und 90er Jahren stetig anstei-
gende Massenarbeitslosigkeit, hervorgerufen 
durch den im Zuge der Globalisierung einset-
zenden gewaltigen Umstrukturierungsprozess in 
allen Bereichen der Wirtschaft Deutschlands, 
die Umgestaltung der Planwirtschaft der ehe-
maligen DDR in eine (soziale) Marktwirtschaft 
sowie der mit diesen Erscheinungen in beiden 
Teilen Deutschlands einhergehende massenhaf-
te Abbau von sozialversicherungspfl ichtigen 
Arbeitsplätzen haben dazu geführt, dass in den 
vergangenen Jahren liberale und konservative 

Parteien107, Verbandsvertreter aus Industrie und 
Wirtschaft sowie marktorientierte Wissenschaft-
ler den Flächentarifvertrag in Frage stellen und 
seine Reform in Richtung Dezentralisierung und 
Differenzierung fordern. 

Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist es, dass 
alle gesellschaftlichen Großorganisationen, an-
gefangen von den Parteien über die Kirchen bis 
hin zu den Gewerkschaften und den Arbeit-
geberverbänden, unter dem Verlust von Mitglie-
dern leiden. Die Entwicklung bei den Gewerk-
schaften haben wir bereits in Kapitel 3 beschrie-
ben, jedoch auch auf der Arbeitgeberseite ist eine 
ähnliche, wenn auch nicht so dramatische Ent-
wicklung zu beobachten.

107 Eingeleitet wurde diese Kampagne, auf die alten Bundesländer bezogen, bereits im Jahre 1982 durch das so genannte Lambsdorff-
Papier, in dem die Frage nach dem „Wirtschaftsstandort Deutschland“ in die öffentliche Diskussion eingebracht wurde. Die deut-
sche Wirtschaft sei nicht mehr wettbewerbsfähig, die Löhne und die Lohnnebenkosten seien zu hoch, die Maschinenlaufzeiten zu 
kurz, die Steuerbelastung der Unternehmen zu hoch und die Eingriffe des Staates in den freien Markt zu umfangreich, hieß es 
damals in dem Papier.
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BuVo weiter

Bundestarifkommission 
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gen von Tarifverträgen, Auf-

stellung von Forderungen, die 
Annahme und Ablehnung von 
Verhandlungsergebnissen und 
des Erklärens des Scheiterns 
von Verhandlungen und den 
Abschluss von Tarifvertägen
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licher Dienst
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Tarifarbeit des öffentlichen Dienstes
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Dienst

z.B. Gemeinden, Bund und 
Länder, Bildung, Wissen-
schaft und Forschung, 

Gesundheit, Soziale Dienste, 
Ver- und Entsorgung, 

Verkehr

Annahme und Ablehnung von
Verhandlungsergebnissen und 
des Erklärens des Scheiterns 
von Verhandlungen und den 
Abschluss von Tarifvertägen
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verhandeln
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schaft und Forschung,
Gesundheit, Soziale Dienste, 

Ver- und Entsorgung, 
Verkehr
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Tarifbindung

Konnte man bis zum Ende der 80er Jahre noch 
davon ausgehen, dass die Arbeitgeber in den 
alten Bundesländern zu rund 60 Prozent in Ar-
beitgeberverbänden zusammengeschlossen wa-
ren, so hat sich dieses Bild seitdem deutlich 
verändert: Immer mehr Unternehmen und Be-
triebe treten aus den Verbänden aus, in den 
neuen Bundesländern haben sich viele Arbeit-
geber erst gar nicht den Arbeitgeberverbänden 
angeschlossen. Der Organisationsgrad der Un-
ternehmen ist bis 1990 auf 46 Prozent, bis 1998 
auf 34,4 Prozent und bis 2003 sogar auf 22,5 
Prozent zurückgegangen.108 Begründet wird die-
se Verbandsfl ucht zumeist damit, dass sich die 
Verbandspolitik zu sehr an der Interessenlage der 

Großunternehmen orientiere und kleine und 
mittlere Betriebe sich in zunehmendem Maße 
nicht mehr berücksichtigt fühlten und die Ver-
bände verlassen haben.

Um diese Verluste aufzufangen, haben die Ar-
beit geberverbände so genannte OT-Verbände 
(Ar beitgeberverbände „ohne Tarifbindung“) 
gegründet, mit denen sie ihren Mitgliedern die 
Vorteile der Verbandszugehörigkeit und damit 
die entsprechenden Dienstleistungen des Ver-
bandes bieten, ohne dass diese zur Übernahme 
der  Normen  von  Flächentarifverträgen  ver-
pfl ichtet sind.

Ein exemplarisches Beispiel dafür ist die Metall- 
und Elektroindustrie109 mit 16 Arbeitgeberver-

Tarifvertragssysteme und Tarifbindung in Europa

 ●●  wichtigste Tarifverhandlungsebene

 ●  darüber hinaus bestehende Tarifverhandlungsebenen

 Branchen- Branche Unternehmen/ Tarifbindung in %
 übergreifend  Betrieb aller Beschäftigten

Belgien ●● ● ● über 90%

Irland ●● ● ● keine Angabe

Finnland ●● ●● ● über 70%

Österreich  ●● ● 98%

Schweden  ●● ● über 90%

Italien  ●● ● 90%

Niederlande  ●● ● 88%

Portugal  ●● ● 87%

Dänemark ● ●● ● 83%

Spanien ● ●● ● 81%

Deutschland  ●● ● 67%

Griechenland ● ●● ● keine Angabe

Frankreich ● ●● ●● 90–95%

Luxemburg  ●● ●● 59%

Großbritannien  ● ●● 36%

108 Thomas Haipeter und Gabi Schilling, Von der Einfl uss- zur Mitgliedschaftslogik. Industrielle Beziehungen, 13. Jhrg., Heft 1, 2006.
109 Thomas Haipeter und Gabi Schilling. Tarifbindung und Organisationsentwicklung: OT-Verbände als Organisationsstrategie der 

metallindustriellen Arbeitgeberverbände. Institut für Arbeit und Technik im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, Jahrbuch 
2005/2006.

BeBelglgieen n ●● ● ● über 90%

IrIrlalandnd ●● ●●●● ●●● ● ● keine Angabe

FiFinnnnlalandnd ●● ●● ● über 70%

ÖsÖsteterreich  ●●●●● ● 98%

ScSchwhwededen  ●●●  ●●●●● ●●● über 90%

ItItalalalieiei nn  ●● ● ● 90%

NiNiedededeerlande  ●● ● ●● 88%

PoPoortrttuugugal  ●●● ●●●● ●● 878787878788 %

DäDänenen mamam rk ●● ●●●● ●● 883838383%%%%%%%%%%%

SpSpS ananieieen n ● ● ●●● ●● 8181%%%%

DeDeututscschhlh and  ●●● ● ● 676767%%%%%%%

GrGrieiechchenenlalaand ● ● ●●●●●● ●● ●● ● kekeinine AnAnAngagagabebebe

FrFrrF anankrkreieichchh ● ●● ●● ●●● ●●●  ●● 909099090–99–995%5%

LLLuxexexe bbmbbmbmbmbm ururururrururururgggggggggg  ●●●●●●●●●●●●  ●●● 595959595959595 %%%%%%%

Großbritannien  ●● ● ●●●●●●●●●●●●● 36366%%
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bänden, deren Spitzenverband der Gesamtver-
band der Metallindustriellen Arbeitgeberver-
bände (abgekürzt: Gesamtmetall) ist. Nach An-
gaben von Gesamtmetall waren 2005 1.514 
Unternehmen mit 171.590 Beschäftigten bun-
desweit in den OT-Verbänden organisiert, wäh-
rend die Arbeitgeberverbände mit Tarifbindung 
(„T-Verbände“) zu diesem Zeitpunkt 4425 Un-
ternehmen mit rund 1,76 Millionen Beschäf-
tigten aufwiesen. Das bedeutet, dass ein Viertel 
der Unternehmen mit rund 9 Prozent der Be-
schäftigten keiner Tarifbindung unterliegen. In 
den neuen Bundesländern ist dieser Trend weit-
aus deutlicher: Dort liegt der Anteil der Metall-
betriebe, die in einem Arbeitgeberverband or-
ganisiert sind, heute bei rund 7,6 Prozent! 

Bezogen auf alle Wirtschaftszweige in Gesamt-
deutschland ist festzustellen, dass immer noch 
rund 64 Prozent der Beschäftigten in Betrieben 
mit Tarifbindung arbeiten, davon entfallen 56 
Prozent auf Branchen- und 8 Prozent auf Fir men-
tarifverträge110. Die Tarifbindung durch Bran-
chentarifverträge sank in Westdeutschland von 
69 Prozent im Jahre 1996 auf 59 Prozent im 
Jahre 2006, in Ostdeutschland verringerte sich 
der Anteil im gleichen Zeitraum von 56 Prozent 

auf 42 Prozent: Das heißt, ein knappes Drittel 
der Beschäftigten (West) bzw. knapp die Hälfte 
der Beschäftigten (Ost) stehen nicht mehr unter 
dem Schutz von Tarifverträgen.

Nimmt man die Haus- und Firmentarifverträge 
hinzu,  ergibt  sich  folgendes  Bild  (siehe  Gra -
phik): In den alten Bundesländern sank die Ta-
rifbindung der Beschäftigten von 70 Prozent 
(2002) auf 65 Prozent (2006), in den neuen 
Bundesländern von 55 auf 54 Prozent, die der 
Betriebe von 46 Prozent auf  39 Prozent (West), 
während sie in Ostdeutschland unverändert bei 
24 Prozent liegt. Da jedoch rund 49 Prozent der 
OT-Unternehmen angeben, dass sie sich am je-
weiligen Branchentarifvertrag orientieren, wobei 
dies nicht eine vollständige Anwendung der 
tarifl ichen Bestimmungen bedeuten muss, wer-
den diese Angaben etwas relativiert. Auf jeden 
Fall stellt der Flächentarifvertrag einen gewissen 
Rahmen dar, der von rund der Hälfte der OT-
Unternehmen eingehalten wird. 

Auch im öffentlichen Dienst, auch hier in erster 
Linie in den in den neuen Bundesländern (jedoch 
auch in einigen westdeutschen Bundesländern) 
ist festzustellen, dass einige Bundesländer, viele 

110 Reinhard Bispinck (Hrsg). Wohin treibt das Tarifsystem? VSA-Verlag Hamburg. 2007.

Abgang auf leisen Sohlen (aus „Einblick“–„Abgang auf leisen Sohlen“)
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Kommunen, Landkreise oder Betriebe und Ein-
richtungen des öffentlichen Dienstes nicht dem 
jeweils zuständigen Arbeitgeberverband beitreten 
bzw. aus diesem ausgetreten sind.

Flächentarifverträge, Firmentarifverträge 
und Mischsysteme

Flächentarifverträge sind noch immer die in 
Deutschland vorherrschenden Tarifvertragsar-
ten. Sie existieren in erster Linie in den klassischen 
Industriezweigen und im öffentlichen Dienst. In 
diesen Sektoren verzeichnen die Gewerkschaften 
ihre meisten Mitglieder, hier sind sie am stärks - 
ten und am ehesten in der Lage, tarifl iche Be-
sitzstände zu wahren. Dennoch steigt auch in 
diesen Sektoren der Anteil an Firmenverträgen, 
an Mischsystemen von Branchen- und Firmen-
verträgen sowie an reinen Firmenverträgen. Die 
Tarifl andschaft wird immer differenzierter und 
unübersichtlicher. 

Branchen- oder Flächentarifverträge dominieren 
in der Metall- und Elektroindustrie, in der Eisen- 
und Stahlindustrie sowie in der chemischen 
In dustrie. Hier werden Tarifverträge in den Bran-
chen meist in Regionen und Bezirken abgeschlos-
sen, die sich in der Regel von ihren materiellen 
Inhalten kaum unterscheiden. Im Öffentlichen 
Dienst sowie im Banken- und Versicherungswe-
sen werden in der Regel bundsweit geltende 
Tarifverträge abgeschlossen.

Die wichtigsten Firmentarifverträge fi nden wir 
bei der Volkswagen AG sowie bei den Nachfol-
geunternehmen der ehemaligen Staatsbetriebe 
Bahn, Post und Telekom. Da rüber hinaus gibt es 
in vielen Bereichen des privaten Dienstleistungs-
sektors (Fluggesellschaf ten, Altenheime, Kran-
kenhäuser,  IT-Unternehmen,  Callcenter,  Bil-
dungseinrichtungen) in der Regel Firmen- oder 
Haustarifverträge.

Mischsysteme aus Flächen- und Firmentarifver-
trägen sind hauptsächlich in der Energiewirt-
schaft anzutreffen, in der es den Spartentarif-
vertrag Versorgung für die öffentliche Energie-
versorgung  sowie  Verbandstarifverträge  mit 
gro ßen energie- und versorgungswirtschaftlichen 
Unternehmen gibt, während daneben Hausta-
rifverträge mit einer Reihe von kommunalen 
Energieversorgern sowie Konzerntarifverträge 
mit den großen Energiekonzernen existieren.

Differenzierung und Dezentralisierung von 
Tarifsystemen

Die Erosion im Flächentarifvertragssystem ist 
eine nicht weg zu diskutierende Tatsache. Spä-
testens seit den einschneidenden Rezessionen 
der Jahre 1992 und 1993 haben die Arbeitgeber-
verbände darauf gedrängt, innerhalb der Flä-
chentarifverträge Möglichkeiten zu schaffen, um 
in besonderen Fällen von den Bestimmungen 
des Flächentarifvertrags abzuweichen. Diese 
besonderen  Fälle  sind  z. B.  von  der  IG  Metall 
im so genannten Pforzheimer Tarifabschluss111 

mit dem Ziel vereinbart worden, „am Standort 
Deutschland bestehende Arbeitsplätze zu sichern 
bzw. neu zu schaffen“. Seit diesem Abschluss 
können die Tarifvertragsparteien zur Erreichung 
dieses Ziels befristete Abweichungen unterhalb 
des Niveaus der Flächentarifverträge zulassen.

Der IG Metall-Bezirk Nordrhein – Westfalen (IGM 
NRW) z.B. hat mit seinen Verwaltungsstellen 
einen Katalog vereinbart, nach dem Differen-
zierungen im Flächentarifvertrag zugelassen 
sind,

• um Beschäftigung zu sichern und zu fördern,
• zur Abwendung einer Insolvenz,
• im Falle einer einseitigen Erklärung des Ar-

beitgebers, den Tarifverband zu verlassen und 
in einen OT-Verband zu wechseln,

• zum Zweck einer erstmaligen Tarifbindung, 
wenn das Unternehmen bisher noch nicht 
Mitglied eines T-Verbandes war,

111 Mit dem so genannten Pforzheimer Abkommen haben der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die IG Metall im Jahr 2004 eine 
bis 2007 befristete Vereinbarung getroffen, die es den Tarifvertragsparteien in bestimmten Fällen für einen befristeten Zeitraum in 
Ergänzungstarifverträgen zum Flächentarifvertrag erlaubt, bestimmte Tarifstandards abzusenken.
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• um z.B. in ausgelagerten Dienstleistungsbe-
reichen112 die Tarifbindung zu erhalten.             

Eine weitere Absprache im Bezirk Nordrhein-
Westfalen besteht darin, dass bei betrieblichen 
Tarifverträgen Mitgliederboni113 vereinbart wer-
den sollen. Die Mitglieder erhalten bei betrieb-
lichen Tarifvereinbarungen somit bessere Be-
dingungen als Nichtmitglieder, was sich im 
Falle des Bezirks NRW in einer deutlich positiven 
Mitgliederentwicklung zu Buche geschlagen 
hat.

Die IG Metall hatte schon mit dem Tarifvertrag 
zur Beschäftigungssicherung von 1994 die Wei-
chen für Abweichungen von Tarifstandards zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen gestellt und verfügt 
somit über eine langjährige Erfahrung in tarif-
lichen Auseinandersetzungen auf der betrieb-
lichen Ebene. Die Dezentralisierung der Tarif-
politik ist damit zu einem wichtigen Bestandteil 

ihrer tarif politischen Strategie- und Handlungs-
fähigkeit geworden. Allerdings unterliegt die 
betriebliche Tarifpolitik der Kontrolle der Ge-
werkschaftsmitglieder des betroffenen Unterneh-
mens, die durch die betriebliche Tarifkommissi-
on ausgeübt wird, und der Betreuung durch die 
jeweilige Bezirksleitung. Ziel ist es, über betrieb-
liche Ergänzungstarifverträge den Flächentarif-
vertrag zu stabilisieren und dabei die Mitglieder 
in den Betrieben aktiv zu beteiligen.   
 
Im Organisationsbereich der Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) gibt es 
insbesondere in der chemischen Industrie Öff-
nungsklauseln für die befristete Abweichung von 
tarifl ichen Standards. Wichtig ist, dass eine Lö-
sung allein durch die Betriebsparteien nicht 
möglich ist und die Einführung von Öffnungs-
klauseln ohne Hinzuziehung, Information und 
Akzeptanz der Tarifvertragsparteien nicht ge-
stattet ist.  Diese,  der  Bundesarbeitgeberverband 

112 So hat z.B. die IG Metall mit Daimler-Chrysler im Jahre 2004 einen Tarifvertrag für Unternehmensbereiche wie Gastronomie, 
Druckerei, Sicherheitsserviceleistungen, Post- und Kommunikationsservice abgeschlossen, um die Ausgliederung in einen billigeren 
Tarifbereich (z.B. durch Wechsel zu externen Anbietern) zu verhindern.

113 Der Mitgliederbonus, also die Besserstellung von Gewerkschaftsmitgliedern gegenüber Nichtmitgliedern, ist eine von Seiten der 
Gewerkschaften ins Spiel gebrachte Variante bei Ergänzungstarifverträgen zum Flächentarifvertrag, bei denen aufgrund besonderer 
Umstände die Tarifstandards befristet abgesenkt werden. Insbesondere bei betrieblichen Tarifauseinadersetzungen hat sich diese 
Form durchgesetzt, bei der Gewerkschaftsmitglieder bei Qualifi zierungsmaßnahmen, bei der Regelung von Arbeitszeiten oder  bei 
der Lohn- und Gehaltsfrage gegenüber Nichtmitgliedern besser gestellt werden. 
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der chemischen Industrie e.V. und die IGBCE, 
prüfen jede Abweichung vom Flächentarifver -
trag auf die Notwendigkeit, die sich daran misst, 
ob die Abweichung den Standort und die Be-
schäftigung sichert. „Die konsensgeprägte Tarif-
politik der Sozialpartner in der chemischen In-
dustrie und die tarifl iche Zulässigkeit von be-
trieblichen Abweichungsmöglichkeiten haben 
eine hohe Tarifbindung der Unternehmen zur 
Folge. Rund 90 Prozent der Betriebe ab 20 Be-
schäftigten werden vom Flächentarifvertrag oder 
von einem fi rmenbezogenen Verbandstarifver-
trag erfasst. Damit sind der Organisa tionsgrad 
sowie der Grad der Tarifbindung industrieweit 
in Deutschland als am höchsten einzuschät-
zen“.114

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di macht 
Absenkungen von Standards des Flächentarif-
vertrages davon abhängig, dass eine wirtschaft-
liche Notlage vorhanden ist, welche die Existenz 
des Unternehmens und damit die Arbeitsplätze 
der Beschäftigten bedroht. Im Zweifelsfall besteht 
ver.di darauf, diese Notlage durch ein unabhän-
giges Gutachten zu überprüfen. Da auch ver.di 
sich nicht den Trends zu Differenzierung und 
Dezentralisierung entziehen kann, die eine sich 
grundlegend wandelnde Tarifl andschaft mit sich 
bringt, hat ver.di eine Position entwickelt, die 
„eine prinzipielle Ablehnung derartiger „Öff-
nungen“ des Flächentarifvertrages mit der For-
mulierung von Bedingungen kombiniert, unter 
denen von der grundsätzlichen Ablehnung ab-
gewichen werden kann“.115 In der Praxis konnte 
diese rigorose Positionierung nicht aufrecht er-
halten bleiben, so dass es in der Zwischenzeit, 
insbesondere im Gesundheitswesen und bei den 
Wohlfahrtsverbänden, zu einer Reihe von Un-
ternehmens-Tarifverträgen mit Öffnungsklau -
seln und der Vereinbarung von Mitgliederboni 
gekommen ist. Ver.di hat zur Koordinierung und 
zur Kontrolle der Tarifarbeit seiner 13 Fachbe-
reiche, bei denen es zwangsläufi g zu Überschnei-

dungen und auch zur Tarifkonkurrenz kommen 
kann, eine so genannte Clearingstelle geschaf-
fen. 

Diese hat die Aufgabe, über die Einhaltung der 
Grundsatzpositionen zu Not- und Härtefällen zu 
wachen und dort, wo Abweichungen vorliegen, 
die Notwendigkeit zu prüfen. Die Clearingstelle 
kann der Verhandlungsführung Aufl agen er-
teilen, Abänderungen verlangen oder dem Bun-
desvorstand empfehlen, sein Veto gegen Ta-
rifabschlüsse einzulegen. Sie hat von 2002 bis 
November 2006 rund 600 Tarifverhandlungser-
gebnisse bearbeitet, von denen rund 70 Prozent 
Not- und Härtefallregelungen waren. Unter Be-
rücksichtigung der Tarifverträge, die im Län der- 
und  Kommunalbereich  der  neuen  Bundes län-
der bereits vor Mitte der 90er Jahre existieren 
und die in einer Öffnungsklausel die Absenkung 
von Arbeitszeit gegen Arbeitsplatzsicherung in-
nerhalb eines tarifvertraglich geregelten Korri -
dors zulassen, erhöht sich die Anzahl der bear-
beiteten Tarifverträge auf 885. 

Die Entscheidung über Abweichungen vom 
Flächentarifvertrag treffen – unter Einbeziehung 
der Beschäftigten und ihrer Betriebsräte – allein 
Tarifkommissionen, die erforderlichenfalls re-
gio nale oder Branchenkommissionen in die 
Entscheidungsfi ndung einbeziehen können.

Das WSI116 hat 2005 bei seiner Betriebsrätebefra-
gung 300 Betriebsräte nach der Nutzung tarif-
licher Öffnungs- und Differenzierungsklauseln 
gefragt. Nach deren Angaben nutzen rund drei 
Viertel der tarifgebundenen Unternehmen der-
artige Klauseln. Über die Hälfte der Unternehmen 
(51 Prozent) nutzt die Möglichkeit der Flexibi-
lisierung der Arbeitszeit, rund 26 Prozent machen 
von Formen der Arbeitszeitverlängerung Ge-
brauch, während nur 15 Prozent der Unterneh-
men befristete Arbeitszeitverkürzungen favori-
sieren. 

114 Karin Erhard, IGBCE. Tarifl iche Öffnungsklauseln als stabilisierende Instrumente des Flächentarifvertrages. In „Wohin treibt das 
Tarifsystem?“ Hrsg. Reinhard Bispinck. VSA-Verlag, 2007. Hamburg.

115 Jörg Wiedemuth, ebenda, S. 133.
116 Das wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Institut (WSI) ist die Forschungsabteilung der Hans-Böckler-Stiftung des DGB.
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Von  der  Möglichkeit,  entgeltbezogene  Öff-
nungs- und Differenzierungsklauseln zu nutzen, 
machen rund 19 Prozent der Unternehmen Ge-
brauch, annähernd ebenso viele (17 Prozent) 
haben die Jahressonderzahlungen („Weihnachts-
geld“) ausgesetzt oder gekürzt. Rund 12 Prozent 
haben Tariferhöhungen ausgesetzt, während nur 
8 Prozent der Unternehmen die Möglichkeit 
genutzt haben, die tarifl ichen Grundvergütungen 
abzusenken bzw. das Urlaubsgeld zu kürzen oder 
abzusenken.

Die Ausdünnung des Flächentarifvertrags und 
die zunehmende Bedeutung betrieblicher Tarif-
politik machen zweierlei deutlich:

Erstens, dass der Durchsetzungsfähigkeit von 
Gewerkschaften heute engere Grenzen gesetzt 
sind als jemals zuvor in der Geschichte der Bun-
desrepublik und es aufgrund der ökonomischen 
und politischen Rahmenbedingungen heute er-
forderlich ist, unter genau defi nierten Bedin-
gungen abweichende Tarifbestimmungen vor-
zunehmen.

Gleichzeitig ist es jedoch zweitens erforderlich, 
mit offensiven Konzepten zur Weiterentwicklung 
des Flächentarifvertrages beizutragen, mit denen 
eine Antwort auf die rasanten unternehmensstruk-
turellen und betrieblichen Reorganisations pro-
zesse gegeben werden kann. Denn die Zergliede-
rung von bisher einheitlichen Unternehmen in 
eigenständige Einheiten und das Outsourcing 
von Betriebsteilen sowie Unternehmensneu-
gründungen, die nicht mehr in einen Arbeitge-
berverband eintreten und somit vom Flächen-
tarifvertrag ausgenommen sind, hat sich – wie 
beschrieben – in den letzten Jahren erheblich in 
allen  Wirtschaftszweigen  verstärkt,  insbeson -
dere jedoch im Sektor der industriellen und 
privaten Dienstleistungen. In diesen Bereichen 
herrschen kleine Betriebe mit in der Regel wenig 
Personal mit  unregulierten und tarifvertrags-
freien Einzelarbeitsverhältnissen vor. Hier sind 
die Gewerkschaften gefordert, die bisherigen 
Reformkonzepte weiterzuentwickeln und diese 
neuen Konstellationen betriebs- und tarifpoli-
tisch zu erschließen.

Tarifl iche Öffnungsklauseln

Bereiche der Nutzung/Angaben der Betriebs- und Personalräte* in %

Betriebsräte Personalräte

Variable Arbeitszeiten

befristete Arbeitszeitverkürzung

Einstiegstarife

Aussetzen von Tariferhöhungen

Kürzung/Aussetzung
des Urlaubsgeldes

Absenken von tarifl ichen
Grundvergütungen

allgemeine Härtefallklausel**

Kürzung/Aussetzung 
der Jahressonderzahlung

 *  in Betrieben und Dienststellen
  die Öffnungsklauseln nutzen

** ermöglicht unterschiedliche  
  Abweichungen vom Tarifvertrag

Arbeitszeitverlängerung

70

41

68

16

24

17

15

10

9

3

4

7
8

6
6

14

15

50

070
86

050
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117 Detlef Wetzel, ehemals Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen, jetzt 2. Vorsitzender der IGM. Stabilisierung des Flächen-
tarifvertrags durch betriebsorientierte Tarifpolitik. Aus: „Wohin treibt das Tarifsystem?“ Reinhard Bispinck (Hrsg.) Siehe oben.

Drittens, müssen sie – um unter allen Umstän-
den tariffähig zu bleiben – mitgliederorientierte 
Strategien für das „Aktionsfeld Betrieb“117 entwi-
ckeln, mit denen sie die ihre Durchsetzungs-
fähigkeit und Handlungsfähigkeit in tarifl ichen 
Auseinandersetzungen stärken. Das setzt gut 
organisierte Belegschaften voraus, die gut infor-
miert, gut geschult und selbstbewusst über ihre 
betrieblichen Tarifkommissionen der Dezentra-
lisierung der Tarifpolitik begegnen können.   

Es bleibt festzuhalten, dass Tarifautonomie und 
Flächentarifvertrag immer noch tragende Säulen 
des bundesrepublikanischen Gesellschaftsmo-
dells und zentraler Bestandteil der sozialstaatli-
chen Demokratie sind. Es ist daher erforderlich, 
das zunehmende Tarifdumping durch die Neu-
einführung und Ausweitung von Flächentarif-
verträgen oder die Stabilisierung und Verbesse-
rung der Tarifstandards durch gesetzliche Maß-
nahmen im Niedriglohnbereich zu bekämpfen, 
wie etwa durch die Einführung von gesetzlichen 
Mindestlöhnen.



146 FRIEDRICH-EBERT-ST IFTUNG  |   KAPITEL  4

1.  Das Betriebsverfassungsgesetz

Die geltende Wirtsaftsordnung in der Bundes-
republik geht von der Garantie der wirtschaft-
lichen Betätigungsfreiheit und des Eigentums 
aus (Art. 2 und 14 GG). In seiner Stellung als 
Unternehmer wird daher der Arbeitgeber nur 
insoweit eingeschränkt, wie es der Sozialstaats-
gedanke erfordert (Art. 20 I GG). Die Rechte der 
Arbeitnehmerschaft auf unternehmerischem 
Gebiet sind daher regelmäßig auf Informations- 
und Anhörungsrechte gegrenzt: ihr steht nur 
dann ein Mitbestimmungsrecht zu, wenn der 
einzelne Arbeitnehmer individuell betroffen wird 
oder die sozialen Belange der Belegschaft im 
Vordergrund stehen.

Zur Sicherung dieser Belange sind in der Bundes-
republik Deutschland nach langen Auseinan-
dersetzungen zwischen den gesellschaftlichen 
Gruppen das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), 
die Personalvertretungsgesetze (PersVG) des Bun-
des und der Länder sowie das Mitbestimmungs-

Kapi te l  4

Die Betriebsverfassung

Kundgebung

gegen den

Gesetzentwurf zur

Mitbestimmung

1974. Der Entwurf

wurde vom DGB 

abgelehnt, da er 

keine Parität von 

Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern vorsah.

gesetz von 1976 erlassen worden, an denen die 
Gewerkschaften des DGB mitgewirkt haben. 

Das Betriebsverfassungsgesetz regelt die Zusam-
menarbeit zwischen dem Arbeitgeber und der 
Belegschaft des Betriebes, die von dem von ihr 
gewählten Betriebsrat repräsentiert wird.  Nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz hat diese Zusam-
menarbeit dem Wohl der Arbeitnehmer und dem 
Interesse des Betriebs zu dienen. Zu diesem Zweck 
schreibt das Betriebsverfassungsgesetz eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Be-
triebsrat und Arbeitgeber vor. Der Grundgedan-
ke besteht also darin, auf der einen Seite die 
berechtigten Belange der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer des Betriebs zu berücksich-
tigen und auf der anderen Seite das Direktions-
recht des Arbeitgebers und seine wirtschaftliche 
Entscheidungsfreiheit zu wahren.

Die Organisation des Betriebs, die Arbeitsabläu-
fe und die Entscheidung über Einstellungen und 
Entlassungen von Arbeitnehmerinnen und Ar-
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beitnehmern sollen nicht allein vom Arbeitgeber 
bestimmt werden, sondern unterliegen der Mit-
bestimmung des Betriebsrats. Dabei unterschei-
den wir die Mitbestimmung des Betriebsrats in 
sozialen und personellen Angelegenheiten und 
die Mitbestimmung in unternehmerischen und 
wirtschaftlichen Fragen (Unternehmensmitbe-
stimmung).

Die Entwicklung des 
Betriebsverfassungsrechts

Der Grundgedanke, dass Arbeitnehmer in Be-
trieben Mitspracherechte haben, ist eng mit der 
Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung in 
Deutschland verbunden. Bereits 1848 hatte die 
Nationalversammlung über eine Gewerbeord-
nung beraten, in der Fabrikausschüsse der Ar -
beiter vorgesehen waren. Obwohl dieser Entwurf 
scheiterte, erklärte sich eine Reihe von Unter-
nehmern bereit, auf freiwilliger Basis derartige 
Ausschüsse einzurichten, wohl in der Hoffnung, 
somit die Arbeiter von den Gewerkschaften und 
von der Sozialdemokratie zu trennen.

Auch die Bismarcksche Politik versuchte aus 
demselben Grund im Jahre 1891 in einem Gesetz 
die freiwillige Einrichtung von Arbeiteraus-
schüssen zu regeln. Erst nach den großen Ar-
beitskämpfen im Anfang des Jahrhunderts im 
Bergbau wurde 1905 die Verpfl ichtung im Berg-
baugesetz in Preußen festgeschrieben, dass in 
Bergbaubetrieben mit mehr als 100 Arbeitern 
Arbeitsausschüsse zu bilden sind, die bestimmte 
Informations- und Anhörungsrechte in sozialen 
und personellen Fragen hatten.

Im Ersten Weltkrieg erließ die kaiserliche Regie-
rung im Jahre 1916 ein Gesetz, nach dem in 
Betrieben mit mehr als 50 Arbeitnehmern Ar-
beiter- und erstmals auch Angestelltenaus schüs-
se eingerichtet werden mussten, welche die Be-
fugnis hatten, dem Arbeitgeber Anregun gen und 
Beschwerden in sozialen Angelegenheiten vor-
zutragen. Damit versuchte die Regierung der 
Arbeitnehmerschaft die Dienstver pfl ichtungen 
in kriegswirtschaftlich wichtigen Betrieben 
schmackhaft zu machen.

Mit Fortschreiten des Krieges schlugen die Ver-
suche fehl, die Arbeitnehmer mit der Kriegs -
politik und den damit ver bundenen wirtschaft-
lichen Nöten zu versöhnen. Anfang 1918 kam 
es zu Massenstreiks in der Rüstungsindustrie, es 
bildeten sich Arbeiterräte, welche die Forde-
rungen der Arbeitnehmer vertraten. Im Zuge der 
Novemberrevolution von 1918 erlangten die 
Arbeiter- und Soldatenräte eine Reihe von Zuge-
ständnissen vom Staat und von den Unter-
nehmern, mit denen den Gewerkschaften die 
Koalitionsfreiheit und die Tarifautonomie ga-
rantiert wurden. Darüber hinaus wurde die Bil-
dung von Arbeiterausschüssen zu gelassen, die 
die Belange der Belegschaften in den Betrieben 
zu vertreten hatten.

Nach der Ausrufung der Republik und der Bil-
dung der ersten sozialdemokratischen Reichs-
regierung wurde im Jahre 1920 das Betriebsrä-
tegesetz  verabschiedet,  das  in  Betrieben  mit 
mehr als 20 Arbeitnehmern die Errichtung von 
Betriebsräten vorsah, die zwar in sozialen und 
per sonellen Angelegenheiten mitbestimmen 
konnten, jedoch in wirtschaftlichen Fragen nur 
Informations- und Beratungsrechte hatten.

Nach  der  Übernahme  der  Regierungsgewalt 
durch die Nationalsozialisten im Januar 1933 
verboten die nationalsozialistischen Machthaber 
bereits im Mai des Jahres nicht nur die freien 
Gewerkschaften, sondern setzten 1934 alle Mit-
bestimmungsrechte von Betriebsangehörigen 
außer Kraft, da diese nicht mit ihren Vorstel-
lungen des Führerprinzips in Politik und Wirt-
schaft übereinstimmten.

Erst nach der Befreiung von der Nazidiktatur 
erlaubte das alliierte Kontrollratsgesetz Nr. 22 
im Jahre 1946 wieder die Bildung von Betriebs-
räten und eine Betriebsverfassung. Kurze Zeit 
später gab es in den meisten Ländern der West-
zonen Betriebsrätegesetze. Nach der Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland wurde 1952 ein 
Bundesgesetz, das Betriebsverfassungsgesetz von 
1952, erlassen, mit dem die Ländergesetze er -
setzt wurden. Das Betriebsverfassungsgesetz 1952 
blieb in seinen wesentlichen Teilen hinter den 
Mitbestimmungsrechten der meisten Länder-
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gesetze zurück, da es nur auf die Privatbetriebe 
beschränkt war und keine Mitbestimmung in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten, sondern nur 
in personellen und sozialen Angelegenheiten 
vorsah.

Hieß es im Betriebsrätegesetz des Landes Hessen 
von 1948 noch, dass „...der Betriebsrat nach 
Maßgabe diese Gesetzes im Benehmen mit den 
Gewerkschaften gleichberechtigt mit dem Ar-
beitgeber in sozialen, personellen und wirtschaft-
lichen Fragen mitzubestimmen hat…“,  so 
wurde die betriebliche Interessenvertretung im 
BetrVG 1952 durch das Gebot der „vertrauens-
vollen Zusammenarbeit“ und die Trennung von 
Betriebsräten und Gewerkschaften beeinträchti-
gt. Diese Trennung wurde damals von den DGB-
Gewerkschaften als eine Spaltung betrieblicher 
und gewerkschaftlicher Interessenvertretung 
angesehen und von ihnen bekämpft. Da es nicht 
gelang, diese Trennung aufzuheben, bauten die 
Gewerkschaften das betriebliche Vertrauensleu-
tesystem auf, um in den Betrieben über eigen-
ständige gewerkschaftliche Basisorganisationen 
zu verfügen, die nicht durch gesetzliche Bestim-
mungen in der Interessenvertretung eingeengt 
werden.

Erst im Jahre 1972 trat nach langen Auseinan-
dersetzungen zwischen Gewerkschaften, Gesetz-
geber und Arbeitgebern das heute gültige Be-
triebsverfassungsgesetz in Kraft, das einen stär-
keren Ausbau der Mitbestimmungsrechte des 
Betriebsrates und eine Verbesserung der Initiativ-, 
Kontroll- und Teilnahmerechte der Gewerk-
schaften vorsieht. Seit 1972 ist dieses Gesetz auf 
Initiative des DGB mehrfach weiterentwickelt 
worden. Seit der Wirtschafts- und Währungsu-
nion vom 1.7.1990 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR gilt das Betriebsver-
fassungsgesetz auch in den neuen Bundeslän-
dern.

Der Geltungsbereich des 
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG)

Das Betriebsverfassungsgesetz gilt nur für Be -
triebe in privatrechtlicher Trägerschaft (ein 
einzelner Unternehmer, Konzerne, Handelsge-
sellschaften usw.) und nicht für die Verwaltungen 

des öffentlichen Dienstes (Verwaltungen des 
Bundes, der Länder, der Gemeinden und der 
Sozialversicherungsträger). Hier gelten seit 1974 
die Personalvertretungsgesetze (PersVG) des Bun-
des und der Länder, die den dort Beschäftigten 
ähnliche, jedoch von der Qualität der Mitbestim-
mung her schlechtere Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrechte einräumen wie das Betriebs-
verfassungsgesetz. Betriebe, die in einer privaten 
Rechtsform existieren und bei denen die öffent-
liche Hand die Mehrheit der Anteile innehat, 
fallen unter das Betriebsverfassungsgesetz (z.B. 
kommunale Versorgungs- oder Verkehrsbetriebe 
als Aktiengesellschaften usw.).

Keine Anwendung fi ndet das Betriebsverfassungs-
gesetz auch auf Kleinbetriebe mit weniger als 
fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern sowie auf 
Tendenzbetriebe. Das sind einmal Einrichtun-
gen, die von Religionsgemeinschaften unterhal-
ten werden. Dazu zählen alle christlichen und 
nichtchristlichen Religionsgemeinschaften und 
deren soziale, karitative und erzieherische Ein-
richtungen (Kindergärten, Schulen, Krankenhäu-
ser, Alten- und Pfl egeheime, Pfl ege- und Ausbil-
dungseinrichtungen  für  Behinderte  usw.,  die 
von den Religionsgemeinschaften unterhalten 
werden, auch wenn diese dafür staatliche Zu-
schüsse für die Unterhaltung der Einrichtungen 
erhalten). Für Betriebe mit geringer Belegschafts-
stärke (unter 20 wahlberechtigte Beschäftigte) 
wird anstelle des Betriebsrats ein Betriebsob -
mann gewählt, dem keine Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte bei Einstellungen, Ein-
gruppierungen und Versetzungen zustehen.

Zu den Tendenzbetrieben zählen auch Betriebe 
oder Unternehmen, bei denen aufgrund ihrer 
geistig-ideellen Ausrichtung die Beteiligungs-
rechte des Betriebsrats die Zielsetzung des Un-
ternehmens beeinträchtigen können, wie z.B. 
Büros und Betriebe der politischen Parteien, der 
Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände, 
Theater, Bühnen, Orchester oder Presseunterneh-
men und Rundfunk- und Fernsehanstalten. Bei 
Rundfunk- und Fernsehanstalten unterscheidet 
das Gesetz zwischen öffentlich-rechtlichen und 
privaten Anstalten. Öffentlich-rechtliche Anstal-
ten fallen aus dem Betriebsverfassungsgesetz he-
raus, für sie gelten Sonderregelungen in den Per-
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sonalvertretungsgesetzen der Bundes länder, pri-
vate Anstalten fallen unter den Tendenzschutz.

Das bedeutet jedoch nicht, dass in Tendenzbe-
trieben keine Betriebsräte eingerichtet werden 
dürfen, sondern dass die Rechte des Betriebsrats 
eingeschränkt sind. Wenn z.B. einem Zeitungs-
redakteur, der fortgesetzt gegen die allgemeine 
Richtung der Zeitschrift verstößt, gekündigt wird, 
hat der Betriebsrat bei einem Tendenzbetrieb 
keine Mitwirkungsrechte. Handelt es sich jedoch 
um die Kündigung einer Putzfrau oder eines 
Kraftfahrers derselben Zeitung, greifen die Mit-
wirkungsrechte des Betriebsrats. Wenn jedoch 
dem Redakteur aus anderen als tendenzbeding-
ten Gründen gekündigt werden sollte, ist der 
Betriebsrat verpfl ichtet, seine volle Schutzfunk-
tion auszuüben.

In sozialen, allgemein-personellen und wirt-
schaftlichen Angelegenheiten unterliegen also 
auch Tendenzbetriebe den gesamten Bestimmun-
gen des Betriebsverfassungsgesetzes, in „ten-
denziösen“ Angelegenheiten hingegen nicht.

Für Seeschifffahrts- und Luftfahrtsunterneh men, 
für die Deutsche Bahn AG und die  Einrichtungen 
der Telekom gelten für diejenigen Beschäftigten, 
die außerhalb des Geltungsbereichs der deut -
schen Gesetze arbeiten (Seeleute, Piloten und 
Kabinenpersonal) besondere Bestimmungen. 
Auch bei den privatisierten Betrieben der Bahn 
und von Post und Telekom gelten Sonderre-
gelungen, da hier auch Beamte in den privatisier-
ten Einrichtungen arbeiten, die ansonsten nicht 
unter das Betriebsverfassungsgesetz fallen.

Weitere Voraussetzungen für die 
Betriebsratsfähigkeit

In allen Betrieben, die in der Regel mindestens 
fünf wahlberechtigte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer haben, von denen drei wählbar 
sind, ist ein Betriebsrat zu wählen. Die Anzahl 
der Betriebsratsmitglieder hängt von der Größe 
des Betriebs ab, für kleine Betriebe (5 bis 50 
wahlberechtigte Arbeitnehmer) ist die Zahl der 
Wahlberechtigten ausschlaggebend, in Betrieben 
ab 51 Arbeitnehmern ist die Zahl der Arbeitneh-
mer schlechthin ausschlaggebend. Der Betriebs-
rat besteht in Betrieben mit in der Regel:

• 5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 
einer Person 

• 21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern 
aus drei Mitgliedern 

• 51 bis 100 Arbeitnehmern aus fünf Mitglie-
dern 

• von 101 bis 200 aus sieben Mitgliedern usw., 
je nach der Anzahl der beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

Im Kernbereich des öffentlichen Dienstes – also 
in den Verwaltungen des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden sowie bei den Sozialversiche-
rungsträgern (gesetzliche Krankenkassen, Ren-
tenversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaf-
ten usw.) gelten die bereits erwähnten Personal-
vertretungsgesetze des Bundes und der Länder. 
Für die Beschäftigten der Religionsgemeinschaf-
ten, die eine erhebliche Anzahl von Kranken-
häusern, Alten- und Pfl egeheimen, Kindergärten 
und sonstigen sozialen Einrichtungen unterhal-

Anzahl der Mitglieder des Betriebsrats in Betrieben von 5 bis 1.000 Beschäftigten 

Anzahl der Beschäftigten Betriebsratsmitglieder

•  5  bis  20
•  21 bis  50
•  51 bis 100
•  101 bis  200
• 201  bis  400
• 401 bis  700
• 701 bis 1.000
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ten, gelten die Mitarbeitervertretungsordnungen, 
die in der Qualität der Mitwirkung und Mitbe-
stimmung weit hinter die Personalvertretungs-
gesetze und insbesondere das Betriebsverfas-
sungsgesetz zurückfallen.

Arbeitnehmer in Sinne des BetrVG

Als Arbeitnehmer zählen Angestellte, Arbeiter 
und Auszubildende. Für Leiharbeitnehmer gibt 
es besondere Bestimmungen. Leitende Ange-
stellte sind Arbeitnehmer, die unternehmens- 
oder betriebsleitende Aufgaben wahrnehmen, 
sie gelten nicht als Arbeitnehmer im Sinne des 
Betriebsverfassungsgesetzes und fallen nur in 
wenigen Punkten unter die Bestimmungen des 
Betriebsverfassungsgesetzes. Sie werden nicht 
vom Betriebsrat repräsentiert, sondern haben im 
Sprecherausschuss eine eigene Vertretung ge-
genüber dem Arbeitgeber. Betriebsrat und Spre-
cherausschuss sollen sich nach dem Willen des 
Gesetzes nicht gegenseitig behindern. Darüber 
hinaus sieht das Gesetz vor, dass beide Gremien 
einmal im Jahr eine gemeinsame Sitzung abhal-
ten sollen, um sich gegenseitig zu informieren.

Personen, die nicht als Arbeitnehmer im Sinne 
des Gesetzes angesehen werden, sind z.B. Vor-
standsmitglieder einer Aktiengesellschaft oder 
Ordensschwestern, die in einem Krankenhaus 
als Krankenschwestern arbeiten, Insassen von 
Strafanstalten, die Arbeit leisten oder Familien-
angehörige eines Arbeitgebers.

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines 
Betriebs können, sofern sie über 18 Jahre alt sind, 
an der Betriebsratswahl teilnehmen. Wählbar 
sind sie, wenn sie darüber hinaus sechs Monate 
dem Betrieb angehören. Das bedeutet, dass auch 
alle ausländischen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, wenn sie die o.a. Voraussetzungen 
erfüllen, wahlberechtigt bzw. wählbar sind.

Die Institutionen der Betriebsverfassung

Neben dem Arbeitgeber, der als Interessenkon-
trahent gegenüber der Interessenvertretung der 
Beschäftigten des Betriebes handelt und somit 
Organ der Betriebsverfassung ist, gibt es die fol-
genden Institutionen:

• den Betriebsrat, 
• die Jugendvertretung,
• die Betriebs- oder Abteilungsversamlungen,
• den Betriebsausschuss, 
• den Wirtschaftsausschuss und 
• die Einigungsstelle.

2. Der Betriebsrat

Die zentrale Institution der Betriebsverfassung 
auf der Seite der Beschäftigten ist der Betriebsrat.  
Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Er ist der gemein-
same Repräsentant aller Arbeitnehmergruppen 
– mit Ausnahme der Gruppe der leitenden An-
gestellten – und handelt als Kollektiv eigenver-
antwortlich und im eigenen Namen. Die lau-
fenden Geschäfte des Betriebsrats werden von 
dem Vorsitzenden geführt, der den Betriebsrat 
gegenüber dem Arbeitgeber und der Belegschaft 
vertritt.  Der Betriebsrat nimmt für die Beleg -
schaft die dieser zustehenden Beteiligungsrechte  
– die Informations-, Beratungs-, Mitwirkungs- 
und Mitbestimmungsrechte – wahr. Er hat die 
Aufgaben und Pfl ichten auszuüben, die ihm 
durch das Gesetz vorgegeben sind, und wird 
dabei durch das Gesetz geschützt.

Der Arbeitgeber darf den Betriebsrat nicht in der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben behindern, im 
Gegenteil, er muss alle Maßnahmen ergreifen, 
die diesem eine ordnungsgemäße Erledigung 
seiner gesetzlich vorgeschriebenen Pfl ichten und 
Rechte ermöglichen. Dazu gehört es, dass ent-
sprechende Räumlichkeiten mit den üblichen  
Kommunikationsmitteln und – je nach Arbeits-
anfall – auch Verwaltungs- und Schreibpersonal 
zur Verfügung gestellt werden. Der Betriebsrat 
kann nur aufgrund einer gemeinsamen Be-
schlussfassung des Gremiums tätig werden, auch 
der Betriebsratsvorsitzende kann nicht ohne 
einen gemeinsamen Beschluss des Betriebsrats 
handeln. Der Betriebsrat ist nicht verpfl ichtet, 
Aufträge von einzelnen Arbeitnehmern oder 
Arbeitnehmergruppen auszuführen.

Betriebsräte müssen für die Erledigung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben von der Arbeit freigestellt 
werden. In Betrieben mit mehr als 200 Arbeit-
nehmern ist eine bestimmte Anzahl von Mit-
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Stellung der Mitglieder des Betriebsrates

gliedern des Betriebsrats gänzlich von der Arbeit 
freizustellen. Bei Betrieben unter 200 Arbeitneh-
mern richtet sich die Freistellung nach dem 
Arbeitsanfall des Betriebsrats. In Betriebsräten 
ab 9 Mitgliedern muss aus den Reihen des Be-
triebsrats ein Betriebsausschuss für die Führung 
der laufenden Geschäfte gebildet werden. In 
Betrieben mit mehr als 100 ständig beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern muss 
ein Wirtschaftsausschuss gebildet werden, der 
jedoch keine Mitbestimmungsrechte, sondern 
die Aufgabe hat, wirtschaftliche Angelegenheiten 
mit dem Arbeitgeber zu beraten. Dazu gehören 
die wirtschaftliche und fi nanzielle Lage des Un-
ternehmens, die Produktions- und Absatzlage, 
Produktions- und Investierungsprogramme, Ra-
tio nalisierungsvorhaben, die Einführung neuer 
Arbeitsmethoden sowie Fragen des betrieblichen 
Umweltschutzes.

Der Arbeitgeber hat die Kosten für die Arbeit des 
Betriebsrats zu tragen. Darunter fallen alle Kosten 
für die Geschäftsführung, für Freistellung von der 
Arbeit,  für  Weiterbildung  oder  für  die  Sprech -
stun den des Betriebsrats während der Arbeitszeit. 
Die Beratungen des Betriebsrats fi nden während 
der Arbeitszeit statt, der Arbeitgeber kann beratend 
teilnehmen, wenn er eine Be triebsratssitzung 
verlangt oder wenn der Betriebsrat ihn dazu 
einlädt. Die Teilnahme von Gewerkschaftsbeauf-
tragten ist ebenfalls auf Einladung möglich.

Betriebsräte üben ein Ehrenamt aus, sie erhalten 
über den vor ihrer Wahl üblichen Lohn hinaus 
keine besondere Bezahlung für die Betriebsrat-
stätigkeit. Allerdings können sie wie jeder ande-
re Arbeitnehmer auch während ihrer Amtszeit 
in dem für ihre Gruppe üblichen Rahmen beför-
dert werden.

Die Wahl des Betriebsrats

Die Wahl des Betriebsrats fi ndet regelmäßig alle 
vier Jahre statt. In allen Betrieben mit mindestens 
fünf wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern werden Betriebsräte in geheimer 
und direkter Wahl gewählt. Die Wahl wird von 
einem von der Belegschaft gewählten Wahlvor-
stand durchgeführt, sie fi ndet während der Ar-
beitszeit statt und die Kosten hierfür trägt der 
Arbeitgeber. Die Anzahl der Betriebsrats mitglie-
der hängt von der Anzahl der im Betrieb be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ab.

Die Wahl wird nach dem Prinzip der Verhältnis-
wahl durchgeführt, wenn nur ein Wahlvorschlag 
eingereicht wird, fi ndet Mehrheitswahl statt. 
Wahlvorschläge können auch von einer mit 
mindestens einem Mitglied im Betrieb vertre-
tenen Gewerkschaft eingereicht werden, dabei 
müssen zwei Unterschriften vorliegen, die auch 
von betriebsexternen Gewerkschaftsvertretern 
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geleistet sein dürfen. Zur Wahl können jedoch 
auch Gewerkschaften nur Betriebsangehörige 
vorschlagen.

Bei der Verhältniswahl bestehen mehrere Vor-
schlagslisten, die Wählerinnen und Wähler 
entscheiden sich für die eine oder die andere 
Liste. Die Wähler haben sozusagen nur eine 
Stimme abzugeben. Dabei kann die Reihenfolge 
der Bewerberinnen und Bewerber nicht verän-
dert werden, so dass die auf den Listen aufge-
führten Kandidatinnen und Kandidaten je nach 
Stimmenanzahl, die für die Liste abgegeben 
werden, in der natürlichen Reihenfolge berück-
sichtigt werden. Wahlvorschläge müssen min-
destens von einem Zwanzigstel der wahlberech-
tigten Arbeitnehmer, mindestens jedoch von 
drei Wahlberechtigten unterzeichnet werden, 
bei einer gemeinsamen Wahl bezieht sich dies 
auf die Gesamt anzahl der Beschäftigten. Bei der 
Mehrheitswahl kennzeichnen die Wähler und 
Wählerinnen auf dem vorliegenden Wahlvor-
schlag die Namen der Personen, die sie in den 
Betriebsrat wählen wollen. Hierbei können so 
viele (oder auch weniger, jedoch nie mehr) Be-
werberinnen und Bewerber auf dem Stimm-
zettel angekreuzt werden, wie Betriebsratsmit-
glieder zu wählen sind. Es entscheidet also die 
Mehrzahl der abgegebenen Stimmen pro Kan-
didatin bzw. Kandidat über die Wahl zum Be-
triebsrat.

Für Kleinbetriebe von fünf bis zu 50 Beschäftig-
ten ist ein vereinfachtes Wahlverfahren einge-
führt worden, dabei wird in einer ersten Wahl-
versammlung ein Wahlvorstand gewählt und 
auf einer zweiten Wahlversammlung wird dann 
der Betriebsrat in geheimer und unmittelbarer 
Wahl gewählt. Diese Wahlversammlung fi ndet 
eine Woche nach der Wahlversammlung zur 
Wahl des Wahlvorstandes statt. Wenn sich Wahl-
vorstand und Arbeitgeber darauf einigen, kann 
dieses vereinfachte Wahlverfahren auch für Be-
trieb von 51 bis 100 Beschäftigte angewandt 
werden.

Die Betriebsratswahl darf von niemandem be-
hindert oder beeinfl usse werden. Die übliche 
Wahlwerbung  für  bestimmte  Kandidatinnen 
oder Kandidaten bzw. für Vorschlagslisten stellt 

keine Beeinfl ussung dar. Die Behinderung oder 
die unzulässige Beeinfl ussung kann mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer 
Geldbuße geahndet werden. Die Kosten der 
Betriebsratswahl trägt der Arbeitgeber.

Wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe hat, 
in denen Betriebsräte existieren, ist ein Gesamt-
betriebsrat zu bilden. In den Gesamtbetriebsrat 
entsendet jeder Betriebsrat des Unternehmens 
mit bis zu drei Mitgliedern eines sei ner Mit-
glieder und jeder Betriebsrat mit mehr als drei 
Mitgliedern zwei seiner Mitglieder, wobei die 
Geschlechter angemessen vertreten sein sollen. 
Der Gesamtbetriebsrat wird also nicht unmittel-
bar von den Beschäftigten gewählt, sondern er 
setzt sich aus den delegierten Ver tretern der 
einzelnen Betriebsräte des Unternehmens zu-
sammen. Er ist zuständig für alle An gelegenhei-
ten, die das Gesamtunternehmen oder mehrere 
Betriebe des Gesamtunternehmens be treffen.

In einem Konzern, der in der Regel aus mehreren 
rechtlich selbstständigen Unternehmen unter 
der Leitung eines herrschenden Unternehmens 
besteht, kann durch Beschlüsse der einzelnen 
Gesamtbetriebsräte oder der Betriebsräte der 
einzelnen Unternehmen ein Konzernbetriebsrat 
errichtet werden. Dieser ist dann zuständig für 
Angelegenheiten, die den Konzern betreffen und 
auch für Unternehmen, die einen Gesamtbe-
triebsrat nicht gebildet haben, sowie für Betrie be 
der Konzernunternehmen ohne Betriebsrat. Die 
einzelnen Gesamtbetriebsräte bzw. Betriebsräte 
entsenden zwei Vertreter, denen im Konzern-
betriebsrat die Stimmen der Mitglieder des ent-
sendenden Gesamtbetriebsrats jeweils zur Hälf-
te zustehen. Ähnliche Institutionen gibt es auch 
für den Bereich der Personalvertretungsgesetze, 
die entsprechend der Verwaltungsstrukturen als 
Gesamtpersonalräte, Bezirkspersonalräte oder 
Hauptpersonalräte bezeichnet werden. 

Die Jugendvertretung

Eine Jugendvertretung kann in Betrieben gewählt 
werden, in denen ein Betriebsrat besteht und in 
denen mindestens fünf Jugendliche im Alter 
unter 18 Jahren beschäftigt sind. Über die Ju-
gendvertretung soll sichergestellt werden, dass 
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BR- und JAV–Stufenvertretung
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Unternehmen A Unternehmen B
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Gesamt-BR
(§ 4? ff. Betr.VG)
Gesamt-JAV

(§ 72 f. Betr.VG)

BR
(§§ 1, 3, 4 Betr.VG)

JAV
(§§ 60 ff. Betr.VG)

BetriebBetrieb Betrieb

die Belange der nicht wahlberechtigten Jugend-
lichen gegenüber dem Betriebsrat vertreten 
werden. Dieser soll die Jugendvertretung über 
die Angelegenheiten unterrichten, von denen 
die Jugendlichen betroffen sind. Die Jugend-
vertretung hat darüber zu wachen, dass alle 
Gesetze und Vorschriften für den Jugendschutz 
sowie die entsprechenden Tarifverträge einge-
halten werden, sie hat Maßnahmen beim Be-
triebsrat zu beantragen, die den Jugendlichen 
dienen (z.B. Fragen der Berufsausbildung) und 
Anregungen und Beschwerden der Jugendlichen 
entgegenzunehmen, um diese mit dem Betriebs-
rat zu beraten und einer Lösung zuzuführen.

Die Wahl der Jugendvertretung erfolgt nach den 
bereits geschilderten Wahlgrundsätzen. Bei den 
Jugendvertretungen gibt es ähnliche Stufenver-
tretungen wie bei den Betriebs- und Personalrä-
ten.

Betriebs- oder Abteilungsversammlungen

Diese Versammlungen dienen dazu, dass sich 
Betriebsrat, Belegschaft und – in einem geringe-
ren Umfang auch der Arbeitgeber – gegenseitig 
über betriebliche Belange informieren. Der Be-
triebsrat ist vom Gesetz gehalten, in jedem Ka-
lendervierteljahr einmal in einer Betriebsver-
sammlung Rechenschaft über seine Tätigkeit 
ab zulegen und die Belegschaft über wichtige 
personelle, soziale und betriebliche Fragen zu 
in formieren. Wenn aus betrieblichen Gründen 
nicht der gesamte Betrieb zu einer Betriebsver-

sammlung gerufen werden kann (Schichtbetrie-
be, Größe des Betriebs usw.), können auch Teil- 
oder Abteilungsversammlungen einberufen 
werden. In dringenden Fällen kann der Betriebs-
rat im Kalendervierteljahr eine zusätzliche, au-
ßerordentliche Betriebsversammlung einberu -
fen, wenn die mit den Beschäftigten zu erör-
ternden Angelegenheiten dringend und unauf-
schiebbar sind. Die Kosten für die Betriebsver-
sammlungen trägt der Arbeitgeber. Wenn Be-
triebs-, Teil- oder Abteilungsversammlungen aus 
betrieblichen Gründen – z.B. wenn Maschinen-
laufzeiten keine Unterbrechung erfahren dürfen 
– außerhalb der Arbeitszeit stattfi nden müssen, 
werden sie als Arbeitszeit und unter Umständen 
als Überstundenarbeit vergütet. In solchen Fäl-
len muss der Arbeitgeber auch die Fahrkosten 
erstatten.

Die Themen, die auf Betriebsversammlungen 
behandelt werden können, bestimmt der Be-
triebsrat in der Tagesordnung. Diese Versamm-
lungen werden vorn Betriebsratsvorsitzenden 
geleitet, der auch für die Dauer der Versammlung 
das „Hausrecht“ innehat, d.h. er hat darauf zu 
achten, dass der Ablauf der Versammlung den 
demokratischen Gepfl ogenheiten entspricht. Ne-
ben dem Rechenschaftsbericht des Betriebs rat, 
in dem er auf den ordentlichen Betriebsversamm-
lungen über seine Tätigkeit berichtet, können 
alle Themen tarifpolitischer, sozialpolitischer 
und wirtschaftlicher Art, die den Betrieb oder 
die Beschäftigten betreffen, auf den Betriebsver-
sammlungen zur Sprache kommen. Die Themen-
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palette ist mit dem Reformgesetz zur Betriebs-
verfassung erweitert worden (siehe unten). Der 
Arbeitgeber hat einmal im Jahr auf einer Betriebs-
versammlung über die personelle, soziale und 
wirtschaftliche Situation und Entwicklung des 
Betriebes zu berichten.

Alle Beschäftigten, der Arbeitgeber und seine 
Vertreter sowie Beauftragte der im Betrieb ver-
tretenen Gewerkschaft können an Betriebsver-
sammlungen teilnehmen. Der Arbeitgeber kann 
auch einen Beauftragten des Arbeitgeberver-
bandes hinzuziehen. Die Beauftragten der Ge-
werkschaften sind unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung rechtzeitig zu den Betriebsversamm-
lungen einzuladen, sie haben dort Rederecht und 
können die Belegschaft über alle gewerkschaftlich 
relevanten Fragen sowie über sozial- oder wirt-
schaftspolitische Angelegenheiten informieren.

Der Wirtschaftsausschuss

In allen Unternehmen mit mehr als 100 ständig 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. 
Der Wirtschaftsausschuss ist ein Beratungsorgan, 
das die Zusammenarbeit in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten zwischen dem Unternehmen 
und dem Betriebsrat fördern soll; er ist kein 
Organ der Unternehmensmitbestimmung. Im   
Wirtschaftsausschuss werden Fragen der Un-
ternehmenspolitik frühzeitig besprochen und 
zwischen Unternehmen und Betriebsrat abge-
klärt, bevor diese in konkrete Planungen um-
gesetzt  werden,  über  die  der  Betriebsrat  auf-
grund seiner Mitbestimmungsrechte einzu-
schalten ist. Hier wird der Betriebsrat im Vorfeld 
der Mitbestimmungs-, Informations- oder Be-
ratungsrechte über die Unternehmensziele und 
deren Realisierung rechtzeitig und umfassend 
informiert. Der Wirtschaftsausschuss muss den 
Betriebsrat über das Ergebnis aller Beratungen 
informieren.

Die Einigungsstelle

Wenn sich der Betriebsrat und der Arbeitgeber 
in Angelegenheiten nicht einigen können, in 
denen der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht 
hat, gibt es zwei Möglichkeiten, den Konfl ikt zu 
lösen: die Beteiligungsrechte können über das 

Einigungsstellenverfahren oder über das arbeits-
gerichtliche Beschlussverfahren realisiert wer-
den.

Über das Arbeitsgericht werden in der Regel 
betriebsverfassungsrechtliche Streitigkeiten ge-
löst (z.B. der Arbeitgeber erfüllt Ansprüche auf 
Kostenerstattung nicht, versäumt seine Infor-
mationspfl icht, setzt sich über die Mitbestim-
mung in sozialen Fragen hinweg usw.) Auch kann 
der Betriebsrat gerichtlich durchsetzen, dass der 
Arbeitgeber eine beabsichtigte Maßnahme nicht 
ergreift, die unter die Mitbestimmung des Be-
triebsrats fällt, und der dieser nicht zugestimmt 
hat (z.B. Anordnung von Überstunden).

Zur Lösung von Konfl ikten im Bereich der ei-
gentlichen Mitbestimmung, vor allem bei sozi-
alen Angelegenheiten, entscheidet die Einigungs-
stelle. In einer Reihe von Fällen hat die Eini-
gungsstelle jedoch auch über Rechtsfragen zu 
entscheiden (z.B. über die Teilnahme von Be-
triebsräten an Schulungsmaßnahmen für ihre 
Aufgabe als Betriebsrat). Der Spruch der Eini-
gungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat. Da die Einigungsstelle 
„unter angemessener Berücksichtigung der Be-
lange des Betriebs und nach billigem Ermessen“ 
entscheidet, kann ihr Spruch beim Arbeitsge-
richt angefochten werden, wenn eine der Par -
teien der Ansicht ist, dass diese Grenzen nicht 
eingehalten wurden. Die Entscheidung des Ar-
beitsgerichts ist dann bindend.

Die Einigungsstelle ist bei Bedarf zu bilden, sie 
ist  paritätisch  mit  Beisitzern  von  Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite besetzt. Den Vorsitz führt 
ein unparteiischer Vorsitzender, auf den sich 
beide Seiten einigen müssen. Wenn sich beide 
Seiten nicht einigen können, wird dieser vom 
Arbeitsgericht bestellt. Beide Seiten entscheiden 
frei in der Auswahl der Beisitzer. Es könne auch 
externe Beisitzer benannt werden, die für ihre 
Tätigkeit, ebenso wie der Vorsitzende, eine Ver-
gütung erhalten. So kann der Betriebsrat z.B. 
ei nen Gewerkschaftssekretär als Beisitzer benen-
nen. Die Kosten für die Einigungsstelle trägt der 
Arbeitgeber. Durch Betriebsvereinbarung kann 
eine ständige Einigungsstelle eingerichtet wer-
den.
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Allgemeine Aufgaben des Betriebsrats

Das Gesetz regelt die Tätigkeit des Betriebsrats. 
Es legt ihn auf kooperatives Handeln fest und 
macht im § 2 BetrVG (Betriebsverfassungsge setz) 
bereits  den  Kompromisscharakter  deutlich,  der 
dem Betriebsverfassungsgesetz innewohnt: „... 
Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Be-
achtung der geltenden Tarifverträge vertrauens-
voll und im Zusammenwirken mit den im Be -
trieb vorhandenen Gewerkschaften und Arbeit-
gebervereinigungen zum Wohl er Arbeitnehmer 
und des Betriebs zusammen...“ Hier wird er-
kennbar, dass im damaligen gesetzgeberischen 
Entscheidungsprozess sich die konservativen 
Kräfte in der Regierung und die Arbeitgeber 
 gegenüber den Gewerkschaften haben durchset-
zen können, denn es ist offensichtlich, dass in 
einer Auseinandersetzung zwischen zwei Par-
teien, von denen die eine schon aufgrund der 
Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel 
wirtschaftlich stärker ist als die andere, die Ar-
beitgeberseite durch die im Gesetz verankerte 
Verpfl ichtung der Betriebsverfassungsorgane auf 
das  Wohl  des  Betriebes  einen  erheblichen  Vor - 
teil gegenüber der Arbeitnehmerseite hat.

Nach diesem Grundsatz der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit bestimmt sich die gesamte 
Arbeit des Betriebsrats. Unabhängig von den 
besonderen Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-
rechten, die das BetrVG dem Betriebsrat ein -
räumt, schreibt es einen allgemeinen Handlungs-
rahmen vor, indem es den Betriebsrat verpfl ich-
tet darüber zu wachen, dass die zum Schutze der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erlas-
senen Gesetze, Tarifverträge, Unfallverhütungs-
vorschriften und Betriebsvereinbarungen einge-
halten werden. Wenn der Betriebsrat feststellt, 
dass diese Regelungen nicht eingehalten werden, 
schreibt ihm das Gesetz vor, Maßnahmen zur 
Abhilfe zu ergreifen.

Eine weitere, wichtige Aufgabe des Betriebsrats 
ist es, beim Arbeitgeber Maßnahmen zu bean-
tragen, die dem Betrieb und den Beschäftigten 
dienen. Damit schreibt das Gesetz dem Betriebs-
rat vor, in allen sozialen, personellen und wirt-
schaftlichen Bereichen aktiv zu werden, und 
auch in den Bereichen wie z.B. in wirtschaftli-

chen Angelegenheiten, in dem ihm keine gesetz-
liche Mitwirkung oder Mitbestimmung zusteht, 
auf den Arbeitgeber einzuwirken. Selbstverständ-
lich hat der Betriebsrat auch Anregungen und 
Beschwerden der Belegschaft und der Jugend-
vertretung entgegenzunehmen, diese aufzugrei-
fen und mit dem Arbeitgeber zu beraten. Eine 
weitere Aufgabe des Betriebsrats besteht darin, 
auf die Eingliederung Schwerbehinderter in den 
Betrieb zu achten. Darüber hinaus ist er vom 
Gesetz her verpfl ichtet, die tatsächliche Gleich-
behandlung von Männern und Frauen sowie von 
ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern im Betrieb zu fördern. (siehe hierzu 
auch Kapitel „Reform des Betriebsverfassungs-
gesetzes“).

Damit der Betriebsrat diese Aufgaben wahrneh-
men kann, muss der Arbeitgeber ihn umfassend 
und rechtzeitig informieren und ihm alle erfor-
derlichen Unterlagen so rechtzeitig zur Verfü -
gung zu stellen, dass Gegenvorschläge des Be-
triebsrats noch in eine beabsichtigte Maßnahme 
einfl ießen können. Dazu gehört z. B. auch der 
Einblick in die Lohn- und Gehaltslisten oder in 
Verträge mit Fremdfi rmen, die z.B. Reinigungs-
aufgaben im Betrieb durchführen. Wenn der 
Betriebsrat es für erforderlich hält, kann er in 
komplizierten Fragen wie z.B. der Bilanztechnik 
oder der Arbeitswissenschaft auf Kosten des 
Arbeitgebers Sachverständige hinzuziehen.

Eine besonders wichtige Aufgabe des Betriebs rats 
besteht in der Beachtung der Arbeitsschutzbe-
stimmungen. Wie bereits in Kapitel 4 ausgeführt, 
stellen das Arbeitssicherheitsgesetz und die Un-
fallverhütungsvorschriften die Schutzrechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dar, 
durch die diese vor den Gefahren geschätzt wer-
den sollen, die ihnen aus den technischen Ein-
richtungen des Betriebes und der Produktion 
drohen.

Beide Vorschriften verpfl ichten in erster Linie 
den Arbeitgeber, die organisatorischen Voraus-
setzungen des Arbeitsschutzes zu schaffen, die 
Schutzmittel (z. B. Schutzkleidung, Schutzbril -
 len usw.) bereitzustellen und dafür Sorge zu 
tragen, dass der Arbeitsschutz im Betrieb durch-
geführt wird. Wenn ein Arbeitgeber diese Schutz-
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vorschriften nicht beachtet, kann er durch 
staatliche Stellen, auf noch näher eingegangen 
wird, dazu angehalten werden. Verstöße gegen 
den Arbeitsschutz stellen je nach der Schwere 
der Tat Ordnungswidrigkeiten, für die in der 
Regel Geldbußen zu entrichten sind, oder sogar 
kriminelle Straftaten dar, die eine Strafverfol -
gung durch die Justiz nach sich ziehen.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hin-
gegen  müssen  die  Unfallverhütungsvorschrif -
ten beachten. Sie sind z.B. verpfl ichtet, die zur 
Verfügung gestellte Schutzbekleidung auch zu 
tragen. Darüber hinaus müssen sie dem Arbeit-
geber Mängel an Produktionseinrichtungen oder 
Sicherheitsmaßnahmen melden. Verstöße des 
Arbeitnehmers gegen die Unfallverhütungsvor-
schriften können geahndet werden (Schadens-
haftung, Kündigung usw.).

In Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten hat 
der Arbeitgeber unter Mitwirkung des Betriebs -
rats Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. Die 
Anzahl der Sicherheitsbeauftragten richtet sich 
nach der Betriebsgröße. Stellen die Sicherheits-
beauftragten Mängel fest, haben sie diese dem 
Arbeitgeber zu melden, sorgt dieser nicht für 
Abhilfe, ist die Berufsgenossenschaft einzuschal-
ten. Die Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten 
erfolgt unter Beteiligung der Gewerbeaufsicht 
durch die zuständige Berufsgenossenschaft. Die-
se trägt auch die notwendigen Kosten.

In größeren Betrieben mit besonderen Gefah-
renquellen ist der Arbeitgeber durch das Gesetz 
verpfl ichtet, Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit ein-
zustellen. Der Betriebsrat hat die Einhaltung des 
Arbeitsschutzes zu überwachen. Es können auch 
zusätzliche Betriebsvereinbarungen zur Verhü-
tung von Arbeitsunfällen abgeschlossen werden. 
Die Überwachungsrechte können in einem Ar-
beitsgerichtsverfahren erzwungen werden.

Je nachdem welche Aufgaben der Betrieb erfüllt, 
hat der Arbeitgeber zu seinen Lasten Beauftragte 
für den Datenschutz, den Strahlenschutz, für 
Schwerbehinderte, für den Gewässerschutz, für 
die Abfallbeseitigung oder für den Immissions-
schutz zu bestellen.

Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats

Diese werden je nach ihrer Intensität in vier 
Gruppen unterteilt:

1. Die Informationsrechte. Diese schwächste 
Form der Beteiligung spiegelt den allgemeinen 
Unterrichtungsanspruch des Betriebsrats wi-
der, der zur Erfüllung seiner gesetzlichen 
Aufgaben über alle den Betrieb und die Ar-
beitnehmer betreffenden Angelegenheiten 
informiert werden muss (z. B. rechtzeitige 
Unterrichtung durch den Arbeitgeber über 
die Planung der Arbeitsgestaltung, die Perso-
nalplanung oder die Unternehmensziele). 
Dabei muss so rechtzeitig und umfassend und 
mit den erforderlichen Unterlagen informiert 
werden, dass der Betriebsrat Gelegen heit zur 
Rückäußerung hat.

2.  Die Anhörungs- und Beratungsrechte: Hier -
bei ist der Arbeitgeber verpfl ichtet, dem Be-
triebsrat die Möglichkeit zu geben, Einwen-
dungen zu erheben (z.B. Behandlung von 
Beschwerden durch den Betriebsrat, Planung 
technischer Anlagen oder von Arbeitsabläu-
fen, Personalplanung). Auch hier muss der 
Arbeitgeber den Betriebsrat rechtzeitig und 
umfassend über die geplanten Maßnahmen 
informieren. Das bedeutet, dass der Betriebs-
rat z.B. auch vor der Kündigung eines Ar-
beitnehmers anzuhören ist und ihm die 
Gründe für die Kündigung mitgeteilt werden 
müssen. Dies gilt für ordentliche und außer-
ordentliche Kündigungen (außerordentliche 
Kündigungen werden zumeist aus Gründen 
ausgesprochen, die im Verhalten des Arbeit-
nehmers  zu  suchen  sind).  Der  Betriebsrat 
kann einer ordentlichen Kündi gung wider-
sprechen, wenn diese seiner Meinung nach 
sozialwidrig ist; bei einer außerordentlichen 
Kündigung kann er Bedenken gegen die 
Maßnahme äußern. Der Arbeitge ber hat den 
Betriebsrat mindestens eine Woche vor jeder 
geplanten Kündigung oder Einstellung, Ein-
gruppierung, Umgruppierung oder Verset-
zung zu unterrichten und dem Betriebsrat 
alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen.
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3. Das Widerspruchs- und Vetorecht des Be-
triebsrats. Diese Rechte stehen dem Betriebs-
rat z.B. bei personellen Einzelmaßnahmen 
(Einstellungen, Entlassungen, Umsetzungen 
und Versetzungen) zu. Bei derartigen Maß-
nahmen ist der Arbeitgeber auf die Zustim-
mung des Betriebsrats angewiesen, obwohl 
diese Maßnahmen nicht in den Bereich der 
erzwingbaren Mitbestimmung fallen. Gegen 
den Widerspruch des Betriebsrats, der in 
diesen Fällen mit dem Interesse des Betriebs 
in  Übereinstimmung  gebracht  werden  muss, 
kann der Arbeitgeber eine solche Maßnahme 
nicht aufrechterhalten. Im Falle eines Wider-
spruchs des Betriebsrats zu einer personellen 
Einzelmaßnahme (z.B. einer ordentlichen 
Kündigung), kann der Arbeitgeber jedoch die 
Zustimmung des Betriebsrats durch das Ar-
beitsgericht ersetzen lassen.

4. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
in sozialen und personellen Angelegenheiten. 
Bei dieser stärksten Form der Beteiligungs-
rechte des Betriebsrats hängt die Maßnahme 
des Arbeitgebers von der vorherigen Zustim-
mung des Betriebsrats ab.

a) Unter die soziale Mitbestimmung fallen:
• Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 

einschließlich von Pausenregelungen sowie 
die Verteilung der täglichen Arbeitszeit auf 
die einzelnen Wochentage (z. Einführung 
oder Ausdehnung von Schichtarbeit, von 
Gleitzeitregelungen oder Rufbereitschaften 
usw.)

• Regelungen über die Verhütung von Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten und 
über den Gesundheitsschutz im Rahmend 
er gesetzlichen Vorschriften. Hier kann der 
Betriebsrat die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen auf den jeweiligen Betrieb be-
zogen ausweiten.

• Die Einführung von Kurzarbeit oder die 
vorübergehende Verlängerung der täglichen 
Arbeitszeit, die Anordnung von Überstun-
den und die Regelung des Überstundenaus-
gleichs, soweit dieser nicht tarifvertraglich 
geregelt ist.

• Fragen der Ordnung des Betriebs und des 
Verhaltens der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer (z.B. Einführung von Stech-

uhren, Ordnungsstrafen, Rauchverbote 
u.ä.)

• Fragen der betrieblichen Lohngestaltung 
wie z.B. die Aufstellung von     Entlohnungs-
grundsätzen oder -methoden (Zeitlohn, 
Akkordlohn, Prämienlohn).

• Die Bestimmung von Zeit, Ort und Art der 
Auszahlung der Arbeitsentgelte, das Erstel-
len eines Sozialplanes usw.).

• Die Aufstellung von grundsätzlichen Ur-
laubsregelungen und eines Urlaubsplans, 
die Festsetzung des Urlaubs für einzelne 
Beschäftigte, wenn diese sich nicht mit dem 
Arbeitgeber über die zeitliche Lage ihres 
Erholungsurlaubs einigen können.

• Die Einführung und Anwendung von tech-
nischen Anlagen und Einrichtungen, die 
geeignet sind, das Verhalten oder die Lei-
stung von Beschäftigten zu kontrollieren.  
Auch wenn der Arbeitgeber mit solchen 
Anlagen die genannten Zwecke nicht un-
mittelbar verfolgt, diese jedoch von ihren 
technischen Möglichkeiten her zur Leis-
tungs- oder Verhaltensüberwachung geeig-
net sind, greift das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats.

• Die Einrichtung und Verwaltung von Sozi-
aleinrichtungen wie Kantinen, Erholungs-
heimen oder betriebseigenen Sporteinrich-
tungen.

 In diesen Fragen steht dem Betriebsrat ein 
Initiativrecht zu, d.h. er kann von sich aus 
die Initiative ergreifen um eine der oben 
genannten Maßnahmen beim Arbeitgeber zu 
beantragen.  Der Arbeitgeber muss  mit dem 
Betriebsrat über diese Angelegenheiten ver-
handeln, Sollte es nicht zu einer Einigung 
kommen, entscheidet die Einigungsstelle, die 
dann die fehlende Einigung durch ihren 
Spruch ersetzt.

 Führt der Arbeitgeber in den Angelegenheiten, 
in denen das Betriebsverfassungsgesetz dem 
Betriebsrat eine erzwingbare Mitbestimmung 
einräumt, eine Maßnahme ohne die Beteili-
gung des Betriebsrats durch, so ist diese un-
wirksam. Diese Mitbestimmungsrechte grei-
fen nur, soweit gesetzliche oder tarifvertrag-
liche Regelungen nicht bestehen.
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 b) Unter die Mitwirkung bei personellen 
Maßnahmen fallen: die Mitwirkung des Be-
triebsrats bei der Gestaltung grundsätzlicher 
personalpolitischer Grundsätze wie

• der Personalplanung,
• der Ausschreibung von Arbeitsplätzen und
• der Aufstellung von Personalfragebogen 

oder von Beurteilungsrichtlinien, 
 sowie die Mitbestimmung bei personellen 

Einzelmaßnahmen wie Einstellung, Eingrup-
pierung, Versetzung und Kündigung. Wie 
bereits ausgeführt muss der Arbeitgeber den 
Betriebsrat bei den letztgenannten Angele-
genheiten unterrichten und eine Zustimmung 
einholen. Dabei ist der Betriebsrat bei einer 
Ablehnung an vom Gesetz festgelegte Grün-
de gebunden, so dass hier von einer einge-
schränkten Mitbestimmung gesprochen 
werden muss.

In diesen Fragen steht dem Betriebsrat jedoch 
kein Initiativrecht zu, d.h. wenn der Arbeitgeber 
keine Personalplanung einführen will, kann der 
Betriebsrat diese nicht über die Einigungsstelle 
oder über das Arbeitsgericht erzwingen. Führt 
jedoch der Arbeitgeber eine der genannten Maß-
nahmen ein, ist der Betriebsrat daran zu betei-
ligen; sollten in diesem Falle Arbeitgeber und 
Betriebsrat keine Einigung erzielen, kann über 

die Einigungsstelle eine verbindliche Entschei-
dung herbeigeführt werden.

Die Mitbestimmung oder Mitwirkung in 
wirtschaftlichen Fragen

In wirtschaftlichen Fragen hat der Betriebsrat 
nur ein begrenztes Mitbestimmungs- oder Mit-
wirkungsrecht. Das bedeutet, dass die unterneh-
merische Entscheidungsfreiheit durch das Be-
triebsverfassungsgesetz nicht grundsätzlich 
eingeschränkt wird. Zwar muss der Betriebsrat 
über die wirtschaftliche Lage sowie über wichtige 
unternehmerische Entscheidungen informiert 
werden, eine Mitbestimmung besteht jedoch nur 
in dem Falle, dass der Betriebsrat bei Betriebsän-
derungen, die erhebliche wirtschaftliche Nach-
teile für die betroffenen Beschäftigten mit sich 
bringen, einen Sozialplan erzwingen kann. Wenn 
in einem Betrieb ein Wirtschaftsausschuss exis-
tiert, steht dem Betriebsrat auch ein Beratungs-
recht in wirtschaftlichen Angelegenheiten zu. 
Die Informationspfl icht des Arbeitgebers zu 
wirtschaftlichen Angelegenheiten kann einge-
klagt werden.

Eine begrenzte Form der unternehmerischen 
Mitbestimmung erfolgt bei größeren Unterneh-
men durch die Unternehmensmitbestimmung 
(siehe Kapitel 7).

Beteiligung des Betriebsrats:

Soziale
Angelegenheiten

Personelle
Angelegenheiten

Wirtschaftliche
Angelegenheiten

Erzwingbare Mitbestimmung
§ 87 BetrVG

Allgemeine personelle
Angelegenheiten
§§ 92 ff. BetrVG

Wirtschaftsausschuss
§§ 106 ff. BetrVG

Freiwillige Mitbestimmung
§ 88 BetrVG

Berufl iche Bildung
§§ 96 ff. BetrVG

Betriebsänderungen
§§ 111 ff. BetrVG

Interessenausgleich

Sozialplan
Arbeitsschutz.
Betrieblicher Umweltschutz
§ 89 BetrVG

Personelle Einzelmaßnahmen
§§ 99 ff. BetrVG

Soziale
Angelegenheiten

Personelle
Angelegenheiten

Wirtschaftliche
Angelegenheiten

ErzErzrzEr winwingbagbababare re r Mitbestimmungg
§ 8§ 888§ 877 B7 BetretretrtrVVVVGVGVVG

Allgemeine personelle
Angelegenheiten
§§ 92 ff. BeBetrVtrVtrtrVtrVtrVGGG

Wirtschaftsaausssschuhuc ss
§§ 106 ff. BBetetrrVGVGGG

Freeeiiwillige ge ge Miitttbbbestimmung
§ 888§ 88 B8 B8 88 etrrVVG

Berufl ichhe Be Be Be e Bildildungungungungung
§§ 96 ff.f  BetrrrVVt GGGGG

Betriebsännndenderunggegegen
§§ 111 ff.. Betrt VGGG

Inttttereereereereeressesesseessessenaunaunnaunausgsggsgls eicchhhh

Sozialplan
Arbeiteitsscsscsscs hhuhuuth z.
Betrieeblilblichehhcher Umweltschutz
§ 89 BetrVG

Personelle Einzelmaßnahmen
§§ 99 ff. BetrVG
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Die Betriebsvereinbarung

Das Betriebsverfassungsgesetz sieht Vereinbarun-
gen zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeit-
geber vor. Arbeitsentgelte und sonstige Arbeits-
bedingungen,  die  durch  Tarifvertrag  geregelt 
sind  oder  üb licherweise  geregelt  werden,  kön-
nen nicht Gegenstand einer Betriebsvereinba-
rung sein. Wenn ein Tarifvertrag jedoch aus-
drücklich den Abschluss ergänzender Betriebs-
vereinbarungen  vorsieht,  gilt  dieses  Verbot 
nicht.

Der Geltungsbereich einer Betriebsvereinbarung 
ist auf den Betrieb beschränkt, für den er abge-
schlossen ist. Hier weist sie jedoch normativen 
Charakter auf, d.h. sie stellt im Rahmen des 
Betriebsverfassungsgesetzes objektives Recht dar. 
Die Normen einer Betriebsvereinbarung sind 
unabdingbar.

Das Betriebsverfassungsgesetz unterscheidet 
zwischen erzwingbaren und freiwilligen Betriebs-
vereinbarungen.

a)  Beispiele für über die Einigungsstelle er-
zwingbare Betriebsvereinbarungen:
• Sprechstunden des Betriebsrats
• Mitgliederzahl des Gesamtbetriebsrats 

(GBR)
• Mitbestimmung in sozialen Angelegen -

heiten
• Personalfragebogen
• Maßnahmen der betrieblichen Berufsbil-

dung
• Aufstellung eines Sozialplanes

b) Beispiele für freiwillige Betriebsvereinba run-
gen 
• Abweichende Anzahl von GBR-Mitglie-

dern
• Errichtung einer ständigen Einigungs-

stelle
• Regelung der Einzelheiten des Beschwer-

deverfahrens
• Vereinbarung über die Zustimmungserfor-

dernis bei Kündigung usw.
 Bei erzwingbaren Betriebsvereinbarungen 

entsteht eine Nachwirkung bis sie durch an-
dere Vereinbarungen ersetzt werden, Betriebs-

vereinbarungen auf freiwilliger Grundlage 
enden mit Ablauf ihrer Wirkung (z.B. Kün-
digung durch den Arbeitgeber) sofort.

c)  Der Vorrang von Tarifverträgen.
 Gesetze und Tarifverträge haben Vorrang vor 

der Betriebsvereinbarung. Die Sperrwirkung 
der tarifl ichen Regelung bezieht sich je nach 
dem Regelungsumfang des Tarifvertrages auf 
Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedin-
gungen, d.h. auf jede in Geld zahlbare Ver-
gütung und Sachleistung und auf alle Be-
stimmungen, die Inhalt des Arbeitsverhält-
nisses sein können. Sieht ein Tarifvertrag z.B. 
Regelungen über die Dauer und die Lage der 
täglichen Arbeitszeit vor, so darf darüber 
keine Betriebsvereinbarung abgeschlossen 
werden.

Soweit der Tarifvertrag nicht ausdrücklich über-
tarifl iche Löhne zulässt, können diese auch nicht 
über eine Betriebsvereinbarung gezahlt werden. 
Hier gilt das Günstigkeitsprinzip nicht.

Analog dazu dürfen Betriebsvereinbarungen auch 
keine ungünstigeren Regelungen (z.B. über Zu-
lagen) enthalten.

Ausnahmen von diesen Verboten sind nur zu-
lässig, wenn ein Tarifvertrag solche ausdrücklich 
zulässt. Damit wird automatisch die Sperrwirkung 
des Tarifvertrages aufgehoben, und es können 
über Betriebsvereinbarungen übertarifl iche Löh-
ne, günstige Minderleistungsklauseln oder eine 
längere Urlaubsdauer abgeschlossen werden.

Die Tarifvertragsparteien können im Tarifvertrag 
sogar vom Tarifvertrag abweichende Betriebs-
vereinbarungen zulassen, sofern sie den Umfang 
der Abweichung genau defi nieren (z.B. Einfüh-
rung der analytischen Arbeitsbewertung anstel-
le des im Tarifvertrag vorgesehenen summari-
schen Verfahrens).

In Kapitel 4 Abschnitt 3 ist beschrieben worden, 
dass die Tarifvertragsparteien heute häufi g Ab-
weichungen vom Flächentarifvertrag verein-
baren, um somit besondere betriebliche Situa-
tionen zu berücksichtigen. Damit räumen die 
Tarifvertragsparteien den Betriebsverfassungs-
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organen, Betriebsräten und Arbeitgebern und 
der beteiligten Gewerkschaft, das Recht ein, 
Regelungen abweichend von tarifl ichen Bestim-
mungen des Flächentarifvertrags entsprechend 
den betrieblichen Erfordernissen fl exibel zu ge-
stalten.

3. Die Reform des 
 Betriebsverfassungsgesetzes im   
 Jahre 2001

Allgemeines

In die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes 
hatten die Gewerkschaften große Erwartungen 
gesetzt, waren doch in den 30 Jahren seit dem 
Inkrafttreten der letzten großen Reform des 
Betriebsverfassungsgesetzes infolge der Globa-
lisierung der Wirtschaft entscheidende Verän-
derungen in den wirtschaftlichen und indus-
triellen Beziehungen in Deutschland und Euro-
pa eingetreten. In allen Wirtschaftssektoren kam 
es insbesondere in den 90er Jahren zu einer 
zunehmenden Bildung von Konzernen und 
konzernähnlichen Unternehmen bei gleichzei-
tiger Dezentralisierung der Arbeit in kleine Ein-
heiten, die bei Bedarf aus den Unternehmen 
ausgegliedert wurden. Damit verringerte sich die 
Anzahl der Betriebsräte, weil die bisherigen 
 gesetzlichen Möglichkeiten nicht ausreichten, 
sich den neu geschaffenen Betriebsstrukturen 
anzupassen. Auch war es in Kleinbetrieben nicht 
gelungen, das Gebot zur Errichtung von Be-
triebsräten umzusetzen.

Mit der Novellierung des Betriebsverfassungs-
gesetzes wurde die Wahl von Betriebsräten, 
insbesondere in Kleinbetrieben, vereinfacht. 
Darüber hinaus wurde die Möglichkeit geschaf-
fen, die Betriebsrätestruktur nach dem Aufbau 
von Unternehmen und Konzernen „masszu-
schneidern“. In den Fällen, in denen Mitbe-
stimmungsrechte von der Anzahl der Beschäf-
tigten abhängig sind, wird jetzt nicht mehr 
allein auf den Betrieb, sondern auf das Unter-
nehmen abgestellt. Die verfassungsrechtlich 
bedenkliche und der gesellschaftlichen Ent-
wicklung nicht mehr entsprechende Unterschei-
dung in Arbeiter und Angestellte ist aufgehoben, 

es gibt also keine Gruppenwahl und keine Min-
destrepräsentanz von Arbeitern und Angestellten 
mehr, vielmehr soll sich der Betriebsrat aus Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern der ver-
schiedenen Organisationsbereiche und Beschäf-
tigungsarten zusammensetzen. Das Geschlecht, 
das in der Belegschaft in der Minderheit ist, muss 
hingegen entsprechend seinem zahlenmäßigen 
Verhältnis vertreten sein.

Die allgemeinen Aufgaben des Betriebsrates sind 
um gesellschaftliche Aufgaben erweitert worden; 
so hat der Betriebsrat sich um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu kümmern, die Inte-
gration ausländischer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer voranzutreiben, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu bekämpfen 
sowie den Arbeitsschutz und den betrieblichen 
Umweltschutz sicherzustellen. Ferner steht ihm 
ein Initiativrecht zu, Vorschläge zur Sicherung 
und Förderung der Beschäftigung zu unterbreiten, 
dabei muss der Arbeitgeber beraten und eine 
Ablehnung (in Betrieben mit mehr als 100 Be-
schäftigten) schriftlich begründen. Der Betriebs-
rat kann hierzu einen Vertreter der Bundesan -
stalt für Arbeit heranziehen, ohne dies zuvor mir 
dem Arbeitgeber zu beraten.

Mit der Novellierung des Betriebsverfassungs-
gesetzes wurde das im Koalitionsvertrag der rot-
grünen Regierung festgehaltene Versprechen, 
„die Mitbestimmung zu stärken und an die Ver-
änderungen in der Arbeitswelt anzupassen“ aus 
Sicht der Gewerkschaften nur teilweise einge löst, 
da die Verbesserungen sich in einem beschei-
denen Rahmen halten Die Erweiterung der 
Mitbestimmungsrechte bei den personellen 
Einzelmaßnahmen – Verbot der rassistischen 
oder fremdenfeindlichen Betätigung – oder in 
sozialen Angelegenheiten Mitbestimmungs-
rechte bei der Einführung von Gruppenarbeit, 
sind als geringfügig zu bewerten.

Das Gesetz ist unmittelbar nach der Verkündung 
am 28.7.2001 in Kraft getreten, die neuen Be-
stimmungen über die höhere Anzahl von Be-
triebsratsmitgliedern,  die  Mindestvertretung 
des  Minderheitengeschlechts  und  die  Vertre-
tung im Gesamtbetriebsrat bleiben bis zur Neu-
wahl der bestehenden Betriebsräte außer Acht.
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Die Änderungen des 
Betriebsverfassungs-Reformgesetzes 
(Betr-Verf-Reformgesetz 23.7.2001)

Es handelt sich hierbei um ein „Artikelgesetz“, 
das allein in seinem Artikel 1 in 84 Ziffern um-
fangreiche Änderungen des Betriebsverfassungs-
gesetzes 1972 (BetrVG 1972) und in 13 weiteren 
Artikeln  Folgeänderungen  in  anderen  Geset-
zen wie dem  Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz 
(AÜG), im Umwandlungsgesetzes (UMWG) und 
im Sozialgesetzbuch (SGB) enthält. Dazu zählen 
auch die Änderungen im Kündigungsschutz-
gesetz zu Gunsten von Initiatoren von Be-
triebsratswahlen in betriebsratslosen Betrieben, 
die  Abschaffung  des  Gruppenprinzips  die 
 Wahlen zum Aufsichtsrat nach dem Mit be stim-
mungsgesetzen und eine Übergangsregelung für 
die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens (28.7. 
2001) bestehenden Betriebsräte.

Die wichtigsten Neuregelungen des 
BetrVG-Reformgesetzes sind folgende:

1. Schaffung von modernen und 
 anpassungsfähigen Betriebsratsstrukturen
Bei der Spaltung, oder Zusammenlegung durch 
die Änderung der Betriebsorganisation innerhalb 
des Unternehmens, durch Veräußerung oder 
durch Umwandlung behält der zu diesem Zeit-
punkt bestehende Betriebsrat ein Übergangs-
mandat von sechs Monaten, das durch Tarif-
vertrag oder Betriebsvereinbarung um weitere 
sechs Monate verlängert werden kann. Das Über-
gangsmandat umfasst alle Rechte nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz.

Geht ein Betrieb durch Stilllegung oder Zusam-
menlegung unter, so behält der Betriebsrat ein 
Restmandat, das sich u.a. auf die Mitwir kungs- 
und Mitbestimmungsrechte erstreckt.

Es können Betriebsräte in gemeinsamen Betrie-
ben  mehrerer  Unternehmen  gewählt  werden. 
Das Gesetz bietet die Möglichkeit, Sparten- oder 
Filialbetriebsräte  ein zurichten  sowie  Betriebe 
und selbständige Betriebsteile zusammenzufas-
sen, wenn diese selbst nicht betriebsratsfähig 
sind. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer in form-
loser Abstimmung be schließen können, an der 

Betriebsratswahl der Zentrale teilzunehmen. Dies 
kann auch vom Be triebsrat der Zentrale initiiert 
werden. Durch Tarifvertrag kann ein unterneh-
menseinheitlicher Betriebsrat geschaffen und 
Betriebe sinnvoll zusammengefasst werden. Dies 
kann auch ohne Hinzuziehung der Tarifvertrags-
parteien durch Betriebsvereinbarung erfolgen, 
wenn kein Tarifvertrag existiert.

Ebenfalls durch Tarifvertrag oder Betriebsverein-
barung können anderweitige Arbeitnehmerver-
tretungsstrukturen wie Arbeitsgemeinschaften 
oder „zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche 
Vertretungen“ zugelassen werden, die jedoch 
keine Mitbestimmungsorgane sind, sondern 
lediglich der Zusammenarbeit auf der Betriebs-
ratsseite dienen sollen.

2. Erleichterte Bildung von Betriebsräten
Das  Wahlverfahren  ist  insgesamt  vereinfacht 
und erleichtert worden durch den Wegfall des 
Gruppenprinzips und auch dadurch, dass in 
kleineren Betrieben ein einköpfi ger Betriebsrat 
und sein Stellvertreter nur noch in einem Wahl-
verfahren gewählt werden.

Wenn acht Wochen vor dem Ablauf der Amtszeit 
eines Betriebsrats kein Wahlvorstand besteht, 
kann dieser auch von einem Gesamt- oder Kon-
zernbetriebsrat bestellt werden.

Darüber hinaus ist ein besonderer Schutz für 
Arbeitnehmer vorgesehen, die zu einer Versamm-
lung zur Wahl des Betriebsrats einladen oder 
einen entsprechenden Antrag zur Beststellung 
eines Wahlvorstandes beim Arbeitsgericht stel-
len.

3. Einbeziehen von 
 neuen Beschäftigungsformen
Aufgrund  der  Entwicklung  der  Informations- 
und Kommunikationstechnik erfolgen Tätig-
keiten zunehmend außerhalb fester betrieblicher 
Strukturen. Unabhängig davon, ob Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im Außendienst, 
in  Telearbeit  oder  in  Heimarbeit  beschäftigt 
sind, sind diese Personen als Arbeitnehmer im 
Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes defi niert 
und können das aktive und passive Wahlrecht, 
in Anspruch nehmen. Der Arbeitgeber muss den 
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Betriebsrat über alle in welcher Form auch immer 
im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer (§ 80)
unterrichten.

4. Verbesserte Beschäftigungssicherung 
 und Qualifi zierung
Bei den allgemeinen personellen Maßnahmen 
ist das Gesetz dahingehend  verbessert  worden,  
dass der Betriebsrat die Möglichkeit erhält, Vor-
schläge für die Einführung einer Personalpla-
nung zu unterbreiten. Dies erstreckt sich auf die 
Maßnahmen zur  Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern sowie zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. Gleichzeitig muss 
der Arbeitgeber diese Punkte bei der Personal-
planung  berücksichtigen und die damit zusam-
men hängen d en personellen Maßnahmen sowie  
Maßnahmen zur berufl ichen Aus- und Weiter-
bildung mit dem Betriebsrat beraten. In diesem 
Zusammenhang hat der Betriebsrat ein Initia-
tivrecht.

Ferner  ist  die  Palette  der  Mitbestim mungsrech-
te des Betriebsrats um die Mitbestimmung bei 
der Durchführung der teilautonomen Gruppen-
arbeit erweitert worden. Die Entscheidung über 
die Einführung und Beendigung von Gruppen-
arbeit bleibt jedoch weiterhin dem Arbeitgeber 
überlassen, hierbei hat der Betriebsrat auch kein 
Initiativrecht, er bestimmt also lediglich bei der 
Defi nition der Grundsätze der Gruppenarbeit 
mit.

Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei 
Auswahlrichtlinien gilt jetzt bereits in Betrieben 
ab 500 Beschäftigten, bisher mussten 1.000 Be-
schäftigte vorhanden sein. Die Regelung berück-
sichtigt die immer mehr um sich greifende 
Umstrukturierung von Großbetrieben.

Bei Verhandlungen über einen Sozialplan hat 
die Einigungsstelle die im Sozialgesetzbuch III 
vorgesehenen Förderungsmöglichkeiten zur 
Vermeindung von Arbeitslosigkeit zu berücksich-
tigen. 

Bei den personellen Einzelmaßnahmen ist eine 
Verbesserung eingeführt worden, nach der der 
Betriebsrat der Einstellung von unbe fristeten  
Einstellungen  widersprechen  kann, wenn der 

Arbeitgeber dabei nicht gleich geeignete Arbeit-
nehmer berücksichtigt, die im Betrieb be fristet 
beschäftigt sind, um diesen die Chance einer 
unbefristeten Weiterbeschäftigung zu geben. 
Darüber hinaus ist in der neuen Bestim mung 
dem  Betriebsrat  ausdrücklich  zugebilligt  wor-
den, der Einstellung von Personen zu widerspre-
chen, wenn die Besorgnis besteht, dass sie durch 
rassistische oder fremdenfeindliche Betätigun-
gen den Betriebsfrieden stören werden. Im Üb-
rigen sind die allgemeinen Aufgaben der Be-
triebsparteien, also Arbeitgeber und Betriebsrat, 
um die Bekämpfung von Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit, die Vereinbarkeit von Be ruf 
und Familie und die Integration ausländischer 
Arbeitnehmer im Betrieb erweitert worden.

5. Verbesserung der Beteiligung der 
 Beschäftigten an den Aufgaben des 
 Betriebsrats
In Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten kann 
der Betriebsrat Aufgaben und Rechte an Arbeit-
gruppen vergeben, die die Arbeit des Betriebsrats 
in einzelnen Bereichen unterstützen. Diese 
 können sich mit Fragen der Beschäftigungssi-
cherung, des Umweltschutzes oder mit allen 
Fragen befassen, die für den Betrieb relevant sind. 
Darüber hinaus nennt das Gesetz ausdrücklich 
als  Themen,  über  die  der  Arbeitgeber  mindes-
tens einmal im Jahr berichten muss, den Stand 
der Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Betrieb und der Integration der im Betrieb be-
schäftigten ausländischen Arbeitnehmer sowie 
den betrieblichen Umweltschutz. Leiharbeit neh-
mer sind wahlberechtigt, wenn sie drei Monate 
im Betrieb eingesetzt werden sollen.

6. Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten des  
 Betriebsrates und verstärkter Schutz der   
 Betriebsratsmitglieder
Die Anzahl der Betriebsratsmitglieder in Betrie-
ben ab 100 Beschäftigten ist erhöht worden. Bei 
der  Be rechung  der  Größe  des  Betriebs  sind 
auch die Personen hinzuzurechnen, die im 
 Betrieb mindestens drei Monate beschäftigt 
werden sollen.

Freistellungen und Teilfreistellungen sind bereits 
in Betrieben ab 200 Beschäftigten möglich, bis-
her waren dazu 300 Beschäftigte erforderlich, 
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wobei Teilfreistellungen erstmals im Gesetz vor-
gesehen sind. Damit soll Teilzeitkräften, aber 
auch denjenigen Vollzeitkräften Rechnung ge-
tragen werden, die nur teilweise für die Betriebs-
ratsarbeit freigestellt werden wollen, damit sich 
Beruf und Familie besser in Einklang bringen 
lassen.

Die Nutzung von modernen Informations- und 
Kommunikationstechniken ist erstmals als er-
forderliches Arbeitsmittel für den Betriebsrat 
erwähnt. Damit ist die bisherige häufi g wider-
sprüchliche und in der Tendenz restriktive 
Rechtsprechung zu den folgenden Fragen über-
holt und muss neu geschrieben werden: PC, 
Telefon, Mobiltelefon (wenn erforderlich durch 
Außendienst oder bei Transportunternehmen), 
E-Mail, Fax, Internet, Homepage im Intranet 
usw.

Ferner ist die Zusammenarbeit des Betriebsrates 
mit sachkundigen Arbeitnehmern ver bessert 
worden, so dass der Betriebsrat zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung seiner Aufgaben den inter-
nen Sachverstand der Arbeitnehmer nutzen und 
bei der Suche nach Problemlösungen einbe-
ziehen kann.

Im Falle einer Betriebsänderung eines Betriebs 
von mehr als 300 Arbeitnehmern kann der Be-
triebsrat ohne vorherige Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber  externen  Sachverstand  hinzuzie-
hen.  Die Eini gung über die Höhe des Honorars 
obliegt einer Vereinbarung zwischen dem Be rater 
und dem Betriebsrat und muss dem Kriterium 
der Marktüblichkeit entsprechen.

Bisher war die Errichtung eines Betriebsaus-
schusses nur in Betrieben ab 301 Beschäftigten 
möglich, nach den neuen Bestimmungen kann 
jetzt in Betrieben ab 101 Beschäftigten ein Be-
triebsausschuss gebildet werden, darüber  hinaus 
kann der Betriebsrat bei Bestehen eines Betriebs-
ausschusses weitere Ausschüsse bilden, denen er 
Aufgaben zur selbständigen Erledi gung über-
tragen kann.

Bisher war ein Betriebsratsmitglied gegen eine 
Versetzung, die z.B. zum Verlust des Mandats 
führt (betriebsübergreifender Einsatz) nicht be-
sonders geschätzt, nach den neuen Bestim-
mungen ist hierzu, wie bisher lediglich bei der 
außerordentlichen Kündigung, die Zustimmung 
des Betriebsrats erforderlich.

Ähnliche Bestimmungen verbessern und stärken 
die Wahl und die Arbeit der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung.

4. Europäischer Betriebsrat (EBR)118

Aufgaben und Rechte des 
Europäischen Betriebsrats (EBR)

Mit der Richtlinie 94/45 des EG-Rates vom 22. 
September 1994 über die Einsetzung eines Eu-
ropäischen Betriebsrates wurde dem Umstand 
Rechnung  getragen,  das  transnationale  Kon -
zerne europa- und weltweit agieren, Fusionen 
alte Unternehmen verschwinden lassen, auch 
mittelständische Betriebe Tochtergesellschaften 
im Ausland gründen, jedoch Mitbestimmung 
wenn überhaupt sich nur auf der nationalen 
Ebene abspielte.

Die Richtlinie gilt für alle Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union und des Europäischen Wirt-
schaftsraumes und musste wie alle EU-Richtli-
nien innerhalb von drei Jahres in nationales 
Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie erlaubt 
die Errichtung von Europäischen Betriebsräten 
in Unternehmen von mindestens 1.000 Beschäf-
tigten, die jeweils mehr als 150 Beschäftigte in 
mindestens zwei Mitgliedländern beschäftigen. 
Hier haben die Arbeitnehmervertreter Unter-
richtungs- und Anhörungsrechte. Die genauen 
Rechte und Pfl ichten des EBR, seine Funktions-
weise und das Wahlverfahren werden in jedem 
Einzelfall ausgehandelt. Allerdings hat die Un-
ternehmensleitung dafür Sorge zu tragen, dass 
die Voraussetzungen über die Errichtung eines 
EBR geschaffen werden und die erforderlichen 
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Mittel dazu bereitzustellen. Sofern nicht die 
Unternehmensleitung die Verhandlungen da-
rüber aufnimmt, hat sie diese auf Antrag von 
mindestens 100 Arbeitnehmern aus mindestens 
zwei Betrieben aus mindestens zwei Mitglieds-
staaten aufzunehmen.

In Deutschland trat das Gesetz über Europäi-
schen Betriebsräte am 1. November 1996 in Kraft. 
Sechs Jahre nach der 1994 erlassenen Richtlinie 
hatte die Europäische Kommission bereits eine 
eindeutig positive Bilanz gezogen: „Das Grund-
prinzip der Richtlinie – die Sozialpartner sollen 
durch Verhandlungen die Entwicklung voran-
bringen – hat sich als richtig erwiesen. Der Er folg 
ist offensichtlich: in den letzten fünf Jahren 
wurden mindestens 600 Vereinbarungen ge-
troffen“. So die Europäische Kommission im 
Dezember 1999. Heute sind bereits mehr als 800 
Vereinbarungen abgeschlossen. Nach einer 
 Analyse von über 100 Vereinbarungen ist fest-
gestellt worden, dass die Elemente der Unter-
richtig und Anhö rung nur selten über den be-
grenzten nationalen Rahmen hinausgehen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert 
eine Weiterentwicklung der EBR-Richtlinie, die 
seit 1999 überfällig ist. Die wichtigsten Forde-
rungen sind, 

• die Verbesserung von Arbeitsmöglichkeiten 
der EBR-Betriebsräte (z.B. durch die Gestellung 
von Dolmetschern auch bei Vor- und Nach-
bereitungssitzungen und die Übersetzung 
aller erforderlichen Unterlagen), 

• die Stärkung der Rolle der Gewerkschaften 
(z.B. über ein Teilnahmerecht von Gewerk-
schaftsvertretern und Experten an allen Ver-
handlungen und Sitzungen des EBR in der 
zentralen Leitung sowie über ein allgemeines 
Zugangsrecht von Gewerkschaftsvertretern 
zu den einzelnen Standorten),

• die Erweiterung der Freistellungsmöglich-
keiten für EBR-Mitglieder,

• die Absenkung der Schwellenwerte für die 
Einrichtung von EBR (von heute 1.000 auf 
500 Beschäftigte, davon mindestens 100 in 
mindestens zwei Ländern) usw.

• Darüber hinaus gibt es noch einen umfang-
reichen Forderungskatalog zur Einbeziehung 
von Arbeitnehmervertretern in die Bereiche 
von Arbeits- und Gesundheitsschutz, Daten-
schutz, Umweltschutz, Gleichstellungspolitik 
und Behindertenpolitik. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Erweite-
rung der Europäischen Union und der damit 
fortschreitenden Globalisierung und Europäisie-
rung der Unternehmensstrategien ist eine um-
gehende Aktualisierung der EBR-Richtlinie 
dringend erforderlich. 

Unterrichtungs- und Anhörungsrechte des Europäischen Betriebsrats

Europäischer 
Betriebsrat

Eurororor päpäpäpäääääisisischchchchererererrrererer 
Beetrtrtrtriieieieeeeebsbsbsbsbsbssbsrararararar tttttttt

Der Europäische Betriebsrat hat das Recht der grenzübergreifenden Unterrichtung und 
Anhörung durch den Arbeitgeber zu folgenden Themen:

Grundlegende
Organisationsveränderungen

Änderung der 
Unternehmensstruktur

Produktionsverlagerung

Investitionen

Fusionen und Übernahmen

Betriebsschließungen
Massenentlassungen

Wirtschaftliche Entwicklung 
des Unternehmens

Einführung neuer Arbeits- und 
Produktionsmethoden
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118 Aus dem Referat Fritz Naphtalis, des Leiters der Forschungsstelle für Wirtschaftspoli-tik des ADGB auf dem ADGB-Kongress 1928 
in Hamburg.

119 Protokoll des Gründungsprozesses des DGB, 1949. 
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Mitbestimmung

Neuanfang 

nach dem Krieg: 

Gründungs-

kongress des 

DGB, München

1949

1. Die Unternehmensmitbestimmung

Die Forderung nach der Mitbestimmung in 
 unternehmerischen Fragen ist eine alte Forderung 
der Gewerkschaftsbewegung. War es 1918 ge-
lungen, die politische Demokratie in Deutsch -
land einzuführen, so bedurfte es damals nach 
Auffassung des Allgemeinen Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (ADGB) einer Ergänzung und 
Absicherung dieser Demokratie durch eine De-
mokratisierung der Wirtschaft, die, den dama-
ligen Vorstellungen entsprechend, erforderlich 
sei, um „...den Kapitalismus zu biegen, bevor er 
gebrochen werden könne ...“.118 

Auch nach der Gründung der Bundesrepublik, 
als große Teile der Bevölkerung der Großindustrie 
und dem rüstungswichtigen Montankapital eine 
Mitschuld am Aufstieg und an der Machtergrei-

fung der Nationalsozialisten gaben, strebten 
politische Parteien und die Gewerkschaften eine 
Neuordnung der Wirtschaft an, weil „die Erfah-
rungen der Jahre 1918 bis 1933 gelehrt (haben), 
dass die formale politische Demokratie nicht 
ausreicht, eine echte demokratische Gesell-
schaftsordnung zu verwirklichen ...“119  

Um den Aufbau der Wirtschaft nach Kriegsende 
zu beschleunigen, bildeten die alliierte Besat-
zungsmächte Treuhandgesellschaften für die 
entfl ochtenen Großunternehmen, in denen bis 
zu einer Neuordnung der Eigentumsfragen pari-
tätisch besetzte Aufsichtsräte die Tätigkeit der 
Unternehmen kontrollieren und leiten sollten. 
In der Montan-Industrie wurden nach Klärung 
der Eigentumsfragen diese paritätisch besetzten 
Aufsichtsräte beibehalten, in den anderen Wirt-
schaftszweigen erlitten die Gewerkschaften eine 
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Niederlage, denn dort wurde mit dem Betriebs-
verfassungsgesetz 1952 eine Ausweitung der 
Montanmitbestimmung auf die gesamte Wirt-
schaft verhindert. In den folgenden Jahren kam 
es über die Fragen der Mitbestimmung zu er-
heblichen Auseinandersetzungen zwischen dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und den 
jeweiligen Regierungen; erst durch das Mitbe-
stimmungsgesetz 1976 wurde die formale (!) Pa ri-
tät120 im Aufsichtsrat auf weitere Unternehmen 
der Wirtschaft ausgedehnt.

In der Bundesrepublik Deutschland unterschei-
den wir vier gesetzliche Systeme der Unter-
nehmensmitbestimmung, in denen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie ihre Gewerk-
schaften in den Aufsichtsräten von Konzernen 
und Unternehmen an Unternehmensentschei-
dungen beteiligt werden.

Zwei dieser Systeme beziehen sich auf die Mon-
tanindustrie, und zwar das Montan-Mitbestim-
mungsgesetz von 1951 und das Montan- Mit-
bestimmungsergänzungsgesetz von 1956. Die 
beiden anderen Gesetze sind das Betriebsver fas-
sungsgesetz von 1952 und das Mitbestimmungs-
gesetz von 1976.

2. Die Montanmitbestimmung

Grundlage für diese Form der Mitbestimmung 
sind die oben erwähnten Gesetze über die Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichts-
räten und Vorständen der Unternehmen des 
Bergbaus und der eisen- und stahlerzeugenden 
(nicht der verarbeitenden !) Industrie. Sie fi ndet 
Anwendung auf Unternehmen mit mehr als 
1.000 Arbeitnehmern. In diesen Unternehmen 
sind Anteilseigner und Arbeitnehmer in den 
Aufsichtsräten paritätisch vertreten, die Größe 
des Aufsichtsrats hängt von der Anzahl der im 
Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ab. Auf der Arbeitnehmersei-
te im Aufsichtsrat sind unternehmensinterne 
sowie externe Arbeitnehmervertreter vorge se - 

hen. Die externen Vertreter werden von der im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaft im Einverneh-
men mit dem Betriebsrat zur Wahl durch die 
Hauptversammlung vorgeschlagen. Diese Wahl 
ist formal zu betrachten, da die Hauptversamm-
lung an den Vorschlag der Arbeitnehmerseite 
gebunden ist.

In  der  Montanmitbestimmung  gehört  ein 
 gleichberechtigtes Vorstandsmitglied, der Ar-
beitsdirektor, der Geschäftsführung an, der nicht 
gegen die Mehrheit der Stimmen der Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat bestellt oder 
entlassen werden kann.

Allerdings ist die Parität zwischen Arbeit und 
Kapital durch ein so genanntes „neutrales“ Auf-
sichtsratsmitglied eingeschränkt, auf das sich 
beide Seiten, also die Anteilseigner und die Ar-
beitnehmervertreter im Aufsichtsrat verständi -
gen müssen. 

Die Montanmitbestimmung ist die am weites ten 
ausgeprägte Form der Unternehmensmitbestim-
mung in Deutschland. Durch Fusion mit anderen 
Industriezweigen und durch die „natürliche“ 
Verlagerung der Produktionsschwerpunkte in 
der Bundesrepublik sinkt die Anzahl der Unter-
nehmen der Montanindustrie ständig und somit 
auch die Anzahl der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die in dieser Form an der Unter-
nehmensentscheidung beteiligt sind. Damit 
nicht durch Fusionen die Montanunternehmen 
aus der Mitbestimmung herauswachsen, denn 
der Produktionsschwerpunkt einer Holding muss 
zu 50 Prozent im Montanbereich liegen, wurde 
auf Druck der Gewerkschaften das Ergänzungs-
gesetz von 1956 erlassen, demzufolge nach Weg-
fall der gesetzlichen Grundlagen die Montanmit-
bestimmung noch für weitere sechs Jahre ge-
sichert ist, wobei jedoch das Vorschlagsrecht des 
Betriebsrats und der Gewerkschaften für den 
Aufsichtsrat eingeschränkt wurde und die Re ge-
lungen über die Bestellung und Abberufung des 
Arbeitsdirektors verschlechtert wurden.

120 Diese formale Parität besteht darin, dass zwar die Aufsichtsräte paritätisch besetzt sind, jedoch der von der Kapitalseite benannte 
Aufsichtsratsvorsitzende bei strittigen Abstimmungen im zweiten Abstimmungsgang zwei Stimmen hat und somit in solchen 
Fällen immer eine Mehrheit der Kapitalseite gewährleistet ist.
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3. Das Mitbestimmungsgesetz von 1976

Dieses Gesetz hat die in den Betriebsverfassungs-
gesetzen von 1952 und 1972 geregelte Unter-
nehmensmitbestimmung ersetzt. Der Geltungs-
bereich des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952 
wurde jedoch für Aktien- und Kommanditge-
sellschaften  mit  bis  zu  2.000  Be schäf tigten 
so-wie auf Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung mit mehr als 500 Arbeit nehmerinnen und 
Arbeitnehmern beschränkt. Hier gilt nach wie 
vor die so genannte Drittelparität für die Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat, d.h. die tat-
sächliche Mitbestimmung ist aufgrund des 
Kräfteverhältnisses äußerst schwach. 

Das  Mitbestimmungsgesetz  von  1976  gilt  für 
alle Kapitalgesellschaften der gewerblichen Wirt-
schaft, des Handels und im Bereich der Dienst-
leistungen, die mehr als 2.000 Beschäftigte 
zäh  len. Je nach der Anzahl der beschäftigten 
Ar beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist der 
Aufsichtsrat mit 12, 16 oder 20 Mitgliedern pa-
ritätisch besetzt, jedoch steht den leitenden 
Angestellten eine Vertretung auf der Arbeitneh-

merseite zu, so dass die Parität zwar zahlen -
mäßig gewahrt ist, in der Praxis jedoch einge-
schränkt ist. Darüber hinaus stellt grundsätzlich 
die Kapitalseite den Aufsichtsratsvorsitzenden, 
dessen Stimme in einer Patt-Situation doppelt 
zählt, so dass letzten Endes lediglich unter dem 
Zwang einer fruchtbaren Zusammenarbeit Wege 
zu einem Konsens gefunden werden müssen, 
wobei jedoch klar ist, dass im Zweifelsfalle die 
Kapitalseite die Entscheidungen trifft.

Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer-
seite werden in einem komplizierten Wahlver-
fahren gewählt. Je nach der Größe des Unter-
nehmens fi ndet eine Urwahl oder die Wahl über 
ein Wahlmännergremium statt. Der Arbeitsdi-
rektor kann im Mehrheitsbeschluss – also im 
Zweifel auch gegen das Votum der Arbeitneh-
merseite – bestellt oder abberufen werden. Von 
einer umfassenden Mitbestimmung an den wirt-
schaftlichen Entscheidungen, wie sie die Ge-
werkschaften in den Anfangsjahren der Bun-
desrepublik durchsetzen wollten, kann daher 
auch bei dieser Form der Mitbestimmung nicht 
die Rede sein.

Beteiligung nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976*

* gilt für Unternehmen und 
Konzerne mit mehr als 
2.000 Arbeitnehmern

Beispiel: Unternehmen mit mehr 
als 20.000 Arbeitnehmern

Wahlmänner-
Gremium

Auf Wunsch 
der Belegschaft 
Urwahl

Hauptver-
sammlung

Belegschaft

Aktionäre

Aufsichtsrat

Vorstand

Arbeitsdirektor

ohne besonderen Bestellungsmodus

10
Arbeitnehmer-
vertreter
davon 
7 Unternehmens-
angehörige, 
davon 
mindestens
1 Arbeiter
1 Angestellter
1 leitd. Ange- 
 stellter

3
Gewerkschafts-
vertreter

10
Kapitalvertreter
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Allerdings hat sich auch diese eingeschränkte 
Form der Unternehmensmitbestimmung in 
Deutschland bewährt, wie die Regierungskom-
mission zur Modernisierung der deutschen Un-
ternehmensmitbestimmung im Dezember 2006 
festgestellt hat. Der Arbeit dieser Kommission 
waren zahlreiche Reformvorschläge vorange-
gangen, so etwa der gemeinsame Bericht der 
Bertelsmann- und der Hans-Böckler-Stiftung aus 
den Jahren 1998 und 2004, die radikalen Re-
formvorschläge der Wirtschaftsverbände Bun-
desvereinigung deutscher Arbeitgeber (BDA) und 
Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) 
sowie der Vorschlag des „Berliner Netzwerks“ , 
eines Zusammenschlusses von marktliberalen 
Wissenschaftlern, der auf den Abbau der Mit-
bestimmung zielte.

Das Gutachten der Regierungskommission wur-
de wegen der unüberbrückbaren Differenzen der 
Verbände allein von den drei wissenschaftlichen 
Mitgliedern der Kommission unter dem Vorsitz 
von Prof. Biedenkopf, dem ehemaligen CDU-
Ministerpräsidenten des Freistaats Sachsen, allein 
unterzeichnet. Dabei hat die Kommission klar 
gegen eine Rückführung der Mitbestimmung auf 
ein niedrigeres Niveau votiert, sich jedoch auch 
gegen Forderungen der Gewerkschaftsseite nach 
einem gesetzlich verankerten Mindestkatalog 
zustimmungspfl ichtiger Tatbestände wie z. B. der 
Absenkung der Beschäftigten-Schwellenwerte, 
ab denen die Mitbestimmung greift, ausgespro-
chen. Die Absage der Kommission an die Gegner 
der Mitbestimmung hingegen war von einer 
seltenen Deutlichkeit. Der Auftrag an die noch 
von der rot-grünen Vorgängerregierung einge-
setzten und der Regierung der Großen Koalition 
bestätigten Kommission lautete, das „deutsche 
Erfolgsmodell der Mitbestimmung“ daraufhin 
zu überprüfen, inwieweit es mit den „globalen 
und europäischen Herausforderungen Schritt 
halten“ kann und „Vorschläge für eine moderne 
und europataugliche Weiterentwicklung der 
deutschen Unternehmensmitbestimmung“ zu 
erarbeiten. Die Kommission hat dem Gesetzgeber 
empfohlen, die Unternehmensmitbestimmung 
behutsam für dezentral ausgehandelte Lösungen 

zu öffnen und in drei Bereichen das zwingende 
Mitbestimmungsrecht durch ein dispositives 
Recht zu ergänzen, nach dem die Sozialpartner 
Abweichungen vereinbaren können:

• bei der Gestaltung der Mitbestimmung in von 
der Konzernmutter beherrschten Unterneh-
men,

• bei der Größe der Aufsichtsräte und 
• bei der Integration der Vertreter ausländischer 

Belegschaftsteile in die Arbeitnehmerbänke 
der Kontrollgremien121.

Die Kommission sieht ansonsten keinen Grund 
zu einer grundlegenden Revision der deutschen 
Unternehmensmitbestimmung. Dagegen haben 
sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerk-
schaften jeweils unterschiedliche Empfehlungen 
abgegeben. Die Gewerkschaften begrüßen aus-
drücklich die klare Haltung der Kommission zu 
den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Mitbestimmung und die sehr gelungene Ein-
ordnung der deutschen Unternehmensmitbe-
stim mung in den europäischen Kontext, sie sind 
jedoch mit einigen Empfehlungen wie z.B. der 
Einrichtung eines Verhandlungsgremiums zum 
Abweichen von Mitbestimmungsstandards nicht 
einverstanden und verweisen z.B. bei den vor-
geschlagenen Ergänzungen zu den zwingenden 
Mitbestimmungstatbeständen darauf, dass sie 
zwar grundsätzlich Verhandlungslösungen offen 
gegenüberstehen, jedoch „lediglich Verbesserun-
gen der bestehenden Mitbestimmung Gegen-
stand einer Vereinbarungslösung durch Tarifver-
trag sein sollten“122.  

Der Umstand, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
in grundsätzlichen Fragen der Unternehmens-
mitbestimmung keine Übereinstimmung erzie-
len konnten, ist nach den Versuchen der Arbeit-
geberseite in den letzten Jahren, die Unterneh-
mensmitbestimmung als Standortnachteil für 
Deutschland zu diskreditieren, nicht verwun-
derlich und weist darauf hin, dass diese Frage 
bald wieder Gegenstand von politischen Ausei-
nandersetzungen werden wird.

121 Höpner, Martin. Behutsame Modernisierung. Mitbestimmung 01 und 02/2007, Hans-Böckler-Stiftung.
122 Stellungnahme der Vertreter der Arbeitnehmer der Mitbestimmungskommission. Bericht der Kommission zur Modernisierung der 

deutschen Unternehmensmitbestimmung.12/2006. 
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